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}5:inzl, Dr. Eduard Moser, Kraft und Genossen 
an den Bundesminister für Landesverteidi­
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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 

Vorsitzende: Präsident Benya, Zweiter 
Präsident Dr. Maleta, Dritter Präsident Probst. 

Präsident: Die Sitzung ist eröffnet. 

Krank gemeldet sind die Abgeordneten 
Dr; Hauser, Hietl und Anton Schlager. 

Fragestunde 

Präsident: Wir gelangen nun zur Frage­
stunde. 

Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung 

Präsident: Wir kommen zur 1. Anfrage: 
Es ist die des Herrn Abgeordneten Dr. Bauer 
(ÖVP) an die Frau Bundesminister für Wis­
senschaft und Forschung. 

1826/M 

Wie viele Studenten entfaUen ,im Studienjahr 
1974/75 auf je einen Professor und je einen 
Assistenten? . 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung Dr. Hertha Firnberg: Herr Abgeordne­
ter! Die Studentenzahlen für das Winterseme­
ster 1974/75 sind derzeit nur vorläufige, endgül­
tige sind derzeit noch nicht erarbeitet. Die vor­
liegenden Zahlen bedürfen nämlich noch einer 
Kontrolle und Überprüfung und können nicht 
als endgültig angesehen werden. 

Ich darf vielleicht darauf hinweisen, daß 
derzeit das System der Zählung geändert 
wird. Während bisher auf Grund eigener 
Erhebungsbogen, die dem Statistischen Zentral­
amt übermittelt wurden, die Zählung erfolgte 
und die endgültigen Zahlen erst im Mai des 
Folgejahres greifbar waren, wird nunmehr 
durch die Einschaltung der EDV-Evidenz bei 
Inskriptionen eine Umstellung vorgenommen, 
die es uns ab dem nächsten Jahr ermöglichen 
wird, bereits im Februar endgültige Zahlen zu 

haben. Aber dieser Umstellungsprozeß ist 
noch nicht vollzogen. 

Auf Grund dieser vorläufigen .Zahlen, die 
die Hochschulen für sich selbst erarbeiten, 
gibt es im Wintersemester 1974/75 70.500 
ordentliche Hörer, davon 62.000 Inländer und 
8500 Ausländer. 

Diese Zahlen enthalten - darauf muß ich 
aufmerksam machen - eine Fehler quote. 
Bekanntlich gibt es, bedingt dadurch, daß die 
Inskription kostenlos ist und mit der In­
skription eine ganze Reihe von Vergünsti­
gungen von den Studier:enden erworben werden, 
eine Reihe von Pseudostudenten. Unsere 
Schätzungen, Berechnungen nach Tests er­
geben etwa 10 Prozent an derartigen Inskrip­
tionen, wozu noch kommt, daß nicht alle 
Studierenden tatsächlich immer studieren. 

Unter Nichteinrechnung dieser Korrektur­
zahlen ergibt sich ein Verhältnis von 50,2 
Studenten je Professor und ein Verhältnis von 
14,7 Studenten je Assistent. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Bauer: Frau Bundes­
minister! Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn 
Sie mir Ihre Auffassung zum zahlenmäßigen 
Idealverhältnis Professor - Studenten sagen 
könnten. 

Präsident: Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Hertha Firnberg: Herr 
Abgeordneter! Das ist eine etwas schwierige 
Frage. Das Idealverhältnis richtet sich nach 
der Struktur der Studien, das kann keineswegs 
eindeutig festgelegt werden. Es gibt Studien­
richtungen, bei welchen eine geringe Zahl 
von Studenten je Professor wünschenswert 
und möglich ist, und es. gibt andere, bei welchen 
das nicht der Fall ist. 

Generell gesagt sind wir mit unserer Relation 
Studenten - Professor und Studenten -
Assistent, also Lehrpersonal, in einem relativ 
günstigen Verhältnis, das hat uns auch kürzlich 
die OECD bestätigt. International gesehen 
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Bundesminister Dr. Hertha Firnberg 
ist es also günstig, aber auch die Entwicklung 
ist eine außerordentlich günstige. Die Zahl 
der Studierenden je Professor und die Zahl 
der Studierenden je Assistent ist beträchtlich 
gesunken. 

Präsident: Eine weitere Frage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Bauer: Frau Bundes­
minister! Sie haben im Zusammenhang mit 
der ersten Anfrage darauf hingewiesen, daß Sie 
im Augenblick noch nicht völlig verbindliche 
Zahlen in der Anfragebeantwortung nennen 
können. 

Wann, so erlaube ich mir die Anfrage an 
Sie, ist mit der Bekanntgabe der endgültigen 
Zahlen zu rechnen 1 

Präsident: Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Hertha Firnberg: Ich 
kann das nicht ganz genau sagen. Bisher 
waren, das habe ich betont, die eridgültigen 
Zahlen im Mai vorhanden. Ich nehme aber an, 
daß wir diesmal die Zahlen früher greifbar 
haben werden. Wir sind - wie ich nochmals 
betonen möchte - in einem Umstellungs­
prozeß, der nicht genau voraussagen läßt, 
wann die endgültigen Zahlen vorliegen. J eden­
falls früher als sonst. 

Präsident: Anfrage 2: Herr Abgeordneter 
Dr. Broesigke (FPÖ) an die Frau Bundes­
minister. 

1869/M 

Haben Sie sidl über die bisherigen Erfah­
rungen bezüglich der Uberwachung der Einhal­
tung des Tierversuchsgesetzes bereits einen zu­
sammenfassenden Bericht erstatten lassen? 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Hertha Firnberg ; Herr 
Dr. Broesigke! Es liegt bisher kein zusammen­
fassender Bericht über die Erfahrungen hin­
'Sichtlich des Tierversuchsgesetzes vor. Ich darf 
vielleicht daran erinnern, daß das Tierversuchs­
gesetz am 7. März des vorigen Jahres mit 
Gültigkeit vom'I. Juli 1974 beschlossen wurde; 
ein halbes Jahr ist etwa der Anwendungszeit­
raum. Das ist ein zu kurzer Zeitraum, um 
über Erfahrungen eine echte Aussage machen 
:zu können.· Auch die Liga gegen Tierquälerei 
ist der Auffassung, daß man ein bis zwei 
J.ahre Anlaufzeit benötigt, um echte Aussagen 
über die Wirksamkeit machen zu können. 

Es wurden im Vollzugsbereich des Bundes­
ministeriums für Wissenschaft und Forschung 
- dieser Vollzugsbereich ist begrenzt auf die 
wissenschaftlichen Hochschulen - bisher 23 Be­
willigungen erteilt. Es wurde sofort nach Be­
:schluß dieses Gesetzes ein Durchführungs-

erlaß für unseren Bereich. herausgegeben" in 
dem festgelegt wurde, in welcher Form um 
die Bewilligung angesucht werden soll. 

Die meisten Bewilligungen beziehen sich 
auf die medizinischen Fakultäten Wien, Graz 
und Innsbruck, aber auch die Tierärztliche 
Hochschule und die Hochschule für Boden­
kultur haben um derartige Bewilligungen an­
gesucht. 

Die Aufsicht über die Tierversuche führt 
Hochschulprofessor N:emenz, Hochschulpro­
fessor für Anatomie und Physiologie der Haus­
tiere. 

Wir haben auf Grund der bisherigen Er­
fahrungen einen weiteren Durchführungs­
erlaß in Vorbereitung, der auch ein Muster­
formular enthält, in dem genau festgelegt 
wird, welche Angaben notwendig sind, um 
eine Bewilligung zu erhalten. Die Kontrolle 
wird durch ein Gremium, das sich aus Hoch­
schullehrern rekrutiert, durchgeführt. Wir sind 
aber durchaus bereit, auch andere Fachleute 
beizuziehen, etwa Fachleute aus Vereinen, 
die gegen die Tierversuche oder gegen den 
Mißbrauch der Tierversuche aufgetreten sind. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

'Abgeordneter Dr. Broesigke: Frau Bundes­
minister! Wurden auch Überprüfungen vor­
genommen, ob die Bestimmungen des Gesetzes 
eingehalten werden? 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Hertha Firnberg: Der­
artige Überprüfungen wurden angeordnet, und 
zwar von dem Professor, der derzeit die Auf­
sicht über die Tierversuche hat. 

Präsident: Weitere Frage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Broesigke: Ist Ihnen, 
Frau Bundesminister, das Ergebnis solcher 
überprüfungen bekannt, oder liegt ein solches 
Ergebnis noch nicht vor? 

Präsident: Bitte, Frau Minister, 

Bundesminister Dr. Hertha Firnberg: Der­
zeit liegt noch kein zusammenfassendes Er­
gebnis vor. 

Präsident: Anfrage 3: Abgeordneter Dr. Gisel 
(SPÖ) an die Frau Bundesminister. 

1857/M 

Ist von seiten des Ministeriums den akademi­
schen Behörden bekannt gegeben worden, daß 
im Budget jahr 1975 die Erridltung neuer Lehr­
kanzeln nicht beantragt werden soll? 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Hertha Firnberg : Herr 
Professor Gisei! Ich habe keineswegs eine solche 
Anweisung erteilt. Im Gegenteil. Es wurde wie 

-

\ 
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Bundesminister Dr. Hertha Firnberg 
alljährlich mit Erlaß des Bundesministeriums 
für Wissenschaft und Forschung an die Deka­
nate und Rektorate der wissenschaftlichen 
Hochschulen die Aufforderung gerichtet, wie 
bisher auch ihre Anträge auf Neuerrichtung 
von Lehrkanzeln dem Ministerium bekannt­
zugeben zur Vorbereitung der Anträge für 
das Budget und für den Dienstpostenplan. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dr.Gisel: Darf ich eine weitere 
Frage zur Einengung des Komplexes stellen: 
Die Neurochirurgie hat in der gesamten Welt 
in den letzten Jahren große Erfolge aufzu­
weisen, auch die österreichischen Neuro­
chirurgen sind daran hervorragend beteiligt. 
Die Effizienz ihrer Bemühungen könnte eine 
wesentliche Steigerung erfahren, wenn sie 
beraten werden würden durch Gutachten, die 
ein Institut für Geschwulstforschung stellen 
könnte. Ein solches Institut könnte in Wien 
meiner Meinung nach leicht erstellt werden, 
weil räumliche und personelle Voraussetzungen 
gegeben sind und ferner ein ausgezeichneter 
Fachmann, um den sich ausländische Fakul­
täten sehr bemühen, für die Leitung eines 
solchen Institutes zur Verfügung stünde. 

Nun wird in den Kreisen der medizinischen 
Fakultät kolportiert, es läge eine Äußerung 
des zuständigen Bundesministeriums vor, ein 
Antrag auf Schaffung eines Institutes für 
Neuropathologie und Neuroonkologie, also für 
Geschwulstdiagnostik, möge nicht gestellt wer­
den, da in diesem Jahr hiefür keine Voraus­
setzungsmöglichkeit zur Realisierung bestünde. 
Ist eine solche Äußerung auch in diesem Fall 
nicht erfolgt? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Hertha Firnberg: Mir 
ist eine derartige Äußerung zumindest 
nicht in Erinnerung, und ich darf vielleicht 
bemerken, daß sich auch sonst die Hoch­
schulen' ja nicht davon abhalten lassen, 
Anträge, die sie für notwe~dig halten, zu stellen, 
auch wenn derartige Äußerungen - ich weiß 
nicht, von wem die gefallen sein sollten - tat­
sächlich gefallen sind. 

Präsident: Anfrage 4 : Herr Abgeordneter 
Dr. Ermacora (OVP) an die Frau Bundes­
minister. 

1829/M 

Wurde das Bundesministerium für Wissen­
schaft und Forschung bereits mit dem Fall des 
Innsbrucker Professors Schupp befaßt? 

Präsident: Bitte, Frau Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Hertha Firnberg: Herr 
Professor Ermacora 1 Ja, das Bundesministeri um 
war mit dem Fall Schupp befaßt. Der Fall ist 

abgeschlossen. Mit 28. Februar 1975 wird 
Herr Professor Schupp in den dauernden 
Ruhestand versetzt. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Ermacora: Frau Bun­
desminister 1 Wurden Ihnen Gründe für 
diese Abberufung genannt, oder ist die Nennung 
von Gründen nach der Praxis des Ministeriums 
für eine solche Abberufung nicht erforderlich? 

Präsident: 'Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Hertha Firnberg : Herr 
Professor Ermacora 1 Sie wissen, daß nach 
dem Konkordat Gründe nicht genannt werden 
müssen. Es liegt ein Schreiben des Bischofs vor, 
in dem er mitteilt, daß über die Vorlesungen 
des Genannten, also Professor Schupp, Fach­
gutachten von Theologieprofessoren eingeholt 
wurden, und zwar durch den zuständigen 
Oberen der Gesellschaft Jesu. Sie sind negativ 
ausgefallen. 

Es heißt hier weiter in dem Schreiben, daß 
Pater Schupp abgelehnt hat, dazu Stellung 
zu nehmen. Daher bleiben die ernsten Be­
denken bestehen. Damit wurde begründet, daß 
gemäß den kirchlichen Bestimmungen die 
Verpflichtung für den Bischof besteht, sich auf 
Artikel 5 § 4 des Konkordats zu beziehen und 
zu erklären, daß Pater Schupp für die Lehr­
tätigkeit nicht mehr geeignet ist. 

Für uns, für das Ministerium, besteht sonach 
die Verpflichtung, die Ausübung der Lehr­
befugnis zu untersagen beziehungsweise den 
als Hochschullehrer Tätigen in Pension zu 
schicken. 

Präsident: Noch eine Frage? - Bitte. 

Abgeordneter Dr. Ermacora: Frau Bundes­
ministerl Wie vereinbaren Sie eine Abbe· 
rufung, die nicht mittels Verwaltungsver­
fahrens vor sich geht, mit Artikel 17 Staats­
grundgesetz, dem Grundsatz der Freiheit der 
Wissenschaft und ihrer Lehre? 

Präsident: Frau Minister.' 

Bundesminister Dr. Hertha Firnberg : Herr 
Professor Ermacora 1 Sie wissen, daß hier ein 
Konkordat vorliegt. Es steht nicht in der 
Befugnis des Ministeriums, darüber anders zu 
befinden. Wie Sie selber wissen, habe ich mich 
mit der Frage selbst auch schon mehrfach be­
schäftigt. Das Problem könnte nur auf ganz 
anderem Wege gelöst werden, jedenfalls nicht 
durch einen Akt dieses Ministeriums. 

Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft 

Präsident: Anfrage 5: Herr Abgeordneter 
Dr. Frauscher (OVP) an den Herrn Bundes­
minister für Land- und Forstwirtschaft. 
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1840/M 

Welche Erfahrungen haben Sie aus der Zucker­
kontingentierung bisher gewonnen? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft Dipl.-Ing. Dr. Weihs: Herr Abgeordneter 
Dr. Frauscher! Die zuckeryerarbeitende Indu­
strie läßt in Verbindung mit der Haltung des 
Fachverbandes keine Bereitschaft erkennen, 
Einschränkungen im Produktions bereich auf 
Grund der Zuckerkontingentierung ernstlich 
in Diskussion zu ziehen. Dementsprechend 
werden in meinem Ressort seit Inkrafttreten 
der Anordnung 135 laufend - und ich möchte 
das festhalten - und in außerordentlich 
großer Anzahl Anträge auf Lieferungen von 
Zucker, die über 80 Prozent der Menge des 
Vergleichsjahres, des Vorjahres, liegen, vor· 
gelegt. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Frauscher: Sehr geehrter 
Herr Bundesminister! Das war ja gestern in 
der Debatte über die Beantwortung der dring­
lichen Anfrage schon festzustellen, daß Sonder­
kontingente in außerordentlicher Höhe ge­
währt werden. Was. ist die Ursache dafür 1 

Es ist ganz klar, daß in einem so dynamischen 
Bereich wie der Lebensmittelwidschaft sich 
große Verschiebungen innerhalb von zwei 
Jahren ergeben. Sie haben außerdem jn Ihrer 
Anordnung festgelegt, daß die Direktbezieher 
im Jänner, Feber, März nicht 80 Prozent 
jener Mengen bekommen, die sie im Jänner, 
Feber, März 1973 erhalten haben, sondern 
über den ganzen Zeitraum vom 1. Jänner bis 
31. März. Man kann also jetzt schon einen 
Vorgriff auf Feber oder März machen. 

Es ist gestern schon gesagt worden, daß die 
Kontingentierung untauglich ist, das Problem 
zu lösen. Die Meldepflicht für den Großhandel 
bis zum letzten Einzelhändler ist eine schwere 
arbeitsmäßige Belastung für die Betriebe. 
Sie ist nur deshalb gut, weil dadurch klarge­
stellt ist, daß der Zucker nicht vom Handel 
gehortet wird. 

Wenn Sie jetzt aber sagen, daß schon viele 
Kontingente zusätzlich gewährt wurden, möchte 
ich Sie um Auskunft bitten, welche Richt­
linien für die Erteilung dieser Kontingente im 
speziellen bestehen und wie lange es dauert, 
bis solche Anträge erledigt sind, weil man hier 
eine ziemlich unterschiedliche Praxis fest­
stellen kann. 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weihs: Herr 
Abgeordneter! Wir gehen bei der Zuweisung 
und raschen Erledigung der Kontingente in 

erster Linie davon aus, daß jene Betriebe, 
die neue Produktionen nach dem 31. März 1973 
aufgenommen haben, berücksichtigt werden 
und in zweiter Linie auch alle jene Betriebe, 
bei denen bei Nichtzuteilungvon Zucker und 
Erfüllung von ausländischen Kontrakten die 
Gefahr besteht, daß Arbeitsplätze freigestellt 
werden. 

Präsident: Weitere Frage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Frauscher: Ich danke für 
diese Auskunft. Ich möchte Sie aber bitten, 
daß Sie auch an den Handel denken, weil es 
viele Handelsbetriebe gibt, die neue Abnehmer 
zu versorgen haben, große Märkte in Siedlungs­
gebieten, die neu geschaffen worden sind und 
für die nirgends Vorbezüge aufscheinen. Der 
Handel muß aber auch diese Läden versorgen, 
damit doch zumindest in einem Mindestmaß 
die Versorgung der dortigen Bevölkerung ge· 
währleistet ist. 

Ich wollte Sie eigentlich fragen, welche 
Maßnahmen Sie einleiten werden, um auch 
die Ausweitung der Anbauflächen. sicherzu­
stellen; das ist aber die Frage des Kollegen 
Meißl, der ich nicht vorgreifen will. Meine Zu­
satzfrage ist deshalb: Wie lange wird es Ihrer 
Meinung noch dauern, bis Sie diese Anordnung 
wieder aufheben können 1 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weihs: Die 
Anordnung kann in dem Moment aufgehoben 
werden, wo die Versorgung der österreichischen 
Bevölkerung· sichergestellt ist. Aber' zu Ihrer 
ersten Frage; das war eigentlich die zweite 
Frage. 

Zu Ihrer ersten Frage möchte ich doch sagen: 
In. der Anordnung 135 steht drinnen, daß 
Direktbezieher zu berücksichtigen sind. Es 
kommen Anträge von einzelnen Kaufleuten, 
von einzelnen Geschäften, die keine Direkt­
bezieher sind, sondern den Zucker bisher nicht 
einmal von der Fabrik, sondern von den 
Großhändlern bezogen haben. Sie haben sich 
bei ihrem Großhändler oder bei ihrem Liefe­
ranten dafür einzusetzen, daß sie 80 Prozent 
der Menge erhalten, die sie vom Jänner bis 
März 1973 erhalten haben. 

, 
Hier scheint einiges nicht zu funktionieren. 

Präsident: Anfrage 6: Herr Abgeordneter 
Meißl (FPÖ) an den Herrn Bundesminister. 

1874/M 

Was wurde seitens des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft unternommen, um 
die im Zusammenhang mit der Zuckerversor- . 
gungskrise notwendig gewordene Ausweitung 
der Anbauflächen für Zuckerrüben rechtzeitig in 
die Wege zu leiten? 
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Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Tng. Dr. Weihs: Herr 
Abgeordneter MeißI t Für eine direkte Ein­
flußnahme auf die Größe der Anbauflächen 
für Zuckerrüben besteht für mein Ressort 
keine Rechtsgrundlage. Eine Ausweitung der 
Zuckerrübenanbaufläche zur Steigerung der 
Inlandproduktion über den österreichischen 
Normalbedarf hinaus setzt, wie wir ja gestern 
gehört haben, unserer Auffassung nach einen 
entsprechenden Anreiz und die Sicherheit 
für den Rübenproduzenten voraus, daß die 
zusätzlich erzeugte Rübenmenge zum vollen 
Preis übernommen wird. Bekanntlich wurden 
ja bereits am 21. Jänner die Vorverhandlungen 
in der amtlichen Preiskommission über eine 
Neuregelung des Rübenpreises und damit 
verbunden des Zuckerpreises eingeleitet. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Meißl: Herr Bundesminister! 
Es ist mir schon klar, daß Sie nicht die un­
mittelbar~ Kompetenz haben. Aber nun geht 
das Spiel hin und her. Die "zuckerkranke" 
Regierung' - Handelsminister sicherlich, Land­
wirtschaftsminister nicht in diesem Ausmaß -
versucht nun die Schuldigen zu suchen, wie 
die gestrige Debatte gezeigt hat. Sie wissen 
genau, Herr Landwirtschaftsminister, der 
20. Jänner wäre allenfalls ein Stichtag für die 
Ausweitung der Anbauflächen. Sie selbst 
haben gesagt, das sei eine Preisfrage. Mit 
welchen Initiativen haben Sie beim Handels­
minister dafür gesorgt, diese Frage recht­
zeitig zu lösen, um eine ausreichende Ver­
sorgung sicherzustellen? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weihs: Herr 
Abgeordneter Meißl ! Ich möchte erstens fol­
gendes sagen: Unsere Initiativen können nur 
darin bestehen, dafür Sorge zu tragen, daß bei 
einer allfälligen Ausweitung der Zuckerrüben­
flächen das entsprechende Saatgut vorhan-
den ist. . 

Wir haben diese Vorsorge getroffen und 
für 60.000 ha Anpflanzungsfläche für Zucker­
rüben das Saatgut sichergestellt. Sollte sich 
die Menge beziehungsweise die Hektaranzahl 
ausweiten, sind wir jederzeit in der Lage, den 
notwendigen Samen zur Verfügung zu stellen. 
Von dieser Seite besteht also keine weitere 
Gefahr. 

dem Zuckerrüben- und Zuckerpreissektor ab­
zuwarten. Damit ist also keine Verzögerung 
eingetreten. 

Präsident: Eine weitere Frage. Bitte. 

Abgeordneter Meißl: Herr Bundesminister t 
Werden Sie sich auch - das betrifft Ihr 
Ressort; Sie haben es in der ersten Beant­
wortung ja angedeutet - dafür einsetzen, daß 
den Bauern wirklich ein gerechter Rübenpreis 
gewährt wird 1 Es wäre doch Ihre Aufgabe, 
mit dem Handelsminister in dieser Frage zu 
intervenieren. 

. Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weihs: Mein 
Ressort ist in der amtlichen Preiskommission 
vertreten und wird dort entsprechend den vor­
gelegten Kalkulationen dafür eintreten, daß 
die Rübenanbaufläche ausgeweitet werden 
kann, damit für die österreichische Bevölke­
rung die Zuckerversorgung im Rahmen der 
kommenden Kampagne sichergestellt ist. (Abg. 
M eißl: Ihr Wort in Gottes Ohr, Her: Minister I) 

Präsident: Anfrage 7: Herr Abgeordneter 
Dr. Schranz (SPÖ) an den Herrn Bundes­
minister. 

18821M 

Welche Verbesserungen der Ausgestaltung des 
Augartens in Wien-Leopoldstadt sind in letzter 
Zeit vorgenommen worden? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weihs: Herr 
Abgeordneter Schranz! Wir sind uns der 
großen Bedeutung des Augartens für die 
erholungsuchende Bevölkerung Wiens bewußt. 

Es wurden in' letzter Zeit sehr .viele Maß­
nahmen getroffen, um diesem Zweck näher­
zukommen. Ich möchte besonders auf die 
Schaffung eines neuen Einganges bei der 
Klanggasse, auf die Asphaltierung aller Haupt­
und, Durchgangswege, auf die zahlreichen 
gärtnerischen Maßnahmen, auf die Aufstellung 
von Ruhebänken und die Ausgestaltung von 
Spielplätzen verweisen. 

Zur Erleichterung der Erli.altung und Pflege 
des Parkes wurde eine vom allgemeinen Netz 
unabhängige Wasserversorgung geschaffen. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Schranz: Herr Bundes­
minister I Es ist sehr _ erfreulich, daß jetzt 
viele Maßnahmen zur Ausgestaltung des Au-

Zweitens: Es wurde- das möchte ich, gartens erfolgen, zumal in der Zeit Ihres 
Ihrc erste Frage beantwortend, sagen - von Amtsvorgängers Dr. Schleinzer, in der für 
seiten der Zuckerfabriken fernschriftlich mit- die Wiener Bevölkerung überhaupt nicht 
geteilt, daß ein Hinausschieben der Anbau- viel geschah (Ruf bei der SPÖ: Gar nichts!), 
verträge von ihrer Seite vorgenommen wird, auch auf diesem Gebiet ein völliger Stillstand 
um die entsprechenden Verhandlungen auf eingetreten war. Damals ist dieser Stillstand. 
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Dr. Sdlranz 
vorhanden gewesen, obwohl sich Abgeordneter 
Skritek mehrmals für die Ausgestaltung des 
Augartens eingesetzt hatte. 

Ich möchte nun, Herr Minister, fragen: 
Welche weiteren Maßnahmen sind für die 
Zukunft geplant ~ 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weihs: Herr 
Abgeordneter Schranz! Ich darf kurz voraus­
schicken, daß in letzter Zeit der 2000 m2 

große Kinderspielplatz am Parterre und der 
Kinderspielplatz beim Rauschertor befestigt 
wurden und die Ausstattung der Kinderspiel­
plätze mit Kinderspielgeräten in Kürze vor­
genommen wird. Wir haben jetzt dort be­
kanntlich insgesamt vier große Bundes-Turn­
und Spielplätze, ein Freibad der Gemeinde 
Wien, sieben öffentlich zugängliche Kinder­
spielplätze. 

Im Zuge der Befestigung der Wege wurden 
sämtliche Randzonen saniert. Die Sanierung 
umfaßt die Neubesäumung beziehungsweise 
den Ausbau mit Rasenziegeln sowie die 
Ergänzung von Hecken und die Nachpflanzung 
von Alleebäumen. 

Im Blumenparterre werden in Zukunft 
- es wird heuer das erste Mal der Fall sein -
jährlich 25.000 Blütenpflanzen, wie Tulpen, 
Begonien, Salvien, Dahlien und so weiter, 
ausgepflanzt. Der Park wird weiters durch das 
Aussetzen von Forsythien, Flieder und ver­
schiedenen Park- und Wildrosen verschönert 
werden. Und was wichtig ist: es wird die 
Ringleitung, die für die Bewässerung des 
gesamten Augartens notwendig ist, wahr­
scheinlich im heurigen Jahr komplett fertig, 
sodaß man auch hier entsprechende Pflege­
maßnahmen setzen kann. 

Präsident: Anfrage 8: Herr Abgeordneter 
Dipl.-Ing. Tschida (Ö V P) an den Herrn 
Bundesminister. 

1841/M 

Halten Sie die derzeitige Höhe des pauscha­
lierten Vorsteuerabzuges für Mehrwertsteuer, 
welchen die nicht buchführungspflichtigen land­
wirtschaftlichen Betriebe zu entrichten haben, 
mit 6 Prozent für richtig? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Tschida: Herr Bun­
desminister! Sie als Verantwortlicher für die 
Land- und Forstwirtschaft sind auch für 
unsere Bauernschaft verantwortlich, und ich 
habe Sie dezidiert gefragt, ob Sie der Meinung 
sind, daß diese 6 Prozent stimmen, ob sie 
nicht zu niedrig angenommen wurden. 

Ich darf darauf hinweisen, daß das Agrar­
wissenschaftliche Institut· eine' Vorsteuer­
belastung von 8,7 Prozent berechnet hat. 
Der Herr Finanzminister hat meinem Kol­
legen Dr. Zittmayr auch anläßlich einer 
Anfrage ganz einfach gesagt: Dieser Prozent­
satz hat sich als unrichtig erwiesen. 

Ich darf Sie nun fragen, Herr Minister:. 
Schließen Sie sich nun der Ansicht des Agrar­
wissenschaftlichen Instituts an, oder der An­
sicht des Herrn Finanzministers ~ 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weihs: Herr 
Abgeordneter Tschida! Zuerst möchte ich 
festhalten, daß es nur durch unseren tat­
kräftigen Einsatz möglich war, überhaupt die 
Pauschalierung für die Landwirte bei Gesetz­
werdungder Mehrwertsteuer zu erreichen. Ich 
nehme an, daß Sie das gewußt haben und daß 
Sie das in Ihrer Ausdrucksweise oder in Ihrer 
jetzigen Formulierung vielleicht nicht ver­
gessen haben. (Abg. Dr. Gruber: Da8 hat e8 
früher auch gegeben!) Aber nicht bei der 
Mehrwertsteuer, Herr Abgeordneter Dr. Gru­
ber! (Abg. Dr. Gruber: Das ist die Um8atz­
steuer!) Ein pauschalierter Satz bei der Mehr­
wertsteuer ist ein Fremdkörper. Das zu Ihrer 
Information. (Weitere Rufe de8 Abg. Doktor 
Gruber.) 

Wir hab~n längere Zeit weiterhin mit dem 
Herrn Finanzminister - Herr Dr. Gruber, 
verzeihen Sie, jetzt bin ich am Wort! (Zwi­
schenrufe bei der Ö V P - Gegenrute bei der 
SPÖ) -, wir haben lange Zeit mit dem 
Finanzminister Verhandlungen geführt, und 
das Ergebnis dieser Verhandlungen darf ich 
Ihnen wortgetreu zur Kenntnis bringen: 

"Die im § 22 des Umsatzsteuergesetzes 
1972 vorgesehene Regelung für nicht bqch­
führende Land- und Forstwirte stellt eine 
besondere Art der Besteuerung dar, die eine 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr.Weihs: Herr steuerliche Erfassung der nicht buchführenden 
Abgeordneter Tschida! Nach den Bestim- Land- und Forstwirte nur in jenen Fällen 
mungen des Bundesministeriengesetzes 1973 erforderlich macht, in welchen für die Liefe­
Z. 2 des Abschnittes D des Teiles 2 der An- rungen und den Eigenverbrauch alkoholischer 
lage zu § 2 ist für Angelegenheiten der Bundes- oder anderer in der Anlage zum Umsatzste.uer­
finanzen der Bundesminister für Finanzen gesetz nicht genannter Getränke eine zusätz­
zuständig. Dieser ist daher berufen, Aussagen' liehe Steuer zu entrichten ist. Im Effekt 
über den Pauschalsteuersatz von 6 Prozent werden also die nicht buchführenden Land­
zu machen. und Forstwirte nicht belastet, was dadurch 

-
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Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weihs 
erreicht wird, daß die Steuer, die seitens der 
Land- und· Forstwirte an ihre Abnehmer aus­
gewiesen werden darf, mit einem solchen Pau­
schalsatz festgesetzt wird, welcher der Vor­
belastung der Umsätze der Land- und Forst­
wirtschaft. im Durchschnitt .,. entspricht. 
Es liegt auf der Hand, daß eine derartige 
Pauschalregelung, die im Rahmen der Mehr­
wertsteuer zwangsläufig einen Fremdkörper 
darstellt" - Herr Abgeordneter Dr. Gruber, 
bitte das zur Kenntnis nehmen zu wollen! -, 
"nur insoweit vertretbar erscheint, als dadurch 
ohne wesentliche Schmälerung des Steuerauf­
kommens eine Erleichterung für die Be­
steuerung der nicht buchführenden Land- und 
Forstwirte geschaffen wird. Bei der Wahl des 
Pauschalsteuersatzes von 6 Prozent wurde 
einerseits darauf Bedacht genommen, daß die 
Pauschalregelung möglichst nicht zur Erlan­
gung von Steuervorteilen führen soll, anderer­
seits darauf, daß kein Land- oder Forstwirt 
gezwungen ist, von dieser Sonderregelung 
Gebrauch 'zu machen." 

Sie selbst wissen ja, daß es jedermann frei­
steht, sich entweder pauschalieren zu lassen 
oder als nichtpauschalierter Landwirt Vor­
steuerabzüge gegen Mehrwertsteuer saldiert 
von dem Finanzamt zu bekommen oder zu 
bezahlen. 

Präsident: Eine weitere Frage. Bitte. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Tschida: Herr Bun­
desminister! Mir ist sehr gut bekannt, daß 
95 Prozent unserer Landwirte pauschaliert 
sind. Ich will absolut nicht annehmen, daß 
Sie' als Landwirtschaftsminister das abschaffen 

I wollen. Es betrifft 95 Prozent unserer Land­
wirte. 

Nun war im Frühjahr 1973 ein Bauern­
hearing im Bundeskanzleramt. Dort hat man 
auch wieder einmal über die Vorsteuer­
belastung diskutiert. Interessanterweise ist 
folgendes herausgekommen: Der Herr Finanz­
minister hat behauptet, daß die Landwirt­
schaft durch die Einführung der Mehrwert­
steuer 200 bis 240 Millionen Schilling gewonnen 
hätte. Die Fache:x;perten der Landwirtschaft, 
vor allem die der Präsidentenkonferenz, haben 
dagegen festgestellt, daß die Landwirtschaft 
durch die Einführung der Mehrwertsteuer um 
500 Millionen Schilling zusätzlich belastet 
wurde. 

Ich darf auf ein Beispiel hinweisen: Durch 
die Erhöhung der Phosphatdüngemittel wurde 
die Landwirtschaft allein zusätzlich um un­
gefähr 40 Millionen Schilling belastet. 

Herr Bundesminister! Meine Frage und 
meine Bitte geht dahin: Sind Sie endlich 
einmal geneigt, die differenten Auffassungen, 

die zwischen Landwirtschaft und Finanz­
ministerium bestehen, zu klären? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weihs: Ich 
habe Ihnen bereits anläßlich Ihrer zweiten 
Frage, Herr Abgeordneter Tschida, geant­
wortet, daß wir uns laufend bemühen, mit 
dem Finanzminister im Gespräch seiend, 
verschiedene Differenzen zu klären. 

Außerdem haben Sie eines nicht gesagt: 
Bei diesem Bauernhearing wurde auch die 
Vereinbarung getroffen, die differenten Auf­
fassungen zwischen der Bauernschaft mit 
einer Belastung von 500 Millionen Schilling 
und des Finanzministers mit einem Plus von 
250 Millionen Schilling aus der Welt zu 
schaffen. Das heißt: Es wurde damals verein­
bart, man werde sich über dieses Thema im 
Rahmen Finanzminister und Vertreter der 
Bauernschaft, das heißt der Präsidenten­
konferenz, unterhalten. Das ist der letzte 
Stand der Dinge. Wie weit die Unterhaltungen 
diesbezüglich gediehen sind, kann ich im 
Moment nicht sagen. 

Bundesministerium für Gesundheit und 
Umweltschutz 

Präsident: Wir kommen zur 9. Anfrage: 
Herr Abgeordneter Nittel (SP(j) an die Frau 
Bundesminister für Gesundheit und Umwelt­
schutz. 

1859/M 

Sehen Sie eine Möglichkeit für gezielte Maß­
nahmen, um den zahlreichen gehörgeschädigten 
Personen in Osterreich mehr als in der Vergan­
genheit zu helfen? 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister für Gesundheit und Um­
weltschutz Dr. Ingrid Leodolter: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Hilfeleistungen an gehör­
geschädigte Personen in Form von ärztlicher 
Behandlung einschließlich der Beistellung von 
Hörhilfen sind im Rahmen der Sozialversiche­
rungsgesetzgebung und subsidiär im Rahmen 
der Behindertengesetze der Länder geregelt. 
Ihre Anfrage an den Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz scheint mir 
aber sehr berechtigt, weil eine starke Zu­
nahme Gehörgeschädigter in unserer Bevölke­
rung festzustellen ist, und zwar nicht nur 
alters bedingt. 

Ich halte daher die Früherkennung von 
Hörschäden als wesentliche Möglichkeit der 
Hilfeleistung für diesen Personenkreis. Das 
Bundesministerium für Gesundheit und Um­
weltschutz hat daher der Früherkennung von 
Gehörschäden von Anfang an größte Beach­
tung geschenkt. So wird im Rahmen der 
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Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter 
Untersuchungen auf Grund des Mutter-Kind­
Passes auch die Gehörfunktion geprüft. Die 
Prüfung der Gehörfunktion wurde auch in 
das von meinem Bundesministerium heraus" 
gebene Schulgesundheitsblatt, das den schul­
ärztlichen, Untersuchungen zugrunde gelegt 
wurde, aufgenommen. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Nittel: Es steht zweifellos 
nicht in ,Frage, daß die Erscheinungen der 
modernen Zivilisation, Technik, aber auch die 
Freizeitgewohnheiten Ursachen für Gehör­
schäden bergen. Gibt es in Ihrem Ministerium, 
sehr geehrte Frau Bundesminister, Unter­
suchungen, Statistiken über die Ursachen, 
oder denken Sie daran, solche Untersuchungen 
in absehbarer Zeit vornehmen zu lassen? 

Präsident: Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter: Herr 
Abgeordneter! Es gibt bereits darüber Unter­
suchungen. Es ist so, daß im Kindesalter 
keine Zunahme von Gehörschäden festzu­
stellen ist, was dem entspricht, was Sie eben 
gesagt haben, daß nämlich die Vermehrung 

,der Gehörschädigung unserer Bevölkerung auf 
Lärmbelastungen, toxische Schädigungen, 
ototoxische Schädigungen, auch zum Beispiel 
durch Medikamente, sowie traumatische Schä­
digungen zurückzuführen ist; und wir sind 
daran, diese Schädigungen zu beseitigen. 
Das heißt, wir wollen eine Früherkennung 
erreichen, wir wollen sobald als möglich eine 
Behandlung, denn es gibt ja auch behandel­
bare Gehörschädigungen, zum Beispiel In­
fekte in den Tuben, im Innenohr, die zu 
einem Gehörschaden führen, und wir wollen 
weiterhin die Überwachung der Gehörgeschä_ 
digten vom Gesundheitsministerium aus noch 
besser machen beziehungsweise intensivieren. 

Präsident: Eine weitere Frage. Bitte. 

Abgeordneter Nittel: Frau Bundesminister! 
Ich glaube, es ist ja allgemein bekannt, daß 
in weiten Bereichen unserer Bevölkerung 
Gehörschäden allgemein nicht als Krankheit 
betrachtet werden und daß wahrscheinlich 
aus der Mißachtung der ersten Anzeichen dann 
die ernsten Folgen entstehen. Es erschiene 
mir daher wünschenswert und notwendig, 
daß man neben der vorbeugenden Unter­
such'?ng auch eine entsprechende Aufklärung 
der Offentlichkeit über die Gefahren für das 
Gehör durchführt und die gesundheitsschädi­
genden Folgen überhaupt darstellt. 

Denken Sie daran, das im Zuge Ihrer Tätig­
keit auch einzubeziehen? 

Präsident: Frau Minister. 

Bundesmini~ter Dr. Ingrid Leodolter: Herr 
Abgeordn~ter! Ich glaube, daß Ihre An­
regung, die Aufklärung über die Gehörschäden, 
vor allem auch bei den Müttern oder auch bei 
den Familien, zu intensivieren, sehr gut ist, 
denn ich habe auch den Eindruck, daß diese 
Krankheit --,- wenn man will - nicht als das 
gewertet wird. Wir beme~ken ja' erst die 
Auswirkungen, wenn wir zum Beispiel Lern­
schwierigkeiten bei den Kindern sehen. Wir 
sehen es dann, wenn wir Hörschwierigkeiten 
beim Gespräch feststellen. Das ist, allerdings 
schon eine weit fortgeschrittene Gehörstörung. 

Die erste Gehörstörung findet sich ja in 
anderen Bereichen des, Gehörs, also nur in 
den hohen Tönen, und diese werden meist 
noch nicht wahrgenommen. 

Wir werden daher auf diesem Gebiet für 
mehr Aufklärung sorgen. Ich glaube, daß 
man hier sicherlich auch Abhilfen schaffen 
kann, zum Beispiel ist die Invalidenversiche­
rung sehr darum bemüht, Mensch~n, die in 
einem sehr lauten Milieu arbeiten, immer 
wieder aus diesem Milieu herauszunehmen, 
um ihr Gehör wieder etwas erholen zu lassen. 
Auch diese Methode hat sich bewährt. Also 
es gibt sicherlich noch, eine Menge von Hilfen, 
die wir hier anbieten können, und wir werden 
uns das angelegen sein lassen. 

Präsident: Anfrage 10 wurde zurückgezogen. 

Wir kommen zur Anfrage 11: Herr Abge­
ordneter Dr. Wiesinger (Ö V P) an dIe Frau 
Bundesminister. ' 

1835/M 

Wie weit sind die vor der Beschlußfassung der 
2. Krankenanstaltengesetz-Novelle dem Parla­
ment zugesagten Vorarbeiten hinsichtlich einer 
Neuregelung der Spitalsfinanzierung gediehen? 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter: Sehr 
geehrter Herr Abgeordneter! Gemäß § 59 a 
des Krankenanstaltengesetzes, das ist ein 
Paragraph, der mit der 2. Krankenanstalten­
gesetz-Novelle in das Krankenanstaltengesetz 
eingefügt worden ist, soll das Bundesministe­
rium für Gesundheit und Umweltschutz im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Finanzen durch Verordnung als Grundlage 
einer neuen SpitalsfinlJ,nzierung ein bundes­
einheitliches Buchführungssystem festlegen, 
was eine Kostenermittlung und KostensteIlen­
rechnung ermöglichen wird. 

Das Bundesministerium für Gesundheit und 
Umweltschutz hat ein Wirtschaftsinstitut mit 
der Erstellung der fachlichen Grundlägen für 
e~n derartiges Buchführungssystem beauftragt. 
Dieses Institut hat -in zwei Krankenanstalten 
versqhiedener Größe eine Durchleuchtung des 

... 
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Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter 
Systems '. durchgeführt und auf Grund der 
Ergebnisse dieser Untersuchungen ein Schema 
eines entsprechenden Buchführungs- und Be­
trie bsa brechn ungssystems erstellt. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Wiesinger: Verehrte Frau 
Bundesminister! Die Frage ist für mich up.­
befriedigend beantwortet, denn ich habe ge­
fragt, wie die Finanzierung sichergestellt 
werden wird. Es steht momentan nicht zur 
Diskussion, wie die Buchführung sein wird, 
sondern wie werden wir die Milliardendefizite, 
die unsere Spitäler jetzt haben, in Zukunft 
abdecken? 

Es sind Ihnen bedauerlicherweise die Ein­
nahmen aus der Zigarettenpreiserhöhung, die 
unter dem Titel "Mehr Geld für die Spitäler" 
erfolgte, vom Finanzminister leider nicht zur 
Verfügung gestellt worden, und auch die in 
der Broschüre des Finanzministers angeführte 
Gesundheitsmilliarde ist ja tatsächlich nicht 
existent. Daher meine Frage: Wie werden Sie 
für das Jahr 1976 den Betriebsabgangin den 
österreichischen Krankenanstalten decken? 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter: Herr 
Abgeordneter! Ich muß hier eine andere Frage 
vor mir haben, als Sie sie jetzt formuliert 
haben: "Wieweit sind die vor der Beschluß­
fassung der 2. Krankenanstaltengesetz-Novelle 
dem Parlament zugesagten Vorarbeiten hin­
sichtlich einer Neuregelung der Spitalsfinan­
zierung gediehen?" 

Diese Antwort habe ich Ihnen gegeben. 
Von meinem Ministerium wurden Vorarbeiten 
geleistet. Ich möchte aber noch hinzufügen: 

dieses Jahres. Sie wissen, wie langwierig die 
Verhandlungen sein werden, und' ich sehe 
keine Möglichkeit, wenn in dieser langsamen 
Vorgangsweise weiter verhandelt wird, daß 
überhaupt im Jahre 1976 die Bundesländer 
und die Gemeinden, denen ja die Spitäler 
wie ein Mühlstein finanziell am Halse hängen, 
irgendwelche Zuschüsse bekommen werden. 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter: Sehr 
geehrter Herr Abgeordneter! Es liegt sicherlich 
nicht an meinem Ministerium, dflnn wir haben 
die Vorarbeiten getätigt. Ich darf Ihnen aber 
auch sagen, daß die Spitalserhalter und auch 
die Bundesländer. mit der jetzigen Regelung 
der Abgangsdeckung eigentlich recht zufrieden 
sind. Ich konnte bei der letzten Zusammen­
kunft feststellen, wo ich mit den Bundes­
länderreferenten darüber gesprochen habe, daß 
sie gar keine Eile haben, ein neues System 
hier einzuführen. Aber ich darf Ihnen sagen, 
daß sowohl ich als auch der Herr Finanz­
minister großes Interesse haben, zu einer neuen 
Regelung zu kommen. 

Präsident: Die Anfrage 12 wurde zurück­
gezogen. 

Anfrage 13: Herr Abgeordneter Dr. Schranz 
(SPÖj an die Frau B,undesminister. 

18811M 

Welche weiteren Schritte wird es auf Grund 
des vorliegenden Gutachtens des Obersten Sani­
tätsrates über' die gesundheitlichen Schäden des 
Berufsboxens geben? 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister Dr
J
• Ingrid Leodolter: Sehr 

geehrter Herr Abgeordneter! Der Oberste 
Sanitätsrat hat in seiner 128. Vollversammlung 
am 16. März das Ergebnis bekanntgegeben, 
daß das Boxen vom Standpunkt des Obersten 
Sanitätsrates nicht gesetzlich zu verbieten ist. 
Es liege im freien Willen der Faustkämpfer, 
Boxkämpfe durchzuführen. Der Oberste Sani­
tätsrat ist der Überzeugung, daß Gesundheits­
schädigungen wesentlich vermindert werden 
können, wenn Boxer, Funktionäre, Ärzte und 
Veranstalter die Bestimmungen beachten und 
befolgen, die zum Schutz der Gesundheit der 
Boxer erlassen worden sind. 

Auch über dieses Problem gibt es ein Gre­
mium: das beim Finanzministerium ist;' das 
sich mit dem Einbau des Verrechnungssystems 
der Krankenanstalten in die V oranschlags­
und Rechnungsabschlußverordnung aus dem 
Jahre 1974 befaßt. Dieses Gremium ist bereits 
zweimal zusammengetreten, und ich erwarte 
in der nächsten Zeit einen Vorschlag, wie sich 
das Finanzministerium und dieses Gremium 
die Abrechnung für die Spitäler vorstellen. 
Wenn ich diesen Vorschlag habe, werde ich 
die Gesundheitsreferenten der Bundesländer 
zu Koordinierungsgesprächen einladen, und ich 
hoffe, daß wir in Bälde, in Kürze zu einer Präsident: Eine Zusatzfrage. Bitte. 

solchen Regelung werden kommen können. Abgeordneter Dr. Schranz: Frau Bundes-
minister! Das Gutachten des Obersten Sani­Präsident: ,Eine weitere Frage. Bitte. 
tätsrates, das ich sehr ausführlich studiert 

Abgeordneter Dr. Wiesinger: Frau Bundes- habe, ist eigentlich widersprüchlich. Es schil­
minister! Im Mai vergangenen, Jahres wurde dert zuerst die großen und gefährlichen Früh­
beschlossen, daß der Bundeszuschuß zur Ab- und Spätfolgen des Boxens, kommt aber dann 
gangs deckung nur ,bis zum Ende 1975 limitiert. in seinen Schlußfolgerungen zu keinen kon­
ist~ Wir schreiben heute bereits Ende Jänner kreten Empfehlungen. 
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Ich möchte daher nun fragen, ob Sie der 
Meinung sind, daß auf Grund dieses Gut­
achtens jetzt weitere Maßnahmen in Fach­
kreisen besprochen werden sollen. 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter: Herr 
Abgeordneter! Ich kann Ihnen sagen, daß wir 
Mitte Februar eine Enquete mit den zuständi­
gen Sportverbänden veranstalten werden - es 
gibt ja bekanntlich drei Boxsportverbände -
und daß wir uns dabei über zwei Dinge orien­
tieren wollen, : Werden die Vorschriften, die 
vorhanden sind, genügend angewendet, oder 
sind diese Vorschriften nicht stark genug, 
um Schädigungen zu verhindern? Diese zwei 
Fragen werden hier gestellt werden. Wir 
hof;fen, klare Auskünfte darüber zu bekommen. 
Wir werden dann aus den Ergebnissen dieser 
Enquete neue Schlüsse ziehen. 

Präsident: Weitere Frage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Schranz: Das Problem der 
medizinischen Früh- und Spätfolgen des Be­
rufsboxens, um das es ja in erster Linie hier 
geht, ist ja kein sportliches Problem, sondern 
ein gesundheitspolitisches. Es erhebt sich da 
die Frage, ob nicht schon sehr bald zumindest 
auf Grund der bestehenden Regeln zur Ver­
meidung von weiteren Unglücksfällen auch in 
. Österreich darauf hinge wirkt werden kann, 
daß die vorhandenen Regeln strenger und 
präziser auch unter ärztlicher Aufsicht und 
unter Einflußnahme von Medizinern einge­
halten werden. 

Präsident: Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter: Herr 
Abgeordneter! Es ist wahrscheinlich, daß die 
Regeln ausreichen würden, wenn sie entspre­
chend eingehalten würden, aber ich könnte 
mir auch vorstellen, daß man zusätzlich noch 
Regeln finden könnte. Diese wollen wir 
eben ausarbeiten und wollen sie dann als 
Empfehlung den 'Sportverbänden geben. Wir 
arbeiten hier sehr eng mit dem Sportmedizini­
schen Institut zusammen, aber wir wollen 
eben unsere Zusammenarbeit mit den Sport­
verbänden, mit den Boxverbänden intensi­
vieren. 

Bundesministerium für Finanzen 

Präsident: Anfrage 14: Herr Abgeordneter 
Dr. Broesigke (FPÖ) an den Herrn Bundes­
minister für Finanzen. 

1872/M 

Wie horn wird narn dem letzten Stand das 
tatsärnlirne Budgetdefizit 1974 sein? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Androsch: 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Da der 
Erfolgsnachweis Dezember noch nicht vorliegt, 
auch noch nicht vorliegen kann, der Jänner 
als Zurechnungs monat , vor . allem die Er­
gebnisse aus den Bundesbetrieben, wobei 
Bahn und Post am stärksten ins Gewicht 
fallen, zu berücksichtigen sind, ist die Frage 
nicht präzise zu beantworten. 

Soviel kann aber festgehalten werden, daß 
jedenfalls das im vergangenen Jahr eingetre­
tene Zurückbleiben der Mehrwertsteuer, das 
unter Berücksichtigung der Investitionssteuer 
und der Vorratsentlastung mit rund 4 Milliar­
den zu Buche schlagen wird, den Abgang um 
diesen Betrag erhöhen muß. Dabei ist bei der 
Mehrwertsteuer festzuhalten, nimmt man das 
Ergebnis 1973, in dem ja nur elf Zwölf tel 
angefallen sind, und rechnet es auf zwölf 
Zwölf tel um, daß 1974 praktisch keine Steige­
rung eingetreten wäre, obwohl ja das Brutto­
nationalprodukt und der private Konsum als 
Basis für die Berechnung beträchtlich gestiegen 
sind. Das ist eine Entwicklung, die noch nicht 
aufgeklärt sein kann, da nicht feststeht, in­
wieweit hier Verschiebungen vorliegen. Daß 
Verschiebungen drinnen stecken müssen, 
scheint mir inzwisch~n ziemlich klar zu sein. 
Das schließt aber nicht aus, daß auch der volle 
Satz zu gering ist. Ich habe dies mehrfach 
betont und schon 1972 festgehalten, daß, 
wenn am vollen Satz etwas unrichtig ist, 
dann sicherlich nicht, weil er zu hoch wäre, 
sondern er ist eher zu niedrig. Nur aus 
Stabilitätsgründen wurde aber zunächst mit 
diesem begonnen. 

Das Mehrwertsteuerloch ist also der Haupt­
grund für die Veränderung des Abganges. 
Hinzu werden noch zwei geringere Einfluß­
größen kommen: Einmal die Auswirkungen 
der Nebengebühren und Zulagen aus den 
verschiedenen Gehaltsnovellen, die gegenüber 
den ursprünglichen Berechnungen und 
Schätzungen Mehrkosten verursachen. Dies 
führt aber auch dazu, daß pro Kopf jedes 
öffentlich Bediensteten im Bund eine ent­
sprechende Einkommensverbesserung einge­
treten ist. 

Der zweite Bereich, der zu Buche schlägt, 
ist eine Strukturverschlechterung in der Sozial­
versicherung bei den Pensionen. Hier treten 
bei den Angestellten steigende überschüsse 
auf, während bei den Arbeitern infolge einer 
entsprechend ungünstigen Riskenverteilung 
stärkere Abgänge und Zuschußerfordernisse 
festzustellen sind. Ähnliches gilt infolge eines 
unterdurchschnittIichen Steigens ,der Beiträge 
für. den gewerblichen und 'landwirtschaftlichen 
Sektor, sodaß der nominell feststehende Ab­
gang von 12,3 Milliarden 800 Millionen Schi!-
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Bundesminister Dr. Andrcisdl 

ling Bundesbahninvestitionen und 500 Mil­
lionen ins Ausland gegangener Entwicklungs­
darlehen beinhaltet, sich also in der Größen­
ordnung von 4 bis 5 Milliarden verschlechtert 
haben wird. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Broesigke: Herr Bun­
desminister! Ist der Einnahmenrückgang 
oder, besser gesagt, die Bilanz der Einnahmen, 
die wesentlich unter den Ziffern des Bundes­
haushaltes liegt, nur auf die Umsatzsteuer 
zurückzuführen, oder sind nicht auch eine 
ganze Reihe anderer Steuern in bezug auf die 
Einnahmen zurückgeblieben? Zum Beispiel 
die Alkoholsteuer, die Mineralölsteuer ? 

Präsident: Herr Minister. Bitte. 

Bundesminister Dr. Androsch: Sicherlich 
die Mineralölsteuer. Aber hier handelt es sich 
um einen sozusagen in sich geschlossenen 
Finanzierungskreislauf. Das ist eine zweck­
gebundene Einnahme, und nur nach Maßgabe 
dieser können die Ausgaben finanziert werden. 
Es hat also saldenmäßig nicht diese Aus­
wirkung. Und bei den anderen sind wie jedes 
Jahr geringfügige Schwankungen hinsichtlich 
der Mindereinnahmen und Mehreinnahmen 
aufgetreten. 

Aber der harte Kern ist, wie gesagt, die 
Frage der Mehrwertsteuer, wo, wenn man es 
auf zwölf Zwölf tel hochrechnet, nahezu keine 
Veränderung gegenüber 1973 eingetreten ist; 
trotz einer entsprechenden Steigerung des 
Bruttonationalproduktes. Das deutet jeden­
falls darauf hin, daß auch eine Verschiebung 
vorliegen muß. 

Ich habe daher veranlaßt, daß in den 
nächsten Monaten entsprechende Überprüfun­
gen bei den Betrieben Platz greifen. Nicht 
zuletzt auch in deren Interesse, damit näm­
lich so rechtzeitig wie möglich allenfalls Nach­
forderungen ermittelt werden. So wird ver­
mieden, daß solche Nachforderungen über 
längere Zeiträume kumulieren und dann die 
Nachzahlungen für die Betriebe zu beträcht­
lichen Liquiditätserschwernissen führen. 

Ich erwarte also zunächst einmal davon, 
daß in den ersten Monaten dieses J abres ein 
höheres Aufkommen, als wir ursprünglich 
angenommen haben, eintritt, was eine not­
wendige Konsequenz der vorhin erwähnten 
Verschiebung wäre. Was nicht ausschließt, 
daß sich dann noch immer herausstellen kann, 
daß der volle Satz - und nur dieser wäre ins 
Auge zu fassen - als zu gering anzusehen ist, 
um dasselbe Aufkommen wie bei der alten 
Umsatzsteuer unter denselben Verhältnissen 
zu erbringen. 

Präsident: Eine weitere Frage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Broesigke: Herr Bundes­
minister! Der bekannte Publizist Professor 
Knapp vertritt in einem Artikel die Meinung, 
daß der Einnahmenrückgang ,einfach darauf 
zurückzuführen ist, daß das Finanzministerium 
sich bei Erstellung des Budgets hinsichtlich 
der Einnahmenerwartmigen bei einer ganzen 
Reihe von Steuern grob verschätzt habe. 
Schließen Sie etwas Derartiges aus? Oder 
glauben Sie nicht doch, daß einfach eine 
Fehleinschätzung vorliegt? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Androsch: Eine Fehl­
einschätzung sicherlich, weil das Präliminare 
nicht erreicht wird. Aber es ist nicht eine zu 
hohe Schätzung. Denn es ist ja nicht möglich, 
daß bei einer rund 14prozentigen Steigerung 
des Bruttonationalprodukts und einer ähn­
lichen Erhöhung -des privaten Konsums das 
Aufkommen der Mehrwertsteuer 1974 nicht 
höher liegt als das Aufkommen 1973, wenn 
ich elf Zwölf tel auf zwölf Zwölf tel umrechne, 
also bei dieser Steuer überhaupt keine Er­
höhung eingetreten wäre. 

Es ist ja doch darüber hinaus bemerkens­
wert, daß etwa bis zum Sommer viele Kritiker 
behauptet haben, es würden ungeheure Mehr­
einnahmen über das vom Finanzministerium 
geschätzte Ausmaß bei der Mehrwertsteuer 
hinaus eintreten. Sie haben die Herabsetzung 
des Satzes verlangt, sie haben darüber hinaus 
diese angeblichen Mehreinnahmen dazu ver­
wendet wissen wollen, daß die Lohnsteuer und 
Einkommensteuer früher gesenkt wird, also 
daß hier ganz andere Einschätzungen vor­
gelegen haben. Das gilt selbst für die Vorschau 
des Wirtschafts- und Sozialbeirates, der noch 
im September, schon gestützt auf die Er­
gebnisse der ersten fünf, sechs oder sieben 
Monate des heurigen Jahres, mit einer Milliarde 
Mehreinnahmen über das Präliminare des 
Finanzministeriums hinaus gerechnet hat. 
Das ist alles nicht zugetroffen, obwohl die 
gesamtwirtschaftlichen Daten - das gilt für 
die Schätzungen des Beirates und nicht für 
ander~ Behauptungen, etwa das Körberlgeld 
- zugrunde gelegt werden konnten. Es be­
schränkt sich das Problem auf die Frage, in­
wieweit Verschiebungen und inwieweit Struk­
turprobleme gegeben sind. Danach richten 
sich auch die Konsequenzen. Das kann man 
aber in den nächsten Wochen und Monaten, 
wenn man von Umstelluilgseinflüssen freie 
Monatsergebnisse haben wird, feststellen. 

Präsident: Anfrage 15. Herr Abgeordneter 
Dr. Pelikan (OVP) an den Herrn Bundes­
minister. 
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1836/M verpflichtungen im Rückstand ist und die 
In weldlem Ausmaß müssen Ausgaben des Wirtschaft auf diese Weise in eine sehr schwie­

Jahres 1974 mit Einnahmen des Jahres 1975 rige Situation gebracht wird. 
finanziert werden? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Androsch: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Seit dem Jahre 1962 gibt 
es den Zurechnungsmonat, das heißt, daß im 
Jänner des Folgejahres noch - Verrechnungen 
für das vorangegangene Jahr stattfinden. 

Im Jänner 1974 sind - um Ihnen einen 
Vergleich zu geben - rund 3 Milliarden per 
1973 hier verrechnet worden. Dieser Betrag 
wird sich im Jänner dieses Jahres erhöhen. 
Ich kann noch nicht die Ergebnisse der großen 
Betriebe kennen, die hier sehr nachhaltig 
zu Buch schlagen. Ich schätze, daß das Er­
fordernis des Zurechnungsmonats für das Vor­
jahr heuer um 2,5 bis 3 Milliarden höher sein 
wird als zwölf Monate zuvor. 

Präsident: Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Pelikan: Herr Minister.! 
Es ist in der Zwischenzeit in der Öffentlichkeit 
auch bekannt geworden, daß Sie zu Ende des 
vergangenen J ;:thres nicht mehr in der Lage 
waren, offene Rechnungen in der Größenord­
nung von 7 Milliarden Schilling zu bezahlen. 
Halten Sie im Lichte dieser Entwicklung Ihre 
seinerzeitige Behauptung in der Budgetrede 
vom 22. Oktober 1974 aufrecht, daß die Staats­
finanzen in Ordnung sind 1 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Androsch: Von 7 Milliar­
den kann überhaupt keine Rede sein, das 
ist eine völlig aus der Luft gegriffene Zahl. 

- Nicht bezahlte Rechnungen sind naturgemäß 
zum: Jahresende höher, weil sie auch zu diesem 

Aber ich möchte mit meiner zweiten Zusatz­
frage an Sie die Frage richten: Wie hoch; 
schätzen Sie, wird das Budgetdefizit im 
heurigen Jahr sein 1 Sie selbst haben in der 
Presse von einer Horrorziffer von 25 Milliarden 
gesprochen. Es ist aber bekannt, daß Sie auf 
der anderen Seite bereits mit -der Kredit­
wirtschaft verhandelt haben und da ein anderer 
Betrag -im Gespräch war. Also nochmals: 
Wie hoch, schätzen Sie, wird das Budget­
defizit im laufenden Jahr sein 1 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Androsch: Das richtet 
sich nach der gesamtwirtschaftlichen Ent­
wicklung, die im Jänner im einzelnen niemand 
absehen kann. Fest steht, daß mit rund 
16 Milliarden dieses präliminiert ist. Es 
erhebt sich die Frage, ob a) überschreitungen 
und b) Mehreinnahmen, und c) - wenn 
überhaupt - etwas von der Stabilisierungs­
quote freigegeben-werden kann, soll oder 
muß. -

Was man aber sicherlich nicht kann - um 
das gleich aufzuklären -, ist, das erhöhte 
Defizit des Jahres 1974, von dem ich vorher 
gesprochen habe, ein zweites Mal zu ver­
anschlagen und es dem Defizit 1975 zuzu­
schlagen. Wenn ein erhöhtes Defizit auftritt, 
dann nur einmal und in dem Jahr, in dem es 
auftritt und nicht ein zweites Mal im nächsten 
oder in irgendeinem anderen Jahr. 

- Präsident: Die Fragestunde ist beendet._ 

Zeitpunkt anfallen und meistens noch gar nicht Einlauf und Zuweisungen 
geprüft sein können. Bis vor kurzem waren 
dort, wo Auftragsverwaltungdes Bundes vor- Präsident: Die eingelangte Anfragebeant­
liegt, wie etwa im Straßenbau, von einigen wortung wurde den Anfragestellern über­
Bundesländern nicht einmal noch die Rech- mittelt. Diese Anfragebeantwortung wurde 
nungen eingegeben. Sicherlich, die Firmen auch vervielfältigt und an alle Abgeordneten 
hatten sie gelegt, aber die Länder hatten sie verteilt. 
nicht weitergeleitet. Es war also damit nicht Die in der letzten Sitzung als eingelangt 
einmal für den Bund eine Fälligkeit gegeben. bekanntgegebenen Regierungsvorlagen weise 
Dieses Problem stellt sich also jedes Jahr. ich wie folgt zu: 

Wenn ich von dem vorhin sehr ausführlich 
dargelegten Situationsbericht zur Mehrwert- Dem Außenpolitischen Ausschuß: 
steuer absehe, so kann ich das mit dieser Abkommen. zwischen der Republik Öster-
Begründung und dieser Bestätigung nur wieder- reich und der Republik Kolumbien über die 
holen. Aufhebung von Sichtvermerksgebühren (1398 

Präsident: Weitere Frage. Bitte. der Beilagen) 

Abgeordneter Dr. Pelikan: Herr Minister! dem Handelsausschuß : 
Es wird Ihnen aber trotzdem nicht unbekannt Bundesgesetz, mit dem das -Außenhandels-
sein, daß gerade in wesentlichen Bereichen der gesetz 1968 geändert wird (1399 der Bei­
Wirtschaft der Bund mit seinen Zahlungs- Jagen) 

.. -

c. 
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Präsident 
dem Justizausschuß.: 

Bundesgesetz über die Haftung für den 
Ersatz von Schäden, die durch einen Unlall 
beim Betrieb eines Motorbootes oder eines 
Segelbootes . verursacht werden (Motorboot­
und Segelboothaftpflichtgesetz) (1400 der Bei~ 
lagen) . 

dem Ausschuß' für Wissenschaft und For­
schung: 

Bundesgesetz über die Studienrichtung Vete­
rinärmedizin (1401 der Beilagen) 

dem Verfassungsausschuß : 

BUllllesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über das Bundesgesetzblatt 1972 geändert 
wird (1421 der Beilagen), und 

Bundesgesetzi.ib~r den Schutz personen-
bezogenerDaten (Datenschutzgesetz) (1423 der 
Beilagen) 

dem Bautenausschuß : 

Bundesgesetz, mIt dem das Vermessungs­
gesetz, das Liegenschaftsteilungsgesetz sowie 
das Luftfahrtgesetz geändert werden (1422 der 
Beilagen) . 

dem Ausschuß für soziale Verwaltung: 

Europäisches Abkommen über Soziale Sicher­
heit samt Anhängen und Zusatzvereinbarung 
zur Durchführung dieses Abkommens samt 
Anhängen sowie Interpretative Erklärung 
(1424 der Beilagen) und . 

über diesen Antrag unmittelbar in die zweite 
Lesung einzugehen ist oder ober einem 
anderen A ussch uß zur neuerlichen Vor bera­
tung zugewiesen werden soll. 

Nur wenn beschlossen wird, unmittelbar 
in die zweite Lesung einzugehen, kann der 
Antrag mit in die Verhandlungen einbezogen 
werden. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die .ihre 
Zustimmung geben, daß über den Antrag des 
Ausschusses für Gesundheit/ und Umwelt, 
schutz betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wett­
bewerb geändert wird (1434 der Beilagen) 
unmittelbar in die zweite Lesung eingegangen 
wird, sich von den Sitzen zu erhebeii.. - Das 
ist einstiJnmig angenommen. 

Es ist mir der V orflchlag zugekommen, die 
Debatte über die Punkte 1 und 2, 3 und 4, 
5 bis einschließlich 7, 9 und 10, 11 bis ein­
schließlich 13sowie über die Punkte 14 und16 
jeweils unter einem abzuführen. 

Falls diese Vorschläge angenommen werden, 
werden in jedem . Fall zuerst die Bericht­
erstatter ihre Berichte geben ;sodannwird die 
Debatte über die jeweils zusammengezogenen 
Punkte unter einem abgeführt. 

Die Abstimmungen erfolgen selbstverständ­
lich - wie immer in. solchen Fällen - ge­
trennt. 

Wird gegen diese vorgeschlagenen sechs 
Zusammenfassungen ein Einwand erhoben 1 -
Es ist nicht der Fall. 

. Bundesgesetz, mit dem die Beschäftigung 
von Ausländern geregelt wird . (Ausländer­
beschäftigungsgesetz) (1451 der Beilagen). 

Die Debatte wird daher über die vor­
Die eingelangten Berichte' weise ich wie erwähnten Punkte jeweils unter einem abge-

folgt zu: führt. . 

Bericht des Bundesministers für Auswärtige 
Angelegenheiten über die Aufnahme diplo­
matischer Beziehungen zwischen Österreich 
und der Demokratischen Volksrepublik Korea 
(III-163 der Beilagen) 

dem Außenpolitischen Ausschuß und 

Dreiunddreißigster Bericht des Bundesmini­
sters für Finanzen gemäß § 1 Abs. 2 des 
Bundesgesetzes vom 9. September 1966, BGBl. 
Nr. 207 (Katastrophenfondsgesetz) betreffend 
das vierte Kalendervierteljahr 1974 (III-
164 der Beilagen) 

dem Finanz- und Budgetausschuß. 

Behandlung der Tagesordnung 

Präsident: Da es sich bei Punkt 4 der 
Tagesordnung um einen Antrag eines Aus­
schusses gemäß § 19 Geschäftsordnung handelt, 
lasse .ich zunächst darüber abstimmen, ob 

1. Punkt: Bericht des Verfassungsausschusses 
über die Regierungsvorlage (1316 der Bei­
lagen): Bundesgesetz, mit. dem das Bundes­
gesetz über die Aufgaben und die Einri~htung 
des österreichisehen Rundfunks geändert wird 

(1452 der Beilagen) 

2. Punkt: Bericht des Verfassungsausschusses 
über den Antrag 127/A (11-3708 der Beilagen) 
der Abgeordneten Dr. Kohlmaier und Ge­
nossen betreffend aufklärungsbedürftige Vor­
gänge um den Österreichisehen Rundfunk 
gemäß § 33 GO des Nationalrates (1453 der 

Beilagen) 

Präsident: Wir gehen in die Tagesordnung 
ein und gelangen zu den Punkten 1 und 2, 
über die die Debatte unter einem abgeführt 
wird. 
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Präsident 
. Es sind dies: 

Änderung des Bundesgesetzes über die 
Aufgaben und die Einrichtung des Öster­
reichischen Rundfunks und 

den Antrag 127/A der 'Abgeordneten Doktor 
Kohlmaier und Genossen. betreffend auf­
klärungs bedürftige Vorgänge um den Öster­
reichischen Rundfunk gemäß § 33 Geschäfts­
ordnung des Nationalrates. 

Berichterstatter zu bei den Punkten ist der 
Herr Abgeordnete Ing. Scheibengraf. Ich 
ersuche um seine bei den Berichte. 

Berichterstatter Ing. Scheibengraf: Herr 
Präsident! Hohes Haus! Ich berichte namens 
des Verfassungsausschusses über die Re­
gierungsvorlage (1316 der Beilagen): Bundes­
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über die 
Aufgaben' und die Einrichtung des Öster­
reichischen Rundfunks geändert wird. 

Das Rundfunkgesetz in der Fassung vom 
10. Juli 1974 sieht in seinem Abschnitt VI 

welcher für die Bestellung der richterlichen 
Mitglieder der Kommission zur Wahrung des 
Rundfunkgesetzes eine verfassungsgesetzliche 
Regelung enthalten war, die im wesentlichen 
dem Bestellungsvorgang nachgebildet war, den 
die Bundesverfassung für die Bestellung eines 
Teiles der Mitglieder des Verfassungsgerichts­
hofes vorsieht. 

Der Verfassungsausschuß hat die Regierungs­
vorlage erstmals am 15. November 1974 in 
Verhandlung gezogen und einen Unterausschuß 
gewählt, . dem von der Sozialistischen Partei 
Österreichs die Abgeordneten Blecha, Dr. Heinz 
Fischer, Ing. Scheibengraf, Dr. Tull und Robert 
Weisz, von der Österreichischen Volkspartei 
die Abgeordneten Dr. Ermacora, Glaser, 
Dr. Kohlmaier undDr. Koren und von der. 
Freiheitlichen Partei Österreichs der Abge­
ordnete Dr. Broesigke angehörten. 

Der Untera.usschuß hat die Vorlage in ins­
gesamt zwei Sitzungen beraten und dabei 
kein Einvernehmen erzielt. 

eine Kommission zur Wahrung des Rundfunk- Am 20. Jänner 1975 h~t der Verfassungs­
gesetzes vor, die zur Ausübung der Rechts- ausschuß den Gesetzentwurf neuerlich in 
aufsicht über den Österreichischen Rundfunk Verhandlung gezogen und den Bericht des 
eingerichtet wird. Entsprechend dem Bundes- Unt(;lrausschusses entgegengenommen. Nach 
verfassungsgesetz BGBL NI'. 396/1974, das einer Debatte, in der die Abgeordneten Ing. 
die Unabhängigkeit des Österreichischen Rund- Scheibengraf, Dr. Heinz Fischer, Dr. Broesigke, 
funks garantiert, sieht das Rundfunkgesetz De. Kohlmaier, Blecha, Dr. Prader, der Aus­
vor, daß die Kommission als eine gerichts- schußobmaim und der Berichterstatter das 
ähnliche Einrichtung im Sinne des Artikels 133 Wort ergriffen, hat der Ausschuß mit Stim­
Z. 4 Bundes-Verfassungsgesetz organisiert ist. menmehrheit beschlossen, dem Hohen Hause 
Um die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit die Annahme des Gesetzentwurfes unter Be­
der Kommission im Sinne des Bundesver- rücksichtigung des Abänderungsantrages der 
fassungsgesetzes vom 10. Juli 1974 über die Abgeordneten Dr. Heinz Fischer und Blecha 
Sicherung der Unabhängigkeit des Rund- zu empfehlen. 
funks in jeder Hinsicht zu gewährleisten, 
sieht das Rundfunkgesetz in seinem § 25 In dem Ausschußbericht wurden Erklärun­
Abs. 2 vor, daß die Kommission mehrheit- gen des Verfassungs au schusses zu Artikel I 
lieh aUs Richtern zusammengesetzt werden Z. 1, 2, 3 und 4 des angeschlossenen Gesetz­
soll. § 25 Abs. 3 des Rundfunkgesetzes hat entwurfes aufgenommen. 
darüber hinaus noch bestimmt, daß die Ich darf die Damen und Herren des Hohen 
Bundesregierung bei ihren Vorschlägen an Hauses auf diesen Teil des vorliegenden Aus­
den Bundespräsidenten auf Ernennung der schußberichtes verweisen und mir die Ver­
Mitglieder der Kommission für je drei Mit- Jesung ersparen. 
glieder aus dem Richterstand an Vorschläge 
des Verfassungsgerichtshofes, des Verwaltungs- Der Verfassungsausschuß stellt somit den 
gerichtshofes und des Obersten Gerichtshofes, Antrag, der Nationalrat wolle dem ange­
sowie hinsichtlich der übrigen Mitglieder für schlossenen Gesetzentwurf die verfassungs­
je vier an Vorschläge des Zentralbetriebsrates mäßige Zustimmung erteilen .. 
und der Hörer- und Sehervertretung gebunden Falls Wortmeldungen vorliegen, beantrage 
ist. Im Sinne dieser Bestimmung wurden die ich, General- und Spezialdebatte in einem 
drei Höchstgerichte eingeladen, ihre Vor- abzuführen. 
schläge zu erstatten. Ich berichte weiters namens des Verfassungs-

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Er- ausschusses über den Antrag der Abgeordneten 
kenntnis vom 2. Oktober 1974 den § 25 Dr. Kohlmaier und Genossen betreffend auf­
Abs. 3 des Rundfunkgesetzes als verfassungs- klärungsbedürftige Vorgänge um den Öster­
widrig aufgehoben. Die Bundesregierung hat reichischen Rundfunk gemäß § 33 Geschäfts­
daraufhin dem Nationalrat am 18. Oktober ordnung des Nationalrates (127 JA) (II-3708 
1974 eine Regierungsvorlage zugeleitet, in der Beilagen). 
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Ing. Sdleibengraf 
In der Sitzung des Nationalrates am 18. Ok­

tober 1974 haben die Abgeordneten Dr. Kohl­
maier und Genossen den gegenständlichen 
Initiativantrag eingebracht, in dem die Ein· 
setzung eines Untersuchungsausschusses zur 
Prüfung aufklärungsbedürftiger Vorgänge um 
den Österreichischen Rundfunk und bei Voll­
ziehung des Rundfunkgesetzes 1974 im Sinne 
des § 33 Abs. 1 der Geschäftsordnung des 
Nationalrates vorgeschlagen wird. 

Der Verfassungsausschuß hat den ihm zur 
Vorberatung:zugewiesenen Init.iativantrag erst­
malig am 15. November 1974 in Verhandlung 
gezogen und zur Vorbehandhing einen Unter­
ausschuß eingesetzt, dem die gleichen Personen 
wie zur Beratung der vorgenannten Regierungs­
vorlage angehörten. 

Im Unterausschuß wurde. über die Vorlage 
kein Einvernehmen erzielt. 

Am 20. Jänner 1975 hat der Verfassungs­
ausschuß die Vorlage neuerlich in Verhandlung 
gezogen. Bei der Abstimmung fand der Initia­
tivantrag nicht die Zustimmung der Mehrheit 
des Ausschusses. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den 
Antrag, der Nationalrat wolle den vorliegen­
den Bericht zur Kenntnis nehmen. 

Bei Wortmeldungen beantrage ich auch 
in diesem Fall, General- und Spezialdebatte 
unter einem abzuführen. 

Präsident: Es ist beantragt, General- und 
Spezialdebatte unter einem abzuführen. Wird 
ein Einwand erhoben? - Dies ist nicht der 
Fall. Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr Abge­
ordnete Dr. Kohlmaier. 

Abgeordneter Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr 
Präsident! Hohes Haus ! Wenn heute neuerlich 
die Frage des Österreichischen Rundfunks 
auf der Tagesordnung steht, so müssen wir 

. zunächst daran denken, daß selbst die interes­
sierte Öffentlichkeit da und dort des Themas 
schon überdrüssig sein mag. Wir sollten uns da­
her bei dieser Debatte darauf verständigen, 
jeder Wiederholung früherer Argumente mög­
lichst aus dem Wege zu gehen. Vor allem 
wird es aber sinnvoll sein, die grundsätzlichen 
Aspekte in. den Vordergrund zu stellen, und 
gerade diese werden in einem hohen Maße 
berührt. 

Führen wir uns aber zunächst noch einmal 
die wichtigsten Sachverhalte vor Augen. Zur 
Zeit des innenpolitischen Machtwechsels um 
1970 trug der heutige Bundeskanzler dem 
unverminderten Ansehen, das der von Gerd 
Bacher reformierte ORF genoS, dadurch Rech­
nung, daß er aus seinen alles andere als be-

scheidenen Änderungszusagen den Rundfunk 
ausdrücklich ausnahm. Dr. Kreisky hielt sich 
dann bekanntlich nicht daran. Sein inzwischen 
zur Regel gewordenes Abrücken von seinen 
eigenen früheren Positionen mußte' hier wohl 
oder übel begründet werden. Es geschah 
unter Berufung auf die selbst im juristischen 
Verkehr nur sehr bedingt anwendbare Clausula 
rebus sic stantibus, die in das Politische über­
tragen nichts anderes bedeutet als: Mein 
Wort gilt nur, solange ich nicht eine Begrün­
dung dafür finde, es wieder zu brechen. 

Die Begründung war im 'Fall des ORF, wie 
uns gesagt wurde, der Wunsch des Präsidenten 
der größten österreichischen Organisation, also 
des ÖGB, jenes ÖGB, von dem man zunehmend 
den Eindruck hat, daß er monokratisch regiert 
wird und daß sein Souverän keinen Mächtigen 
neben sich duldet. 

Wir alle, meine Damen und Herren, können 
uns die Verlegenheit vorstellen, die darin lag, 
Bacher entfernen zu müssen, ohne einen 
wenigstens einigermaßen adäquaten Nach­
folger präsentieren zu können. So kam man auf 
einen völlig sachunkundigen Justizbeamten, 
bei dem man einem Qualitätsvergleich deshalb 
glaubte entgehen zu können, weil er sich noch 
nicht einmal mit einem Fuß auf jenes Gebiet 
gewagt hatte, auf dem Bacher souverän 
agierte. 

Gleichzeitig erklärte man auf einmal Ge­
setzeskundigkeit als höchste Qualifikation für 
die Führung eines Großbetriebes im Medien­
bereich. Nun, meine Damen und Herren, 
Bacher ist zweifellos nicht Jurist. Aber das ist 
niemals jemandem aufgefallen, nicht einmal 
seine ärgsten Gegner haben das je kritisiert. 

Oberhammer und die anderen neun Führungs­
kräfte wurden in einem Vorgang berufen, 
den man schwer qualifiziern kann. Am ehesten 
war es eine Kreierung in petto, wie sie bei der 
Kardinalsernennung gelegentlich vorkam, aller­
dings mit dem wesentlichen Unterschied, 
daß die Namen nicht in pectore des Kanzlers 
verblieben, sondern ab dem Sommer überall 
gelesen werden konnten. 

Das Deprimierende da bei war, meine Damen 
und Herren, daß die neuen Amtsinhaber fest­
standen, bevor noch jenes Gremium ins Leben 
gerufen war, das zur Bestellung berechtigt 1st, 
jenes Gremium, dessen Mitgliedern dieses Parla­
ment und diese Vertretung des Volkes in einem 
Akt der Verfassungsgesetzgebung uneinge­
schränkt Unabhängigkeit und Freiheit garan~ 
tierte. 

Es ist nun leider so, Hohes Haus, daß der 
Sozialismus keine andere Freiheit anbieten 
und garantieren kann als die, die er meint. 

906 
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Dr. Kohlmaier 
Die Mehrheit der Kuratoriumsmitglieder er­
hielt die Freiheit, Oberhammer und Co. zu 
wählen, um das nachzuvollziehen, was Dr. 
Kreisky mit einer Handvoll Parteifunktionären 
ausgemacht hatte. Wie sich aber herausstellte, 
hatten die Planer der Aktion allerdings unter­
schätzt, inwieweit einzelne Kuratoriumsmit­
glieder ihre gesetzliche Unabhängigkeit ernst 
nehmen würden, inwieweit sie erkennen würden, 
daß sie von der Verfassung nicht nur ein Frei­
heitsrecht, sondern damit auch die Pflicht 
empfangen hatten, nach ihrem eigenen besten 
Gewissen und Wissen zu handeln. Dazu kam, 
daß es im bisherigen Aufsichtsrat durchaus 
üblich war, nicht zwingend nach Parteiräson 
zu stimmen, und besonders Betriebsräte und 
sogenannte ViriIisten dachten früher nicht 
nur in derartigen Kategorien. 

Als dies sichtbar wurde, meine Damen und 
Herren, begann jene Druckausübung, auf die 
ich schon in der Debatte vom 18. Oktober 1974 
hingewiesen habe, als ich berichtete, wie man 
zwei Kuratoriumsmitglieder zur Parteidisziplin 
veranlaßte, zumindest nach den Berichten, 
die uns zur Verfügung stehen. 

Bemerkenswert ist, meine Damen und Her­
ren, daß mir Dr. Kreisky damals nicht wider­
sprach, sondern mich auf indirekte Weise 
sogar bestätigte, als ich auf seine aktive Ein­
schaltung in jenen nächtlichen Telephonaten 
mit der Armbrustergasse hinwies, die statt­
fanden, nachdem die erste Wahl für Herrn 
Wolf In der Maur schiefgegangen war. Der 
Bundeskanzler sagte damals bekanntlich: Ent­
weder hat jemand das Telephon abgehört, oder 
das ganze ist eine glatte Erfindungl Aber es 
ist ja klar, meine Damen und Herren, daß 
nur das abgehört werden könnte, was auch 
gesprochen wurde. N~n, nehmen wir die Dinge 
so,· wie sie sind. 

Aber die Ereignisse um die endgültige Wahl 
von Dr. Oberhammer am 10. Jänner haben 
unsere Vermutungen neuerlich bestätigt. Zwei 
Wochenzeitungen haben offen darüber be­
richtet, daß Professor Wotruba nicht ver­
hindert war, an diesen wichtigsten Entscheidun­
gen des Kutatoriums teilzunehmen, sondern 
daß man, wie er in Gesprächen zugegeben 
haben soll, seinen freien Willen durch Drohun­
gen gebrochen hat. Und so, meine Damen und 
Herren, blieb die Kunstunvertreten. Die Stimme 
der Kunst, die diesseits des EisernenVorhangs 
freie Kunst ist, ging an einen sozialistischen 
'Mandatar, der in dieser Stunde' wohl aus­
reichende Parteidisziplin, aber sicher keine 
hinlängliehe Legitimation als Repräsentant 
der freien Künstler dieses Landes besaß. 

Das Gesetz sagt aber, daß die Kunst eine 
besondere Vertretung haben soll, sowie, daß 

die Mitglieder der Organe an keine Weisungen 
und Aufträge gebunden sind. Sie haben 
ausschließlich die sich aus den Gesetzen 
ergebenden Pflichten zu erfüllen. 

Mehr Mut zeigte die Konsumentenver­
treterin Dr. Preiss. Sie gab zwar auch die Stim­
me der Konsumenten weiter, bezeichnender­
weise an einen Ministervertreter, meine Damen 
und Herren. Sie verließ aber während beider 
Abstimmungen demonstr,ativ den Sitzungs­
saal. Und es wurde berichtet, daß sie es als 
mit ihrem Gewissen unvereinbar bezeichnete, 
Oberhammer zu wählen. Und sie ließ" diese 
Behauptung - in einem Interview wurde sie 
darauf angesprochen - unwidersprochen. Auch 
hier kann man nur die Frage stellen, meine 
Damen und Herren: Wer hat es unternommen, 
qiese Frau in einen Gewissenskonflikt zu 
stürzen? In einen Konflikt, der gar nicht ent­
stehen dürfte, wenn man ihre Freiheit und 
Unabhängigkeit geachtet hätte, wie es Recht 
und Gesetz befehlen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren 1 Schließlich ist 
in letzter Zeit auch kolportiert worden, daß 
man gegenüber schwankenden Kuratoriums­
mitgliedern - bitte, horchen Sie gut zu - für 
den Fall der Wiederwahl von Bacher auf das 
Entstehen schwerer Unruhen hingewiesen hat. 
Es sollten bürgerkriegsähnliche Zustände ein­
treten. (Widerspruch bei der SPÖ.) Ich kann 
das nicht verifizieren, meine Damen und Herren, 
aber auch hier könnte eine Untersuchung 
Klarheit verschaffen, und deswegen beantragt 
man ja einen Untersuchungsausschuß, damit 
wir von der Behauptung zur Klarstellung 
kommen, meine Damen und Herren. (Beifall 
bei der ÖV P. - Abg. Libal: Das ist ja Burg­
theater, Sie sind ein Dramatiker!) Ja dem 
Herrn Marsch kann ich leider nicht das Wasser 
reichen, das weiß ich genau. Der hat Schau­
spielunterricht genossen, ich nicht. Gestern 
haben wir es gesehen. 

Nun, meine Damen und Herren, wenn man 
uns jetzt empfiehlt, wegen des offensichtlichen 
Gesetzesbruches, der hinter all dem steht, 
die neue Kommission anzurufen, so werden 
Sie unser mangelndes Vertrauen verstehen 
müssen .. Wer gibt uns die Gewähr, daß sich 
in dieser Kommisssion nicht wiederum genau 
dasselbe abspielt wie im Kuratorium, be­
ginnend von der Auswahl der Mitglieder bis 
zur Druckausübung für den Fall, daß der 
Regierung unangenehme· Entscheidungen 
drohen? Im Gegenteil. Es gibt nicht nur 
keine Gewähr für das Gegenteil, sondern manche 
Wahrscheinlichkeit dafür. Schließlich wird 
diese Kommission unter der Machtausübung 
derselben Partei errichtet, die dem Kuratorium 
ihren Stempel aufdrückt. Die Richter wird 

.. 

135. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)18 von 140

www.parlament.gv.at



.... 

Nationalrat XIII. GP - 135. Sitzung - 23. JäIlI,ler 1975 13127 

Dr. Kohlmaier 
derselbe Bundeskanzler ernennen, dessen un­
zulässige Einmischung in die Agenden des 
Kuratoriums überprüft werden sollen. 

Meine Damen und Herren! Für unS stellt 
sich heute ganz einfach hier im Hohen Haus die 
folgende Frage: Warum will die Mehrheit nicht, 
daß das Parlament sein Kontrollrecht ange­
sichts dieser skandalösen Vorgänge ausübt? 
Warum erzwingt die öffentliche Meinung nicht 
einen solchen Schritt von der Volksvertretung? 
Schließlich aber auch: Warum zieht nicht 
Dr. Oberhammer selbst die Konsequenzen? 
Jener Dr. Oberhammer, dessen sicher nicht 
zufällige Präsentation in einem W ochenmaga­
zin den besonderen Hinweis darauf enthielt, 
daß der Auserwählte Brodas und Kreiskys aus 
einer hochangesehenen Tiroler Familie stamme. 
Gibt es keinen Ehrenkodex mehr, der einen da­
ran hindert, ein Amt anzunehmen, das man 
unter Begehen eines offensichtlichen Rechts· 
bruches, zumindest aber unter äußerst suspekten 
Verhältnissen erlangt hat? 

Alle diese Fragen werfen gleichzeitig viel 
tiefere auf, an denen wir nicht andauernd 
vorübergehen können. Es ist vor allem die 
Frage, Hohes Haus, warum wir einer der­
artigen Erlahmung des öffentlichen Gewissens 
gegenüberstehen, wie sie allseits sichtbar 
wird. Was kann heute eigentlich den Staats­
bürger noch empören? Wobei ich nicht jene 
Empörung meine, welche die Berichterstattung 
über abscheuliche Verbrechen auslöst. Wo gibt 
es jene Wachsamkeit, welche den Anfängen 
wehrt? Stellen wir nicht immer mehr fest, 
meine Damen und Herren, wie die Gleich­
gültigkeit gegenüber dem Rechtsbruch zu· 
nimmt? Ist nicht immer und ganz allgemein 
immer öfter das, was einst Rechtsbruch war, 
heute sogenanntes Kavaliersdelikt? Die 
Ursache dürfte wohl darin liegen, daß wir unS 
daran gewöhnt haben, andere Wertmaßstäbe 
anzuwenden. Wir scheuen in unserer Zeit 
davor zurück, Worte wie "Charakter'" 
"Moral", "Grundsatztreue" , "Sittlichkeit" über­
haupt zu verwenden, weil wir sonst in den 
Verdacht kommen, unmodern oder- gar konser­
vativ zu sein. Als ob der Fortschritt darin 
bestünde, alles über Bord zu werfen, was 
Generationen des Geisteslebens vor unS erdacht 
und erarbeitet haben. 

Und so ist es letzten Endes zu jenem morali­
schen Substanzverlust gekommen, der in den 
Idealen sichtbar wird, welche in bezug auf 
Menschen des öffentlichen Lebens heute in 
den Vordergrund gestellt werden. Meine Damen 
und Herren! Sagen wir es doch ganz offen: 
Der heutige Politiker soll in erster Linie 
managen können, was, wie uns die wörtliche 
Bedeutung zeigt, weniger mit dem Charakter 
als mit der Handhabung zu tun hat. Er soll 

telegen sein, was wiederum das Aussehen,. 
aber nicht den Charakter betrifft. Und suchen 
wir nach den intellektuellen Kategorien, dann 
stehen Geschicklichkeit, Listenreichtum, W en­
digkeit und Schläue auf den Steckbriefen der 
Erfolgreichen, nur Charakter immer seltener_ 

Hat sich die Öffentlichkeit nicht unglaublich 
schnell an die Tatsache gewöhnt, daß man. 
einen Politiker nicht mehr beim Wort nehmen 
kann, meine Damen und Herren? Einfach 
deshalb, weil es zu jedem Thema verschiedene 
Aussagen von ihm gibt? Und niemanden 
scheint das· zu stören, daß diese Aussagen, 
die dokumentarisch nachweisbar sind, einander 
oft diametral gegenüberstehen, ja einander 
ausschließen. Und niemanden scheint das totale 
Fehlen der Wahrhaftigkeit noch ernstlich zu 
stören. 

Meine Damen und Herren! Aus letzter Zeit 
wiederum ein Beispiel: Die Frage, oQ mim 
die politische Einstellung in der Jugend 
einem Menschen vorwerfen soll oder nicht, 
ist in letzter Zeit ganz verschieden gelöst 
worden - je nachdem, ob man Landeshaupt­
mann von Kärnten oder Bundespräsident­
schaftskandidat der ÖVP ist. Wo ist der 
Maßstab, wo ist die Einstellung, wo ist die 
Gesinnung, wenn es davon abhängig ist, was· 
die Stunde erfordert, und wenn nicht sichtbar 
ist, wo man hier wirklich eine Überzeugung' 
eines Politikers findet? Meine Damen und 
Herren! Sprechen wir doch diese Dinge einmat 
aus, das ist ja unerträglich. Das kann doch 
die Öffentlichkeit nicht einfach immer hin­
nehmen. (Beifall bei der ÖV P.) 

Glauben wirklich schon alle, daß Politik 
den Charakter verdirbt? Es wäre nun absolut 
falsch, für diese Entwicklung nur einen. 
Schuldigen zu suchen. Meine Damen und 
Herren! Schuld sind wir wahrscheinlich alle. 
Politiker in allen Parteien, Publizisten, Päda­
gogen, aber auch - und das sei offen auch an 
diesem Pult ausgesprochen - wir als Christen .. 
Die schlechten Erfahrungen, die' insbesondere. 
Österreich mit der Vermengung von reli-· 
giösen und politischen Auseinandersetzungen. 
gemacht hat, haben ihre Wirkung. So sehr 
auf der einen Seite richtige und vernünftige­
Schlüsse gezogen wurden, wäre es auf der' 
anderen Seite verfehlt, den wichtigen Bereich 
des Verhaltens der Menschen im öffentlichen 
Leben 'sozusagen moralfrei zu stellen. 

Die aktuelle Konfrontation in der Abtrei­
bungsfrage läßt uns befürchten, daß der Zu­
stand der Verkrampfung im Verhältnis der 
religiösen Verhaltensnormen zu Kategorien 
des öffentlichen Lebens verstärkt statt abgebaut 
wird. Für mich ist es aber ein betrüblicher 
Zustand, daß sich die moralische Autorität 
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der Kirche immer weniger .mit Fragen der unter Dru,ck gesetzt wurde, entbehrlich sei, 
öffentlichen Moral auseinandersetzt, nur um weil ja ohnedies eine Kommission gebildet 
ja nicht irgendwo politisch anzuecken. wird, die Rechtsverletzungen feststellen kann. 

. Und wir behaupten ja: Rechtsverletzungen. 
Ich bin mir der Tatsache bewußt, daß jedes Aber dazu ist mit aller Klarheit festzustellen, 

Plädoyer für eine Wiederbesinnung auf die meine Damen und Herren: Das Kontrollrecht 
moralisch-ethische Substanz' im öffentlichen des Parlaments, wie es unsere Verfassung 
Leben, im öffentlichen Wirken sehr leicht vorsieht, wird weder eingeschränkt noch auf­
mißdeutet, aber auch verächtlich gemacht gehoben, wenn die Verwaltung, um deren 
werden kann. Ich gehe dieses Risiko bewußt ein, Kontrolle es ja geht, selbst Rechtsinstanzen 
denn risikolose Politik würde jeden geistigen bietet. Wer soll schließlich und endlich dazu 
Prozeß verhindern. Ich bitte aber jedermann, berufen sein, zu überprüfen, ob unsere Rechts­
-sich selbst die Frage zu stellen, ob er nicht ordnung im Geist der Verfassung gewissen­
auch innerhalb der Grenzen unseres Landes haft erfüllt wird -und zwar durch die höchsten 
das Sich-Breitmachen von Opportunismus, Ge- Organe der Verwaltung -, wenn nicht die 
sinnungs- und Haltlosigkeit wahrnimmt. Je freigewählten Vertreter, des Volkes 1 
mehr wir uns aber von unseren Idealen lösen, 
umsomehr wird sich die heranwachsende Jugend Stellen wir uns nur vor, wie sich das alles 
von uns lösen. Und wenn manche ratlos in Staaten mit einer längeren parlamentari­
dem politischen Radikalismus etwa in der sehen Tradition darstellen würde, etwa in den 
Studentenschaft gegenüberstehen, so bedenken USA. Und wie glaubhaft ist die 'Absicht der 
sie nicht, daß sich die Jugend einfach das SPÖ, den Rechtsschutz durch einen Ombuds­
Defizit, das wir ihr hinterlassen, mit eigenem man zu: ergänzen, wenn man auf der anderen 
und natürlich auch unausgegorenem Engage- Seite den Schutz der Rechtsordnung, den das 
ment zur Durchsetzung ideeller Werte aus- Parlament ausüben soll, praktisch aufgibt? 
füllen will. Wir müs'sen daher besonders der 
Jugend unseres Landes Beispiele dafür geben, Die partielle Selbstausschaltung des Parla-

ments durch den Verzicht auf das Kontroll­daß wir für das kämpfen, was wir für richtig 
halten, daß wir das fair, demokratisch, tolerant, recht ist aber nicht die einzige Erscheinung in 
unbestechlich und uneigennützig tun,auch wenn dem, was ich - sehr bewußt - "Krise des 
wir damit Anstoß erregen. Parlamentarismus" genannt habe. Das Zu-

gehörigkeitsgefühl der Mandatare zu ihren 
Meine Damen und Herren! Die heutige Wählern ist gestört, vor allem, seit die Mehr­

'Debatte führt uns aber auch vor Augen, daß wir heit in diesem Hause Monsterwahlkreise ge­
in nicht mehr 'und nicht weniger als in eine schaffen hat. Immer mehr ergibt sich aus den 
Krise des Parlamentarismus geraten sind. Reden der Abgeordneten, daß sie sich nicht 
Man hat es sich eine Zeitlang bequem gemacht. so sehr dem Wählervolk ihres Wahlkreises, 
Man hat gesagt, daß die große Koalition der als vielmehr den verschiedenen Interessen­
Volksvertretung den Lebensraum genommen gruppierungen beruflicher oder sonstiger Art 
hat. Das ist sicher richtig. Wir sehen heute verpflichtet fühlen. 
aber klar, daß die absolute Mehrheit einer 
Partei auch dem Parlamentarismus schwere Auch um das Ansehen des Parlaments und 
Schäden zufügen kann, wenn sich diese Mehr- der Abgeordneten ist es, wie wir leider alle 
heit nicht einer bedingungslosen Respek- wissen, nicht gut bestellt. Uns sollte zu denken 
tierung der Volksvertretung zuwendet! (Bei- geben, daß das Parlament viel zu wenig Ort 
fall bei der Ö V P.) einer geistigen und sachlichen Auseinander-

setzung ist, viel zu oft aber Schauplatz des 
Die sozialistische Alleinregierung begeht Wiedergebens bekannter Parteistandpunkte 

hier einen schweren Fehler nach dem anderen. oder von "Krach" und "Wirbel", wie es 
Wenn etwa der heutige Finanzminister in dann so schön in der Berichterstattung. heißt. 
seiner letzten Budgetrede vor diesem Haus Zu oft wird darauf verzichtet, hier Politik 
wörtlich festgestellt hat: "Das Budget ... zu produzieren, und zu oft wird nur reprodu­
konnte konsolidiert werden. Die Staatsfinanzen ziert. 
sind in Ordnung.", so ist das nicht nur eine Mir ist zum Beispiel aufgefallen, daß in 
Verhöhnung der Wahrheit, sondern auch eine letzter Zeit besonders zwei sozialistische Abge­
Verhöhnung des Parlaments. (Beifall bei aer ordnete, die sicher die Fähigkeit zur parla-
ÖVP.) mentarischen Auseinandersetzung im echten 

Heute wird man uns in der Debatte wahr- Sinn des Wortes mitbringen, am Rednerpult 
scheinlich sagen, daß ein Untersuchungs- reichlich mit Zeitungsausschnitten ausge­
ausschuß der Abgeordneten zur Aufklärung stattet erscheinen und hier rezitieren, was die 
der Frage, ob das ORF-Kuratorium unter Presse über die andere Partei und die gegne­
Mißachtung seiner Freiheit und Unabhängigkeit rischen Politiker Nachteiliges schreibt. Abge-
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sehen davon, daß sich über jeden Politiker Wenn der Redner der Österreichischen 
kritische Kommentare finden lassen, bedeutet Volkspartei. hier von Zitaten spricht, ist dies 
dies doch eine Verarmung der politischen Aus- gerade in diesem Augenblick ein bißehen 
einandersetzung, meine Damen und Herren! merkwürdig, da eine ganze Reihe von Zitaten, 
Wir sind nicht als Archivare gewählt, uhd nicht die in gigantischen Annoncenkampagnen ver­
wir sollen darüber diskutieren, was die Presse 'öffentlicht wurden, als falsch nachgewiesen 
berichtet, sondern es soll umgekehrt die Presse Wurden. Die Zeitungen, die die falschen Zitate 
berichten, worüber wir diskutieren! (Beifall veröffentlicht haben, sind gezwungen, nun 
bei der ÖV P.) . diese Feststellungen zu treffen. (Ruf bei der 

Die Österreischische Volkspartei betrachtet 
die Haltung der Sozialisten zu ineinem Antrag 
über die Einsetzung eines Untersuchungs. 
ausschusses als Prüfstein für demokratische 
und 'parlamentarische Gesimiung. Das Ab­
lehnen des Untersuchungsausschusses kommt 
einer Verneinung des Kontrollrechtes des 
Parlaments gleich, denn niemand· kann' be­
streiten, daß es sehr ernstzunehmende Hin­
weise für die Wahrheit der erhobenen Vorwürfe 
gibt. Die Ablehnung unseres Antrages wäre, 
meine Damen und Herren von der SPÖ, darf 
ich Ihnen das sagen, aber auch unklug. Wer 
nil,lhts zu verbergen hat, der scheut auch nicht 
das Licht eines Untersuchungsausschusses. 

. Wenn Sie zu einer Untersuchung nein 
sagen - apropos nein sagen: Sie perhorreszieren 
ja immer das Neinsagen so sehr in Ihrer 
Propaganda -, wenn Sie also zu einer Unter­
suchung nein sagen, dann geben Sie praktisch 
ein Schuldbekenntnis ab. Dann geben Sie zu, 
daß der Regierungsrundfunk heute Wirklichkeit 
ist, nicht nur wegen der Tendenzen, die wir 
in vielen Sendungen sehen, sondern weil sich 
die Regierung die Träger der Verantwortung 
gefügig gemacht hat! 

Dann allerdings geht der Appell an die höch­
ste Instanz, die es in unserer Demokratie gibt, 
nämlich an die· österreichische Bevölkerung. 
Sie wird zu entscheiden haben, ob man die 
Führung dieses Staates noch einmal in die 
Hände des Sozialismus legen kann. Die Antwort 
kann nur - davon sind wir überzeugt -
"nein" lauten! (Beifall bei der ÖVP.) . 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich 
der Herr Bundeskanzler. . 

Bundeskanzler· Dr. Kreisky: Hohes Haus! 
Der Vorschlag, den .die· Bundesregierung und 
ich als derhiefür zuständige Ressortminister 
gemacht haben, hätte ja, wenn er angenommen 
worden wäre oder wenn er angenomllj.en 
werden würde, eine Kommission verwirklicht, 
die auf ähnliche Art zustande gekommen wäre 
wie einer unserer höchsten Gerichtshöfe, der 
sich allgemeinen Ansehens in Österreich auf 
allen. Seiten und in Europa erfreut. Der V or­
schlag war also so beschaffen, daß alle Risken, 
die Sie hier befürchtet oder. ausgedrückt 
haben, ausgeschlossen werden können: . 

ÖVP: Gezwungen wurden!) Das Risiko, das 
man eingeht, wenn man falsch zitiert, ist halt,. 
daß man das zugeben muß. 

Und so möchte ich zum dritten sagen, daß 
ich in der Lage wäre, dem Herrn Abgeordneten 
Dr. Kohlmaier eine ganze Sammlung von 
Briefen und Photographien zur Verfügung zu 
stellen, die zeigen, zu welcher Vereinfachung 
es in der politischen Propaganda gekommen . 
ist, wobei ich unschwer den Nachweis er­
bringen kann, daß diese Vereinfachung im 
Falle der Fristenlösung zum Beispiel auf ein 
ganz bestimmtes Konto kommt·. Wenn ich als 
Kindermörder bezeichnet werde, wenn ich als 
Kinderschlächter in Pamphleten hingestellt 
werde, so kann das jedenfalls nicht von der 
linken Seite dieses Hauses ausgegangen sein. 
Das möchte ich in aller Form feststellen. 
(Beifall bei der SPÖ. - Abg. Dr. Leitner: 
Heißt da8, daß da8 von der rechten Seite ausge­
gangen ist?) Das heißt, daß es unter anderem 
von rechtsgerichteten Kreisen ausgegangen 
ist. Sie brauchen sich damit gar nicht zu 
identifizieren. (Beifall bei der SPÖ.) 

Und so mÖchte ich dem Herrn Abgeordneten 
Kohlmaier sagen, . nachdem ich ein bißchen 
älter bin ... (Abg. Dr. Koren: Sie wollen 
diffamieren, das i8t alles 1) Schauen Sie im 
Protokoll nach, was da drinnen steht: von 
rechtsgerichteten Kreisen ausgegangen ist, das 
habe ich gesagt. (Beifall bei der SPÖ. - Abg_ 
Brunner: Unerhört vom Bundeskanzler!) Ich 
kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie sich damit 
identifizieren. Ich habe ganz klar und bewußt 
diese Worte gewählt, .kontrollieren Sie sie. 
( Andauernde Zwischenrufe bei der Ö V P.) 

Was nun die Bemerkungen des Herrn Abge­
ordneten Kohlmaier betrifft ... (Weitere heftige 
Zwi8chenrufe bei der ÖV P.) Ich weiß nicht, 
warum Sie sich so aufregen, wenn ich von 
rechtsgerichteten Kreisen spreche, das ver­
stehe ich nicht. (Lebhafte Zustimmung bei der 
SPÖ.) '. 

Ich möchte noch etwas sagen. Ich möchte 
als ·einer, der etwas älter ist, dringend davor 
warnen, Ausdrücke wie' "Krise des Parla­
mentarismus" und "Selbstausschaltung"zu 
gebrauchen. Das haben wir schon einmal 
gehört, Herr Dr. Kohlniaier. Ich warne Sie 
davor, solche Ausdrücke zu gebrauchen, weil 
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,das sehr leicht in eine ganz andere Richtung 
gehen könnte, die Sie genausowenig wollen 
wie wir. (Beifall bei der SPO. - Abg. Dr. 
Kohlmaier: Eben!) , 

Und so möchte ich zum Schluß sagen, und 
uas scheint mir das Bezeichnendste zu sein: 
Der Herr Professor Wotruba kann sicn, da 
tlS leider noch eine solche Immunitätsbe­
stimmung gibt, gegen die ich ja immer öffent­
lich auftrete, leider gegen Abgeordnete nicht 
wehren. Das ist ja die größte Schwäche, und 
das kann zu einer Krisenstimmung führen. 
Aber das ist seine Sache, er wird das in den 
Zeitungen richtigstelIen. (Zwischenrufe bei der 
ÖVP.) Sie' sind nicht ganz informiert, er 
hat es schon richtiggestellt. 

Eine wichtige Mitteilung kann ich dem Hohen 
Hause machen: Herr Professor Wotruba, der 
sich wehren wird gegen die' Beschuldigungen, 
-die erhoben wurden, hat mir die Mitteilung 
gemacht (Zwischenruf bei der 0 V P: Wehren 
muß!) - hören Sie mir vielleicht einen 
Moment zu! -, daß vor der letzten Kuratori­
umswahl niemand anderer. als der ehemalige 
Generalintendant Bacher bei ihm war und 
ihn stundenlang bedrängt hat, am nächsten 
Tag für ihn seine Stimme abzugeben. (Beifall 
bei der SPO. - Abg. Dr. Kohlmaier: Na 
und? - Weitere Zwfschenrufe.) 

Präsident: Nächster Redner ist der Herr 
Abgeordnete Dr. Broesigke. 

Abgeordneter Dr. Broesigke (FPÖ): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren.! Ich 
habe nicht die Absicht, auf meinen Vorredner 
oder auf den H~rrn Bundeskanzler einzugehen, 
ich darf nur zu einer Bemerkung von Ihnen, 
Herr Bundeskanzler, etwas sagen. 

Die Immunität des Abgeordneten ist keine 
Schwäche des Parlamentarismus, sondern sie 
ist die Voraussetzung der freien Rede über­
haupt. (Beifall bei F pO und 0 V P). Ich bitte 
doch zu überlegen, ob der" der gegen die 
Immunität auftritt, nicht letzten Endes dort 
landet, daß die ·freie Rede beschränkt oder gar 
'!lnterbunden wird. (Neuerlicher lebhafter Bei­
fall bei F pO und 0 V P. - Abg. Dr. Koren: 
Das war doch der Zweck der tJbung! - Abg. 
K ern: Das möchte doch der Herr Dr. Kreisky!) 
Ich rede hier nicht von der Frage der Aus­
gestaltung dieser Dinge, die ja bei uns durch 
alte Gesetze geregelt sind. Aber am Prinzip 
selber, glaube ich, kann nicht gerüttelt werden, 
solange es ein freigewähltes 'Parlament in 
Österreich gibt. (Beifall bei F pO und Ov P.) 

Nun zu der vorliegenden Gesetzesnovelle. 
Ich darf vielleicht zu den einzelnen Punkten 
kurz Stellung nehmen. 

Der Punkt 1 betrifft nur eine Formulie­
rungsänderung, ich glaube, eine Änderung, 
die eine Ver besserung bezüglich der bisherigen 
Formulierung darstellt, und daher wird die 
freiheitliche Fraktion diesem, Punkt 1 zu­
stimmen. 

Beim Punkt 2 handelt es sich darum, daß 
fortan nicht mehr der Herr Bundeskanzler 
durch Verordnung jene Organisationen, Ver­
eine und Verbände zu bestimmen hat, die als 
repräsentativ für Vorschläge zur Bestellung 
der Mitglieder der Hörer- und Sehervertre­
tung anzusehen sind. Es soll hier fortan eine 
Art Ausschreibung, eine Verlautbarung in 
der "Wiener Zeitung" erfolgen. Wir Freiheit­
lichen glauben, daß auch diesbezüglich gegen­
über dem bisherigen Gesetzestext eine Ver­
besserung vorliegt und werden daher dies­
bezüglich zustimmen. 

Das war aber nicht der Kern der vor­
liegenden Gesetzesnovelle, sondern das ist 
nur geschehen, weil eine Novellierung in 
Anbetracht des Erkenntnisses des Verfassungs­
gerichtshofes erfolgen mußte. Es handelt sich 
bekanntlich um die Mitglieder jener Kom­
mission, die darüber zu entscheiden hat, ob 
Verletzungen des Rundfunkgesetzes vorliegen; 
gerade in Zeiten einer sehr intensiven politi­
schen Auseinandersetzung über die Fragen des 
Rundfunks eine sehr wichtige Institution, 
denn es ist klar, daß im Laufe solcher Ausein­
andersetzungenimmer wieder die Frage auf­
tritt, ob nun das Gesetz eingehalten oder ob 
es verletzt wurde, ob, um ein Beispiel zu 
gebrauchen, jemand, der ein absolvierter 
Jurist ist, allein durch diese Tatsache die 
im Gesetz geforderte Eign.ung mitbringt, 
Generalintendant dieses Unternehmens zu wer­
den. Ich will mich gar nicht über das Pro 
und Kontra verbreiten, sondern nur sagen, 
daß es gut wäre, wenn 'ehestens jene Instanz 
eingerichtet würde, die darüber zu befinden 
hat, ob diese Frage der Eignung mit Ja oder 
Nein zu beantworten ist. 

Aus diesem Grund haben gerade' wir als 
Oppositionspartei ein besonderes Interesse 
daran, daß diese Kommission, die eine Ein­
richtung der Rechtskontrolle und ~iner der 
echten Fortschritte der Neufassung der Be­
stimmungen über den Rundfunk ist, ehestens 
eingerichtet wird. Bekanntlich hat der Ver­
fas,sungsgerichtshcif aus einem formellen Grund 
die im Gesetz enthaltene Regelung aufgehoben. 

Die Bundesregierung hat in der Regierungs~ 
vorlage eine Regelung vorgesehen, die eine 
Verfassungsbestimmung gewesen wäre, aber 
daran gescheitert ist, daß die große Oppositions­
partei nicht bereit war, dieser Verfassungs­
bestimmung ihre Zustimmung zu erteilen. 

-

135. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)22 von 140

www.parlament.gv.at



-
Nationalrat XIII. GP - 135. Sitzlmg - 23. Jänner 1975 13131 

Dr. Broesigke 
Es erübrigt sich, über die Frage des Wertes 

dieser vorgeschlagenen Regelung zu sprechen, 
weil sie ja heute nicht zur Diskussion steht. 

Zur Diskussion steht das, was der Ausschuß 
im Endergebnis beschlossen hat, nämlich die 
Regelung, daß die richterlichen Mitglieder der 
Kommission durch die Präsidenten des Ober­
sten Gerichtshofes und der vier Oberlandes­
gerichte vorgeschlagen werden - Vorschläge 
in alphabetischer Reihenfolge -, daß die 
Bundesregierung daraus die geeignet erschei­
nenden aussucht und daß auf dieser Grundlage 
die Ernennung durch den Bundespräsidenten 
erfolgt. 

Schon dieses Verfahren zeigt doch, daß hier 
notwendigerweise Bedenken bezüglich der V or­
gangsweise bestehen müssen. Ich will jetzt 
von der Erwägung absehen, daß theoretisch 
der Herr Bundesminister für Justiz den 
Präsidenten als weisu::lgsgebundenen Organen 
- das ist ja eine Justizverwaltungssache -
die Vorschläge, die sie zu erstatten haben, 
auftragen könnte. Aber es ist immerhin 
zum Unterschied von der Regelung bei der 
Hörer- und Sehervertretung, die vier Mit­
glieder vorschlägt, und beim Zentralbetriebs­
rat, der auch vier Mitglieder für diese Kom­
mission vorschlägt, eine Bindung der Bundes­
regierung nicht gegeben. Sie kann sich in 
diesem Fall die Leute aussuchen und daher 
einen entscheidenden Einfluß auf die Gestal­
tung dieser Kommission ausüben. 

Wir glauben nach der bisherigen Entwick­
lung im Österreichischen Rundfunk, daß man 
einer derartig weitgehenden Ermächtigung 
für die Bundesregierung auf dem so wichtigen 
Gebiet der Zusammensetzung der Kommission 
nicht die Zustimmung geben kann. 

Wir haben daher im Ausschuß einen Alter­
nativvorschlag unterbreitet. Ich werde hier 
im Hause keinen Antrag stellen, weil ich 
weiß, daß dieser Alternativvorschlag auch hier 
keine Zustimmung finden wird, aber ich will 
immerhin darauf verweisen, wie er gewesen 
ist und was wir als eine Lösung gesehen 
haben. Wir haben eine Lösung darin ge­
gesehen, daß nicht die betreffenden Präsiden-

. ten, sondern die Personalsenate der betreffen­
den Gerichte den Vorschlag ausarbeiten, aller­
dings einen Vorschlag, an den die Bundes­
regierung dann gebunden ist. Das wurde 
abgelehnt, und zwar aus verfassungsrecht­
lichen Bedenken, die, wie ich glaube, nicht so 
begründet sind,wie das dargestellt wird, und 
die' auch nach Meinung sehr prominenter 
Fachkundiger nicht begründet sind. 

Ich sehe' schon ein, daß eine gewisse Ängst­
lichkeit besteht, nachdem die erste Auf­
hebung durch den Verfassungsgerichtshof er-

folgt ist. Aber diese Ängstlichkeit darf wohl 
nicht dazu führen, daß eine Regelung erfolgt, 
die der Bundesregi~rung so gewaltige Ein­
flußmöglichkeiten eröffnet und die abgesehen 
davon auch geeignet ist, das .vertrauen in 
die Objektivität zu zerstören. Denn, meine 
Damen und Herren, es kommt nicht nur 
darauf an, ob faktisch Einflüsse gesetzt wer­
den, sondern es ist doch ungeheuer wichtig, 
daß die Bevölkerung das, Vertrauen in die 
betreffenden Institutionen hat, und das ist 
nach der Vorgeschichte des Ganzen nun einmal 
notwendigerweise nicht gegeben. 

Wir werden daher diesem Punkt, das ist 
der Punkt 3 in der Fassung des Ausschuß­
berichtes, nicht unsere Zustimmung geben 
und beantragen daher getrennte Abstimmung. 

Wenn aber nun eine Novellierung des 
Gesetzes erfolgt, so wäre es nach unserer 
Meinung doch notwendig, ein anderes Problem 
zu lösen, das der Redakteursrat an die Abge­
ordneten des Hohen Hauses herangetragen 
hat. Ich spreche vom Redakteursrat des 
Österreichischen Rundfunks. 

Es gibt im Gesetz die Bestimmung des 
§ 17 Abs. 3, der sich mit der Definition des 
Begriffes des "journalistischen Mitarbeiters" 
befaßt und zu dem Ergebnis kommt, daß das 
die Personen sind, die entweder "Angestellte" 
sind - das ist ohnehin klar - oder "als freie 
Mitarbeiter diese journalistische Tätigkeit 
ständig und nicht bloß als wirtschaftlich un­
bedeutende Nebenbeschäftigung ausüben". 

Durch diese Formulierung ist der Kreis der 
journalistischen Mitarbeiter viel zuweit ge­
zogen. Denn die Formulierung "ständig und 
nicht bloß als wirtschaftlich unbedeutende 
Nebenbeschäftigung" ist vom Mitarbeiter und 
nicht von der Tätigkeit aus zu beurteilen. 
Auch derjenige, der einmal im Jahr, aber 
regelmäßig einmal im Jahr, eine Sendung 
für den Rundfunk gestaltet, ist "ständig" 
damit beschäftigt. Und jeder, bei dem das 
Entgelt für diese Sendung im Verhältnis zu 
seinem übrigen Einkommen eine gewisse Be­
deutung hat, tut dies in einer "nicht bloß 
wirtschaftlich unbedeutenden Nebenbeschäfti­
gung". Ich möchte oberflächlich schätzen, 
daß der Kreis der journalistischen Mitarbeiter 
durch diese Bestimmung geradezu verviel­
facht wird, und glaube daher, daß das Ver­
langen der Redakteure, hier eine kleine 
Änderung' durchzuführen, durchaus berech­
tigt ist. (Präsident Dr. Maleta übernimmt den 
Vorsitz.) 

Man kann dieses Verlangen nicht damit 
ablehnen, daß man sagt: Es sind die Wünsche 
bei der seinerzeitigen Formulierung berück­
sichtigt worden, und jetzt steht es einmal 
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so da, und jetzt muß es so bleiben!, denn 
schließlich hat sich eben herausgestellt,' daß 
die damals gefundene. Formulierung nicht 
gut war, und wenn das so ist, dann muß man 
es eben ändern. Und es zu ändern:, ist im 
Augenblick die Gelegenheit. 

Aus diesem Grund stelle ich namens der 
freiheitlichen Fraktion nachstehenden Ab­
änderungsantrag: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Broesigke und 
Genossen zur Regierungsvorlage betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über die Aufgaben und die Einrichtung des 
Österreichischen Rundfunks geändert wird 
(1316 der Beilagen), in der Fassung des 
Ausschußberichtes (1452 der Beilagen). 

Der Nationalrat wolle beschließen: . 

Die im Titel bezeichnete Regierungs­
vorlage in der Fassung des Ausschuß­
berichtes wird wie folgt geändert: 

Im Artikel I ist nach der Z. 2 folgende 
Z. 2a einzufügen: 

,,2a. Im § 17 Abs. 3 haben die Worte 
,wirtschaftlich unbedeutende' zu entfallen." 

Meine Damen und HerreIl ! Das ist die 
ganze Änderung. Man braucht nur zwei 
Worte zu streichen, und jene allzu große Aus­
weitung des Personenkreises, der unter die 
Definition des journalistischen Mitarbeiters 
fällt, ist weg. 

Ich möchte aber noch einen zweiten Ab­
änderungsantrag stellen. Es wird immer soviel 
von Ausschreibung gesprochen. Sogar ein 
Ausschreibungsgesetz ist gemacht worden. 
Aber hier, bei den Besetzungsvorschlägen 
für die Kommission, findet keine Ausschrei­
bung statt. 

Ich meine nun doch, daß man dann,' wenn 
auch die Regierungsvorlage in der Fassung 
des Ausschußberichtes beschlossen wird, zu­
mindest eine Bestimmung über die Aus­
schreibung der betreffenden Positionen ein­
fügen könnte. 

Ich stelle daher folgenden Abänderungs­
antrag: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Broesigke und 
Genossen zur Regierungsvorlage betreffend 
ein Bundesgesetz,' mit dem das Bundes­
gesetz über die Aufgaben und die Einrich­
tung des Österreichischen .·Rundfunks ge­
ändert wird (1316 der Beilagen), in der Fas­
sung des Ausschußberichtes (1452. der Bei­
lagen). 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die im Titel bezeichnete Regierungs­
vorlage in der Fassung des Ausschuß­
berichtes wird wie folgt geändert : 

Im Artikel I. Z. 3 ist nach der lit. e des 
§ 25 Abs. 3 Z. 1 wie folgt fortzusetzen: 

"Der Erstattung eines Besetzungsvor­
schlages gemäß lit. a hat eine Ausschreibung 
durch den Präsidenten des Obersten Ge­
richtshofes für den Obersten Gerichtshof, 
der Erstattung von Besetzungsvorschlägen 
gemäß lit. b durch die Oberlandesgerichts­
präsidenten für ihren Amtsbereich voraus­
zugehen. Die Ausschreibung hat durch 
Verlautbarung im "Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung" zu erfolgen. Zur Überreichung 
der Bewerbungsschreiben ist eine Frist 
von mindestens zwei Wochen ab der Ver­
öffentlichung zu setzen. Die Besetzungs­
vorschläge (lit. abis e) sind ohne Verzug zu 
erstatten. " 

Ich darf die anderen Fraktionen bitten, sich 
diesem Antrag anzuschließen. 

Nun noch ein Wort zu dem Antrag auf Ein­
setzung eines Untersuchungsausschusses. 

Ich will nicht im einzelnen auf das eingehen, 
was sich zwischen der Beschlußfassung über 
das neue Rundfunkgesetz und dem heutigen 
Tag ereignet hat, das ganze Hin und Her, das 
darin gegipfelt hat, daß schließlich der Ver­
treter des Herrn Bundeskanzlers, also der 
Vorsitzende des Kuratoriums, gewissermaßen 
die Ernennung des Generalintendanten voll­
zogen hat. Aber eines ist klar: daß im Laufe 
dieser Zeit eine ganze Reihe von Anschuldi­
gungen, von Verdächtigungen in der Öffent­
lichkeit ausgesprochen wurden. Das ist eine 
Tatsache. 

Wenn nun etwas' Derartiges vorliegt, dann 
glaube ich nicht, daß es die richtige Methode 
ist, im Wege dessen, was der Jurist "vor­
greifende Beweiswürdigung" nennt, zu sagen: 
Nein, das ist ohnehin alles aus der Luft ge­
griffen, hier wird nichts untersucht!, wenn 
jemand die Untersuchung fordert. 

Wenn überhaupt nichts dran ist, so wird dies 
das Ergebnis der Untersuchung sein. Wenn 
aber etwas dran ist, dann sehe ich wieder 
nicht ein, warum die Untersuchung unter­
bunden werden sollte. Sie kann keineswegs 
nach der Methode unterbunden werden, daß 
der Herr Klubobmann Weisz einfach allen 
arbeitenden Untersuchungsausschüssen die 
Effektivität abspricht und in souveräner Un­
kenntnis der Tatsachen behauptet: Die arbei­
ten ohnehin nichts und werden nichts zu­
stande bringen!; und dergleichen (Abg. Weisz: 
Kollege Broesigke! Das stimmt·· auf keinen 

135. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)24 von 140

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 135. Sitzung - 23. Jänner 1975 13133 

Dr. Broeslgke 
Fall!), ja mehr: wenn man damit begimlt 
- was man dem Herrn Dr. Kohlmaier vorge­
worfen hat -, die Minuten zu zählen; kann 
man natürlich auch Sitzungen' zählen, aber 
welchen Umfang das Protokoll hat und 
wieviel Beilagen es gibt und was dort alles 
drin ist, das zählt dann in einem solchen Falle 
nicht. 

Also ich glaube, das ist ja kein Argument, 
wenn es darum geht, zu beurteilen, ob ein 
Untersuchungsausschuß eingesetzt werden soli. 

. Ich verstehe das nicht ganz: eigentlich müßte 
der Herr Bundeskanzler, der hier angeschuldigt 
worden ist, das größte Interesse haben, daß 
dieser Untersuchungsausschuß stattfindet und 
- nach seiner Meinung - zutage fördert, daß 
die Anwürfe zu Unrecht erfolgt. sind. 

Wir glauben also doch, daß dann, wenn 
. etwas Derartiges behauptet wird, wie es dem 
Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungs­
ausschusses zugrunde liegt, selbstverständ­
lich ein solcher Untersuchungsausschuß ein­
gesetzt wird, und das Ergebnis wird zeigen, 
ob die betreffenden Behauptungen richtig 
gewesen sind. Aber daß man sagt: Nein, 
das wollen wir von vornherein nicht!, das 
ist keine sehr zweckmäßige Art der Be­
handlung. 

Aus diesem Grund werden wir Freiheit­
lichen dem Antrag auf Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses unsere Zustimmung 
geben. Wir werden dies auch deshalb tun, 
weil wir der Meinung sind, daß alle solche 
Dinge geeignet sind, die Sache etwas zu objek­
tivieren, zu versachlichen, denn Vorwürfe 
sind in der Öffentlichkeit auf den verschieden­
sten Gebieten sehr schnell ausgesprochen, 
wenn es dann aber darum geht, den Sach­
verhalt genau festzustellen, dann schaut die 
Sache erfahrungsgemäß anders aus. 

Es ist noch ein Punkt - und den halte 
ich fast für den allerwichtigsten -: Auf 
diesem Gebiet des Rundfunks ist im Laufe der 
letzten Zeit so viel Porzellan zerschlagen wor­
den, und das ärgste Unheil ist meiner Meinung 
nicht nur innerhalb des Unternehmens eine 
gewisse Unruhe, sondern ist auch das fehlende 
Vertrauen in der Bevölkerung, was auf eine 
jahrelange Propaganda Pro und Kontra, auf 
die Ereignisse um die Beschlußfassung über 
das Rundfunkgesetz und die Ereignisse, die 
sich' bis jetzt· abgespielt haben, zurück­
zuführen ist. 

. Das ist das Hauptproblem. Wie immer 
wir über einzelne Bestimmungen des Gesetzes 
und über einzelne Vorgänge denken: Wir 

. Präsident Dr. Maleta: Die beiden Ab­
änderungsanträge der Abgeordneten Dr. Broe­
sigke und Genossen, die verlesen wurden, sind 
genügend unterstützt und stehen daher_ mit 
in Verhandlung. 

Als nächster Redner zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Blecha. Ich erteile es 
ihm. 

Abgeordneter Blecha (SPÖ): Herr Präsident! 
Hohes Haus! N,ach den ersten Nachtsitzungen 
des Kuratoriums im Herbst des vergangenen 
Jahres waren viele seriöse Beobachter der 
innenpolitischen Szene in Österreich entsetzt 
über das Ausmaß der Verteufelungskampagne 
der Österreichischen Volkspartei das neue 
Rundfunkgesetz betreffend, entsetzt über das 
Ausmaß von Haß und Zwietracht, die dort 
gesät worden sind, entsetzt über jene dema­
gogische Hemmungslosigkeit, die einer Spring­
flut gleich über den Österreichischen Rund­
funk gekommen war. 

Damals hatten sich viele noch der trügeri­
schen Hoffnung hingegeben, daß es sich bei 
bestimmten Hitzköpfen im Kuratorium nur 
um einen Anpassungs- und Lernprozeß' han­
deln wird, daß das Kuratorium nach einigen 
Monaten aufhören wird, eine Krabbelstube 
für rhetorisch begabte ÖVP-Nachwuchspoliti­
ker zu sein, vor allem dann, wenn sie ihr Man­
dat in einem Landtag im Trockenen haben' 
oder die Zusicherung in der Tasche, General­
sekretär der Partei zu werden. 

Aber die heutige Rede des Abgeordneten 
Dr. Kohlmaier zeigte, daß das, was im Kura­
torium nun einige Monate vor sich gegangen 
ist, mit anderen Mitteln, in einem anderen 
Ton seine Fortsetzung finden soll. Denn 
verpackt in eine mit Ernst vorgetragene 
Rede über die Krise der Demokratie werden 
haltlose Beschuldigungen, unbeweisbare Be­
hauptungen, ,ja auch Diffamierungen und 
Unterstellungen serviert. (Abg. Dr. Gruber: 
Sachlich beweisbare Behauptungen 1 - Abg. 
Dr. Kohlmaier: Wir wollen sie beweisen! 
Helfen Sie uns dabei I) In Wirklichkeit soll 
doch damit nur das Gedächtnis der Menschen 
in Sachen Rundfunk zugedeckt werden. (Abg. 
Dr. Gruber: Im Gegenteil: Wachgehalten wer­
den!) Es wird moniert, daß die Namen der 
bestellten Direktoren und Programminten­
danten bereits Wochen vor ihrer Bestellung 
- und ich möchte hinzufügen: unter anderen 
Namen -in den Zeitungen zu lesen waren, und 
gleichzeitig kritisiert, daß der Bestellungs­
vorgang zu wellig transparent war. -Da soll 
man sich noch auskennen? 

sollten alle bemüht sein, dafür zu sorgen, daß 1967, Herr Abgeordneter Dr. Kohlmaier, 
dieses Vertrauen wiederhergestellt wird. (Bei- stand viele,. viele Wochen - man kann 
fall bei der FPÖ.j " sagen: Monate - vor der Bestellung Herr 
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Bacher als Generalintendant fest. Die Be­
stellung Bachers durch den damals von der 
ÖVP auf Grund des ÖVP-Gesetzes 1966 domi­
nierten Aufsichtsrat war 1967 jedenfalls in 
einer Art und Weise - vor allem durch Ihren 
Vorgänger in der Funktion als Generalsekretär, 
Dr. Withalm - vorprogrammiert worden, die 
sich ganz und gar nicht mit dem bis zur letzten 
Stunde unsicheren Wahlausgang über den 
neuen Generalintendanten, mit der Ober­
hammer-Wahl, vergleichen läßt. 

Angesichts der wechselnden Mehrheiten, 
die es bei der Abstimmung über die Direktoren 
und Programmintendanten im Kuratorium 
gegeben hat, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, scheint es mir eine wirklich geradezu 
unverschämte Demagogie zu sein, wenn man 
behauptet, hier wäre .ein abgekartetes Spiel 
gespielt worden. (Zustimmung bei der SPÖ. -
Abg. Dr. Gruber: Wollen Sie damit sagen, 
der Kollege Kohlmaier ... !) Herr Kollege 
Dr. Gruber! Wenn es Unkorrektheiten dabei 
gegeben haben soll (Abg. Dr. Gruber: Dann 
kann ich einem Untersuchungsausschuß ohne­
weiters zustimmen!), dann kann· man sich . an 
die Kommission wenden. Wenn auch nur der 
leiseste Verdacht beweisbar wäre, daß es zu 
Unregelmäßigkeiten gekommen ist, dann, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
kann man sich an die Kommission zur Wahrung 
des Rundfunkgesetzes wenden (Abg. Dr. Gru­
ber: Dann kann man ohne weiteres einem 
Untersuchungsausschuß zustimmen! - Abg. 
Dr. Schranz: Wie Sie es seinerzeit bei der 
Landesverteidigung getan haben! - Präsident 
Dr. Mal eta gibt das Glockenzeichen) , dann 
kann man Beschwerde erheben, dann kann man 
eine Untersuchung begehren und dann kann 
man vor allem auch einen richterlichen 
Schiedsspruch erreichen. 

Das Argument, das Dr. Kohlmaier in der 
Debatte vorgetragen hat, man könnte sich 
deshalb nicht an diese Kommission wenden, 
weil sie - und das war auch eine gut ver­
packte, ungeheuerliche Unterstellung - re­
gierungsfreundlich zusammengesetzt werden 
wird, glaubt Ihnen doch niemand! (Ironische 
Heiterkeit bei der ÖVP. ~ Abg. Dr. Gruber: 
Das ganze Volk glaubt es !) . 

Sie, meine sehr verehrten Damen und 
Herren., hätten es d~ch in Ihrer Hand gehabt, 
diesen Bestellungsvorgang nach Ihren Vor­
stellungen hier und heute beschließen zu 
lassen. (Abg. Dr. Kohlmaier: .Wie denn?) 
Im Unterausschuß haben wir darüber disku­
tiert und ha ben von Ihnen sogar eigene 
konkrete Vorschläge verlangt. Ist es im 
Unterausschuß deshalb zu keiner Einigung 
über eine Möglichkeit, den Bestellungsvorgang 
gemeinsam zu beschließen, gekommen; weil 

die Sozialisten stur auf einem einmal einge­
nommenen Standpunkt beharrt haben? (Abg. 
Dr. Kohlmaier: Aber Sie hätten es in der 
Hand gehabt! Bei jeder Lösung hätten Sie es 
in der Hand gehabt!) Ist es nicht vielmehr 
im Unterausschuß .deshalb zu keiner Einigung 
gekommen, weil Sie, Herr Abgeordneter 
Dr. Kohlmaier, sich außerstande erklärt haben, 
einen konkreten Vorschlag zu unterbreiten? 
Haben nicht gerade Sie, wie es der "Presse" 
und den "Oberösterreichischen Nachrichten" 
zu entnehmen war, Anfang Dezember 1974 
die Kommission de facto zu einem Tausch­
objekt degradiert, nm mit einer gemeinsamen 
Beschlußfassung über den Bestellungsvorgang 
der richterlichen Mitglieder in der Kommission 
zur Wahrung des Rundfunkgesetzes eine Ver­
änderung der Zusammensetzung des Kura­
toriums einzutauschen? (Abg. Dr. K ohl­
maier: Stimmt nicht!) 

Wenn Sie durch den Bestellungsmodus der 
richterlichen Mitglieder der Kommission tato 

sächlich eine Einflußnahme der Bundesregie­
rung auf dieses Gremium befürchten, dann, 
Herr Abgeordneter Dr. Kohlmaier, haben Sie 
die Ihnen offenstehenden zahlreichen Möglich­
keiten, durch eine Verfassungsbestimmung 
jede Mitwirkung der Bundesregierung auszu­
schalten, ausgeschlagen. Auch hier und heute! 
(Abg. Dr. Kohlmaier: Aber Sie hätten immer 
die Mehrheit gehabt! Auch beim Bestellungs­
vorgang!) 

Sie, Herr Kollege Dr. Kohlmaier, haben es 
deshalb nicht getan und waren deshalb nicht 
zu einer gemeinsamen Beschlußfassung bereit, 
obwohl Sie doch in Wirklichkeit gar nichts 
gegen die von uns getroffene Lösung einzu­
wenden haben, wie die Mitglieder, die richter­
lichen Mitglieder der Kommission zur Wahrung 
des Rundfunkgesetzes vorgeschlagen werden, 
weil Sie sich dieses letzte, wie mir scheint 
besonders fadenscheinige und unglaubwürdige 
Argument für Ihren Antrag auf Einsetzung 
eines Untersuchungsausschusses unter allen 
Umständen - koste es, was es wolle - er- . 
halten wollten, das Argument, die Kommission 
sei nur durch einen Alleingang der SPÖ zu­
stande gekommen. 

Aber mit den heute vorgetragenen An­
schuldigungen, mit den Beschuldigungen, mit 
den Verdächtigungen, mit den Verunglimpfun- ' 
gen und mit den Unterstellungen scheuen Sie 
doch offenbar die nüchterne Atmosphäre eines 
Gerichtes, eines richterlichen Kollegialorganes, 
und suchen das so leicht aufheizbare Klima 
eines parlamentarischen Untersuchungsaus­
schusses, den Sie als eine politische Tribüne 
benützen wollen, die offenbar mehr der Ver­
breitung neuer, genauso unbeweisbarer Ge­
rüchte dienen soll als der Enthüllung der 

... 
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alten. (Zustimmung bei der SPÖ. - Abg. 
Dr. Kohlmaier: Sie sind beweisbar! - Abg. 
Dr. Gruber: Das ist eine Auffassung über 
parlamentarische U ntersuc~ungsausschifsse !) 

Die Einrichtung der Kommission zur Wah­
rung des Rundfunkgesetzes gehört zu den 
Verbesserungen, zu den grundlegenden Re­
formen des Jahres 1974. Wenn von den 
ÖVP-Rednern hier der Versuch unternommen 
wird, diese Kommission zu kritisieren, so ist 
dem vor allem eines entgegenzuhalten: Sie ... 
(Zwischenrufe bei der ÖVP. - Abg. Weisz: 
Wie lange man im Parlament ist, ist nicht 
allein entscheidend! - Abg. Glaser: Aber 
er bewegt sich in der Krabbelstube! - Präsident 
Dr. Maleta gibt das Glockenzeichen.) Herr 
Kollege Glaser! Wenn Sie durch Ihren Haupt­
sprecher die Kommissi9n hier kritisieren lassen, 
dann ist Ihnen eines entgegenzuhalten (Abg. 
Dr. Kohlmaier: Ich habe die Kommission 
kritisiert?): Sie jedenfalls, für die diese neue 
Kommission nicht gut genug ist, hatten in 
Ihrem Rundfunkgesetz 1966, an dem Sie, 
Herr Abgeordneter Glaser, mitgewirkt haben, 
überhaupt keine Beschwerdeinstanz und über­
haupt keine Kommission vorgesehen gehabt! 
(Zustimmung bei der SPÖ.) 

In Ihrer Zeit hat man sich, wenn man sich 
beschweren wollte, ans Salzamt oder an den 
Generalintendanten wenden können, selbst 
dann, wenn er selbst im Verdacht stand, das 
Rundfunkgesetz verletzt zu haben. 

Ihre Auffassung von Demokratie war, daß 
in Wirklichkeit ein konservativer Statthalter, 
der durch eine zementierte konservative Mehr­
heit des Aufsichtsrates gewählt wird, über 
Verletzungen des Rundfunkgesetzes ganz allein 
entscheidet. (Abg. Libal: Da schweigen Sie 
jetzt! - Gegenrufe bei der Ö V P.) 

Einer der vielen Fortschritte, den das neue 
,Rundfunkgesetz gebracht hat, war daher die 

Einrichtung dieser Kommission zur Wahrung 
deß Rundfunkgesetzes, eine Kommission, die 
nicht nur eine oberste Beschwerdekommission 
ist, sondern der auch die Rechtsaufsicht zu­
kommt. 

Nun noch einige Sätze zu dieser heute zur 
Beschlußfassung aufliegenden .Änderung. Diese 
Rundfunkkommission ist im § 25 des neuen 
Gesetzes normiert. Gerade um die im neuen 
Bundesverfassungsgesetz über die Sicherung 
der Rundfunkunabhängigkeit geforderte Un­
abhängigkeit und Unparteilichkeit dieser Kom­
mission, ganz im Gegensatz zu den früheren 
sogenannten "Hütern" des Gesetzes, optimal 
zu gewährleisten, wurde im zweiten Absatz 
dieses der Kommission gewidmeten § 25 fest­
gelegt, daß diese Kommission als ein richter­
liches Kollegialorgan einzurichten wäre. 

Im dritten Absatz dieses § 25 wurde nor­
miert, daß die Bundesregierung bei ihren Vor_ 
schlägen an den Bundespräsidenten betreffend 
Ernennung der neun richterlichen von den 
17 Mitgliedern an die Vorschläge des Ver­
fassungsgerichtshofes, des Verwaltungsgerichts­
hofes und des Obersten Gerichtshofes ge­
bunden ist. 

Während der Oberste Gerichtshof. seine 
Vorschläge erstattet hat, hat der Verwaltllngs­
gerichtshof beim Verfassungsgerichtshof den 
Antrag gestellt, diesen zweiten, vqn mir eben 
zitierten Absatz und den dritten Absatz als 
verfassungswidrig aufzuheben. Der Ver­
fassungsgerichtshof hat den Antrag auf Auf­
hebung des zweiten Absatzes des § 25, in 
dem die Kommission als richterliches Kollegial­
organ definiert wird, abgewiesen, und er hat 
nur dem Antrag auf Aufhebung des dritten 
Absatzes, in dem die Vorschlagsverpflichtung 
der Höchstgerichte enthalten ist, stattgegeben. 

Der Verfassungsgerichtshof hat so unserer 
Meinung nach weder das Gesetz noch die 
Kommission, . noch ihre Zusammensetzung in 
Frage gestellt. Und daher gab es drei Möglich­
keiten, die Kommission zu bestellen. 

Die erste wäre die gewesen, daß entsprechend 
dem nicht aufgehobenen zweiten Absatz dieses 
§ 25 in Verbindung mit Art. 65 Abs. 2 lit a 
die Bundesregierung ohne jede Reparatur 
dieses Gesetzes - wie es so schön heißt - der 
geltenden Rechtslage entsprechend die neun 
Richter als Bundesfunktionäre dem Bundes­
präsidenten zur Ernennung vorschlägt. Das 
wäre durchaus der Rechtslage entsprechend 
gewesen. 

Eine zweite ,Möglichkeit war die Regelung 
des Vorschlagsverfahrens durch eine Ver­
fassungsbestimmung, und eine dritte Möglich­
keit, eine einfach-gesetzliche Regelung zu 
suchen. 

Die erste Möglichkeit wollten wir - und 
das haben wir im Ausschuß eindeutig klar­
gelegt - -nicht ergreifen, weil wir ja gerade 
das Zustandekommen dieser Kommission, die 
in Wirklichkeit für die Opposition ein sehr 
wichtiges Schutzinstrument sein soll, in all 
ihren Formen gemeinsam beschließen wollten. 

Im Interesse der Rechtssicherheit schien es 
zweckmäßig, die durch das Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes entstandene Lücke 
durch eine N ovellierung zu schließen. 
Das ist so rasch, als es nur irgendwie möglich 
gewesen ist, auch vorgenommen worden. Am 
14. Oktober ist das Erkenntnis des Verfassungs­
gerichtshofes im Bundesgesetz blatt kundge­
macht worden, schon am 18. Oktober hat die 
Bundesregierung dem Hohen Hause eine Re­
gierungsvorlage zugeleitet. Darin war die 
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Bestellung der richterlichen Mitglieder der 
Kommission im wesentlichen dem Bestellungs" 
vorgang, wie er ja für einen Teil der Mitglieder 
des Verfassungsgerichtshofes vorgesehen ist, 
nachgebildet worden. 

Wir waren aber auch bereit, jede andere 
Möglichkeit, durch eine Verfassungsbestim­
mung den Bestellungsvorgang zu regeln, zu 
ergreifen. 

Aber alle diese Möglichkeiten, eine solche 
Verfassungsbestimmung zu sch.affen, wurden 
von der für die notwendige Mehrheit hier 
iro. Haus notwendigen ÖVP abgewiesen, wurden 
abgelehnt. 

So blieb uns nur der dritte Weg übrig, der 
der einfachgesetzlichen Möglichkeit, und das 
Vorschlagsrecht wird somit jetzt dem Präsi­
denten des Obersten Gerichtshofes, den Präsi­
denten der vier Oberlandesgerichte, dem Öster­
reichischen Rechtsanwaltskammertag, dem De­
legiertentag der Österreichischen N otariats­
kammern und einer repräsentativen Vereini­
gung österreichischer Richter- wobei im 
Ausschußbericht klargestellt worden ist, daß es 
sich dabei um die Vereinigung österreichischer 
Richter handeln soll - zugewiesen. 

Die durch das Erkenntnis des Verfassungs­
gerichtshofes zwar nicht erzwungene, aber aus­
gelöste Novellierung des Rundfunkgesetzes 
gab dann noch Anlaß zu zwei Klarstellungen 
und Verbesserungen des Gesetzestextes. Es 
diente ausschließlich der KlarsteIlung. Und es 
ist zu begrüßen, daß der Sprecher der Frei­
heitlichen Partei bereits die Erklärung ab­
gegeben hat, daß seine Fraktion diesen -Klar­
stellungen und Neuformulierungen die Zu­
stimmung geben wird. Die eine KlarsteIlung 
war wiederum notwendig, weil Sprecher der 
Österreichischen Volkspartei ihren Beitrag 
dazu geleistet haben, Mißverständnisse in die 
Öffentlichkeit zu tragen. 

Während der parlamentarischen Verhand­
lungen über die Rundfunkreform wurde der 
von der Freiheitlichen Partei· stammende 
Vorschlag, den ORF in eine selbständige An­
stalt umzuwandeln, aufgegriffen. Diese Um­
wandlung war durch den Wunsch motiviert 
worden, einen wirklich regierungsunabhängigen 
Österreichischen Rundfunk zu schaffen. Jedem 
objektiven Beobachter war klar, daß eine 
selbständige Anstalt regierungsferner ist als 
eine zu 99,3 Prozent im Besitz des Bundes 
befindliche Schein-Ges. m. b. H., wie es der 
Österreichische . Rundfunk nach dem ÖVP­
Gesetz 1966 war. Noch dazu war diese ORF­
Schein-Ges. m. b. H. eine Mißbildung beson­
derer Art, denn es war in dieser Ges. m. b. H. 
den Konservativen eine Mehrheit gesichert, 
selbst dann - und zwar im entscheidenden 

Kollegialorgan -, wenn es längst keine kon­
servative Mehrheit mehr in Österreich gibt .. 

Wir sahen in dem FPÖ-Vorschlag, eine. re­
gierungsunabhängige und nicht den Interessen 
der Konservativen ausgelierfete selbständige 
Anstalt zu schaffen, einen echten Fortschritt. 
Die Österreichische Volkspartei lehnte durch 
ihre Unterhändler Dr. Koren und Dr. Kohl­
maier die neue Rechtsform prinzipiell nicht ab. 
Man war sich darüber einig, daß es sich beim 
neuen ORF, wenn es zur Umwandlung der 
Gesellschaft kommt, um einen selbständigen, 
vom Bund verschiedenen Rechtsträger handeln 
soll. (Abg. Dr. Kohlmaier: Ich habe gesagt, 
daran wird es nicht scheitern. Wir haben zwar 
Einwände, aber daran würde es nicht scheitern, 
wenn wir uns sonst überall einigen I) Ich 
habe ja gesagt, nicht prinzipiell haben Sie 
es abgelehnt. (Abg. Dr. K ohlmaier: Prin­
zipielle Einwände, die wir aber zurückgestellt 
hätten, wenn wir uns sonst geeinigt hätten I) 
Es heißt im Klartext auch, daß - Sie 
eine derartige Umwandlung prinzipiell nicht 
abgelehnt haben, sondern daß Sie Ihre prin­
zipiellen Einwände zurückgestellt hätten, wenn 
wir uns sonst geeinigt hätten. 

Das Rundfunkgesetz hat nun in § 1 Abs .. 1 
die Umschreibung "eigener Wirtschaftskörper 
als Einrichtung des Bundes" gewählt, wobei 
allen Verhandlern klar war, daß die Hinzu­
fügung der Worte "des Bundes", die auch noch 
auf Rat von hervorragenden Verfassungs­
juristen erfolgt ist, nur deshalb vertreten wurde, 
weil die gesetzliche Regelung des Rundfunks 
in Österreich, auf Grund des neuen Bundes­
verfassungsgesetzes betreffend die Unabhängig­
keit des Rundfunks noch verstärkt, eindeutig 
Bundessache ist. 

Allen an den Verhandlungen Beteiligten war 
klar, daß der ORF als eine selbständige An­
stalt sich selbst gehört, daß die Eigentums­
anteile des Bundes an der früheren ORF­
Ges. m. b. H. - und das waren eben 99,3 % -
dem neuen ORF direkt übertragen werden 
und daß die 0,7% Anteile, die die neun Bundes­
länder an der alten ORF-Ges. ID. b. H. hatten, 
ebenfalls der neuen, sich selbst gehörenden, 
selbständigen Anstalt, diesem selbständigen 
Wirtschaftskörper übertragen werden sollten. 
Der Bund sollte jenen Ländern, die dieser 
Übertragung - die an sich, meiner Ansicht 
nach, eine Selbstverständlichkeit gewesen wäre 
- nicht zustimmen, die Eigentumsanteile 
ablösen, ersetzen. 

Professor Koren, der das alles genau wußte, 
sprach aber in der Rundfunkdebatte im 
Juli 1974 von einem "Verstaatlichungsgesetz 
auf Kosten der Länder", und er fügte dem 
noch hinzu, daß der Herr Bl1-ndeskanzler "dem 
föderalistischen Gedanken eine Ohrfeige ver-
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setzt habe", obwohl der Herr Bundeskanzler 
an dieser Umwandlung der Rechtsform des 
ORF überhaupt nicht beteiligt war. Die neue 
Rechtsform ist hier im Schoß des Parlaments 
entstanden. 

Dann ist es natürlich kein Wunder, wenn 
im Bundesrat in der darauffolgenden De­
batte am 16. Juli 1974 das auch dem Kura­
torium angehörende ÖVP-Bundesratsmitglied 
Bürkle erklärte: 

"Durch dieses Ges'etz aber werden die 
Länder Wie Diebe aus der Gesellschaft hinaus­
geworfen. " 

So kam es auch zu Mißverständnissen in 
der Öffentlichkeit, daß dieser neue, sich selbst 
gehörende Österreichische Rundfunk dem 
Bund und ausschließlich ihm gehören würde. 
Durch die Streichung der Worte "Einrichtung 
des Bundes" wird nun allen möglichen Miß­
verständnissen über die Eigentumsrechte vor­
gebeugt. Diese Änderung dient - das sei 
unmißverständlich hier noch einmal zum 
Ausdruck gebracht - der Klarstellung. Sie 
hat keinerlei materielle Bedeutung, und sie 
wird auch das Aufsichtsrecht des Bunqes 
in keiner Weise berühren. 

Der Bund hat seine Aufsicht überall dort 
im Rahmen seines Zuständigkeitsbereiches 
und, soweit es öffentliche Interessen betrifft, 
sogar die Verpflichtung, über Rechtsträger 
Aufsicht auszuüben. Es gibt die Versicherungs­
aufsicht, es gibt die Gewerbeaufsicht, es gibt 
die Aufsicht des Bundes über die Bundes­
kammer der gewerblichen Wirtschaft, über die 
Österreichische Hochschülerschaft, es gibt eine 
Bundesrechtsaufsicht über die Träger der 
Sozialversicherung und dergleichen mehr. 

Die Bundesaufsicht über den ORF bleibt 
unbestritten, sie ergibt sich nicht aus einem 
Eigentumstitel, sondern durch die im Bundes­
verfassungsgesetz näher bestimmten .öffent­
lichen Aufgaben, die der Österreichische Rund­
funk besorgt. Aber das Wesentliche beim 
Rundfunkgesetz ist, daß diese ressortmäßig 
eindeutig dem Bundeskanzler zufallende 
Rechtsaufsicht aus all den bekannten Grün­
den - damit dieser Österreichische Rundfunk 
nicht den leisesten Verdacht aufkommen 
läßt, ein von der Regierung gegängelter 
Rundfunk werden zu können - dem Bundes­
kanzler durch Bundesgesetz entzogen und der 
heute endgültig zu beschließenden Kommission 
zur Wahrung des Rundfunkgesetzes über­
tragen wird. 

Neben dieser Klarstellung wird dann - es 
wurde schon darauf hingewiesen - im Zuge 
der vorliegenden Novelle auch eine Verbesse­
rung der Vorschläge bei der Ernennung von 
Mitgliedern für die Hörer- und Sehervertre-

tung vorgenommen. Die Erfahrungen bei 
den erstmaligen Bestellungen solcher Ver­
treter haben gezeigt, daß das Interesse, 
Vorschläge zu erstatten, enorm groß ist, und 
daß der durch die Formulierung im Rundfunk­
gesetz gezogene Rahmen wesentlich enger ist. 

Es haben sich eine Vielzahl von Organi­
sationen ,schon im Sommer bemüht, vör­
schlagsberechtigt zu werden. Ich erinnere an 
das Österreichische Rote Kreuz, an ver­
schiedene Vertreter der Werbewirtschaft, an 
den Österreichischen Schriftstellerverband, an 
die Interessengemeinschaft österreichischer 
Autoren, an die Vereinigung Hauptberuf­
licher Autoren, an den österreichischen PEN­
Club, an die österreichische Künstler-Union, 
an den Verband der Professoren der öster­
reichischen Hochschulen, an den Haupt­
verband Katholischer Elternvereine Öster­
reichs, an den Zentralverband der Sozial­
rentner und Pensionisten Österreichs, an den 
Bund österreichischer Frauenvereine, an die 
Berufsvereinigung der Bildenden Künstler 
Österreichs und viele, viele andere noch, die 
alle folgendes ins Treffen geführt haben: 
Wenn hier für bestimmte Bereiche Vertreter 
in das Organ Hörer- und Sehervertretung 
nominiert werden sollen, dann bitte auch 
unsere Vorschläge zu berücksichtigen. - Wir 
tragen diesen Wünschen einer breiten Öffent­
lichkeit durch eine Neufassung des § 15 
Abs. 4 Rechnung. 

Die Rundfunkreform ist von uns immer als 
ein permanenter Prozeß aufgefaßt worden, 
genauso wie Demokratiereform ein permanen­
ter Prozeß ist. Gerade im Bereich der Mit­
bestimmung, der Mitwirkung der Medien­
konsumenten ,in den Medien selbst wird es 
immer wieder zu Verbesserungen, zu An­
passungen kommen. Das ist ein international 
feststellbarer Vorgang. 

Den weitestgehenden Vorschlag - das 
möchte ich hier auch noch einmal zum Aus­
druck bringen - hat der Herr Bundeskanzler 
in seiner Regierungsvorlage gemacht, als er 
die Wahl der Hörer- und Sehervertretung 
durch das ganze österreichische Volk vor­
nehmen lassen wollte, wobei das Wahlalter 
auf das 16. Lebensjahr heruntergesetzt werden 
sollte. Weder die ÖVP noch die FPÖ haben 
sich mit diesem vom Herrn Bundeskanzler 
vorgeschlagenen Wahlmodus einverstanden er­
klärt, befreunden können, und daher mußten 
wir eben indirekte Formen einer demokrati­
schen Legitimation finden. 

Diese Novelle, meine Damen und Herren, 
stellt sicher, daß in Zukunft alle in Frage 
kommenden und nicht wie bisher nur wenige 
vom Bundeskanzler zu be'stimmende Ein-
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richtungen und Organisationen berechtigt sein 
werden, Besetzungsvorschläge für die Bereichs­
vertreter in die Hörer- und Sehervertretung 
zu erstatten. 

Zu einem Abänderungsantrag, den der 
Abgeordnete Dr. Broesigke hier verlesen hat, 
auch noch eine kurze Stellungnahme. 

Der Herr Abgeordnete Dr. Broesigke hat 
eine Novellierung des § 17 Abs. 3 des Rund­
funkgesetzes vorgeschlagen, die darauf hinaus­
läuft, den durch das Redaktionsstatut zu 
schützenden Kreis ständig beim ORF be­
schäftigter freier Mitarbeiter durch die Strei­
chung der Worte "für die das nicht eine un­
bedeutende Nebenbeschäftigung ist" einzu­
engen. 

Dieser Antrag kann unsere Zustimmung 
deshalb l!icht bekommen, weil die im Gesetz 
enthaltene Formulierung von den Betroffenen 
vorgeschlagen worden ist, erst nach langen 
Debatten im Ausschuß in das Gesetz so auf­
genommen worden ist, weil diese Formulie­
rung den Konsens aller Beteiligten wider­
spiegelt und es noch keine Erfahrungen gibt, 
daß man mit dieser im Gesetz'fixierten Formu­
lierung nicht das Auslangen finden könnte. 

Ich möchte' aber hier mit aller Deutlichkeit 
wiederholen, daß wir uns darüber einig waren, 
daß die freien Mitarbeiter, die an der journa­
listischen Gestaltung von Sendungen mit­
wirken und durch das Redaktionsstatut erfaßt 
werden sollen, natürlich ständig beschäftigte 
Mitarbeiter des Rundfunks zu sein haben und 
daß ihre Mitarbeit im Österreichischen Rund­
funk nicht bloß eine wirtschaftlich unbedeu­
tende Nebenbeschäftigung sein darf. Sie 
sollen einen Kreis umfassen, der nicht etwa, 
wie das jetzt in der Debatte auch von Herrn 
Dr. Broesigke angeführt worden ist, 1000 Per­
sonen erreichen soll, sondern höchstens 200 
bis 300. Einzubeziehen sind jene ständig 
beschäftigten, vielleicht aus Sozialversiche­
rungsgründen irgendwo anders angemeldeten 
Freien Mitarbeiter des ORF, ohne die die 
journalistische Gestaltung der Sendungen des 
Österreichischen Rundfunks derzeit gar nicht 
möglich wäre. 

Hohes Haus! Die zur Beschlußfassung vor­
liegende Novelle dient daher der KlarsteIlung 
und Verbesserung. Die heutige Debatte wird 
zeigen, wer an diesen Klarstellungen und 
Verbesserungen interessiert ist und wer nicht. 
Aber weil schon so viel von Klarstellungen die 
Rede war, möchte ich doch noch einige 
Punkte vorbringen, die in der Rede des Herrn 
Abgeordneten Dr. Kohlmaier angeklungen 
sind. 

Er hat hier auch vom Unter-Druck-Setzen 
von Kuratoriumsmitgliedern gesprochen, er hat 
davon gesprochen, daß Kuratoriumsmehrheiten 
durch massiven Einsatz von Druckmitteln 
zustande gekommen sind, aber er ist jeden 
weiteren Beweis in seiner Rede dafür schuldig 
geblieben. 

Als einmal die ÖVP einen Mißtrauens­
antrag gegen den Generalintendanten Dr. Ober­
hammer im Kuratorium, eingebracht hat, da 
haben bloß elf statt der sonst immer ver­
gatterten 14 für diesen Mißtrauensantrag 
Dr. Kohlmaiers gestimmt. Seit diesem Tag, 
an dem nur elf dem Vorschlag des ÖVP­
Sprechers zugestimmt haben, haben wir immer 
wieder feststellen können, daß die 14 Kurato­
riumsmitglieder, die offenbar der Gruppe 
Herrn Kohlmaiers - er spricht ja nicht von 
Fraktion, sondern von· Gruppe - zugerechnet 
werden können, vergattert werden. Ist es 
sonst denkbar, daß sich bei der Wahl des 
stellvertretenden Vorsitzenden des Kurato­
riums vorher zwar einige nichtsozialistische 
Mitglieder des Kuratoriums zur Verfügung 
stellen für diese Position, im Kuratorium aber 
der Gruppensprecher Dr. Kohlmaier diese 
Wahl verhindert, indem er erklärt, seine 
Gruppe wird gegen jede Wahl eines nicht der 
SPÖ angehörenden Vize-Vorsitzenden stim­
men? Hat nicht vor der letzten Wahl des 
Generalintendanten auch eine lange Debatte 
darÜber stattgefunden, ob bei einer Abstim­
mung für oder gegen Oberhammer man nicht. 
den Forderungen des Gesetzes nach Suche der 
notwendigen Mehrheit durch getrennte Ab­
stimmung der Anträge besser Rechnung tragen 
kann? Hat es nicht in all den Debatten eine 
Rolle gespielt, daß Mitglieder dieser Gruppe 
mehr oder weniger offen erklärt haben, ent­
weder bei einer solchen Abstimm ung für 
Oberhammer zu stimmen oder sich der Stimme 
zu enthalten? (Abg. Glaser: Nur die Frau 
Dr. Preiss I) Und wurden sie nicht in der 
Nacht von Freitag auf Samstag vergattert ~ 
Wurden sie nicht auf "Linie" gebracht?, 
(Abg. Glaser: So wie die Frau Dr. Preiss I) 
Von welcher Gruppe, Herr Glaser? Von 
welcher Gruppe wurden sie vergattert? Von 
welcher Gruppe wurden diese Leute mehr oder 
weniger unter Druck gesetzt, nicht, wie Sie 
das vorher erklärt haben, für Oberhammer, 
sondern gegen Oberhammer zu stimmen? 
(Abg. Glaser: Die Frau Dr. Preiss meinen 
Sie I) Das sind Klarstellungen, die man auch 
hier treffen muß. 

Andere Klarstellungen : Da wird vom Köpfe­
rollen gesprochen. Aber wir haben bereits 
eine ganze Reihe von, Personalentscheidungen 
im ÖsterreichischenRundfunk kennengelernt. 
Da werden im Informationsbereich zwei Chef-
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redakteure bestellt, die Herren Benedikt und 
Knöbl. Ist der Herr Benedikt ein Sozialist 1 
Ist der Herr Knöbl ein Sozialist 1 Mußten 
Köpfe von der ÖVP nahestehenden Persön­
lichkeiten rollen 1 Wir haben im Informations­
bereich als Inlandsressortchefs die Herren 
Nagiller und Pirker bekommen. (Abg. Glaser: 
Warum kommt der Herr Wotruba nicht zu einer 
Sitzung? ) Sind. das Sozialisten, an deren 
Stelle Köpfe ÖVP-naher, im Informations­
bereich tätiger Redakteure rollen mußten? 
(Abg. Glaser: Warum kommt der Herr Wotruba 
nicht wirklich zu einer Kuratoriumssitzung, 
Herr Blecha?) Sind für den Bereich Ausland 
als Ressortchefs nicht die Herren Schmied 
und Mayer eingesetzt worden 1 Sind das 
Sozialisten? (Abg. Glaser: Warum kommt der 
W otruba nicht wirklich zu einer K uratoriums­
sitzung?) Die Wahrheit tut Ihnen weh. 

Präsident Dr. Maleta: Also, wenn es nach 
mir ginge, würde ich die Köpfe von Zwischen­
rufern rollen la~sen, meine Damen und Herren. 
(Heiterkeit. - Ruf bei der SPÖ: Da wäre die 
Ö V P aber sehr dezimiert!) 

Abgeordneter Blecha (fortsetzend): Das· Mär­
chen vom Köpferollen ist genauso zusammen­
gebrochen wie das Märchen von der sozialisti­
schen Dampfwalze im Kuratorium und wie so 
viele andere Märchen, die hier und anderswo 
erzählt worden sind. (Ruf bei der Ö V P: 
Von der Regierungspartei! - Abg. Glaser: 
Und warum kommt der Wotruba wirklich nicht 

.zur Kuratoriumssitzung, das möchten wir ein­
mal hören! - Abg. Gral: Warum kommt der 
W otruba aber wirklich nicht zur K uratoriums­
sitzung?) Schauen Sie, der Herr Wotruba hat 
sich, das wissen Sie, Herr Glaser, als Kura­
toriumsmitglied ganz genau, entschuldigt, weil 
er an Rheuma leidet und die durch Ihre 
Obstruktion auf acht, neun, zehn, 13 und 
15 Stunden ausgedehnten Sitzungen aus ge­
sundheitlichen Gründen nicht durchhält. (Bei­
fall bei der SPÖ. - Abg. Dr. Schwimmer: 
Die Frau Dr. Preiss hat auch Rheuma gehabt?) 

Es hat kein Köpferollen gegeben, . es hat 
keine Aufstiegssperre für ÖVP-Leute gegeben. 
- Ja, eines fällt mir in diesem Zusammenhang 
ein, ein einziger Fall, daß bis jetzt einer 
nicht aufgenommen worden ist in den Öster­
reichischen Rundfunk, weil er ein Parteibuch 
hat. Das hat sich im Studio Niederösterreich 
ergeben, wo der .Landesintendant, der Ihnen 
nahesteht, ja sogar Ihrer Partei angehört, einen 
Sozialisten aufnehmen wollte. Aber da ist 
ein Sturm der Entrüstung losgebrochen, da 
haben sogar die ÖAAB-Be.triebsräte im Studio 
Niederösterreich erklärt:· Ein Sozialist darf 
da nicht in das Unternehmen hinein! Das ist 
der einzige Fall, der bekannt ist, wo nach der 
Rundfunkreform wirklich Terror ausgeübt 

wurde,· der Schwarze Terror, den wir in 
vielen anderen Bereichen der österreichischen 
Gesellschaft kennen. (Beifall bei der SPÖ.) 

Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, daß 
noch ein hißchen vom "Archipel.ORF" un­
seligen Angedenkens in manchen Rand­
bereichen vorhanden ist, in denen Sie noch 
glauben unumschränkt Ihre Herrschaft aus· 
üben zu können. (Zwischenrufe.) Aber die 
Zeiten, in denen einige wenige iin Rund­
funk bestimmt hatten,. die sind vorbei! 

Präsident Dr. Maleta : . Vielleicht beru.higen 
Sie sich wieder. Lautstärke ersetzt ja nicht 
Argumente. (Abg. Gral: Der Redner ist so 
aufgeregt, Herr Präsident! Wir sind ja völlig 
ruhig !) 

Abgeordneter Blecha (/~rtsetzend): Ich glau­
be, daß die Zeit vorbei ist, in der im Öster­
reichischen Rundfunk alle nach einer Pfeife 
tanzen mußten, daß die Zeit vorbei ist, in der 
einige wenige Rundfunk auf Kosten aller 
Österreicher gegen die Interessen vieler Öster­
reicher gemacht haben. (Abg.· Dr. Grub er: 
Ja, die Zeit ist vorbei! - Ruf bei der Ö V P: 
Für die SPÖ bald!) 

Die Opposition will offenbar dies~ Ver­
gleiche nicht, sonst wäre die Aufregung nicht 
so groß gewesen. Für Sie sind halt Demokra­
tie;- und damit hängt das auch zusammen-, 
durchschaubare Bestellungsvorgänge, Mit­
bestimmung, Unabhängigkeit, Leerformeln ge­
worden. Die Klarstellung einiger Gesetzes­
formulierungen, die wir heute beschließen, 
wird mithelfen, Ruhe in den Österreichischen 
Rundfunk hineinzutragen, diese Formulierun­
gen werden mithelfen, daß das neue Team end­
lich arbeiten kann. Die Österreicher werden 
dann darüber urteilen können, ob der refor­
mierte Österreichi~che Rundfunk ein brauch­
bareres und ein attraktiveres Programm an­
bieten kann als der alte. Und darauf kommt 
es im Interesse aller 6sterreicher letztlich an. 
(Beifall bei der SPÖ. - Abg. Dr. Schwimmer: 
Und als Traummännlein wird der Blecha 
angestellt!) 

Präsident Dr. Maleta : Zu einer tatsächlichen 
Berichtigung zum Wort gemeldet hat sich der 
Abgeordnete Dr. Kohlmaier. Ich erteile es 
ihm. Ich mache aufmerksam, daß die Redezeit 
mit fünf Minuten beschränkt ist. 

Abgeordneter Dr. Kohlmaier (ÖVP): Danke, 
Herr Präsident! 

Nur eine kurze Bemerkung: Der Herr 
Abgeordnete Blecha hat in seiner soeben abge­
schlossenen Rede wie schon früher hier erklärt, 
ich hätte ihm anläßlich einer Kuratoriums­
sitzung .. bekanntgegeben, wir würden gegen 
jeden Kandidaten für den stellvertretenden 
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Vorsitz des Kuratoriums stimmen, der ein 
Sozialist ist. Das ist unrichtig. Ich habe dem 
Kollegen Blecha in einer Verhandlungspause 
des Kuratoriums zu verstehen gegeben, daß 
wir in der augenblicklichen Situation keinen 
Vorschlag' unterbreiten werden und keinen 
Vorschlag unterstützen werden, und das damit 
begründet, daß das ständige Überstimmen 
der ÖVP-Vertreter im Kuratorium uns einen 
solchen Schritt nicht geraten erscheinen läßt. 

Ich möchte diese Richtigstellung vornehmen, 
weil das sonst den Eindruck einer Obstruktions­
haltung hervorrufen würde, die wir wirklich 
nicht einnehmen wollen. 

Ich möchte in dem Zusammenhang auch 
bedauern, daß dieses Gespräch, das ich mit 
dem Kollegen Blecha geführt habe, von ihm 
hier auf diese Weise wiedergegeben wird. Bei 
allen Gegensätzlichkeiten war und ist es 
üblich, daß Zwischengespräche zwischen den 
Fraktionen stattfinden, um einen geordneten 
Gang der Verhandlungen zu erleichtern, und 
daß man solche Zwischengespräche im all­
gemeinen als vertraulich behandelt. Ich könnte 
auch manches aus Zwischengesprächen be­
richten, was vielleicht dann· dem Kollegen 
Blecha unangenehm wäre. Ich tue es aber des­
wegen nicht, weil ich glaube, wir sollten so 
etwas besser unterlassen. - Danke, Herr 
Präsident. ( Beifall bei der Ö V P.) 

Präsident Dr. Maleta : Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Ermacora. Ich erteile 
es ihm. 

Abgeordneter Dr. Ermacora (ÖVP): Herr 
Präsident! Hohes Haus! Zur Polemik des Herrn 
Bundeskanzlers Kreisky möchte ich nur fest­
stellen, daß der Herr Dr. Kohlmaier doch 
nicht vom Profcssor Wotruba gesprochen 
hat, sondern den Herrn Bundeskanzler ge­
meint hat, daß er die ,Organe des Rundfunks 
unter Druck gesetzt habe. Wenn Herr 
Dr. Kohlmaier das nicht in seiner tatsächlichen 
Berichtigung gesagt hat, so möchte ich das 
als Zuhörer auf der letzten Bank dieses Hauses 
doch herausstellen. Ich glaube, die Polemik 
des Herrn Bundeskanzlers Dr. Kreisky in 
dieser Frage ging in eine völlig falsche Rich­
tung. Er hätte gegen sich polemisieren müssen, 
wenn er seine These aufrecht erhalten wollte. 
(Abg. Dr. Gruber: Wie so oft: Die Polemik 
des Bundeskanzlers ist wieder danebengegangen!) 

Meine Damen und Herren! Die Novelle, 
über die wir hierzu diskutieren haben, betrifft 
einen Fragenkomplex der Rundfunkreform, 
der am ehesten noch zu jenen Elementen 
gehört, die tatsächlich reformbedürftig waren: 
Schutz vor dem Massenmedium Rundfunk­
Fernsehen, Schutz· vor manipulierter Infor-

mation, Schutz vor willkürlichem Gebrauch 
des Rundfunks, möglicherweise Schutz der 
Angestellten in der Systematik des Rund­
funks. 

In dem Moment, wo eine Kontrolleinrichtung 
besteht, würde man hier nicht - ich würde 
es nicht so bezeichnen wie Herr Abgeordneter 
Blecha - von einer richterlichen Instanz 
sprechen, sondern wir hätten es hier mit einer 
öffentlichen Einrichtung zur außergericht­
lichen Vermittlung von Streitigkeiten zu tun. 
Ich glaube, das ist der gehörige Ausdruck, 
um den Komplex dieser Einrichtung zu ver­
stehen. Wenn diese Einrichtung, meine Damen 
und Herren, funktioniert, dann hätte sie, wenn 
inan sich ihrer bedient, doch ganz erhebliche 
Fragen zu klären, die ihre Rückwirkungen 
auf die 'Frage der Rundfunkreform selbst 
hätten. 

Daher kommt der Einrichtung - hier 
stimme ich mit meinen Vorrednern durchaus 
überein - besondere Bedeutung zu. 

Wir wissen alle, daß in der Debatte in diesem 
Hause zum § 25 von uns die verfassungsmäßige 
Bedenklichkeit des Rundfunkgesetzes wieder­
holt betont wurde. Wir wissen aber auch, 
daß diese Betonung von seiten der Regierungs­
partei nicht besondere Anerkennung gefunden 
hat; man hat das bagatellisiert. 

Unsere Rechts~uffassung hat recht be­
halten durch die Entscheidung des Ver­
fassungsgerichtshofes. Ich möchte hier heraus­
stellen - und, das hat seine Bedeutung für die 
heutige Beurteilung dieser Novelle -, daß der 
Verfassungsgerichtshof die ganze Bestimmung 
des§ 25/3 aufgehoben hat. 

Wenn man die Erläuternden Bemerkungen 
der Regierungsvorlage liest, hat man fast den 
Eindruck, daß diese Regierungsvorlage - zu­
mindest die Erläuternden Bemerkungen tun 
es - gegen diese Entscheidung polemisiert. 
Die Erläuternden Bemerkungen erklären, daß 
die Kommission nicht verfassungswidrig ist, 
sie erklären, daß die Kommission existent sei 
und daß die Auslegungen des Verfassungs­
gerichtshofes nicht geteilt werden, aber man 
wolle sich dennoch nach diesen Vorstellungen 
richten. 

Hier spiegelt man der Öffentlichkeit doch 
etwas vor, was nicht ganz stimmt. Die 
Kommission ist eben nicht eingerichtet und 
bedarf dieser Novelle, um eingerichtet zu 
sein. Vielleicht mag sie im theoretischen 
Sinne als eingerichtet gelten, aber sie wird 
erst eingerichtet, wenn es die Möglichkeit 
gibt, die entsprechenden Mitglieder der Kom­
mission zu bestellen. 

., 
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Dr. Ermacora 
Wir haben einen Text vor uns gehabt, der 

als Regierungsvorlage vorliegt - das ist 
1316 der Beilagen -, mit dem Vorschlag, 
daß Nationalrat und Bundesrat die Mitglieder 
der Kommission bestellen sollen, und wir haben 
dann den im Laufe der Debatten eingeführten 
neuen Text,. wonach das Siebzehnergremium 
in einer anderen Art und Weise, als dies in 
der Regierungsvorlage vorgesehen war, bestellt 
werden soll. 

bezug auf den Vorgang der Kontrolle haben. 
Ich würde meinen, daß mit dieser Kontroll­
steIle und diesem Bestellungsvorgang doch 
der Regierung eine diskretionäre Gewalt ein­
geräumt ist, die diese Stelle politisch frag­
würdig sein lassen könnte. Ich glaube, man 
wird das Ergebnis in der Beurteilung erst 
fassen können, wenn man die Art der Zu­
sammensetzung dieser Stelle sieht. Die Ge­
setzesstelle selbst gibt eine Reihe von Mög­
lichkeiten. 

Dazu kommt eine zweite Regelung; sie ist 
dem geltenden Text irgendwie entnommen: 
Man bindet die Bundesregierung an Vor­
schläge der Hörer- und Sehervertretung, man 
bindet die Bundesregierung an den Zentral­
betriebsrat. 

In diesem endgültigen Text werden neun 
richterliche Mitglieder aus einem Siebenund­
zwanzigervorschlag bestellt, und zwar ist das 
ein Vorschlag an den Bundespräsidenten. 
Der Bundespräsident kann dem Vorschlag der 
Bundesregierung entsprechen oder nicht ent­
sprechen, er kann aber nicht auswählen, 
weil die Bundesregierung nicht einen Dreier­
vorschlag oder einen Siebzehnervorschlag Meine Damen und Herren! Das isi! eine 
macht, sondern den Bestellungsvorschlag verfassungsrechtliche Frage. Es heißt im 
macht. Die Bundesregierung kann aus 27 Men- Artikel 67 der Bundesverfassung, daß die 
sehen auswählen; früher konnte sie nur aus Bundesregierung bei ihren Vorschlägen in 
neuh Persönlichkeiten auswählen in bezug Personalangelegenheiten an "andere Stellen" 
auf die richterliche Qualifikation. Die Bundes- - das ist der Text der Bundesverfassung­
regierung hat also ein reiches Auswahlfeld. gebunden werden kann. Aber das kann doch 

nicht jede x-beliebige Stelle sein! So würde 
Ich würde dieses Auswahlfeld nun für nicht ich diese Gesetzesbestimmung interpretieren. 

so bindend ansehen, wie das offensichtlich Man kann sich doch nicht so ohne weiteres etwa 
gemeint ist. In diesem Text steht nämlich an Vorschläge des Verbandes alpiner Vereine 
keine Bestimmung, daß die Bundesregierung Österreichs binden lassen! Man kann sich doch 
selbst an die Vorschläge gebunden wäre. Das' nicht an alle Vorschläge, die hier im § 15 des 
fehlt in dem Text. Das heißt, man könnte Gesetzes genannt sind, so ohne weiteres 
den zur Debatte stehenden Text gar so inter- durch den Gesetzgeber binden lassen! 
pretieren, daß diese Vorschläge nur Anregungen 
für die Bundesregierung sind und die Bundes- Ziehen Sie bitte nicht das Erkenntnis des 
regierung von diesen Anregungen Gebrauch VerfassungsgerichtshOfes für Ihre Argumen­
machen kann oder gar über diese Anregungen tation heran, denn der Verfassungsgerichtshof 
hinaus andere Persönlichkeiten, die die richter- sagt zu dieser Frage nur einen Satz: 
liehe Qualifikation aufweisen, aufnimmt. Ich 
glaube, hier fehlt eine Klarstellung im: Gesetz, "Der einfache Gesetzgeber wird damit zur 
was abm: nur deutlich macht, welche Möglich- Einschränkung der der Bundesregierung und 
keiten der Bundesregierung bei der Bestellung dem zuständigen Bundesminister in dieser 
dieses Gremiums zukommen. Hinsicht grundsätzlich zustehenden Ent-

schließungsfreiheit ausdrücklich ermächtigt." 
Ich möchte ausdrücklich hervorheben, daß 

wir niemandem die mangelnde Integrität 
unterstellen wollen. Doch wir unterstellen, 
daß dieses System, wenn es politisch ausge­
münzt ist - und das "profil", meine Damen 
und Herren, hat in einer Glosse ein Modell 
der politischen Ausmünzung dieses Systems 
herausgestellt -, zu einer Vertrauensstellung 
der Regierung führen kann, in der es nun nicht 
16: 14 heißt, sondern 9: 8 heißen kann. 

Ich möchte also nur herausstellen, daß 
dieses Auswahlsystem diese Möglichkeiten 
offenläßt. Gewiß: Integrität der Richter, aber 
erhebliche Spannweite in der Möglichkeit der 
Beurteilung von so weitgefaßten Gesetzes­
bestimmungen, die - wie das Rundfunk­
gesetz - so unbestimmte Gesetzesbegriffe in 

Das bezieht sich auf die "anderen Stellen". 
Es steht nicht mehr über die "anderen Stellen" 
drinnen. Der Verfassungsgerichtshof hatte ja 
nicht die Pflicht, diese Frage der "anderen 
Stellen" zu prüfen, weil er ja die Gesetzesstelle 
auf Antrag des Verwaltungsgerichtshofes prü­
fen mußte und hier diese Frage für die Prä­
judizialität keine Rolle spielte. Also ich würde 
auch zu dieser Stelle sagen: Nach meiner 
Interpretation halte ich sie für verfassungs­
rechtlich nicht unbedenklich. 

Dazu kommt noch, meine Damen und 
Herren, daß das Ganze im § 25 vom Ver­
fassungsgerichtshof aufgehoben wurde, ein­
schließlich dieser Stelle, die Sie jetzt neuerlich 
in den Gesetzestext aufgenommen haben. 

907 
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Es kommt dann noch eine andere Feinheit. 

Dieser Entwurf ist ja nicht nur zum Gegen­
stand der Polemik zu machen, meine Damen 
und Herren, so wie das mit massiven Worten 
dargestellt wurde, und nicht nur der Austra· 
gung der Intimkenntnisse im Rundfunkorgan, 
sondern dieser Entwurf ist ja doch von staats· 
politischer Bedeutung und kann auch in der 
Diskussion auf eine höhere Ebene gehoben 
werden, als die Polemik des. Herrn Bundes­
kanzlers Dr. Kreisky es getan hat. Das 
möchte ich ausdrücklich hervorheben, meine 
Damen und Herren. (Beifall bei der Ö V P.) 

Ich möchte hier sagen, daß in der Feinheit 
dieses Entwurfes ein Punkt drinnen ist, der 
auch noch zu denken geben wird. Man hat 
nämlich in der ganzen Diskussionsphase doch 
immer wieder diese Auseinandersetzung ge­
habt:. 

Zunächst lassen wir es bei der Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, dann wird es eine 
öffentliche Anstalt, dann ein Wirtschaftskörper 
des Bundes, und jetzt hat man das noch mehr 
reduziert: man hat die Worte "des Bundes" 
herausgestrichen. 

Herr Abgeordneter Blecha versuchte, das nun 
in seiner massiven _Art etwas zu erklären. 
Aber ich glaube, so massiv kann man diese 
Dinge nicht erklären, hier muß man etwas 
feinfühliger das Problem angehen. Das Pro­
blem ist nämlich nicht nur, wie es dargestellt 
wurde, eine juristische Frontbegradigung, son­
dern hinter dieser Frage kann eine ganz 
massive Kontrollfrage stehen. 

Diese Kontrollfrage bezieht sich auf das 
Problem, ob der Rechnungshof das Kontroll­
organ sein kann, das die Gebarung des Rund­
funks kontrollieren soll, und zwar neben der 
Kontrollkommission, die das Rundfunkgesetz 
selbst einsetzt. Hier kann man nicht einfach 
in einem Brustton der Überzeugung und mit 
emotionellen Erklärungen auftreten - das 
ist keine Kritik, die ich an den Herrn Ab­
geordneten Blecha richte, das ist nur eine 
Feststellung -, sondern hier muß man etwas 
subtiler greifen. 

Im Artikel 126 b der Bundesverfassung 
- das ist eine Bestimmung, die die Frage der 
Kontrolle angeht - wird von "Stiftungen, 
Fonds und Anstalten" gesprochen, die kon­
trolliert werden können. Den Anstaltsbegriff 
hat man aus dem Gesetz herausgestrichen. 
Daher wird man füglich sagen müssen: Durch 
das Herausstreichen des Wortes "Anstalt" 
fällt die Rechnungshofzuständigkeit hinsicht­
lich dieses Punktes aus. 

Zweiter Punkt: Vielleicht fällt dieser Wirt­
schaftskörper unter den zweiten Absatz, wo 
es heißt, daß "Unternehmungen" des Bundes 

kontrolliert werden können .. Aber was sind 
nun "Unternehmungen" des Bundes?, ins­
besondere da das im Unterausschuß und heute 
wiederum vom Herrn Abgeordneten Blecha 
hervorgehoben wurde. Das ist ein sehr lustiger 
Satz. Auf die Frage eines der Vertreter der 
ÖVP im Unterausschuß hat nämlich ein 
Regierungsvertreter beziehungsweise der Ver­
treter des Bundeskanzleramtes gesagt: Dieser 
ORF gehört sich selbst. Und der Hen Ab­
geordnete Blecha hat das wiederholt: Er 
gehört sich selbst. 

Etwas, was sich selbst gehört - ist das ein 
Unternehmen des Bundes?, stelle ich als 
Frage. Diese Frage ist ungeklärt, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, und damit ist 
eine wesentliche Frage in bezug auf die 
Kontrollmöglichkeit des Rechnungshofes zu­
mindest zur Diskussion gestellt, die· im Aus­
schuß nicht so abgeklärt wurde, daß es in 
die Version des Herrn Abgeordneten Blecha 
fällt. 

Wenn Herr Abgeordneter· Blecha und die 
Vertreter der Regierungspartei j etzt auf den 
zweiten Satz dieses Artikels 126 b hinweisen, 
so möchte ich nur schlicht und einfach fest­
stellen: Mir ist kein Haftungsgesetz für den 
Österreichischen Rundfunk bekannt, das not­
wendig wäre, damit die Rechnungskontrolle 
des Rechnungshofes funktionieren würde. 

Jetzt möchte ich auf eine weitere Unstim­
migkeithinweisen. Da haben die Damen und 
Herren der Regierungspartei monatelang Zeit 
gehabt, das auszubrüten, sind glänzend beraten 
von Vertretern höchster juristisch qualifi­
zierter Gremien (Abg. M inkowitsch_' Den 
Justizminister könnten sie auch noch fragen!) 
und lassen in diesem Gesetz den § 25 Abs. 1 
stehen, wo es heißt: Aufsicht "unbeschadet 
der Prüfung durch den Rechnungshof". 

Was bedeutet denn diese Bestimmung, die 
aus dem Juli 1974 stammt, nun im Lichte der 
Novelle, die Sie heute beschließen werden? 
Was heißt denn das, wenn der Rechnungshof 
nach Artikel 126 b daraufkommen muß, daß 
der ORF kein Unternehmen des Bundes ist, 
weil es sich selbst verwaltet? Was bedeutet 
denn dann der Hinweis auf die "Prüfung 
durch den Rechnungshof"? 

Meine Damen und Herren, ich würde als 
Staatsbürger sagen: Man soll das so inter­
pretieren, daß der Rechnungshof diese Ein­
richtung kontrolliert, aber es muß nicht so 
interpretiert werden. Damit möchte ich nur 
andeuten, welche Feinheiten in der Proble­
matik diese Novelle aufwirft und daß es gar 
nicht heftiger Polemiken bedarf, einfach zu 
sagen: Das ist eine Novelle, die man in dieser 
Konstruktion einfach nicht gebrauchen kann: 
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auf der einen Seite eine bedenkliche Kommis­
sion, und auf der anderen Seite Fragwürdigkeit 
der Möglichkeit der Rechnungskontrolle ! 

Und jetzt komme ich auf eine polemische 
Version des Herrn Abgeordneten Blecha zu­
rück. Er meinte : Wenn die Kommission be­
denklich ist, dann hättet ihr ja - gemeint 
sind wir - zustimmen können, dann hätten 
wir eine bessere Kommission gehabt! 

Meine Damen und Herren, da muß man aber 
noch einen anderen Satz dazusagen : Dann 
müßte man auch die Reform als Ganzes gut­
heißen, wenn man dieser Kommission zu­
stimmt, anders geht das ja nicht! 

Ich bin kein so gewiegter Demokrat wie 
der Herr Bundeskanzler, aber so viel leuchtet 
mir doch ein: Wenn die Kommission, die 
man ursprünglich vorgesehen hat, besser ist 
oder wenn eine andere -Kommission besser 
sein soll, dann hätten die Damen und Herren 
der Regierungspartei und der Regierung nicht 
unbedingt ihren Standpunkt in der Rundfunk­
reform durchsetzen sollen - unO das ist das 
demokratische Element -, dann hätten sie 
eben den Kompromiß und das Gespräch bis 
zum Ende suchen müssen! 

Dieses Gespräch bis zum Ende kam nicht 
zustande wegen der Fristsetzung - das wurde 
gestern behandelt - und wegen der mangeln­
den Gesprächsbereitschaft. Der Herr Bundes­
kanzler war ja, wie bekannt, in den letzten 
Phasen der Unterausschußberatungen nicht 
zu sprechen .. Man hätte dort doch irgendein~ 
Lösung finden können. 

Mein Vorschlag wäre gewesen, wenn Ihnen 
der interessant erscheint: Wenn Ihnen wirk­
lich so viel an dieser guten Kommission läge, 
die nach meiner Meinung in der ganzen Kon­
struktion wichtig wäre, _ dann hätte man doch 
diese gute Kommission in das einstimmig be­
schlossene Verfassungsgesetz über die Unab­
hängigkeit des Rundfunks einbauen können. 
Das wäre doch eine Lösung gewesen, die die 
gute Kommission möglicherweise einstimmig 
garantiert hätte. Warum sind Sie denn nicht 
auf diesen Gedanken gekommen? Warum 
haben.Sie denn das nicht vorgeschlagen? 

Wir konnten das in der letzten Phase der 
Beratungen überhaupt nicht mehr vorschlagen, 
Sie haben uns ja, Herr Dr. Fischer, sozusagen 
den Gesprächslebensfaden in dieser Frage 
- es war an einem Freitagmittag oder -nach­
mittag im Juli - abgeschnitten. 

Wenn man eine bessere Kommission haben 
wollte, hätte es natürlich eine Möglichkeit ge­
geben: Sie hätten den § 25 Abs. 3, den der 
Verfassungsgerichtshof aufgehoben hat, ein­
fach in das Verfassungsgesetz einbauen kön-

nen. Dann hätten wir die bessere Kommission! 
Wenn man das abgelehnt hätte, dann wäre 
natürlich Ihr Argument richtig, man will dIe 
Kommission überhaupt nicht. 

Aber in diesem Z~sammenhang kann man 
doch nicht so argumentieren, wie Herr Ab­
geordneter Blecha das tut, denn er muß wissen: 
Wenn man der Kommission zustimmt, die in 
dieses Gesetz, in diese Rundfunkreform, ein­
gepackt ist, stimmt man natürlich indirekt 
auch dem Gesetz zu. So würde ich das inter­
pretiert haben. 

Wenn ich dieses Spiel mit juristischen Fein­
heiten, das hier seit Monaten abläuft - daß es 
auch Feinheiten sind, beweist ja die Judikatur 
des Verfassungsgerichtshofes -, überblicke, 
könnte ich einen polemisch ausgedrückten 
Verdacht haben: daß man diese Kommission 
überhaupt so wollte und daher diese müh­
same Prozedur durchging, um schließlich zu 
dieser Kommission zu kommen, die nach 
meiner Meinung.in ihrer politischen Struktur, 
aber auch in ihrer verfassungsrechtlichen 
Struktur im Lichte dieser Bestimmung über 
die "anderen Stellen" bedenklich erscheint. 
Das ist ein polemisch ausgedrückter Verdacht, 
den man bestätigen könnte oder den man. 
entkräften kann. 

Aber alles in allem, meine Damen und 
Herren: Dieser Entwurf ist nur ein Element 
zu Ihrer Rundfunkreform. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dr. Heinz Fischer. Ich 
erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Heinz Fischer (SPÖ): 
Herr Präsident! Hohes Haus! Ich habe dem 
Kollegen Kohlmaier heute sehr genau zu­
gehört, wie er das Problem dargelegt hat .. 
Er hat gesagt, wir scheuen davor zurück, 
Worte wie "Moral" .und "Grundsatztreue" zu. 
verwenden, weil wir sonst in den V erdacht­
kommen, konservativ zu sein. 

Ich weiß nicht, was der Anlaß für dieses 
Geständnis beziehungsweise für diese Fest­
stellung ist. Ich weiß auch nicht, was Sie 
veranlaßt hat, im Pluralis majestatis zu 
sprechen, oder für' welche Gruppe Sie ge­
sprochen haben. Aber es geht doch gar nicht 
um Worte, um die Verwendung von Worten. 
Wir finden es unmoralisch - jetzt verwende­
ich das Wort, weil Sie das Stichwort. gegeben 
haben -, daß man zum Beispiel den Richtern~ 
die künftig in der Kommission sitzen werden 
und die heute noch niemand kennt, von vorn­
herein unterstellt - das ist ein hartes Wort -,_ 
daß ihr Verhalten - ich zitiere den ÖVP-­
Pressedienst sinngemäß - vorausberechenbar 
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ist, -daß sie also in ihrer Haltung nicht objektiv 
sein werden, sondern ganz bestimmten Interes­
sen dienen werden. Das ist doch schlicht und 
einfach upmoralisch. 

Und es ist doch unmoralisch, dem Bildhauer 
Wotruba - und dem macht man ja auch und 
ins besondere einen Vorwurf ... (Abg. Doktor 
Kohlmaier auf Bunde8kanzler Dr. Krei8ky 
wei8end: Dorthin geht der Vorwurf!) Nein, 
Herr Kollege Kohlmaier, der Bildhauer Wo­
truba, den ich persönlich nicht kenne und mit 
dem ich in meinem Leben leider noch nie 
gesprochen habe, hat in Zeitungen und in 
aller Öffentlichkeit klargestellt, daß das, was 
hier in den Raum gestellt wird, unrichtig ist. 

Trotzdem hält man an diesem Vorwurf 
fest und spielt ihn weiter, weil man - und 
jetzt gebe ich Ihnen recht - damit nicht nur 
-den Herrn Wotruba, sondern auch den Bundes­
kanzler trifft und gewissermaßen die Taktik 
-der zwei Fliegen auf einen Streich betreiben 
kann. Das ist unmoralisch. Aber es ist nicht 
ein Problem, ob ich das Wort "Moral" in den 
Mund nehme oder nicht, sondern das ist ein 
Problem des tatsächlichen Verhaltens. 

Herr Kollege Kohlmaier! Sie haben sich auch 
gegen das Zitieren von Zeitungen im Parlament 
gewandt. Worauf haben Sie denn Ihre Be­
hauptungen hinsichtlich Wotruba und anderer 
zum Großteil gestützt 1 Auf Zeitungsberichte! 
Zwei Wochenmagazine berichten das, und das 
sagte Kohlmaier, der sich gegen das Zitieren 
von Zeitungsberichten wendet. 

Ich sage Ihnen noch etwas. In der vergan­
genen Woche ist in einer Wochenzeitung ein 
Artikel über Sie gestanden, von dem ich nicht 
anstehe, zu sagen, daß er unfair war und daß 
man auf diese Art init Menschen nicht um­
gehen kann, auch nicht mit Politikern. Aber 
daß Sie, der Sie von dieser Wochenzeitung 
vorige Woche so behandelt wurden, die gleiche 
Wochenzeitung eine Woche später als Kron­
zeugen für Ihre Argumentation nehmen, Herr 
Kollege Kohlmaier, da hätte ich Ihnen mehr 
Standfestigkeit und - fast würde ich sagen -
mehr Selbstachtung zugetraut. (Zu8timmung 
bei der SPÖ.) 

Es ist eben nicht so, daß man auf solchen 
Zeitungsberichten politische Argumentationen 
aufbauen kann, noch dazu, wenn sich die Be­
troffenen mit den Mitteln zur Wehr setzen, 
die ihnen zur Verfügung stehen. 

Da ist vielleicht auch ein Wort zum Problem 
der Immunität angebracht. Ich will mich 
jetzt in diese Debatte nicht einschalten, man 
müßte sie gesondert führen. Nur: So apodik­
tisch, Herr Kollege Broesigke, kann man es 
nicht machen, daß man sagt, Immunität ist 
die Voraussetzung für die freie Rede. Da 

hätten zum Beispiel jene Regierungsmitglieder, 
die heute keine Immunität genießen, weil sie 
keine Abgeordneten sind, nach Ihren Worten 
keine Voraussetzung für die freie Rede. 
(Abg. Dr. Broe8ig ke: Brauchen sie ja nicht!) 
Da müßten Sie doch dann logischerweise, 
Herr Kollege Broesigke, für Waffengleichheit 
eintreten, weil es nicht einzusehen ist, warum 
der Abgeordnete König im Schutze der Im­
munität etwas behaupten kann, während sich 
ein Regierungsmitglied, das nicht dem N a­
tionalrat angehört, wie das zum Beispiel in 
der Debatte über die UNO-City früher beim 
Außenminister Kirchschläger der Fall war 
und auch heute noch der Fall ist, nicht - unter 
dem gleichen Schutz der Immunität - dagegen 
wehren kann. Da muß doch etwas nicht in 
Ordnung sein. Aber wir wollen heute nicht 
über Immunität diskutieren, sondern über den 
Rundfunk. 

Wenn ich mir so die "besinnlichen" Aus­
führungen des KQllegen Kohlmaier und die 
Verzweiflung oder zumindest das Zweifeln, 
wieso die Öffentlichkeit seinen Argumenten 
und den ÖVP-Argumenten nicht stärkere 
Resonanz liefert, vor Augen führe, dann spüren 
wir hinter diesen Feststellungen die Sorge 
um eines Ihrer Lieblingsthemen, wenn Sie 
wollen, um einen Wahlschlager, der halt 
offensichtlich in den letzten Zügen liegt, weil 
Sie Ihre Argumentation der Öffentlichkeit 
nicht glaubhaft machen können, weil sie nicht 
glaubhaft ist, Herr Kollege Kohlmaier. 

In der Tat sind es doch heute nur mehr die 
Allertreuesteri der treuen ÖVP-Anhänger, de­
nen noch das Gruseln kommt, wenn die 
ÖVP-Tante das Märchen vom bösen Rund­
funk-Wolf Oberhammer erzählt; der das arme, 
kleine Schwarzkäppchen Bacher auffressen 
will. (Ironi8che Heiterkeit bei der SPÖ.) Und 
wie schwarz dieses Schwarzkäppchen ist, hat 
ja die Öffentlichkeit aus sehr konkreten Ge-­
sprächen über eine Kandidatur für Ihre 
Partei, Herr Kollege Kohlmaier, erfahren. 
(Abg. Dr. Kohlmaier: Angebliche Kandi­
datur!) Das waren nicht "angebliche" Ge­
spräche, sondern das hat Herr Dr. Schleinzer 
in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit 
mitgeteilt. (Zu8timmung bei der SPÖ.) 

Was den Diskussionsbeitrag der FPÖ be­
trifft: Ich habe dem Herrn Kollegen Broesigke 
sehr aufmerksam zugehört, er versteht es 
ja immer, auf Details einzugehen. Nur verstehe 
ich gar nicht, warum er sich solche Mühe 
mit Details gibt, denn nach dem Zeillinger­
Rezept, das gestern dem Haus verabreicht 
wurde, sind doch die Dinge viel einfacher, 
Herr Dr. Broesigke: Schuld ist immer die 
Regierung, was immer sein mag; schuld 
daran, daß Leute den Zucker ins Ausland 
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schaffen, um sich höhere Profite zu schaffen, 
ist die Regierung. Ja, Herr Dr. Broesigke, 
da wird doch die Regierung auch am Rund­
funkproblem schuld sein, da braucht man 
doch nicht so ins Detail zu gehen. 

Ob Sie dann Ihren Wählern einreden können, 
daß am nächsten Wahlresultat der FPÖ auch 
die Regierung schuld ist, das ist vielleicht 
eine andere Frage.' Aber die müssen Sie dann 
mit dem Kollegen Zeillinger ausdiskutieren, 
der mit seiner Art sicher keine Sympathien 
erwerben wird. (Zustimmung bei der SPÖ. -
Abg. Dr. Broesigke: Sie haben einen starken 
Argumentationsnotstand, wenn Ihnen keine 
anderen Argumente einfallen!) 

Aber nun zur Sache selbst, meine Damen 
und Herren. Lassen' Sie mich zum Rund­
funkgesetz, das ja so oft pauschal kri­
tisiert wird und wo die politische Sprachregelung 
der rechten Kreise in Österreich - ich nehme 
an, daß Sie sich betroffen fühlen, wenn man 
von rechten Kreisen spricht; diesbezüglich 
haben Sie ja vorhin gerade sehr betroffen 
reagiert --:- lautet, es sei ein schleuderhaftes, 
ein Husch-Pfusch-Gesetz, kurz von einem 
grundsätzlichen Standpunkt als Abgeordneter 
und als Jurist etwas sagen, weil dies ja ganz 
allgemein die Probleme der legislativen Arbeit 
im österreichischen Parlament betrifft. 

Was heißt "Gesetze machen" 1 - "Gesetze 
machen" heißt, verbindliche Regeln für einen 
bestimmten Bereich des öffentlichen Lebens 
oder des privaten Lebens aufzustellen. Und 
je allgemeiner diese Regeln sind, umso klarer, 
limso kürzer, umso verständlicher kann der 
Wille des Gesetzgebers zum Ausdruck ge­
bracht werden, aber umso größer ist auch 
der Spielraum dessen, der dann mit der Voll­
ziehung dieses Gesetzes betraut ist. Je de­
taillierter Gesetze sind, umso mehr kann zwar 
der Gesetzgeber selbst alle künftigen Ent­
scheidungen vorwegnehmen, selbst Ent­
scheidungen treffen, umso geringer ist aber 
der Spielraum des· mit der Vollziehung des 
Gesetzes betrauten Organs, umso komplizierter, 
widersprüchlicher und manchmal auch un­
übersichtlicher werden solche detaillierte 
Gesetze. 

Obwohl wir dieses Problem deutlich vor 
Augen haben, ist doch unleugbar, daß die 
Tendenz in der österreichischen Gesetzgebung 
immer stärker dahin geht, den zweitgenannten 
Weg des detaillierten Spezialregelungen ent­
haltenden und daher oft auch unübersichtlichen 
und novellierungsbedürftig werdenden Ge­
setzes zu gehen, und zwar aus zwei Gründen: 
erstens, weil uns das rechtsstaatIiche Prinzip. 
des' Artikels 18 der Bundesverfassung ins­
besondere im Lichte der Judikatur des Ver-

fassungsgerichtshofes dazu drängt, und 
zweitens, weil es seit 1966 - ich stelle gleich 
außer Streit, daß das ein längerer Zeitraum 
ist - immer das Mißtrauen der Opposition 
dagegen gibt, den mit der Vollziehung des 
Gesetzes betrauten zu viel Spielraum zu lassen. 
Daher werden unsere Gesetze relativ de­
tailliert und kompliziert, und der Antrag 
des Kollegen Dr. Broesigke heute ist ja auch 
ein Beispiel dafür, obwohl wir diesem Antrag 
betreffend die öffentliche Ausschreibung bei­
treten werden. Es gibt viele Gesetze, wo 
Besetzungsvorschläge einzuholen sind, ohne 
daß dem eine öffentliche Ausschreibung vor­
ausgeht. 

Der Abgeordnete Dr. Broesigke hat im Aus­
schuß angeregt: Sollen wir nicht doch eine 
öffentliche' Ausschreibung machen 1 Und wir 
haben gesagt: Ja,. wir sind im Prinzip ein­
verstanden, aber wir wollen uns die For­
mulierung noch überlegen. 

Beim Überlegen dieser Formulierung sind 
wir draufgekommen, wieviel neue Details 
dadurch ins Gesetz hinein müssen, wie sehr 
man aufpassen muß, wer jetzt konkret zur 
Ausschreibung berechtigt ist, an welchen 
Personenkreis sich diese Ausschreibung zu 
richten hat, wer berechtigt ist, sich um eine 
Funktion zu bewerben. So ist aus dem 
richtigen Gedanken des Kollegen Broesigke -
den wir unterstützen, ich sage das noch 
einmal ,Besetzungsvorschlägen soll 
eine öffentliche Ausschreibung vorangehen, 
ein Abänderungsantrag von allein 10 oder 
15 Zeilen geworden. Und dann stecken oft 
in diesen 10 oder 15 Zeilen weitere Details, 
weitere allfällige Widersprüche zu anderen 
ähnlichen Regelungen, und jemand Böswilliger 
hat es dann sehr leicht, von einem Husch­
Pfusch-Gesetz oder von einem schlechten Ge­
setz zu reden. 

Ich sage Ihnen: Wenn jemand unvorein­
genommen dieses Rundfunkgesetz vom Anfang 
bis zum Ende durchliest, dann wird er drauf­
kommen, daß es ein Gesetz mit wohldurch­
dachten, aussagekräftigen Formulierungen ist, 
das die Aufgaben von Rundfunk und Fern­
sehen sehr richtig erfaßt, ein modernes Gesetz 
mit vielen neuen Einrichtungen, wobei ich 
nicht anstehe, den Anteil all derer, die am Zu­
standekommen dieses -Gesetzes beteiligt waren, 
einschließlich einzelner Abgeordneter der Oppo­
sition, entsprechend zu erwähnen. 

Und für den Ton, der im Kuratorium 
von manchen Kuratoriumsmitgliedern an­
geschlagen wird, für den kann das Rundfunk­
gesetz, meine Damen und Herren, wahrlich 
nichts dafür! (Zustimmung bei der SPÖ.j 
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Wenn heute mancher Jurist oder auch 

Nicht jurist der rechten Reichshälfte mit einer 
Beckmesser.Gesinnung und mit Lupe und 
Mikroskop und Seziermesser und Zentimeter· 

,; maßstab das Rundfunkgesetz unter die Lupe 
nimmt, dann sage ich Ihnen: Wenn man 
die Juristerei in dieser Weise zur Läusesuche 
degradiert, meine Damen und Herren, dann 
hat es in den letzten 50 Jahren überhaupt 
kein gutes Gesetz gegeben. Dann müßten 
Sie an die Spitze der Husch-Pfusch-Gesetze 
die Österreichische Bundesverfassung setzen, 
denn Sie können ganze Bibliotheken füllen 
mit Hinweisen über Bereiche, die von der 
Verfassung nicht oder nicht zweckmäßig ge­
regelt sind, über offengebliebEme Fragen, über 
. Widersprüche, und dennoch halten wir die 
Verfassung für ein gutes Gesetz, weil ihr 
eine gute und demokratische Gesinnung zu­
grunde liegt. 

Auch das alte ORF-Gesetz, Kollege Kohl­
maier, ist nicht frei von Widersprüchen. 
Wir haben uns nur nicht so aufgeregt darüber 
und wir haben nicht versucht, politisches 
Kapital zu schlagen aus der Tat~ache, daß 
der Generalintendant sich etwa über die 
Bestimmung des alten Rundfunkgesetzes, wo­
nach dem Landesintendanten jeweils das 
gesamte Personal in seinem Bereich unterstand, 
einfach hinweggesetzt hat und sagte: Landes-

. intendant hin und her, da könnte jeder kommen 
und in Wien anschaffen wollen; ich bin der 
Chef; ich habe die Personalhoheit auch in 
dem Bereich, der nach dem Rundfunkgesetz 
eigentlich dem Landesintendanten unter­
stehen würde. 

Wenn Sie sagen: Na ja, aber der Beweis 
ist ja der, daß der Verfassungsgerichtshof 
eine Bestimmung, einen Absatz eines Para­
graphen des Rundfunkgesetzes aufgehoben 
hat!, dann ersparen Sie mir die Liste der 
Gesetze vorzulesen, die zwischen 1966 und 
1970 aufgehoben wurden (Ruf bei der SPÖ: 
Das ganze Budget!), an der Spitze das Bundes­
finanzgesetz. Und nachdem Sie es repariert 
hatten, hat es der Verfassungsgerichtshof 

. noch einmal aufgehoben. Also da steht es 
auf jeden Fall 2: l' für uns. 

Hohes Haus! Nun vielleicht ein paar Be· 
merkungen zu dem heute konkret vorliegenden 
Gesetzesantrag. Es geht, wie ja schon aus­
geführt wurde, im wesentlichen darum, den 
Bestellungsmodus für die Mitglieder der Kom­
mission zur Wahrung des Rundfunkgesetzes 
neu zu regeln. Die ÖVP kritisiert so ziemlich 
alles oder wird es noch kritisieren. Kollege 
Glaser! Ein bißchen Material, ein bißchen 
Munition wird man Ihnen auch noch übrig­
gelassen haben. Die ÖVP kritisiert also ziemlich 

alles an diesem Bestellungsvorgang, wie er 
heute vorliegt, von der alphabetischen Reihung 
bis zur Nichtbindung der Bundesregierung. 

Lassen Sie mich dazu drei Feststellungen 
machen: 

Die erste im Anschluß an meinen Freund 
Blecha: Eine Partei hat meiner Meinung 
nach herzlich wenig Recht, die Konstruktion 
der Kommission zur Wahrung des Rundfunk­
gesetzes als nicht wirksam genug zu kritisieren, 
wenn es in ihrem Gesetz überhaupt keine 
Kommission dieser Art gege15en hat und 
Sie, meine Damen und Herren, damit sehr 
zufrieden waren. (Zustimmung bei der SPÖ.j 
Was es bedeutet hat, meine Damen und Herren, 
daß es in dem alten Rundfunkgesetz der Ära 
1967 bis 1974 keinen Schutz gegen Gesetzes­
verletzungen und Übergriffe gegeben hat, 
das hat mehr als nur ein Dienstnehmer dieses 
Unternehmens am eigenen Leib verspüren 
müssen. 

Die ÖVP hat zweitens auch desha\b meiner 
Meinung nach kein Recht, die Konstruktion 
als unbefriedigend zu bezeichnen, weil sie 
ja einer Regelung, die auch ihren Vorstellungen 
entsprochen hätte, die Zustimmung hätte 
geben können. Wie wir heute interessanter­
weise erfahren haben, hat sie nur aus 
gewissermaßen taktisch-optischen Gründen 
diese Zustimmung verweigert, weil sie nicht 
einem Teil dieses Rundfunkgesetzes, das halt 
ein schlechtes Gesetz sein muß, zustimmen 
wollte. 

Der Abgeordnete Dr. Broesigke hat im 
Verfassungsausschuß an Sie, Kollege Kohl­
maier, appelliert und hat gesagt, es müsse 
doch das vernünftige Interesse der Opposition 
sein, eine Kommission durch eine Verfassungs­
bestimmung zustande zu bringen, die auch 
Ihren Vorstellungen entspricht. Er hat appel­
liert an Sie als Oppositionsabgeordneter -
von Opposition zu Opposition, wenn Sie 
wollen -, aber Ihnen sind die taktischen 
und die optischen Überlegungen wichtiger 
gewesen: Das Rundfunkgesetz, das muß schlecht 
sein; das kann nicht gut sein, weil nicht sein 
kann, was nicht sein darf. 

Daher darf nicht eine Bestimmung zustande 
kommen, die die ÖVP - und wir auch -
zwar billigen würde, aber wo die ÖVP dann 
gezwungen wäre, dem, was ihren eigenen 
Vorstellungen entspricht, auch zuzustimmen. 
Lie ber verweigern Sie die Verfassungs be­
stimmung, lieber zwingen Sie uns - und 
das kränkt uns nicht sehr, wir halten das 
leicht aus, Kollege Kohlmaier -, eine einfach­
gesetzliche Regelung zu beschließen, nur da· 
mit Sie das dann kritisieren können. 
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Die Tatsache, daß Sie immer rot sehen, 

meine Damen und Herren, wenn die Bundes­
regierung mit der Vollziehung einer bestimmten 
Verwaltungsaufgabe betraut sein soll, und 
daß für Sie die Bundesregierung als Institution 
so etwas Perhorreszierendes ist, zeigt mir 
deutlich, Herr Kollege Glaser, daß Sie offen­
sichtlich auch für die Jahre 1975 bis 1979 
rot sehen und daß Ihre innere Einstellung 
zu den Wahlchancen der ÖVPviel realistischer 
ist, als Ihr Imponiergehabe nach außen das 
demonstrieren will. Nur so kann ich das ver­
stehen. (Zustimmung bei der SPÖ.) 

Nun zum Kernpunkt der Sache. Sie merken 
offensichtlich gar nicht, meine Damen und 
Herren - und das habe ich ja schon eingangs 
angedeutet -, welches Mißtrauen, ja sogar 
welche Unterstellung es gegenüber den künfti­
gen richterlichen Mitgliedern der Kommission 
ist, wenn Sie davon ausgehen - und das 
ist ja Ihre Argumentation -, daß die Tatsache, 
daß sie vom Herrn Bundespräsidenten über 
Vorschlag der Bundesregierung auf Grund 
eines weiteren Verfahrens, das ich noch 
skizzieren werde, ernannt werden, dazu führen 
wird, daß sich diese Richter nicht ausschließlich, 
was ihre Pflicht ist, von der Gesetzeslage 
leiten lassen, sondern von vornherein "be­
rechenbar" zugunsten der SPÖ entscheiden 
werden. 

Es gibt in unserer Rechtsordnung, Kollege 
Kohlmaier, fast unerschöpflich viele Bei­
spiele, daß der Gesetzgeber Kommissionen 
eingerichtet hat, schiedsrichterliche oder 
schiedsrichterähnliche Kommissionen, in 
denen Richter tätig sind. In neun Zehntel 
aller dieser Fälle werden diese Richter ent­
weder vom Bundespräsidenten über Vorschlag 
der Bundesregierung oder über Vorschlag 
des Justizministers oder ü ber Vorschlag eines 
Gerichtspräsidenten ohne weitere Klauseln 
bestellt. Ich könnte Ihnen Beispiele sonder 
Zahl nennen. Die Hauptwahlbehörde ; die 
richterlichen Mitglieder der Hauptwahlbe­
hörde werden vom Justizminister vorge­
schlagen. Jetzt frage ich Sie: Sind die Ent­
scheidungen der Richter in der Hauptwahl­
behörde deshalb "vorausberechenbar" zu-

"gunsten einer Partei 1 (Abg. Dr. Kohlmaier: 
Deshalb nicht I) Was hätten Sie gesagt, wenn 
wir bei den Wahlen des Jahres 1970, als 
Justizminister Klecatsky von seinem gesetz­
lichen Recht Gebrauch machte, richterliche 
Mitglieder der Hauptwahlbehörde zu ernennen, 
diesen Richtern eine gewisse Willfährigkeit 
gegenüber ÖVP-Wünschen unterstellt hätten 1 
Wie hätten Sie sich da aufgeregt! Jetzt gilt 
das auf einmal nicht mehr 1 Jetzt unterstellen 
Sie das diesen Mitgliedern 1 

Ich habe noch ein schöneres Beispiel. 
(Abg. Dr. Kohlmaier, auf die Bänke der 
S PÖ zeigend: Das Wort vom "Justizputsch" 
stammt von dort 1 ) Wenn Sie ganz im Eck sind, 
Kollege Kohlmaier, dann greifen Sie auf das 
Jahr 1963 zurück, nur gibt's da einen ganz 
gewaltigen Unterschied. Wir haben im Jahre 
1963 ein konkret vorliegendes, schwarz auf 
weiß vorliegendes Gerichtsurleil kritisiert, das 
wir damals für falsch gehalten haben, von 
dem man sich "heute in der Lehre im hohen 
Maße einig ist, daß der Verwaltungsgerichtshof 
damals eine falsche Entscheidung getroffen 
hat. (Abg. Dr. Kohlmaier: Aber kein Putsch 
war es I) Das war eine konkrete Entscheidung. 
Aber Sie beschuldigen ja im vorhinein Richter, 
die noch gar nicht entschieden haben, die es 
noch gar nicht gibt in dieser Funktion, daß 
sie das Recht biegen werden. (Abg. Dr. Blenk: 
Hier geht es nicht um die Behandlung von 
Rechtsfragen I) Wieso denn nicht, Kollege 
Blenk 1 Die Wahrung des Rundfunkgesetzes, 
Kollege Blenk, ist immer noch eine Rechts­
frage. Lesen Sie das Gesetz, schauen Sie nach, 
daß die Richter die Aufgabe haben, zur Wah­
rung des Rundfunkgesetzes da zu sein. Das 
ist eine Rechtsfrage. Und wenn Sie eine politi­
sche Frage daraus machen wollen, dann ist 
das Ihr Standpunkt, aber nicht unser Stand­
punkt, Kollege Blenk! (Zustimmung bei der 
SPÖ.) 

Im Jahre 1974 haben wir das Zivildienst­
gesetz beschlossen. Danach gibt es eine 
Zivildienstkommission mit richterlichen Mit­
gliedern. Sie werden bestellt vom Bundes­
präsidenten über Vorschlag der Bundesre­
gierung. 

Sie haben in Ihrer Regierungszeit das Per­
sonalvertretungsgesetz beschlossen. Richter- " 
liehe Mitglieder werden in einem Verfahren 
bestellt, an dessen Beginn der Oberste Gerichts­
hof mitwirkt; dann geht es über die Regierung 
an den Bundespräsidenten. Es gibt Disziplinar­
senate für Ärzte, Agrarsenate, Grundverkehrs­
kommissionen. Überall wird dieses Verfahren 
angewendet. Niemand hat es noch gewagt, 
diesen Richtern mangelnde Objektivität zu 
unterstellen. Und jetzt, weil wir uns im ver­
minten Gebiet des Rundfunkgesetzes befinden, 
wo Sie Ihre Minen überall legen, jetzt ist auf 
einmal die richterliche Unabhängigkeit keine 
Garantie mehr für Objektivität 1 

Ich sage Ihnen: Wenn wir heute beschließen 
würden oder schon im Juli des vergangenen 
Jahres beschlossen hätten, daß die neun 
Mitglieder oder überhaupt die Mitglieder der 
Kommission zur Wahrung des Rundfunkge­
setzes aktive Richter sein müssen, die vom 
Bundespräsidenten über Vorschlag der Bundes­
regierung ernannt werden, dann hätten wir 
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damit ein Verfahren gewählt, wie es in gleicher 
Weise in zahlreichen anderen Gesetzen ver­
ankert ist. Sie hätten uns nicht den geringsten 
Vorwurf machen können, es sei denn, Sie 
hätten Zuflucht zu Unterstellungen gesucht. 
Das heißt, es wäre Unterstellung gegenüber 
den Richtern gewesen, bei einer solchen Be­
stellungsweise diesen Menschen gewissermaßen 
prophylaktisch Parteilichkeit in die Schuhe zu 
schieben. 

Dennoch haben wir diesen Weg nicht ge­
wählt und, um Ihren Befürchtungen entgegen­
zukommen, gewissermaßen noch' weitere 
Klauseln, noch weitere Objektivitätsgarantien 
eingebaut. Wir haben gesagt: Die Bundes­
regierung soll sich Besetzungsvorschläge kom­
men lassen. Wir haben gesagt, die Präsidenten 
der vier Oberlandesgerichte und der Präsident 
des Obersten Gerichtshofes sind diejenigen 
Richterpersönlichkeiten, die den besten Über­
blick haben. Wir haben gesagt, die Rechtsan­
wälte, die Notare und die Richtervereinigung 
sollen auch mitreden können. Das sind alles 
Institutionen, die mit uns überhaupt nichts zu 
tun haben. Und dennoch versuchen Sie künst­
lich und subtil, hier diese Menschen - und 
ich werde am Schluß noch sagen, worauf es 
Ihnen ankommt - unter Druck zu setzen. 

Sie stoßen sich zum Beispiel besonders an 
der alphabetischen Reihung des Besetzungs­
vorschlages, Herr Kollege Glaser. Ich kann mir 
schon vorstellen, daß Ihnen folgende Reihung 
lieber gewesen wäre: Erster Platz, zweiter 
Platz, dritter Platz. Das wäre nämlich dann 
sehr einfach gewesen. Jeder Richter - ich 
bin jetzt gezwungen, solche Einteilungen vorzu­
nehmen -, der dem bürgerlichen Lager an­
gehört und an erster Stelle steht, wäre natür­
lich ein hervorragender, über allen Verdacht 
erhabener Richter gewesen, ein Fachmann. 
Jeder Richter, der den "Makel" hat, daß er 
vielleicht nicht dem bürgerlichen Lager ange­
hört, der wäre nicht nur kein so guter Richter 
gewesen, sondern da wäre gleich in einem 
Aufwaschen auch demjenigen, der den Be­
setzungsvorschlag gemacht hätte, folgendes 
unterstellt worden: Klar, der hat den Betref­
fenden nur deshalb an erster Stelle genommen, 
weil er der Regierung oder dem Bundes­
präsidenten oder irgend jemand willfährig 
sein will. 

Die alphabetische Reihenfolge, Herr Kol­
lege ... (Abg. Dr. Blenk: Da8 i8t keine Unter­
stellung?) Ja bitte, haben Sie heute nicht den 
bisherigen Diskussionsbeiträgen zugehört 1 Das 
ist das Resultat der bisherigen Diskussionen. 
Das ist das Resultat dessen, was unter Berufung 
aufPressemeldungen als Ihre Einstellung gegen­
über dem neuen Gesetz bisher zum Ausdruck 

gekommen ist. Sie können sich ja noch eines 
Besseren besinnen und Ihre Kritik an diesen 
Vorschlägen zurückziehen. Aber das ist jeden­
falls die Tatsache, warum wir glauben, daß 
eine alphabetische Reihung drei einwandfrei 
qualifizierte Personen in den Vorschlag bringen 
wird, und aus diesen in vielen Fällen wahr­
scheinlich gleichgut qualifizierten Richter­
persönlichkeiten soll dann eine für diese Tätig­
keit in der Kommission ausgewählt werden. 

Wenn jemand sehr subtile und gewundene 
Überlegungen über Bindung und Nicht-Bin­
dung der Bundesregierung an diese Besetzungs­
vorschläge anstellt und Motiv~ hineingeheim­
nist und von seinen eigenen Ausführungen 
sagt - und das haben wir besonders gern, 
wenn ein Abgeordneter von seinen eigenen 
Ausführungen sagt, was das für Feinheiten 
sind -, auf welche Feinheiten er da drauf­
kommt, so kann ich Ihnen sagen, daß die Sache 
viel einfacher ist. Die Art der Besetzungsvor­
schläge ist dem Artikel 86 der Bundesverfas­
sung nachgebildet; dort heißt es, daß die Bun­
desregierung oder der Bundesminister Be­
setzungsvorschläge von den hiezu berufenen 
Institutionen einzuholen hat. 

Eine Bindung ist in der Bundesverfassung 
nicht vorgesehen. Dennoch hält sich die Bun­
desregierung, und insbesondere diese Bundes­
regierung, immer an die drei Personen, die 
im Besetzungsvorschlag aufscheinen. So und 
nicht anders, meine Damen und Herren, 
wird es auch in Zukunft sein. (Zustimmung 
bei der SPÖ.j Irgendwelche andere Kombi­
nationen anzustellen, ist durch die Realitäten ... 
(Abg. Dr. ,Blenk: E8 gibt überhaupt keinen 
Beweis dafür, das i8t eine rein per8önliche 
Annahme I) Nein, das ist keine Annahme, 
denn ich weiß nicht, ob Sie die Dinge nicht so 
genau verfolgen. Aber daß sich die Bundes­
regierung bisher bei der Auswahl aus den 
Besetzungsvorschlägen in immerhin schon 
fünf Jahren an die Vorschläge gehalten hat 
und auch in den nächsten vier Jahren ihrer 
Tätigkeit an die Besetzungsvorschläge halten 
wird, das kann ich für den ersten Teil dieser 
Behauptung nachweisen, und für den zweiten 
Teil dieser Behauptung ist es die logische 
Konsequenz aus dem bisherigen Verhalten, 
Kollege Blenk! (A bg. Li ba l : So wichtig i8t 
der Blenk nicht, daß man darauf eingeht I) 

Naheliegend, meine Damen und Herren, 
ist es daher, sich zu fragen: Was können Ihre 
Motive, die Motive der ÖVP, sein, daß Sie die 
Aktivierung der Kommission zur Wahrung des 
Rundfunkgesetzes bekämpfen und die richter­
lichen Mitglieder dieser Kommission mit einem 
wahren Übermaß an Vorschußmißtrauen über­
häufen 1 
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Die Antwort, die wir uns geben, die sich die 

sozialistische Fraktion gibt, ist ziemlich ein­
deutig: Sie legen es mit diesem Verhalten -
nur so können wir uns das erklären - darauf 
an, diese richterlichen Mitglieder von vorn­
herein in ein ungünstiges, schiefes Licht zu 
setzen, weil Sie damit folgenden Effekt er­
zielen: 

Fällt diese Kommission in Hinkunft eine 
Entscheidung, die der ÖVP angenehm ist 
oder richtig erscheint, dann werden Sie sagen: 
Schaut her, sogar diese Kommission hat uns 
recht gegeben oder recht geben müssen!­
Gibt es aber eine Kommissionsentscheidung, 
die den Vorstellungen der ÖVP nicht entspricht, 
dann ist der Boden bereitet und wird sicher 
in den nächsten Tagen weiterbereitet werden, 
zu sagen: Seht, die Kommission läßt sich -
was wir schon immer gesagt haben - eben von 
der Regierung beeinflussen. 

Diesem parteitaktischen Ziel, Kollege Blenk, 
opfern Sie ziemlich viel. Denn wo sind denn 
die Zeiten, in denen die ÖVP v()m Richterstaat 
geträumt und geschwärmt hat, in denen jeder 
Richter tabu war, auf einem hohen Sockel 
gestanden ist und von niemandem kritisiert 
werden durfte 1 Ein paar Jahre Opposition 
und die bloße Aussicht auf ein paar weitere 
Jahre Opposition genügen schon, um die An­
sichten der ÖVP derart fundamental ins 
Gegenteil zu verkehren ~ (Abg. Dr. K ohlmaier: 

habe - bis 1991. Zu' dem, was nach 1991 der 
Fall sein wird, Kollege Blenk, muß ich sagen: 
Sie handeln zwar sehr weitschauend, wenn Sie 
sich darüber schon jetzt den Kopf zerbrechen, 
aber unsere größte Sorge ist das derzeit nicht. 

Meine Damen und Herren! Ich habe mich 
deshalb relativ eingehend mit diesen Detail­
problemen des Rundfunkgesetzes auseinander­
gesetzt, weil ich glaube, daß die detaillierte 
Beleuchtung und Zergliederung Ihrer Argu-_ 
mente in diesem Bereich Schlußfolgerungen 
auf Ihre Haltung zu allen anderen Punkten 
des Rundfunkgesetzes zuläßt. Sie arbeiten ja 
überall im Bereich des Rundfunks mit der 
gleichen Methode, nämlich nur das Negative 
zu sehen, besonders herauszustellen und völlig 
unproportioniert darzustellen. 

Die ÖVP ist anscheinend einfach zu Tode 
beleidigt und empört, weil der Österreichische 
Rundfunk nicht mehr ihr Rundfunk ist. 
(Abg. Dr. Kohlmaier: War nie unser Rund­
funk, sondern ein österreichischer Rundfunk I) 
Sie sind darüber empört, daß die Selbstver­
ständlichkeit, mit der man früher vom ORF­
Manager zum ÖVP-Manager und vom ÖVP­
Manager zum ORF-Manager gewechselt ist, 
eben heute keine Selbstverständlichkeit mehr 
ist und auch in Zukunft keine Selbstverständ­
lichkeit sein darf! (Abg. Dr. K ohlmaier: 
Meinen Sie Kreuzer?) Ist er ein ÖVP-Manager ~ 
(Abg. Dr. K ohlmaier: Ach so I) Wer hat denn 

Unsere schlechten Erfahrungen I) den Kollegen Kreuzer eigentlich in den Rund-
Wir von der SPÖ haben aus den Richtern- funk gebracht ~ (Abg. Dr. K ohlmaier: Eben I) 

nie "höhere Geschöpfe" gemacht. Aber genau- Eben. Was wollen Sie aus diesem Beispiel 
so wehren wir uns dagegen, daß man jetzt den gewinnen, Kollege ~ (Abg. Dr. K ohlmaier: 
Richtern von vornherein und pauschal eine Wenn es ein schwarzer Rundfunk gewesen 
unkorrekte Gesinnung unterstellt. Ich glaube, wäre?) Das ist ein schlechter Tausch: Bacher, 
das ist nicht fair, meine Damen und Herren! Twaroch, Pisa, Steinbau er und so weiter 
(Zustimmung bei der SPÖ.) . gegen einen Kreuzer. Wenn Sie in der Politik 

Was den Rechnungshof betrifft nur eine 
Nebenbemerkung : Der bisherige Rundfunk 
war eine private Gesellschaft. In der Bundes­
verfassung gibt es eine Bestimmung, die sagt, 
der Rechnungshof habe diese und jene Ge­
bietskörperschaften zu prüfen, darüber hin­
aus aber auch sonstige Einrichtungen, wenn 
der Bund daran beteiligt ist. Einer Beteiligung 
des Bundes - heißt es in der Verfassung 
weiter - seien Haftungen des Bundes für 
die betreffende Institution "gleichzuhalten". 

Bisher ist die private Ges. m. b. H. Öster­
reichischer Rundfunk vom Rechnungshof ge­
prüft worden, weil es eine Bundesbeteiligung 
gegeben hat. Künftighin wird die nicht mehr 
private Ges. m. b. H., sondern die selbständige 
Einrichtung Österreichischer Rundfunk vom 
Rechnungshof geprüft werden, weil es' Haftun­
gen des Bundes gibt, und zwar die derzeit 
bestehenden - wenn ich es richtig im Kopf 

immer - solche Täusche . machten, Kollege 
Kohlmaier, würde es schlecht ausschauen für 
Sie. Also seien Sie vorsichtig mit solchen 
Zwischenrufen! 

Ich komme zum Anfang zurück. Sie be­
klagen eine "Erlahmung des öffentlichen 
Gewissens" und können sich das nicht er­
klären. Kollege Koblmaier! Vielleicht liegt 
es daran, daß die Öffentlichkeit durchschaut, 
daß es politische Motive sind, von denen Sie 
primär bewegt werden, daß Sie zwar Fairneß 
und Unabhängigkeit beschwören, aber in 
Wirklichkeit halt doch in vielen Fällen sehr 
unfair vorgehen. Ich habe Ihnen ja die Bei­
spiele genannt. 

Ihre Glaubwürdigkeit in Rundfunkfragen. 
Kollege Kohlmaier, ist in. etwa so groß wie 
die Glaubwürdigkeit des Dr. Schleinzer, wenn 
er sagt: Ich möchte gerne die Wahlen auf den 
Juni vorverlegen, aber das natürlich nicht 
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deshalb, weil das der ÖVP nützen könnte, 
sondern ganz im Gegenteil nur aus staats­
politischen Gründen. 

Ja wenn jemand so operiert, dann erinnert 
mich das an die berühmte Fabel vom Fuchs, 
der den Hennen, um sich leichter an sie heran­
machen zu können, einreden wollte, daß er 
Vegetarier geworden ist. So kommt es mir 
vor, wenn Dr. Schleinzer sagt, die Motive, 
die ihn für einen bestimmten Wahltermin 
bewegen, haben mit Taktik überhaupt nichts 
zu tun. Der "Vegetarier Schleinzer" hat für 
politische Genüsse überhaupt nichts übrig 
und läßt sich von ganz anderen Gesichtspunk­
ten leiten. 

Ja glauben Sie, meine Damen und Herren, 
daß solche Feststellungen die Glaubwürdig­
keit erhöhen? Glauben Sie, daß das ein Bei­
trag zu dem ist, was Sie heute in teilweise 
nicht uneindrucksvoller Weise - ich sage das, 
obwohl ich mit manchem sehr wenig einver­
standen bin - als Ihr Anliegen formuliert 
haben? 

Ich sage Ihnen - das ist schon der Schluß 
meines Diskussionsbeitrages -: Wir hoffen, 
daß diese Reparatur am Rundfunkgesetz, 
diese kleine Nmrelle zum Gesetz vom Juli 
vorigen Jahres, nunmehr auch den letzten 
wichtigen, neuen Bestandteil des Österrei­
chischen Rundfunks funktionsfähig macht, 
nämlich die Kommission zur Wahrung des 
Rundfunkgesetzes. 

Wir werden uns im ührigen nicht beirren 
lassen, weiter mitzuhelfen, daß der Österrei­
chische Rundfunk auf der Basis eines Ge­
setzes weiterarbeiten kann, das erstmals Ob­
jektivität, Unabhängigkeit, Meinungsvielfalt 
und Überparteilichkeit des Rundfunks ver­
fassungsgesetzlich verankert. (Beifall bei der 
SP(j.) 

Präsident Dr. Maleta : Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Glaser. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Glaser (ÖVP): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Herr .Bundes­
kanzler! Ich sage "Herr Bundeskanzler!" 
deshalb, weil es ja wirklich eine seltene Aus­
zeichnung ist, daß der Herr Bundeskanzler 
Oppositionsabgeordneten bei parlamentarischen 
Ausführungen zuhört. (Abg. Skritek: Ihnen 
besonders I) 

Meine Damen und Herren! Wenn ich auf 
alle jene Argumente, die jetzt zwei sozialistische 
Abgeordnete und vorher der Herr Bundes­
kanzler vorgetragen haben, oder etwa noch 
auf jene Argumente, die in Fernsehsendungen 
von sozialistischen Sprechern, Redakteuren, 
oder in Zeitungen von sozialistischen J our­
nalisten gebracht wurden, einginge, dann würde 

ich jetzt eine Zeitspanne in Anspruch nehmen 
wie etwa seinerzeit der sozialistische Oppo­
sitionsabgeordnete Ing. Häuser, der dafür 
von Ihnen allerdings mit starkem Applaus 
bedacht wurde. Ich werde das nicht machen, 
weil ich der Überzeugung bin, daß nicht 
die Quantität, sonde:r::n die Qualität der Ar­
gumente den Ausschlag gibt. Es gibt zwar 
sicherlich viele, die sagen: Hier kann man 
reden, was man will, die sozialistische Dampf­
walze wird alles niederstimmen. _. Ich bin 
nicht ganz davoI\ überzeugt, daß es so ist. 
Und warum ich nicht davon überzeugt bin, 
hat mir erst vor kurzem ein Ereignis bestätigt. 
Es hat mir in meiner· Auffassung recht ge­
geben. Auch Herr Abgeordneter Blecha weiß, 
daß ja die Argumente, die von Kuratoriums­
mitgliedern für eine Wiederbestellung des 
Generalintendanten Bacher vorgetragen 
wurden, bei 16 der sozialistischen Seite an­
gehörenden Kuratoriumsmitgliedern ihre Wirk­
samkeit nicht verfehlt haben und daß letzten 
Endes nur mehr 15 sozialistische Stimmen 
übergeblieben sind. 

Meine Damen und Herren! Ich hege daher 
die Hoffnung, daß auf der sozialistischen 
Seite der eine oder der andere Abgeordnete 
so wie die Frau Dr. Preiss im Kuratorium 
irgendwelche unaufschiebbare Geschäfte, zu 
verrichten haben wird, wenn die Abstimmung 
kommt. 

Oder: Heute war davon die Rede, die 
Sitzungen dauern st;undenlang, und jemand, 
der rheumakrank ist, hält das nicht aus. 
Ich nehme an, daß ein paar Rheumakranke 
auf der sozialistischen Seite sitzen, und das 
ganze Abstimmungsergebnis über _ das Rund­
funkgesetz wird dann schon anders sein. 
(Beifall bei der (j V p.) 

Jetzt noch etwas. Ich beginne zunächst 
bei einem Argument oder besser gesagt bei 
einigen Sätzen des Abgeordneten Fischer, der 
es für notwendig befunden hat, mich mehr­
mals zu apostrophieren, obwohl ich heute 
noch gar nicht Stellung genommen . habe. 
Insbesondere meinte Herr Dr. Fischer, sinn­
gemäß wenigstens: Die ÖVP und der Abge­
ordnete Glaser stellen sich geistig schon 
darauf ein, auch von 1975 bis 1979 in der 
Oppositionsrolle zu sein. So ungefähr waren 
Ihre Ausführungen. 

Herr Dr. Fischer! Da muß ich Sie ent­
täuschen: Ich stelle mich wirklich nicht darauf 
ein, sondern ganz im Gegenteil. - Sie haben 
.so gemeint, so, haben Sie gesagt '- ich weiß 
es jetzt -: wir sehen auch für die Jahre 
1975 bis 1979 rot. Das waren Ihre Worte. 

Nein! Da muß ich Ihnen sagen: Wir 
sehen wirklich nicht rot. (Abg. Dr. Fischer,' 
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Glaser 
Schwarz I) Nach den Landtagswahlergebnissen 
von .Salzburg, von Vorarlberg "und von der 
Steiermark, vor allem aber nach den Ergeb­
nissen der Arbeiterkammerwahl im September 
des vergangenen Jahres sehe ich für Sie 
schwarz! (Beifall bei der Ö V P.) 

Jetzt, meine Damen und Herren, zu einigen 
Diskussionsbeiträgen, zunächst zu solchen des 
Herrn Bundeskanzlers. 

Der Herr Bundeskanzler hat zunächst die 
Regierungsvorlage betreffend Kommission ver­
teidigt, ist aber auf jene Argumente, die 
Abgeordneter Kohlmaier vorgebracht hat, 
Argumente, welche die Einsetzung eines 
parlamentarischen Untersuchungsausschusses 
rechtfertigen sollten, praktisch überhaupt nicht 
eingegangen. Er hat es aber dann leider 
für notwendig befunden, auf jenes unselige 
Gesetz einzugehen, das das österreichische 
Volk bekanntlich in zwei Lager spaltet. Er 
hat über die Fristenlösung gesprochen und 
hat dann eine grobe Unterstellung begangen. 

Der Herr Bundeskanzler zitierte, ohne einen 
Namen zu nennen, irgendwelche Schriften 
oder Aussprüche - ich weiß nicht genau, 
wen er gemeint hat -, in denen er als "Kinder­
schlächter" oder so ähnlich bezeichnet wurde, 
und hat mit Blick auf unsere Seite gesagt: 
Das -kommt von rechtsgerichteten Kreisen! 

Meine Damen und Herren-! Das ist politische 
Verleumdung übelster Sorte, und die weisen 
wir ganz entschieden zurück! ( Beifall bei 
der ÖVP. - Zwischenrufe bei der SPÖ.) 

- Herr Bundeskanzler! Wenn Sie sich durch 
ein Flugblatt oder durch eine Äußerung 
beleidigt' fühlen, dann sollten Sie den Ver­
fasser dieses Flugblattes oder jedenfalls den 
Beleidiger 'gerichtlich zur Verantwortung 
ziehen. Wenn es ein Mann sein sollte -was 
denkbar wäre -, den Sie vielleicht - wie 
soll ich das sagen 1 - eher psychiatrieren 
lassen wollten, und wenn Sie daher nicht 
darauf eingehen' - das wäre denkbar, daß 
Sie jenen Mann meinen; das weiß ich nicht -, 
dann müßte man das aber auch sagen. Aber 
ich darf doch nicht eine Äußerung oder irgend­
ein Wort oder einen Satz - ob zu Recht 
oder zu Unrecht, sei jetzt dahingestellt -, 
von irgend jemandem gesagt, hernehmen, 
nicht sagen, von wem das ist, und einfach 
pauschal die ÖVP und rechtsgerichtete Kreise 
verdächtigen! (Zwischenrufe bei der SPÖ.) 
Damit wird zur Vergiftung des politischen 
Klimas in unserem' Land ganz gewaltig bei­
getragen, und dafür tragen auch Sie, Herr 
Bundeskanzler, die Verantwortung. (Zu­
stimmung bei der ÖVP. - Abg. Haas: Das 
war Ihr. ... I) 

Was Herrn Professor W otru ba betrifft und 
die Aussage, daß er sich hier nicht wehren könne, 
möchte ich sagen: Herr Professor W otruba 
wurde hier nicht angegriffen. Herr Professor 
Wotruba wurde zitiert, beziehungsweise es 
wurden Zeitungsartikel zitiert. Was wäre ein­
facher gewesen, als daß Herr Professor W otru ba 
a) seine Ansichten - bei vielen Kuratoriums­
sitzungen hätte er die Möglichkeit dazu gehabt 
- selbst vorgetragen hätte und daß er b) 
darüber hinaus Wert darauf gelegt hätte, 
daß ihm Gelegenheit geboten wird, in einem 
solchen Untersuchungsausschuß des Parla­
ments - für Untersuchungsausschüsse sind 
sonst sozialistische Abgeordnete immer einge­
treten - die Wahrheit zu sagen? Ein parlamen­
tarischer Untersuchungsausschuß ist ja mit 
einer gerichtlichen Untersuchung gleichzu-' 
setzen, und jeder, der vor einen solchen Unter­
suchungsausschuß geladen wird, ob das der Herr 
Bundeskanzler oder der Herr Professor Wotruba . 
ist oder ob es einige Betriebsräte sind oder 
wer sonst immer, ist verpflichtet, die Wahrheit 
und nichts anderes als die Wahrheit zu sagen. 

Ich würde mich aber vor allem dagegen 
wenden, daß behauptet wird, jemand wird 
in diesem Haus angegriffen, der sich nicht 
wehren kann. Ich denke nämlich etwa an 
gestern und daran, was der Herr Minister 
Staribacher gesagt hat. Er ist übrigens auch 
Abgeordneter und genießt die Immunität, 
Herr Dr. Fischer, damit wir auch auf das 
zurückkommen. Ich denke also an das, was 
Herr Staribacher und vor allem Herr Marsch 
über ganze Gruppen der österreichischen Be­
völkerung an geradezu diffamierenden Äuße­
rungen von sich gegeben haben. Wenn ich also 
daran denke, dann darf niemand davon reden, 
daß im Schutz der eigenen Immunität Herr 
Professor Wotruba zitiert wird. (Beifall bei 
der ÖVP.) 

Jetzt noch etwas auf elmge Argumente 
beziehungsweise Darstellungen des Herrn 
Blecha. Herr Blecha hat seine Ausführungen 
mit Sätzen und Worten, wie: Verteufelungs­
kampagne, die ganze ÖVP verteufele das 
neue Gesetz, begonnen. Er sprach von "Hitz­
köpfen" im Kuratorium, und er sprach von 
Kuratoriumsmitgliedern, die gewissermaßen 
noch in der politischen Kra b belstube seien. 

Ich habe gerade bei den Ausführungen 
des Herrn Blecha heute den Eindruck ge­
wonnen, daß er selbst seine politische Juso­
Krabbelstube noch immer nicht überwunden 
hat und daß er versucht, sich hier und da 
an einer Seitenwand dieser Krabbelstube 
anzuhalten (Zwischenrufe bei der SPÖ) , damit 
er noch ein bisserl reden kann. ' 
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Glaser 
Denn, Herr Blecha, was ist eS denn~ -

Sie sagen: Haltlose Beschuldigungen, nicht 
beweisbare Behauptungen wurden vorgetragen. 
Warum wehren Sie sich. denn gegen einen 
Untersuchungsausschuß ~ Offensichtlich haben 
Sie doch vieles zu verbergen, sonst hätten 
Sie ohneweiters den;t Antrag der ÖVP, dem 
sich auch die Freiheitlichen angeschlossen 
haben, zustimmen können. . 

Ein parlamentarischer Untersuchungs-
ausschuß hätte Gelegenheit gehabt, alle .iene 
Vorgänge zu klären, zu jenen Vonvürfen 
Stellung zu nehmen, die im Zusammenhang 
mit der Vollziehung des neuen Rundfunk­
gesetzes von den verschiedensten Seiten be­
hauptet . wurden: Also wenn Sie nichts zu ver­
bergen haben, dann stimmen Sie dem Antrag 
auf Einsetzung eines parlamentarischen Unter­
suchungsausschusses zu, oder machen Sie 
es zumindest so wie die Frau Dr. Preiss im 
Kuratorium: gehen Sie vor der Abstimmung 
hinaus. Es genügt, wenn drei, vier sozialistische 
Abgeordnete nicht da sind, und die Mehrheit 
der Sozialisten in diesem Haus ist ja ohnehin 
schon weg! 

Meine Damen und Herren! Noch etwas 
muß ganz klipp und klar zum Ausdruck 
gebracht werden: Sowohl Herr Blecha, aber 
auch Herr Dr. Fischer: hat uns unter­
schoben, daß wir die Unabhängigkeit der 
Richter und ihre Objektivität bezweifeln. 

. Ich weise derartige Beschuldigungen und Be­
hauptungen ebenso entschieden zurück, halte 
aber fest, daß der Bestellungsmodus für diese 
Kommission in der österreichischen Rechts­
ordnung wirklich ungewöhnlich ist! 

Die Vergleiche, die Herr Dr. Fischer vor­
getragen hat, sind ja wirklich in ihrer Wertig­
keit ganz anders einzuschätzen als etwa jene 
Kommission, die nun über verschiedene Fragen 
des Rundfunkgesetzes entscheiden soll. 

Ich zitiere etwa jene Stellungnahme, welche 
die Vereinigung österreichischer Richter den 
Abgeordneten, zumindest jenen, die im Unter­
ausschuß waren, übermittelt hat. Auch darin 
wird sehr klipp und klar zum Ausdruck 
gebracht, daß bei allen richterlichen Be­
stellungen und Ernennungen die zuständigen 
Senate zu befassen sind, daß Dreiervorschläge 
zu erstellen sind, aber, Herr Dr. Fischer, 
nicht in alphabetischer Reihenfolge, sondern 
Dreiervorschläge, die bereits eine bestimmte 
Wertung beinhalten. 

Das ist aber nicht nur etwa bei der Er­
stellung von Vorschlägen für Richterpositionen 
der Fall, sondern das ist genauso bei der Er­
stellung von Vorschlägen etwa für Universi­
tätsprofessoren, das ist etwa in Salzburg 
üblich durch den Landessanitätsrat bei Vor-

schlägen für Primariate und so weiter. Eine 
alphabetische Reihenfolge bei der Erstel~ung 
von Dreiervorschlägen gibt es nirgends. (Prä­
sident Prob8t übernimmt den' Vor8itz.) 

Dann kommt noch das Nette dazu, daß 
nach dem Entwurf, nach dem Antrag, den 
sozialistische Abgeordnete eingebracht haben 
und der heute von der sozialistischen Mehrheit 
möglicherweise beschlossen werden wird, die 
Bundesregierung bei der Erstellung dieser 
alphabetisch gereihten Dreiervorschläge daran 
überhaupt nicht gebunden ist. Also auch 
nicht an jene Personen, die der Präsident 
des Obersten Gerichtshofes und die Präsidenten 
der Oberlandesgerichte vorschlagen, auch in 
diesem Fall ist die Bundesregierung nicht 
gebunden. Wohl aber ist die Bundesregierung 
gebunden an die Vorschläge des Zentral­
betriebsrates und an die Vorschläge der Hörer­
und Sehervertretung. Ich muß sagen, auch 
hier zeigt sich - und da müssen Sie schon 
vor Ihrer eigenen Tür kehren -, wie Sie 
die Vorschläge der Richter einschätzen, wie 
Sie über die Unabhängigkeit und Objektivität 
der Richter tatsächlich denken. 

Ich habe es auch sehr bedauert, daß Herr 
Blecha im Rahmen seiner Ausführungen vom 
früheren Rundfunk von einer "Schein-Ges. 
m. b. H." gesprochen hat. In dieser "Schein­
Ges. m. b. H." haben eine Reihe sozialistischer 
Abgeordneter jahrelang mitgewirkt. In dieser 
"Schein-Ges. m. b. H." war Herr Bundes­
kanzler Dr. Kreisky lange Zeit Stellvertre­
tender Vorsitzender des Aufsichtsrates, und für 
diese "Schein-Ges. m. b. H.", meine Damen und 
Herren, hat Herr Bundeskanzler Dr. Kreisky 
viele Stunden mit den Landeshauptmännern 
und mit den Landesfinanzreferenten ver­
handelt, hat mit ihnen ein Übereinkommen 
erzielt über eine andere finanzielle Beteiligung, 
so wie sie im alten Rundfunkgesetz ja schon 
vorgesehen war, ja mit dieser "Schein-Ges. 
m. b. H.", Herr Blecha, ist es dann so weit 
gekommen, daß nach dieser Einigung mit 
dem Bundeskanzler - also der Landeshaupt­
männer mit dem Bundeskanzler - das Burgen­
land, und zwar ein sozialistischer Finanz­
referent, bereits seine erste Tranche für die 
Änderung der Kapitalbeteiligung eingezahlt 
hat. Unter solchen Verhältnissen und unter 
Kenntnis solcher Tatsachen von einer "Schein­
Ges. m. b. H." zu sprechen, ist nicht nur 
ein starkes Stück, sondern zeigt eben, daß 
Sie, Herr Blecha, die Krabbelstube noch 
immer nicht verlassen konnten. (Beifall 
bei der ÖVP. - Aby. Blecha: Sie haben 
das Ges. m. b. H.-Gesetz wahrscheinlich nicht 
s.tudiert ! ) 

Meine Damen und Herren t Etwas habe 
ich heute wieder gesehen, es gibt gewisse 
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Dinge, die kann man vortragen, so oft man 
will, es gibt Dinge ... (Abg. Blecha: Keine 
Ahnung, das ist unglaublich I) - Ja es ist 
wirklich unglaublich, was Sie aufführen, da 
haben Sie recht. 

Es gibt Sachen, die weiß der Herr Ab­
geordnete Blecha genauso wie etwa der Herr 
Redakteur Traxler von der "Arbeiter-Zeitung", 
aber trotzdem werden diese Behauptungen 
immer wieder aufgestellt. Immer wieder -
auch heute hat Herr Blecha davon gesprochen, 
er hat das nur ein bisserl geändert - sprach 
er von einer Mehrheit der Konservativen im 
früheren Aufsichtsrat, die dort gesichert war. 
Bis vor kurzem haben Sie, Herr Blecha, immer 
von einer Mehrheit der ÖVP im früheren 

,Aufsichtsrat gesprochen, und auch bei der 
vor kurzem stattgefundenen Fernsehdiskussion 
hat der Redakteur Traxler von der "Arbeiter­
Zeitung" wieder die unwahre Behauptung 
aufgestellt, daß im früheren Aufsichtsrat 
eine Mehrheit der ÖVP existiert hätte. 

Oft genug haben wir hier, habe ich von 
'dieser Stelle aus, wurde bei Diskussionen 

dargelegt, wie die Zusammensetzung im Auf­
sichtsrat früher gewesen ist, daß es von den 
22 Mitgliedern des Aufsichtsrates sieben -
und ich habe es immer wieder gesagt, wenn 
Sie die Betriebsräte aufteilen wollen, waren es 
acht -, acht waren, die der ÖVP zuzurechnen 
sind. Ich sage es und wiederhole es: wenn 
acht von 22 bei Ihnen eine fundierte Mehrheit 
ist (Abg. Blecha: Die haben alle rein zufällig 
für die Ö V P gestimmt, jedesmal geschlossen!), 
dann zeigt es, daß es höchste Zeit wird, in 
einem Abendkurs der Volkshochschule ein 
biß ehen rechnen zu lernen. 

Meine Damen und Herren! Und noch etwas: 
Sie ändern - Herr Professor Ermacora ist ja 
darauf schon eingegangen - mit dem jetzigen 
Gesetzentwurf beziehungsweise mit dem Antrag 
neuerlich die Rechtsform des Unternehmens 
und erzeugen zusätzlich Unsicherheit, eine 
Unsicherheit, die Herr Professor Ermacora in 
juridischer Form hier ausgezeichnet dargelegt 
hat. 

Nun zu einem anderen Thema: Meine 
Damen und Herren! Der Herr Abgeordnete 
Fischer hat sinng'emäß gesagt, die ÖVP 
behauptet, schuld an dem schlechten Rund­
funkgesetz sei die Regierung. 

Ja, Herr Dr. Fischer, ich muß Ihnen in 
dieser Hinsicht recht geben. Wenn Sie einmal 
zurückdenken: Es ist nicht sehr lange her, 
daß der Herr Bundeskanzler und Justiz­
minister Dr. Broda dezidiert erklärt haben, 
die sozialistische Bundesregierung habe nicht 
die Absicht, das Rundfunkgesetz zu ändern. 
Dr. Broda war es, der vor allem vor der Medien-

kommission zum Ausdruck brachte, weder 
im sozialistischen Wahlprogramm, noch im 
Programm der derzeitigen Bundesregierung 
sei eine Änderung des Rundfunkgesetzes vor­
gesehen. So schlecht kann also das bisherige 
Rundfunkgesetz nicht gewesen sein, daß Sie 
weder in Ihr Wahlprogramm noch in Ihr 
Regierungsprogramm diese beabsichtigte 
Änderung des Rundfunkgesetzes aufgenommen 
haben. Aber was Sie dann gemacht haben, 
unter rücksichtslosem Einsatz Ihrer knappen 
Mehrheit, das haben Sie zu verantworten. 
Und daß heute der Österreichische Rundfunk 
in seiner Gesamtheit verunsichert ist, daß 
heute im Österreichischen Rundfunk Ver­
hältnisse geschaffen wurden, die tatsächlich 
die Behauptung rechtfertigen, daß es sich 
um einen Regierungsrundfunk handelt, das 
können Sie nicht von sich weisen. 

Und für diese Behauptung, daß es sich 
um einen Regierungsrundfunk handelt, nur 
einige wenige Argumente. Der Vorsitzende' 
des Kuratoriums ist der Vertreter und Vertraute 
des Herrn Bundeskanzlers. Er ist zusätzlich 
noch mit einer zweiten Stimme ausgestattet. 
Der Stellvertretende Vorsitzende des Kura­
toriums ist ein sozialistischer Abgeordneter. 
Und weil Sie heute gesagt haben, wir hätten 
die Möglichkeit gehabt; einen solchen Stell­
vertretenden Vorsitzenden zu wählen, dann 
darf ich Sie, Herr Blecha, daran erinnern: 
wie war's denn in der konstituierenden Sitzung 
des Kuratoriums 1 Es wurde vorgeschlagen, 
Herrn Dr. Busek als Stellvertretenden Vor­
sitzenden zu wählen. Sie und Ihre Freunde 
haben einen anderen gewählt. Dann glaubten 
Sie, wenn es zwei Monate später der Gnade 
des Herrn Blecha und einiger anderer entspricht: 
So jetzt könnts einen haben, dann sollt' Ihnen 
die Ö VP aus der Hand fressen! - Da können S' 
lang warten, Herr Blecha! (Beifall bei Ö V P.) 

Aber damit wir das fortsetzen: Die beiden 
sehr wichtigen Ausschüsse, die auch im Gesetz 
vorgesehen sind, nämlich der Finanzausschuß 
- oder wie er wörtlich heißt: Ausschuß für 
Finanzen und Technik - und der Programm­
ausschuß, auch sie haben wieder sozialistische 
Vorsitzende. Vier Positionen - vier wesent­
liche Positionen -, die also von Regierungs­
vertretern besetzt sind. Über die Person 
des Generalintendanten, glaube ich, brauche 
ich hier nicht zu sprechen. Er tut mir in 
mancher Hinsicht leid, weil er ja viel von 
dem ausbaden muß, was Sie in gesetzlicher 
Hinsicht ihm eingebrockt haben. Ich stimme 
da mit jenem Redakteur überein - es ist 
Herr Reinhard Hampel vom "KUrier" am 
10. Jänner 1975 gewesen -, der unter dem 
Titel "Die Leiden des jungen Rundfunks" 
unter I,Ionderem schreibt: "In den drei Monaten, 
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die der neue ORF-Generalintendant Ober­
hammer nun schon regiert, hat sich das 
abgespielt, was kritische Beobachter als Pleite 
des ORF -Gesetzes bezeichnen." 

Wie gesagt: Unter diesen Auspizien bedauere 
ich manchmal den derzeitigen Generalinten­
danten. Denn er ist mit jener Husch-Pfusch­
Arbeit konfrontiert, die von der knappen 
sozialistischen Mehrheit in diesem Hause 
produziert wurde. (Zwischenruf des Abg. 
Blecha. - Abg. Graf: Herr Blechal Er 
tat ja nur dem Glaser Me und da leid, uns 
nicht I) 

Einer der sozialistischen Sprecher meinte 
dann nämlich auch, es sei ein sehr wohl­
durchdachtes Gesetz. Sie haben recht! Wohl­
durchdacht in der Richtung, daß überall 
sozialistische Mehrheiten gesichert sind. W ohl­
durchdacht in der Richtung, daß die Meinungen 
und Ansichten der Regierung auf alle Fälle, 
wie immer die Entsendungen sind, wie immer 
die Auffassungen sind, gesichert werden können. 
(Ruf bei der SPÖ: Grabgesang!) 

Ich möchte auch noch einmal die Be­
hauptung wiederholen: Dieses Gesetz, das 
unter Termindruck zustande gekommen ist, 
dieses Gesetz, für das die sozialistische Mehr­
hj:lit in diesem Hause einen Fristsetzungs­
beschluß gefaßt hat, ist nichts anderes als 
eine Husch-Pfusch-Arbeit, die in den nächsten 
Monaten der österreichischen Bevölkerung 
und dem österreichischen Rundfunk noch 
viel Arbeit und viel Scherereien bereiten 
wird. (Abg. Blecha: Bei der Kollege 
Koren an 95 Prozent der Formulierungen 
mitgearbeitet hat!) - Ja, wenn Sie meinten, 
die 95 Prozent. Wissen Sie, das ist immer 
so, es kommt auf die wesentlichen Fragen 
an, Herr Blecha. Aber das wissen Sie, der 
Sie genauso wie ich in dem Unterausschuß 
tätig waren, ja ohnehin. 

Über die Rechtsform - und das ist, glaube 
ich, wohl etwas Wesentliches - gab es im 
Unterausschuß keine Einigung. Unabdingbar 
wurden von uns, wurde von den Sprechern 
der ÖVP dargelegt: Voraussetzung für die 
Zustimmung der ÖVP zu einem anderen 
Rundfunkgesetz ist, daß es nicht zwei Fern­
sehintendanten geben wird. 

Das war eine Conditio sine qua non, Herr 
Blecha! Da kann man sich leicht über irgend­
einen anderen Passus einigen. (Zwischenruf 
des Abg. Blecha.) Über diesen wesentlichen 
nicht 1 (Neuerlicher Zwischenruf des Abg. 
Blecha.) 

Ein weiterer Punkt war: Stellung des 
Generalintendanten. (Anhaltende Zwischenrufe 
des Abg. Blecha.) - Sie haben ohnedies 

schon gesprochen. Sie können sich noch 
einmal zu Wort melden.J etzt rede einmal 
ich. - Auch über die Stellung des General­
intendanten hat es keine Einigung gegeben. 

Wenn wir schon über das Einigen sprechen, 
Herr Blecha: Über die Zusammensetzung 
des Kuratoriums - das ist richtig - waren 
wir uns zunächst einig. Weil Wir uns dann aber 
in einigen Punkten nicht gefunden haben -
der Herr Bundeskanzler hat das einmal so 
formuliert; daß dafür die Opposition bestraft 
werden müsse -, haben Sie als angebliche 
Arbeitnehmervertretung dafür gesorgt, daß 
ein Betriebsrat weniger in das Kuratorium 
hineinkommt und dafür ein Regierungs­
vertreter mehr. So sind doch die Tatsachen, 
Herr Blecha! (Zustimmung bei der ÖV P.) 

über die Länderrechte und so weiter gab 
es ebenfalls keine Einigung. Wir haben uns 
gegen die Enteignung der Länderanteile ge­
wehrt. Auch das sei noch einmal in Erinnerung 
gerufen. Dies habe ich aber nur deshalb 
gesagt, weil Sie vorhin meinten, bei 95 Prozent 
des Gesetzes hätten wir ohnehin eine Einigung 
erzielt. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte 
jetzt noch zu einigen Rundfunkfragen aktueller 
Art etwas sagen. Ich bedauere es immer, 
wenn in der Darstellung hochpolitischer 
Probleme nicht nur falsch argumentiert wird, 
sondern wenn man vor allem versucht, Emo­
tionen, Neidkomlexe et cetera zu wecken. 
Lange Zeit hindurch waren die Bezüge des 
Generalintendanten, der Direktoren und der 
Programmintendanten sozialistisches Kampf­
geschrei Nummer eins. Es gab Transparente, 
die lauteten: "Telegramm an alle Wiener: 
Bacher ist ein Schwerverdiener!" - Diese 
Transparente hat man beispielsweise bei einer 
sozialistischen Maikundgebung gesehen. 

Das ist also nun alles abgeschafft worden, 
meine Damen und Herren, und zwar vor 
allem dank der Initiativen des Herrn Blecha. 
Im "Salzburger Tagblatt" (der Redner zeigt 
ein Zeitungsexemplar dem auf der Regierungs­
bank sitzenden'Bundeskanzler Dr. Kreisky) -
der Herr Bundeskanzler hat die Möglichkeit, 
zu sehen, daß es stimmt; im "Linzer Tagblatt" 
sind wie in der "Sozialistischen Korrespondenz" 
ähnliche Titel - heißt es: "ORF - Skandal­
verträge wie zu Bachers Zeiten gibt es nicht 
mehr." - Denn jetzt hat der Herr Abge­
ordnete Blecha eingegriffen, jetzt ist es anders 
geworden. Verträge wie etwa mit Programm­
intendanten unter Bachers Zeiten für die 
beiden Fernsehintendanten, für den Hör­
funkintendanten und so weiter mit einem 
Bruttomonatsgehalt oder einem Bruttomonats­
bezug - ich betone "brutto" - von 67.000 S 
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wären ein Skandal. - Der Skandal sei be­
seitigt worden, weil durch das Einschreiten 
des Herrn Blecha diese Herren jetzt nicht 
mehr 67.000 S brutto bekommen, sondern 
nur mehr 65.000 S brutto. (Ironische Heiterkeit 
bei der ÖV P.) 

Meine Damen und Herren! Das ist so die 
Art der sozialistischen Darstellung. - Aber 
wollen wir es anders sagen: Ich nehme nicht 
an, daß die sozialistische Spitze so argumentiert, 
sondern eben nur so ein "Krabbelstubler" 
wie der Herr Blecha. (Abg. Blecha~' Lächerlich! 
Pension und Abfertigung - das gibt es nicht 
mehr!) Herr Blecha! Entschuldigen Sie: Es 
ist nett, wenn Sie das als "lächerlich" be­
zeichnen. Noch einmal: Das "Salzburger Tag­
blatt", das "Linzer Tagblatt", also ein Organ 
der Sozialistischen Partei Österreichs, schreiben 
im Titel: nORF - Skandalverträge wie zu 
Bachers Zeiten gibt es nicht mehr." 

,Dann heißt es in dem Artikel dieser sozia­
listischen Zeitung weiter - dieser Beitrag 
wurde von der Wiener Redaktion geliefert -: 

"Das ORF-Kuratorium beschäftigte sich 
nach der Wahl des Generalintendanten mit 
den Verträgen für die ORF-Spitze, wobei 
sich Abgeordneter Bleeha für eine Modifi­
zierung der vorgelegten Verträge, die sich 
an jenem von Generalintendant Bacher orien­
tiert hatten, eintrat." 

Ich gebe Ihnen recht, daß es lächerlich 
ist zu sagen: 67.000 S ist ein Skandal und 
65.000 S ist in Ordnung. (Abg. Blecha: 
Keine Abfertigung un.d keine Pension!) Da 
haben Sie recht: Das ist wirklich lächerlich r 
(Zustimmung bei der ÖVP. - Abg. Blecha: 
Keine Abfertigung und keine Pension!) 

Jetzt noch etwas, meine Damen und Herren: 
Diese neue Kommission wird eine sehr große 
Arb~it bereits in Kürze zu leisten haben. 
Es wird eine Arbeit sein, die vor allem darin 
besteht, daß die sozialistische Mehrheit und 
daß jene Gremien, in denen derzeit die So­
zialisten die Alleinverantwortung tragen und 
die Mitglieder in das Kuratorium entsenden 
können, das Gesetz nicht beachtet haben. 
In dem von der sozialistischen Mehrheit dieses 
Hauses beschlos!,\enen Rundfunkgesetz ist 
nämlich unter anderem hinsichtlich der Zu­
sammensetzung des Kuratoriums festgelegt, 
daß die Hälfte aller Kuratoriumsmitglieder 
nicht Politiker sein dürfen. - Ich zitiere 
jetzt nicht im Detail die einzelnen Be­
stimmungen, sondern ich möchte das in einem 
verständlichen Deutsch vortragen. 

Die Hälfte der Kuratoriumsmitglieder, und 
zwar jene, die die Hörer- und Sehervertretung 
entsendet, jene, die die Betriebsräte entsenden, 

und jene; die die Bundesregierungsmitglieder 
entsenden, dürfen nicht Abgeordnete zum 
Nationalrat sein, dürfen nicht Mitglieder des 
Bundesrates sein, dürfen nicht Mitglieder der 
Bundesregierung sein, dürfen nicht Mitglied 
einer Landesregierung sein und so weiter. 
Sie dürfen auch nicht hauptamtlich Angestellte 
einer politischen Partei sein. 

Nun hat der der Sozialistischen Partei ange­
hörende Finanzminister versucht, zunächst als 
seinen Vertreter einen Herrn zu entsenden, 
der Landessekretär des Freien Wirtschafts­
verbandes ist, also einwandfrei einer politischen 
Partei angehört. (Abg. Blecha: Das war er 
nie! Wie kommen Sie zu solchen Behaup­
tungen?) Die Argumente, die wir in der 
konstituierenden Sitzung des Kuratoriums 
vorgetragen haben, haben genügt, daß Herr 
Mauhart selbst dann so anständig gewesen 
ist und seine Funktion zur Verfügung gestellt 
hat. Innerhalb von wenigen Minuten kam 
dann ein Fernschreiben des Finanzministers, 
und er hat einen anderen Herrn als Mitglied 
nominiert. (Abg. Blecha: Unklare Auskünfte 
geben Sie ! War er nie, ist er nie und wird er 
nie sein!) - Soviel zu Mauhart. 

Aber noch immer sitzt in diesem Kuratorium, 
und zwar als ein Vertreter, der vom Hörer­
und Seherbeirat nominiert wurde und 
als Vertreter des Sports gilt, ebenfalls ein 
Zentral- oder Generalsekretär, der auch der 
Sozialistischen Partei angehört. (Abg. Blecha: 
Darf er nicht Mitglied einer Partei sein?) 
Es handelt sich, das möchte ich gleich dazu­
sagen, um den sehr ehrenwerten Herrn Spiola. 
(Abg. Blecha: Darf er nicht Mitglied einer 
Partei sein?) Es handelt sich um jenen Herrn 
Spiola, der beispielsweise schon früher dem 
Aufsichtsrat des Österreichischen Rundfunks 
angehörte, der aber nicht nur Mitglied des 
ASKÖ ist, sondern der Generalsekretär des 
ASKÖ ist. 

Wie ist hier die Situation, meine Damen 
und Herren? - Im sozialistischen Partei­
tagsbericht aus de,n Jahre 1974 ist unter 
den sozialistischen Organisationen unter an­
derem auch der ASKÖ angeführt. Im Tätig­
keitsbericht, der dem sozialistischen Partei­
tag 1974 vorgelegt wurde, ist ebenfalls die 
Arbeit des ASKÖ ganz im Detail angeführt. 
Ich glaube daher, daß unsere Auffassung ... 
(Zwischenrufe bei der SPÖ.) Wenn Sie 
es nicht glauben sollten, bitte (der Red­
ner zeigt diesen Bericht vor und zitiert 
daraus): Sozialistische Organisationen. - Es 
ist das eine Ablichtung aus dem Partei­
tagsbericht der SPÖ 1974. Es heißt hier in 
alphabetischer Reihenfolge unter anderem: 

Arbeiter-Samariterbund, ASKÖ - Arbeits­
gemeinschaft für Sport und Körperkultur in 
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Österreich -, Bund sozialistischer Akademiker, 
und so weiter. 

Dieser Bericht wurde also unter dem Titel 
"Sozialistische Organisationen" dem sozia­
listischen Parteitag vorgelegt. 

Etwas später, bei den Tätigkeitsberichten, 
heißt es: Sozialistische Organisationen und 

minister Androsch in Interviews und Stellung­
nahmen zu sehen. Und knapp eine Minute hat 
man auch dafür übrig gehabt, den Bundes­
parteiobmann der Österreichischen Volks­
partei, der immerhin fast die Hälfte der öster­
reichischen Wähler vertritt, Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 

Fraktionen: Arbeitsgemeinschaft für Sport und Oder ein ganz anderes Beispiel über die Art der 
Körperkultur, also ASKÖ. Es ist angeführt, Argumentation. In der "Zeit im Bild"-Sen­
wer die Funktionen innehat. Unter anderem dung am 20. Jänner 1975 - auch etwas, 
steht hier: Generalsekretär Rudolf Spiola. was ich mir selber angeschaut habe, wozu ich 

Diese neue Kommission wird sich also gar keinen Beobachter brauche - wurde 
sehr rasch damit beschäftigen müssen, ob des langen und des breiten über einen Gesetz­
dieses Kuratorium überhaupt dem Gesetz entwurf berichtet. Ich betone ausdrücklich, es 
entsprechend zusammengesetzt ist. Dabei muß ist 'ein Entwurf gewesen, nämlich über Aus­
allen klar sein: Wenn die Kommission zu der länderbeschäftigung, Ausländerquartiere und 
Auffassung kommt, daß Herr Spiola zu Unrecht so weiter. In der Darstellung hat es aber so 
in diesem Kuratorium tätig ist, sind auch alle. gewirkt, als ob dieses Gesetz schon beschlossen 
bisher in diesem Kuratorium gefaßten Be- worden wäre. 
schlüsse neuerlich zu überprüfen. 

Auf diese Tatsache, meine Damen und 
Herren, haben verschiedene Kuratoriums­
mitglieder - unter anderem auch ich - wieder­
holt hingewiesen. Das ist ein weiteres Damokles­
schwert, das über dieser Institution Öster­
reichischer Rundfunk nach wie vor hängt. 

Meine Damen und Herren! Die Novelle 
zum Rundfunkgesetz - oder besser gesagt: 
das neue Rundfunkgesetz - wurde mit der 
Motivierung beschlossen: Meinungsvielfalt 
müßte gewährleistet sein, es müßten dort 
alle Auffassungen vertreten werden können. 

Wenn ich mir jetzt so ganz willkürlich 
aus den letzten Wochen die Programmge-

. staltung - vor allem die Nachrichtensen­
dungen, die Hörfunknachrichten, die Magazine 
und die Journale - hernehme, dann habe 
ich wirklich den Eindruck, meine Damen 
und Herren, daß aus diesem Österreichischen 
Rundfunk ein Regierungsrundfunk, ein Öster­
reichischer Rotfunk geworden ist. (Abg Blecha: 
Sie be8chuldigen die Journalisten und die 
Redakteure!) 

Ganz willkürlich einiges, was ich mir bei­
spielsweise selber angeschaut habe, Herr Blecha. 
(Abg. Blecha: Sie beschuldigen die Redak­
teure !) Ich lasse mir von Ihnen gar nichts 
unterstellen, auch wenn Sie noch so viel 
schreien, denn ich habe vier· Kinder, und 
solange die klein waren, haben sie auch 
sehr viel geschrien, um sich auf diese Art 
und Weise bemerkbar zu machen. (Beifall 
bei der ÖV P. - Abg. Blecha: Da8 ist ein 
Argument, da8 gehört in die Mottenkiste!) 

In der "Zeit im Bild"-Sendung am 10. De­
zember waren dreizehn Minuten lang Herr 
Dr. Kreisky, Herr Präsident Benya, Herr 
Verkehrsminister Lanc und der Herr Finanz-

Das war zunächst so: Da ist angekündigt 
worden - der 20. Jänner war ein Montag -, 
am nächsten Tag wird der Herr Minister Häuser 
dieses Gesetz im Ministerrat einbringen. Da 
hat man also Anlaß gehabt, am Tag vorher 
lange darüber zu reden. In den Hörfunk­
und Fernsehsendungen des 21. : Wieder des 
langen und breiten, auch dem Herrn Minister 
Häuser wurde Gelegenheit gegeben, über einen 
Gesetzentwurf zu reden. Daß es nur ein Ent- . 
wurf ist, wurde gar nicht herausgestellt. 

Aber dafür wurde in der gleichen Sendung 
im Zusammenhang mit der ORF-Gesetz­
novelle die Behauptung aufgestellt - am 
20. Jänner war nämlich auch Verfassungsaus­
schuß -: Wahrscheinlich, hieß es in dieser 
Sendung, werden die ÖVP- und FPÖ-Abge­
ordneten gegen die ORF-Novelle stimmen. 
Wer da "wahrscheinlich" erfunden hat, ist 
wirklich schlecht informiert, und dieser J our­
nalist, der diese Fassung gemacht hat, müßte 
das wirklich anders formulieren. (Abg. Blecha: 
Haben Sie gewußt, wie die F PÖ heute 8timmen 
wird? Haben Sie da8 gew'/1,ßt, Herr Glaser? 
Weil Sie 80lche haltlo8e Beschuldigungen in den 
Raum 8tellen!) In den Ausschußsitzungen und 
im Unterausschuß ist klar sowohl von den 
ÖVP- wie FPÖ-Vertretern zum Ausdruck 
gebracht worden, daß sie nicht für dieses 
Gesetz stimmen werden. Für jenes Gesetz, 
Herr Blecha, an dem Sie ja die Hauptarbeit 
geleistet haben .... (Zwi8chenruf des Abg. 
Blecha.) Sie sind ja im Kuratorium immer 
derjenige, der sich bemüßigt fühlt, den Gesetz­
geber zu interpretieren. Na klar: Im wesent­
lichen ist dieses Rundfunkgesetz, angeblich 
wohldurchdacht, doch Ihr geistiges Eigentum; 
es schaut auch ganz danach aus, seien Sie mir 
deshalb nicht böse. (Beifall bei der Ö V P.) 
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Meine Damen und Herren! Ohne jetzt lange 
viele Zeitungsartikel zu zitieren (Abg. Blecha: 
Da wird sich der Kohlmaier freuen I): Bei den 
Berichten etwa über den Abfahrtslauf aus 
Kitzbühel in den Abendsendungen des Fern­
sehens hätten diejenigen, die tagsüber keine 
Möglichkeit dazu gehabt haben, gerne ein 
bisserl mehr gesehen. Das ausschlaggebende 
war aber zunächst der Bericht, daß der Herr 
Unterrichtsminister Dr. Sinowatz diesen Ab­
fahrtslauf für eröffnet erklärt hat. Und dann 
hat man dem Herrn Unterrichtsminister Ge­
legenheit gegeben, daß er auch noch im Fern­
sehen erscheint. Die Sportler haben eine unter­
geordnete Rolle dabei gespielt. Wesentlich war, 
der sozialistische Minister ist da bei zu Wort 
gekommen. (Abg. Dr. Gradenegger: Seien 
Sie froh 1 Den Herrn Schleinzer haben sie aus­
gepfiffen ! Wenn sie das aufgenommen hätten im 
Fernsehen!) Das habe ich weder gesehen noch 
gehört, das möchte ich Ihnen dazu sagen. (Abg. 
Blecha: Sie sehen im Fernsehen viel nicht!) 
Wenn der Herr Sinowatz recht oft statt der 
Sportveranstaltungen ins Fernsehen kommt, 
dann kann es uns per Saldo nur recht sein. 
Ob es Objektivität, ob es Meinungsvielfalt et 
cetera ist, das wage ich allerdings zu bezweifeln. 

Und jetzt, meine Damen und Herren, sei 
eine andere Sendung herausgegriffen. Ich 
sagte ja schon: Wenn man auf all das, was im 
Rahmen des Österreichischen Rundfunks der­
zeit passiert, wenn man auf die vielen falschen 
Behauptungen eingehen würde, müßte man 
stundenlang Argumente vortragen. (Abg. 
Blecha: Beschuldigen Sie die Redakteure 
nicht, die sich nicht wehren können I) Herr 
Blecha, das haben Sie notwendig! Sie, der Sie 
von hier aus weiß Gott was über den Herrn 
Bacher· gesagt haben, Sie sollten in dieser 
Frage ganz ruhig sein! (Beifall be.i rIer ÖVP.) 

Außerdem nehmen Sie von einem alten 
Hasen, Sie Krabbelstubler, zur Kenntnis, 
daß sich mit solchen Argumenten, wie Sie sie 
vortragen, niemand irritieren läßt und daß 
vor allem ich nicht bei Ihnen anfragen werde, 
was ich sagen darf und was nicht. (Beifall bei 
der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren ! Was in der Sen­
dung "Teleobjektiv" unter dem Titel "Das 
Leben und die Lüge" geschah, war ein Muster­
beispiel für übelste Manipulation im Fern­
sehen. Das ist nicht bloß meine Auffassung, 
das ist nicht nur die Auffassung vieler, die 
diese Sendung gesehen haben, das zitiert 
beispielsweise die "Kleine Zeitung" vom 
18. Jänner dieses Jahres. Und wenn Sie, 
Herr Blecha, den Redakteursrat meinen, 
dann soll er sich mit diesem Artikel in· der 
"Kleinen Zeitung" auseinandersetzen, aber 
auch mit dieser manipulierten Sendung. Ich 

will die Worte hier nicht gebrauchen, die für 
so etwas eigentlich angebracht wären. Übelste 
Manipulation, meine Damen und Herren! 
(Abg. Skritek: Was Ihnen nicht paßt, ist 
manipuliert! Es sind Tatsachen gezeigt worden I) 

Und jetzt, weil sich der Herr Blecha immer 
so stark macht, möchte ich Ihnen aus dem 
Kuratorium nur noch ein paar so Dinge sagen, 
wie furchtbar es dort zugeht, vor allem durch 
den Herrn Blecha. (Heiterkeit bei der SPÖ.) 

Als die Wahl war, ob Herr Bacher - in 
alphabetischer Reihenfolge jetzt - oder Herr 
Oberhammer endgültig Generalindentant wer­
den soll, kam Herr Blecha plötzlich mit einem 
Antrag, wie er in einem demokratischen 
Gremium wirklich nicht üblich ist. Herr Blecha 
wollte nämlich haben: Zuerst soll nur über 
den einen Kandidaten geheim und dann über 
den anderen, selbstverständlich auch geheim, 
abgestimmt werden. Also nicht so, wie das 
normalerweise der Fall ist, sagen wir bei einer 
Bürgermeisterwahl in einer Gemeindever­
tretung: Es gibt zwei Vorschläge. Die einen, 
die für Blecha sind, schreiben Blecha darauf, 
und die anderen, die für Skritek sind, schreiben 
Skritek darauf. (Abg. Dr. Schranz: Bei uns 
sind alle tür beide!) 

Aber nach Blecha wäre es so gegangen, 
meine Damen und Herren, und das ist das 
Paradoxe dieses Vorschlages: Zuerst sollte, 
wer für Oberhammer ist, Oberhammer geheim 
daraufschreiben. Angenommen, das hätte eine 
Mehrheit von 17, 18 Stimmen ergeben. Dann 
wird in einem zweiten Wahlgang für Bacher 
gestimmt. Auch' hier wäre es durchaus denk­
bar gewesen, daß wieder 16, 17, 18 Stimmen 
zustande kommen und dann hätte nach 
Blechas Ansicht erst ein dritter Wahlgang 
stattfinden sollen. (Abg. Blecha: Die müssen 
halt eine ZweirIrittelmehrheit suchen!) 

Den Vorschlag Blechas auf andere Gremien 
übertragen heißt: Wenn es bei einer Bundes­
präsidentenwahl, Herr Blecha, zwei Kandida­
ten gibt (Abg. Blecha: Sie haben keine 
Ahnung I) - Sie haben keine Ahnung! -, 
dann wird an einem Sonntag über den Kandi­
daten 1 und am zweiten Sonntag über den 
Kandidaten 2 abgestimmt. Das wären die 
logischen Folgen jener Vorgangsweise, die Sie 
verlangen. (Abg. Blecha: Es ist ja die Zwei­
drittelmehrheit verlangtf) Nein, das ist nicht 
wahr, Herr Blecha, die Zweidrittelmehrheit 
war ja nur drei Monate hindurch notwendig. 
(Abg. Blecha: Ich rede von der ersten Wahll) 
Am 10. Jänner war keine Zweidrittelmehrheit 
mehr notwendig, da ist es um die einfache 
Mehrheit gegangen. 

Und was überhaupt den Abstimmungsmodus 
nach diesem Gesetz betrifft, meine Damen und 
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Herren, damit vor allem diejenigen, wie der 
Herr Sekanina, der das Gesetz sicherlich 
zuwenig kennt, das auch wissen. Herr Sekanina 
ist ein alter Gewerkschafter und' wird dafür 
Verständnis haben, wenn ich ihm das sage; so 
meine ich das. 

Praktisch ist bei der Wahl des General­
intendanten so vorgegangen worden: Es haben 
15 Kuratoriumsmitglieder für Bacher und 
15 für Oberhammer in einer geheimen Wahl 
gestimmt. Und nun kam, man höre und staune, 
das Dirimierungsrecht des Herrn Dr. Slunsky, 
von dem aber niemand weiß, wie er in der 
geheimen Wahl gestimmt hat. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte 
niemandem etwas von vornherein unterstellen. 
Es ist ja der Zweck einer geheimen Wahl, so 
oder so zu stimmen. Es hat Betriebsräte 
gegeben, die zum Beispiel zum Ausdruck 
gebracht haben, es hätten alle, Betriehsrats­
mitglieder für einen Kandidaten gestimmt. 
Aber ich finde es nicht in Ordnung,' daß bei 
einer geheimen Wahl, die 15 zu 15 ausgeht, 
dann einer in einer öffentlichen Abstimmung 
sagen kann: So, und jetzt stimme ich noch für 
den! - Damit sind nicht nur die Gewichte 
in diesem Kuratorium, sondern auch die Mög­
lichkeiten der einzelnen Kuratoriumsmit­
glieder ungleich verteilt. 

Meine Damen und Herren ! Nun noch zum 
Abschluß ein paar kurze Sätze; auch noch 
etwas aus dem Kuratorium, wie wenig demo­
kratisch es manchmal dort unter Vorsitz von 
Dr. Slunsky zugeht. 

Bei der Berufung des Herrn Wolf in der 
Maur als Hörfunkintendant gab es eine Ab­
stimmung, bei der sich lediglich 13 von 30 Kura­
toriumsmitgliedern - 13 von 30! - für Wolf 
in der Maur ausgesprochen haben; 17 haben 
dagegen gestimmt. Nach normalen demo­
kratischen Spielregeln ist ein solcher Antrag 
damit gefallen. Es war ein Antrag des damali-

,gen provisorischen Generalintendanten Ober­
h~mmer. Die Sitzung wurde unterbrochen, 

. und es gab, siehe da, wieder eine Abstimmung 
über den gleichen Antrag, der dann eine 
knappe Mehrheit für Herrn Wolf in derMaur 
brachte. 

Meine Damen und Herren ! Vor allem den in 
der politischen Krabbelstube befindlichen 
möchte ich sagen, auf das Parlament übertragen 
heißt das: Wenn in diesem Haus ein Antrag 
abgelehnt wird, beispielsweise ein Antrag der 
ÖVP, dann beantragen wir Unterbrechung der 
Sitzung, der Punkt ist damit nicht von der 
Tagesordnung gestrichen - wenn es nach 
Herrn Blecha geht -, sondern es wird jetzt 
eine neuerliche Abstimmung gemacht. Viel­
leicht kriegen wir in dieser Abstimmung dann 

die Mehrheit. So sind etwa die demokratischen 
Schulungsergebnisse am. Herrn Blecha leider 
nicht in der richtigen Form hängen geblieben. 
(Abg. Blecha: Alles falsch, was Sie behaupten! 
Es· ist natürlich ein anderer Vorschlag abge­
stimmt worden! Sie sind vergeßlich! Ein 
Gedächtnis wie ein Sieb!) 

Herr Blecha! Entschuldigen Sie, soll ich 
Ihnen das Protokoll jetzt noch vorlesen? 
Der Antrag Oberhammer lautete, meine Damen 
und Herren - so wahr ich hier stehe -, Tür 
Wolf in der Maur. In der geheimen Abstimmung 
haben lediglich 13 von 30 Kuratoriumsmit­
gliedern für den Antrag Wolf in der Maur ge­
stimmt. (Abg. Blecha:, Was war denn?) 
Daraufhin war eine Unterbrechung der 
Sitzung. Es gab alle möglichen Gespräche und 
so weiter, und schließlich ist neuerlich der 
Antrag von Herrn Oberhammer für Wolf in 
der Maur eingebracht worden, und der hat 
dann eine knappe Mehrheit bekommen. (Abg. 
Blecha: Da war doch vorher noch ein anderer 
Antrag! Schwindeln Sie nicht I) 

Ich sage noch einmal. In allen demokra­
tischen Gremien ist es üblich, ist es' selbstver­
ständlich, daß dann, wenn ein Antrag abge­
lehnt ist, noch dazu ein personeller Antrag, 
der Antrag damit gefallen ist, und da kann 
:man nicht sagen : Jetzt stimmen wir solange 
über den Antrag ab, bis wir ihn gewonnen 
haben. Dieses klar durchdachte Gesetz ist 
das geistige, Eigentum des Herrn Blecha, das 
sei nur so am Rande vermerkt. (Abg. Blecha: 
Ein anderer Antrag! Lauter Unterstellungen 
und Anschuldigungen!) 

Meine Damen und Herren! Schauen Sie, 
melden Sie sich noch einmal, wenn Sie etwas 
sagen wollen, das ist am allereinfachsten. 
(Abg. Sekanina: Sie sagen die Unwahrheit! 
Das war ein anderer Antrag! Nennen Sie doch 
den Namen!) Soll ich Ihnen die ganze Kura­
toriumssitzung vortragen? Ja sicher hat es 
sogar mehrere Anträge gegeben, aber ich 
betone noch einmal: Es geht darum, daß über 
den gleichen Antrag, der schon einmal abge­
lehrit wurde, noch einmal abgestimmt wurde, 
und das ist undemokratisch. (Beifall bei der 
(}VP.) 

Schauen Sie, meine Damen und Herren, 
wie kleinlich ... (Abg. Dr. Blenk: Wer war 
der andere Mann?) Noch einmal, meine Damen 
und Herren, ich habe am Beginn gesagt,' 
wenn man bei allem ins Detail eingeht, dann 
würde ich jetzt lediglich noch sagen: Freund 
Steiner, sei so lieb, bringe mir das Packerl 
Protokolle!, und ich lese Ihnen die Protokolle 
vor. Aber ich glaube, daß das ja nicht not­
wendig ist. Ich wiederhole noch einmal: Ein 
bereits abgelehnter Antrag wurde neuerlich 
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gestellt und neuerlich' zur Abstimmung ge­
bracht; etwas, was es normalerweise überhaupt 
nicht, gibt .. 

Aber so zwischendurch gerade noch etwas 
anderes, weil mir da bei den Programmen noch 
etwas untergekommen ist. 

Es gab vor kurzem auch eine Sendung 
"Kapitalismus durch drei". Auch diese Sen­
dung, meine Damen und Herren, vermittelte 
einen vollkommen falschen Eindruck der 
historischen Entwicklung. In dem Teil der 
Darstellung beispielsweise, der einen Rück­
blick auf die Entwicklung der Sozialpolitik, 
der Sozialgeschichte und so weiter bietet, war 
von einer christlichen Soziallehre überhaupt 
nicht mit einem Wort die Rede. Oder: Als 
man Betriebsräte befragte, hat man wohl 
fünf kommunistische Betriebsräte gefunden, 
die ihre Meinung zu verschiedenen Problemen 
sagen konnten, ÖAAB-Betriebsrat hat man 
offenbar keinen gefunden (Ab!]. Blecha,' Das 
entspricht nicht den Tatsachen I), obwohl erst 
vor kurzem die Atbeiterkammerwahlen be­
wiesen haben, daß unter drei österreichisehen 
Arbeitnehmern mindestens einer ist, der sich 
dem ÖAAB gesinnungsmäßig verbunden 
fühlt. 

Daß der Autor dieser Sendung sicherlich 
auch in die Diskussion eingegriffen hat, will 
ich nicht kritisieren, aber die Gleichheit in 
der Besetzung, die Ausgewogenheit war genau­
so wenig da wie etwa bei jener Sendung, über 
das neue Rundfunkgesetz, zu der man wohl 
auch einen Vertreter der "Arbeiter-Zeitung", 
damit einen Vertreter der Regierungspartei 
geladen hat, aber nicht einen Vertreter einer 
ÖVP-Zeitung oder einen Vertreter einer Oppo­
sitionspartei. 

Meinungsvielfalt, Herr Bundeskanzler - ich 
sehe ihn wieder nicht, ja er ist schon wieder 
fort, er wird zu tun haben -, aber Meinungs­
vielfalt, meine Damen und Herren, ist das nicht. 
Was Sie uns da vorexerzieren, das ist Mani­
pulation und das ist der Versuch, via Rund­
funk und Fernsehen der österreichischen Be­
völkerung das schmackhaft zu machen, was 
Sie als schmackhaft bezeichnen und von dem 
die Österreicher in immer größerer Zahl 
beweisen, daß ihnen Ihre Kost nicht schmeckt. 

Die 'nächsten Nationalratswahlen, davon bin 
ich überzeugt, werden beweisen, daß die Sozia­
listen den 'Wählern etwas recht schlecht 
Schmeckendes vorgesetzt haben. 

Aus diesem Grunde lehnen wir auch diese 
Novelle, die Sie zum Rundfunkgesetz einge­
bracht haben, ab. (Beifall bei der ÖV P.) 

Präsident Probst: Der nächste Redner ist 
der Herr Abgeordnete Dr. Schranz. 

Abgeordneter Dr. Schranz (SPÖ) : Meine 
Damen und Herren! Es wäre tatsächlich besser 
gewesen, Herr Kollege Glaser hätte die Proto­
kolle zitiert, denn die Protokolle enthalten den 
wahren Sachverhalt. Da hätten wir uns ob­
jektiv informieren können und hätten nicht 
nur halbe, viertel, drittel, fünftel Tatsachen­
berichte bekommen. Man sollte also doch die 
Zusammenhänge im ganzen betrachten. 

Nur ein Beispiel: Sie ha ben davon gespro­
chen, daß angeblich der neue Generalintendant 
die gleichen Skandalvertragsbedingungen hätte, 
wie sie der frühere Generalintendant hatte. 
Das stimmt doch nicht, meine Damen und Her­
ren. Bacher hatte sowohl Anspruch auf Ab­
fertigung und Pension, also auf beide Leistun­
gen zusammen. Diese Verträge haben Sie 
damals gemacht, die von den Zeitungen 
Skandalverträge genannt werden, und Bacher 
hat heute - er ist ja noch im Aktivstand -
ein um 16.000 S höheres· Monatsgehalt als 
Oberhammer. Das waren die Verträge, die Sie 
gemacht haben! (Ab!]. Glaser,' Unter Mit­
wirkun!] der sozialistischen A ufsichtsratsmit­
!]lieder! - Ab!]. Dr. Bauer,' Die Bezüge der 
Generaldirektoren!) Jetzt gibt es richtige, 
angemessene Verträge. (Beifall bei der S PÖ.) 

Meine Damen und Herren! Aber ein Hin­
weis im Zusammenhang mit den Bemerkungen 
des Herrn Dr. Kohlmaier zu der Frage, wie 
man denn in diesem Parlament diskutieren 
soll. 

Herr Dr. Kohlmaier hat davon gesprochen, 
daß es notwendig ist, den Vorrang dieses 
Hauses zu wahren, daß man nicht soviel 
zitieren soll, daß die Abgeordneten in erster 
Linie und zuerst hier ihre Meinung sagen sollen. 
Und wissen Sie, was Herr Dr. Kohlmaier 
gemacht hat? Vor Beginn seiner Rede hat 
er sie an die Journalisten verteilen lassen, 
vor den Abgeordneten wurden die Journalisten 
informiert. "Rede GS zur Rundfunkdebatte"­
GS (Rufe,' Generalsekretär!) -, Generalsekre­
tär, ich verstehe es schon. (Ab!]. Glaser,' 
Herr Schranz! Was hat denn der Yerkehrs­
minister gemacht? - Abg. Dr. Kohlmaier,'. 
Die Hilfe für die Journalisten!) Sehr groß­
artig, und ich möchte sagen, meine Damen und 
Herren; wenn Sie so den Vorrang dieses Hohen 
Hauses betrachten, dann können Sie sich des 
Vorwurfes nicht erwehren, daß es Ihnen um 
die Publicity geht und nicht um die Diskussion. 
Ich sage Ihnen noch etwas: Sie wollen ja hier 
gar nicht diskutieren, Sie wollen ja nur schreien. 

Wenn der Bundeskanzler spricht, schreien 
Sie, als gestern der Handelsminister gespro­
chen hat, haben Sie geschrien. Wir haben die 
Rede des Herrn Dr. Kohlmaier rllhig ange­
hört" wir haben nichts gegen Zwischenrufe, 
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wir haben etwas gegen Zwischengeschrei, weil 
mit Geschrei kann man nicht diskutieren. 
(Beifall bei der S PÖ ). 

Ich sage, Ihnen ist die Publizität das 
Wichtigere, und Sie sollten hier nicht so tun, 
als ob es falsch wäre, Zitate zu bringen. Denn 
Sie bemühen sich ja durch die Vorausgabe 
Ihrer Rede an die Zeitungen, daß Sie möglichst 
"Viel zitiert werden. Daß es Ihnen nicht ange­
nehm ist, wenn wir hier Zitate zur Sprache 
bringen, die für Sie nicht die besten Zensuren 
enthalten, verstehen wir durchaus. 

Meine Damen und Herren! Überhaupt kann 
man nicht umhin, das Zwiedenken in der Politik 
der ÖVP, die Janusköpfigkeit wieder festzu­
stellen. Ihre Worte von heute unterscheiden 
sich derart stark von Ihren Taten von gestern, 
daß kein Zusammenhang mehr besteht zwi­
schen Ihrer Politik von 1966, 1967, 1968 und 
der heutigen. (Abg. Dr. Schwimmer: Ihre 
Taten von heute unterscheiden sich durc,h die 
Worte von gestern I) Sie mäkeln heute am 
Kuratorium herum, in Ihrer Zeit hat es einen 
'ÖVP-dominierten Aufsichtsrat gegeben, das 
haben alle Abstimmungen gezeigt. Sie haben 
'nicht eine knappe Mehrheit gehabt, sondern 
eine kompakte. (Beifall bei der SPÖ.- Abg. 
Dr. Bauer: Aber einen unabhängigen Rund­
funk I) 

Sie kritisieren die Kommission, die jetzt 
:geschaffen wird. In Ihrer Zeit hat es überhaupt 
keine Beschwerdeinstanz gegeben, der ÖVP­
Aufsichtsrat und Bacher haben in der ÖVP­
Ära unumschränkt allein entschieden. (Bei­
jall bei der SPÖ.) 

In Ihrer Zeit hat es "keine Mitbestimmung 
der Betriebsräte gegeben, wie sie in diesem 
Maße jetzt vorhanden ist. In Ihrer Zeit hatten 
wir kein Redakteurstatut. Wir hatten keine 
garantierte Unabhängigkeit des Rundfunks. 
Erst jetzt ist eine Demokratisierung auch 
dieser Einrichtung eingetreten. Es hat noch 
niemals zuvor so viel demokratische Mitbe­
stimmung der Hörer, der Seher und der Dienst­
nehmer im Rundfunk gegeben wie jetzt. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Noch ein Wort 
zu Ihrem Antrag auf Einsetzung eines Unter­
suchungsausschusses. Sie sollten sich doch 
im klaren darüber sein, welcher Unterschied 
auch in dieser Hinsicht zur Zeit' der absoluten 
ÖVP-Mehrheit besteht! Als Sie in diesem Haus 
die Mehrheit hatten, haben Sie bei einem sozia­
listischen Antrag auf Einsetzung eines Unter­
suchungsausschusses wegen -'der sehr dubiosen 
Vorfälle in der Personalpolitik des Lapdes­
verteidigungsministeriums und auch bei ande­
ren solchen Anträgen der Sozialisten nicht 
einmal eine Diskussion darüber im Ausschuß 
zugelassen. Es wurden nämlich die Anträge 
gar nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Es 
hat im Ausschuß nicht debattiert werden 
können, und es hat daher im Ple:p.um nicht 
debattiert werden können. So war Ihre Politik 
hinsichtlich der Aufklärung von dubiosen 
Ereignissen geartet. (Abg. Blecha: Das Demo­
kratieverständnis der Ö V PI) 

Heute hatten Sie einen Unterausschuß, 
Sie hatten mehrere Diskussionen im Ver­
fassungsausschuß. Sie haben heute die Dis­
kussion im Plenum. Das zeigt wieder ei~mal 
den Unterschied zwischen der ,Demokratie­
auffassung der Sozialisten und jener der ÖVPl 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Sie kritisieren die Zusammensetzung des 
Kuratoriums, und haben sich die kompakte 
Mehrheit im Aufsichtsrat, wie alle Abstim­
mungen zeigen, verschafft. Ihnen paßt 
-die Hörer-" und Sehervertretung nicht. In 
Ihrer Zeit hat es überhaupt kein Mitsprache- Meine Damen und Herren! Wir sollten auch 
recht der Rundfunkteilnehmer gegeben! Wir - das ist ja die Konsequenz aus dieser De­
könnten noch eine ganze Reihe von solchen batte - nicht vergessen, wie denn dieses 
widersprüchlichen Haltungen in Ihrer Rund- Rundfunkgesetz zustandegekommen ist. Von 
funkpolitik betonen, etwa die Tatsache, daß Ihnen zugegeben hat es eine weitestgehende 
ja Sie in diesem Haus seinerzeit eine verfas- Einigung über das Rundfunkgesetz längst 
,sungsmäßig garantierte" Unabhängigkeit des gegeben. Über 95 Prozent der Vorschriften 
Rundfunks niedergestimmt haben. in dem Entwurf hatte man Übereinstimmung 

erreicht. ÖVP, Freiheitliche Partei und Sozia-
Bei der Beschlußfassung des Rundfunk- listen waren zu dieser gemeinsamen Auf­

:gesetzes haben Sozialisten und Freiheitliche fassung gekommen. Und dann kam aus inner­
zusammen den Antrag gestellt, die Unab- parteilichen Gründen in den beiden Opposi­
hängigkeit des" Rundfunks zu garantieren. tionsparteien der Putsch gegen die bereits 
Sie haben den Antrag niedergestimmt. Erst erreichte Einigung mit dem Theater im Ver­
jetzt ist durch die sozialistische Initiative fassungsausschuß, nachdem schon längst an 
die Garantie der verfassungsmäßigen Unab- die Zeitungen, über die Agenturen die Meldung 
hängigkeit des Rundfunks zustandegekom- ausgegeben" worden war, da ß die Oppositions­
~men. Das ist das Zwiedenken in Ihrer Politik parteien die bereits fast ferti ge Einigung wieder 
,.auch auf diesem Gebiet. . rückgängig machen. ' 
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Dr. Sduanz 
Nur ein Zitat, damit ich Ihre Nerven nicht 

unnötig strapaziere. Damals, am 6. Juli 1974, 
hat die "Kleine Zeitung" geschrieben: 

"Die Entscheidung für eine härtere V or­
ga ngsweise der beiden Oppositionsparteien 
war in dem Geheimgespräch zwischen Schlein­
zer, Koren, Kohlmaier, Peter, Zeillinger und 
Broesigke gefallen, das - wir haben be­
richtet - am Donnerstag im Kellerstüberl 
eines ÖVP-Vorstandsmitgliedes stattfand." 

Dort ist der Putsch gegen die Einigung 
vereinbart worden. Er wurde dann im Ver­
fassungsausschuß ,und im Pien~m vollzogen. 

Wir sehen also, meine Damen und Herren, 
daß aus parteitaktischen Gründen, die gar 
nicht zum Ziel geführt haben, .eine Einigung 
über das Rundfunkgesetz verhindert wurde. 
Wir sagen Ihnen: Es hat noch nie einen so 
demokratischen und unabhängigen Rundfunk 
gegeben wie jetzt, einen Rundfunk, dessen 
Organe man arbeiten lassen soll im Interesse 
der Österreicher, die ein anstänq.iges Programm 
haben wollen. (Beifall bei der SPÖ.j 

Präsident Probst: Zum Worte gelangt der 
Herr Abgeordnete Dr. Kohlmaier. 

Abgeordneter Dr. Kohlmaier (ÖVP): Hohes 
Haus! Ich habe mich, was sonst eher nicht 
üblich ist, noch einmal in dieser Debatte zum 
Wort gemeldet, weil ich glaube, daß es sinn­
voll ist, den Dialog, den insbesondere Kollege 
Fischer durch eine Erwiderung auf meine Rede 
begonnen hat, noch fortzusetzen mit einer 
Replik, wobei ich durchaus sagen möchte, 
daß ich in vielen Dingen nicht mit ihm über­
einstimme. Ich betrachte es aber als durchaus 
lohnend, den Gedankenaustausch durch' eine 
kurze Wortmeldung noch fortzusetzen. 

Aber vorher eine Bemerkung zu den Aus­
führungen des Abgeordneten Dr. Schranz. 
Herr Dr. Schranz! Wenn ich mir eine Rede 
vorher sehr gründlich überlege und mich 
vorbereite und ein Manuskript habe, dann 
werde ich es auch in Zukunft zur Arbeitser­
leichterung den Vertretern der Presse zur Ver­
fügung stellen. Ich glaube, daß das kein unge­
wöhnlicher Vorgang ist und daß ein solcher 
früher . auch schon von Abgeordneten be­
ziehungsweise Ministern aller politischen Rich­
tungen eingeschlagen wurde. Ich glaube, da­
ran sollten wir keinen Anstoß nehmen, weil 
es einfach eine Arbeitserleichterung für die 
Vertreter der Medien ist. 

Zu den Ausführungen des Kollegen Dr. Fi­
scher: (Abg. Dr. Schranz: Darf man denn 
eine vorbereitete Rede lesen? ) Wenn wir uns 
an diese Regel in Zukunft sehr genau halten, 
Herr Kollege Dr. Schranz, und wir das nicht 
mehr tun - ich habe vor einer solchen Praxis-

änderung in der Handhabe der Geschäfts­
ordnung keine Sorge -, so könnte ich mir 
vorstellen, daß es doch den einen oder anderen 
unangenehm berühren würde. Ich glaube, 
es würde Ihnen und mir nichts ausmachen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren r 
Ich möchte noch zu den Ausführungen des 
Kollegen Fischer einige Bemerkungen machen. 
Er hat mir vorgeworfen, es wäre unmoralisch, 
daß ich Wotruba hier durch meine Aus­
führungen in ein schlechtes Licht gebracht, 
hätte - ich weiß nicht, ob Sie das Wort 
"diffamiert" verwendet haben -, daß ich 
ihn in einer unangenehmen Form bloßgestellt 
hätte. 

Herr Kollege Dr. Fischer! Ich stelle in 
aller Form klar: Professor W otruba ist das 
Objekt, aber nicht, das Subjekt jenes Vor­
ganges gewesen, den ich hier von diesem 
Pult aus angeklagt habe. Er war der Betroffene 
des Beeinflussungsvorganges. Der Vorwurf trifft 
und traf nicht ihn, sondern er war einer 
Vorgangsweise ausgesetzt, die ich hier in aller· 
Form zu kritisieren habe. 

Sie haben mir ferner gesagt, es wäre un­
moralisch, den' kommenden Richtern, die in 
dieser Kommission tätig sind, zu unterstellen, 
daß sie nicht objektiv sein würden. 

Ich möchte hier klarstellen: Meine Aus­
führungen besagen in dieser Debatte folgendes: 
Wir haben keine Gewähr dafür, daß sich die 
Vorgänge, wie sie sich im Kuratorium ereignet 
haben, gegenüber der Kommission nicht wieder­
holen. Das heißt, daß sich - so wie man 
den KuratQriumsmitgliedern, denen ja so 
wie Richtern Unabhängigkeit verfassungsrecht­
lich garantiert wird, nahegetreten ist und sie 
beeinflussen wollte - derselbe Vorgang gegen­
über den Richtern abspielen könnte. Also 
nicht von vornherein ein Mißtrauen gegenüber 
den Richtern, sondern ein Schluß aus den 
Erfahrungen, die wir in bezug auf das Kura­
torium gemacht haben. 

Eine weitere Replik, für die ich bitte, 
Verständnis zu haben. Sie haben gesagt, es 
ist ein Widerspruch, wenn ich mich hier 
gegen das bloße Zitieren von Zeitungskommen­
taren ausgesprochen habe und dann meine 
Vorwürfe auf zwei Zeitungsberichte stütze: 
Ich darf bitte dazu sagen: Ich habe mich 
nicht gegen das Zitieren von Zeitungen im 
allgemeinen gewendet. Ganz im Gegenteil: 
Es wird immer wieder vorkommen, daß 
man Tatsachenmitteilungen überhaupt nur 
Zeitungsberichten entnehmen kann. Ich habe 
mich nur dagegen gewendet, daß man Pole­
miken oder kritische Kommentare gegenüber 
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Ur. Kohlmaier 
dem politischen Gegner hier einfach wiedergibt 
und vorträgt an Stelle der eigenen Kritik. -
Ich bitte das also zu differenzieren! 

Ich möchte ausdrücklich feststelleri, Hohes 
Haus: Meine Vorwürfe, die ich schon am 
18. Oktober 1974 hier vorgetragen habe, 
habe ich nicht aus Zeitungen. Ich habe damals 
vielmehr festgestellt: Es gab eine Besprechung 
von Betriebsfunktionären des ORF, bei der 
der Betriebsrat Steiner von einem Gespräch 
berichtet hat, das er mit Bundeskanzler 
Kreisky hatte. Das stand in keiner Zeitung, 
sondern das· wußte ich von einem Teilnehmer 
dieser Beratung. 

Ferner: Es gab nach der ersten Wahl des 
provisorischen Generalintendanten eine Zeit, 
in der viele Menschen Professor Wotruba 
angesprochen und gefragt haben: Du bist 
doch ein Freund Bachers, warum hast du ihn 
nicht gewählt 1 - Wotruba hat damals vielen 
Gesprächspartnern gesagt --.: auch wenn er 
nicht nur unter vier Augen mit ihnen ge­
sprochen hat -: Ich wurde unter Druck 
gesetzt. - Manche dieser Gesprächspartner 
haben sich an uns gewendet und haben uns 
das weitergegeben. Das waren nicht nur 
Freunde und Angehörige unserer Partei. 

Das waren die Fakten, von denen ich aus­
gegangen bin, und nicht die zwei Berichte aus 
Wochenzeitschriften, die ich heute angeführt 
habe, weil durch diese beiden Berichte die 
Frage einem breiteren Kreis zugänglich ge-

er ist bisher noch nicht, auch. heute nicht, 
aufgestanden und hat hier gesagt: Ich habe 
nie gesprochen mit Steiner, ich habe nie 
gesprochen mit W otruba, es ging von mir 
keine Einflußnahme aus! - Alle diese Dementis 
fehlen bis zur Stunde, meine Damen und 
Herren. Und das Entscheidende in der Debatte: 
Der, der hier angegriffen wurde, hat sich- selbst 
nicht zur Wehr gesetzt! Daraus ziehen wir 
eben unsere Schlüsse. (Beifall bei der Ö V P.) 

Abschließend, Herr Kollege Fischer: Sie 
haben gesagt, die ÖVP hat keine Glaub­
würdigkeit in der Rundfunkfrage. (Zwischenrufe 
bei der SPÖ: Stimmt I) Ihrer Meinung nach 
stimmt das. Aber die ÖVP hat das Rundfunk­
gesetz 1966/67 zu einer Zeit erlassen, wo sie 
die absolute Mehrheit hatte, sowie heute Sie. 
Die ÖVP hätte es damals in der Hand gehabt, 
jede beliebige gesetzliche Konstruktion und 
jeden beliebigen Regierungsrundfunk zu 
schaffen. 

Das Ergebnis unserer Reform, meine Damen 
und Herren,. war ein Rundfunk, der. der 
Opposition und dem heutigen Regierungschef 
Dr. Kreisky eine ideale Bühne gegeben hat. 
Die Rundfunkpolitik des reformierten Rund­
funks unter Bacher ist in erster Linie der 
damaligen Opposition zugutegekommen. Die 
härtesten Angriffe des neuen, reformierten 
Rundfunks waren gegen die ÖVP-Minister 
viel härter, als heute der Rundfunk die 
sozialistischen Minister kritisiert. 

worden ist. Wir sind deswegen glaubwürdig in der 
Herr Kollege Fischer! Sie haben gefragt, Rundfunkfrage, weil wir den Rundfunk so 

wie es mit meiner Selbstachtung zu ver- reformiert haben, daß er nicht uns genützt 
einbaren ist, daß ich hier eine Zeitschrift hat, sondern der Objektivität; und das haben 
zitiert habe, die mich vorher _ wie Sie gesagt wir leider bei Ihrer Gegenreform vermißt. 
haben - in einer nicht sehr eleganten Weise (Beifall bei der ÖVP.) 
angegriffen hat. - Gerade das hat es mir Präsident Probst: Zum Wört ist niemand 
ermöglicht, diese Zeitschrift zu zitieren und mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
dabei gleichzeitig dem Verdacht zu entgehen, 
daß die Nachricht in dieser Zeitung etwa Der Herr Berichterstatter wünscht ein 
von mir lanciert oder von mir "angezündet" Schlußwort. 

gewesen wäre. Berichterstatter Ing. Scheibengraf (Schluß- . 
Meine sehr verehrten Damen und Herren!· wort): Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 

Ich möchte am Abschluß dieser Debatte eines Ich trete dem Abänderungsantrag Dr. Broesigke 
klarstellen: Die Vorwürfe, die wir hier aus- und Genossen zu Artikel I § 17 Abs. 3 nicht 
gesprochen haben, haben sich nicht gegen die bei. 
Kuratoriumsmitglieder Preiss, Steiner, W otruba Dem Abänderungsantrag Dr. Broesigke und 
und wie sie alle heißen, gerichtet, sondern Genossen zu Artikel I § 25 Abs. 3 Z. 1 lit; e 
gegen den Bundeskanzler, von dem die Beein- trete ich bei. 
flussung und Unterdrucksetzung ausgegangen 
ist. Präsident Probst: Wir gelangen nunmehr 

zur Abstimmung, die ich über beide Vor-
Nun mag es sehr ritterlich sein, wenn ein h lagen getrennt vorne me. 

Bundeskanzler hier aufsteht und sagt: Der 
Betreffende kann sich nicht wehren. - Aber Wir gelangen zunächst zur Abstimmung 
der Betreffende ist nicht der; Angegriffene. über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
Der Angegriffene ist der Bundeskanzler, und dem das Bundesgesetz über die Aufgaben 
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Präsident Probst 
und die Einrichtung des Österreichischen 
Rundfunks geändert wird. Da Zusatzanträge 
vorliegen, lasse ich getrennt abstimmen. 

Zu Artikel I bis einschließlich Z. 2 in der 
Fassung des Ausschußberichtes liegt kein 
Zusatzantrag vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
'ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Das ist die Mehrheit. 
Angenommen. 

Es liegt nun 'ein Zusatzantrag der Abge­
ordneten Dr. Broesigke und Genossen auf 
Einfügung einer neuen Ziffer 2 a im Artikel I 
betreffend § 17 Abs. 3 vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
diesem Zusatzantrag ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über Artikel I 
Z. 3 § 25 Abs. 3 bis einschließlich Z. 1 lit. e 
in der Fassung des Ausschußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
diesem Teil des Gesetzentwurfes zustimmen, 
sich von den Sitzen zu erheben. --: Danke. 

, Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Es liegt nunmehr ein Zusatzantrag der 
Abgeordneten Dr. Broesigke und Genossen 
betreffend eine Einfügung nach lit. e im 
Artikel I Z. 3 § 25 Abs. 3 Z.l vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
diesem Zusatzantrag ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Wir kommen nun zur, Abstimmung über 
die restlichen Teile des Artikels I Z. 3 in der 
Fassung des Ausschußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
hiezu ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist die 
Mehrheit. Angenommen. 

Wir gelangen zur Abstimmung über die 
Ziffer 4 im Artikel I in der Fassung des Aus­
schußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
diesem Teil des, Gesetzentwurfes' zustimmen, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über Artikel II bis IV sowie Titel und Eingang 
in der Fassung des Ausschußberichtes. , 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
hiezu ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist ein­
stimmig angenommen. 

Damit ist die zweite Lesung beendet. 

Die dritte Lesung wird beantragt. - Kein 
Einwand. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre' Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Danke. Dies ist 
die Mehrheit. Angenommen. Der Gesetzentwurf 
ist somit auch in dritter Lesung angenommen. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Antrag des Verfassungsausschusses, 
seinen Bericht 1453 der Beilagen betreffend 
Antrag Dr. Kohlmaier und Genossen auf 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 
zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
hiezu ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist die 
Mehrheit. Der Bericht ist mit Mehrheit zur 
Kenntnis genommen. 

3. Punkt: Bericht des Ausschusses für Gesund­
heit und Umweltschutz über die Regierungs­
vorlage (4 der Beilagen): Bundesgesetz über 
den Verkehr mit Lebensmitteln, kosmetischen 
Mitteln und bestimmten Gebrauchsgegenständen 
(Lebensmittelgesetz) und über den Antrag5/A 
(11-23 der Beilagen) der Abgeordneten 
DDr. König, Dr. Scrinzi und Genossen be­
treffend ein Bundesgesetz über den Verkehr 
mit Lebensmitteln, Zusatzstoffen, kosmetischen 
Mitteln und Gebrauchsgegenständen (Lebens-

mittelgesetz) (1433 der Beilagen) 

4. Punkt: Bericht und Antrag des Ausschusses 
für Gesundheit und Umweltschutz über ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb geändert wird 

(1434 der Beilagen) , 

Präsident Probst: Wir gelangen nunmehr 
zu den Punkten 3 und 4, über die die Debatte 
unter einem abgeführt wird. 

Es sind dies: 

Bericht des Ausschusses für Gesundheit 
und Umweltschutz über die Regierungsvorlage 
(4 der Beilagen): Bundesgesetz über den 
Verkehr mit Lebensmitteln, kosmetischen 
Mitteln und bestimmten Gebrauchsgegenstän­
den (Lebensmittelgesetz) und 

über den Antrag 5/A (II-23 der Beilagen) 
der Abgeordneten DDr. König, Dr. Scrinzi 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz 
über den Verkehr mit Lebensmitteln, Zusatz­
stoffen, kosmetischen Mitteln und Gebrauchs­
gegenständen (Lebensmittelgesetz) (1433 der 
Beilagen) sowie 

Bericht und Antrag des Ausschusses für 
Gesundheit und Umweltschutz über ein Bun-
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Präsident Probst 
desgesetz, mit dem das Bundesgesetz gegen I Bundesministeriums für Gesundheit und Um. 
den unlauteren Wettbewerb geändert wird weltschutz waren Frau Bundesminister Doktor 
(1434 der Beilagen). Leodolter, Sektionschef Dr. Pindur und Mini. 

sterialrat Paral an den Unterausschußsitzun. 
gen beteiligt. Schriftführer war Dr. Hajek 
von der Parlamentsdirektion. 

Berichterstatter zu bei den Punkten ist der 
Herr Abgeordnete Ing. Hobl. Ich bitte um 
seine Berichte. 

Berichterstatter Ing. Hobl: Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich bin beauftragt, den Bericht des Ausschusses 
für Gesundheit und Umweltschutz über die 
Regierungsvorlage (4 der Beilagen): Bundes· 
gesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln, 
kosmetischen Mitteln und bestimmten Ge. 
brauchsgegenständen (Lebensmittelgesetz. ), und 
über den Antrag der Abgeordneten DDr. König, 
Dr. Scrinzi und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz über den Verkehr mit Lebens· 
mitteln, Zusatzstoffen, kosmetischen Mitteln 
und Gebrauchsgegenständen (Lebensmittel­
gesetz) (5jA) zu erstatten. 

Die Bundesregierung hat am 9. November 
1971 dem Nationalrat eine Regierungsvorlage 
betreffend ein neues Lebensmittelgesetz zuge­
leitet. Diese Regierungsvorlage wurde am 
12. November 1971 dem Sozialausschuß zuge­
wiesen. Weiters haben die Abgeordneten 
DDr. König, Dr. SClinzi und Genossen am 
17. NoveJ;nber 1971 einen Initiativantrag be­
treffend ein neues Lebensmittelgesetz im Natio· 
nalrat eingebracht, der am 17. November 1971 
. ebenfalls dem Sozialausschuß zugewiesen wurde. 
Nach der Wahl eines Ausschusses für Gesund­
heit und Umweltschutz beschloß der Sozial­
ausschuß am 15. Feber 1972, daß die Be­
ratung der beiden y orlagen im Gesundheits­
ausschuß vorgenommen werden soll. Der 
Nationalrat hat daraufhin am 15. März die 
Regierungsvorlage und den Initiativantrag dem 
Ausschuß für Gesundheit lind Umweltschutz 
zugewiesen. 

Am gleichen Tag hat der Ausschuß für 
Gesundheit und Umweltschutz zur Vorbe­
ratung der beiden Gesetzesvorschläge einen 
zehngliedrigen Unterausschuß eingesetzt. 
Diesem Unterausschuß gehörten von der Sozia· 

. listischen Partei Österreichs die Abgeordneten 
Anneliese Albrecht, Univ.-Prof. Dr. Gisel (nach 
dem Ausscheiden der Abgeordneten Herta 
Winkler), Hanna Hager, Ing. Hobl und Pansi, 
von der Österreichischen Volkspartei die A b­
geordneten Koller, DDr. König, Staudinger, 
Stohs sowie von der Freiheitlichen Partei 
Österreichs der Abgeordnete Dr. Scrinzi an. 

Zum Obmann des Unterausschusses wurde 
Abgeordneter Dr. Scrinzi ge:wählt. 

Der eingesetzte Unterausschuß hat über die 
, beiden Gesetzentwürfe während.des Zeitraumes 

vom 15. März 1972 bis 10. Dezember 1974 
in 26 Sitzungen beraten. Von seiten des 

Dem Unterausschuß standen die folgenden 
von den im Parlament vertretenen Parteien 
namhaft gemachten Experten zur Verfügung: 

Univ.-Doz. DDr. Waltel' Barfuss, Hoch­
schulprofessor Dr. Dipl.-Ing. Ferdinand Beran, 
Dr. Peter Cedik-Eysenbe1'g, Dr. Gruber, Doktor 
Alois Halama, Dipl.-Ing. Dr. Maria Habeck, 
Dr. Napoleon Hruhy, Dipl.-Kfm. Erich Kahl, 
D1'. Kurt Kallab, Hilmar Kabas, Dr. Günther 
Hofbauer, Dl'. Fritz Koppe, Franz Lorenz, 
Dr. Lang, Dr. Johanna Onder, Dr. Heinrich 
Orator, Dr. Alf1'ed Psota, Univ.-Doz. DDr. 
F1'iedrich Petuely,· Dr. Edmund Reicha1'd, 
D1'. Peter Ruth, Mag. 1'er. nato Ing.Erich Rudy, 
Dr. Franziska Smolka, Dr. Klaus Smolka, 
Univ.-Doz. Dr. Herbert Woidi0h, Hochschul­
professor Dr. Alfred Zeller. 

Nach eingehenden Beratungen, vorbereitet 
durch das Bundesministerium für Gesundheit 
und Umweltschutz unter Darlegung der Mei. 
nungen der Experten, insbesondere auch vor· 
bereitet durch die Vorschläge des unter dem 
Vorsitz des Herrn Bundesministers für Justiz 
und den für dieses Gremium von den Frak . 
tionen namhaft gemachten Experten sowie 
weiters den von der Frau Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz delegierten 
Beamten hat der Unterausschuß in seiner 
Sitzung am 14. Jänner 1975 das Ergebnis 
seiner Beratungen dem Ausschuß für Gesund· 
heit und Umweltschutz zur weiteren Beratung 
und Beschlußfassung vorgelegt. 

Nach einer Debatte, an der "lieh die Abge. 
ordneten Pansi, Dr. Scrinzi und DDr. König 
beteiligten, wurde die Regierungsvorlage untcr 
Berücksichtigung der vom Unterausschuß vor­
geschlagenen Abänderungen in der dem Bericht 
beigedruckten Fassung einstimmig angenom­
men . 

Damit ist auch der Initiativantrag der Ab· 
geordneten DDr. König, Dr. Scrinzi und 
Genossen (5jA), soweit ihm nicht durch den 
vom Ausschuß beschlossenen Gesetzentwurf 
Rechnung getragen wurde, als miterledigt an­
zusehen. 

Zum vorliegenden Gesetzentwurf wird all­
gemein festgestellt: 

1. Der Gesetzentwurf gliedert sich in 
82 Paragraphen. 

2. Es wurden bei Erstellung des Gesetz· 
entwurfes insbesondere folgende Gesichtspunkte 
in Betracht gezogen: 
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a) Ausweitung des Kataloges von Waren, 

die künftig der Kontrolle nach dem Gesetz 
unterliegen (§§ 3,4 und 6). 

b) Schaffung und Durchsetzung des "Ver­
botsprinzips" für Zusatzstoffe im weiten Sinne 
in Lebensmitteln und Verzehrprodukten; Er­
fassung der Zusatzstoffe und Verzehrprodukte 
als solche (§ ll). 

c) Einführung des Verbotsprinzips für die 
Strahlenbehandlung von Lebensmitteln, Ver­
zehrprodukten und Zusatzstoffen ; Verbesse­
rung des Schutzes des' Verbrauchers durch 
Verhinderung nachteiliger Folgen der voran­
gegangenen Behandlung von Pflanzen und 
Tieren (§§-15 und 16). 

d) Diätetische Lebensmittel, ebenso Verzehr­
produkte wurden einer Anmeldungspflicht 
unterworfen, der eine behördliche Unter­
sagungsmöglichkeit gegenübersteht (§§ 17 und 
18). 

e) Schaffung und Durchsetzung einer sach­
gerechten und eingehenden Information des 
Verbrauchers über Beschaffenheit, Herkunft, 
Lagerfähigkeit und sonstige bedeutsame Eigen­
schaften vo.n Lebensmitteln, Verzehrprodukten 
und Zusatzstoffen (§ 19). . 

f) Behandlung ungerechtfertigter, täuschen­
der Praktiken durch gesundheitsbezogene An­
gaben beim Inverkehrbringen von Lebens­
mitteln, . Verzehrprodukten und Zusatzstoffen 
(§ 9). 

g) Schaffung und Durchsetzung von Er­
fordernissen der Hygiene beim Inverkehrbrin­
gen von Lebensmitteln, Verzehrprodukten und 
Zusatzstoffen (§§ 20 bis 25\. 

h) Einführung des Verbotsprinzips für phar­
makologisch wirksame Stoffe oder Farbstoffe 
in kosmetischen Mitteln. Verbot der Falsch­
bezeichnung kosmetischer Mittel (§ 26). 

i) Überprüfung der in Reinigungs-, Wasch­
und De:;;infektionsmitteln, Luftverbesserungs-, 
Vorratsschutz- und Schädlings bekämpfungs­
mitteln enthaltenen Stoffe durch Anmelde­
verfahren und generelle Untersagung. Schritt­
weise Einführung des Verbotsprinzips (Zu­
lassungsprinzip) von Stoffen, die in den voran­
geführten Mitteln verwendet werden (§§ 28 
bis 30). 

j) Kontrolle bestimmter Waren im Zuge 
der Einfuhr im Interesse des Verbrauchers 
(§§ 31 bis 33). 

k) Förderung der schutzwürdigen Interessen 
ausländischer Verbraucher durch Verbot der 
Ausfuhr von nach dem Gesetz als gesundheits­
schädlich geltenden Waren und durch An­
wendung der Hygienebestimmungen (§ 34). 

1) Schaffung eines effizienten Kontrolldienstes 
und von Einrichtungen zur Untersuchung 
und Begutachtung der dem Gesetz unter­
liegenden Waren. Verhinderung der Inverkehr­
setzung bestimmter Waren bei Verdacht be­
stimmter gesetzwidriger Beschaffenheit (§§ 35 
bis 47). 

m) Erweiterung der Aufgaben der Kodex­
kommission als beratendes Organ für den 
Bundesminister für Gesundheit und Umwelt­
schutz in Angelegenheiten dieses Gesetzes und 
zur Vorbereitung des Österreichischen Lebens­
mittelbuches. Transformierung von Richtlinien 
des Österreichischen Lebensmittelbuches in 
Rechtsverordnungen (im Zusammenhalt mit 
§§ 51 und 52 bzw. § 10 Abs. 2). 

n) Au'>reichende Generalprävention und Spe­
zialprävention durch Strafbestimmungen und 
Nebenstrafen; Sieherungsmaßnahmen gegen 
die Inverkehrsetzung von dem Gesetz nicht 
entsprechenden Waren (Einziehung). 

Mit 1. Jänner 1975 traten das neue Straf­
gesetzbuch und die Strafrechtsbegleitgesetze in 
Kraft. Auf Grund des Strafrechtsänderungs­
gesetzes, BGBL Nr. 422/1974, wurden mit 
diesem Zeitpunkt die neuen Rechtseinrichtun­
gen des Strafgesetzbuches auch im Bereich 
des Nebenstrafrcchtes wirksam. Darüber hinaus 
hat der Nationalrat in einer Entschließung 
vom 11. Juli 1974 die Bundesregierung ersucht,. 
bei der Erstellung von Regierungsvorlagen 
dafür Sorge zu tragen, daß in allen Bundes­
gesetzen, die gleichzeitig mit dem Strafgesetz­
buch am 1. Jänner 1975 ode'r später in Kraft 
treten sollen, alle strafrechtlichen Bestimmun­
gen im Einklang mit dem Strafgesetzbuch 
abgefaßt werden und auch ihrem Inhalt nach 
den Grundgedanken und Grundsätzen des 
Strafgesetzbuches entsprechen. 

Die gerichtlichen Strafbestimmungen des 
Lebensmittelgesetzes, die in sehr eingehenden 
Beratungen unter Zuziehung der Fraktions­
führer des Justizausschusses erarbeitet worden 
sind, entsprechen dieser Entschließung voll 
und ganz. Im Sinn der Entschließung, Straf­
drohungen nur gegen Verhaltensweisen auf­
zustellen, die das Zusammenleben in der 
Gesellschaft schwer beeinträchtigen und die 
deshalb jedermann als strafwürdig erkennen 
kann, werden gerichtliche Strafbestimmungen 
nur insoweit vorgesehen, als es zum Schutz 
der Bevölkerung vor Gesundheitsschädigung 
und -gefährdung oder zum Schutz der Ver­
braucher vor . betrugsähnlichen Täuschungs­
handlungen erforderlich ist und Verwaltungs­
strafbestimmungen einen solchen Schutz nicht 
hinreichend gewährleisten würden. Soweit dies 
aber erforderlich ist, geht das neue Lebens-
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mittelstrafrecht auch über den gerichtlichen 
Strafbarkeits bereich des Le bensmittel~esetzes 
1951 hinaus. 

Die gerichtlichen Strafbestimmungen dieses 
Abschnittes sind im Einklang mit den Grund­
sätzen des neuen Strafgesetzbuches gestaltet. 
Es ist der Abschnitt VIII des vorliegenden 
Gesetzentwurfes. Auch im Lebensmittelstraf­
recht '>üllten eiuerseits praktisch wirkungslose 
kurzfristige Freiheitsstrafdrohungen möglichst 
vermieden und andererseits Untergrenzen bei 
Freiheitsstrafdrohungen mit einer Obergrenze 
von höchstens drei .J ahren nicht vorgesehen 
werden. Auch in diesem Bereich tritt die 
wirksame Tagessatzgeldstrafe an die Stelle 
der herkömmlichen Geldstrafdrohung. Ferner 
soll auch hier die Bestimmung des § 42 Straf­
gesetzbuch über die gerichtliche Verfahrens­
einstellung mangels Strafwürdigkeit der Tat 
Anwendung finden können. 

Das neue Lebensmittelstrafrecht wird wirk­
samer sein als das bestehende. Wo es um den 
Gesundheitsschutz geht, wurden die Freiheits­
strafdrohungen gegenüber dem geltenden Le­
bensmittelgesetz verdoppelt (statt bisher bis 
zu drei beziehungsweise sechs Monaten künftig 
bis zu sechs Monaten beziehungsweise einem 
Jahr). Die bisherigen niederen Geldstrafdrohun­
gen werden durch die wirksame Tagessatz­
geldstrafe des neuen Strafgesetzbuches ersetzt. 
So entspricht die bei einer Reihe von Delikten 
vorgesehene Geldstrafenobergrenze von 
360 Tagessätzen im herkömmlichen System 
einer Geldstrafe bis zu 1,080.000 Schilling. 

Den besonderen Erfordernissen von Wirt­
schaftsstrafgesetzen, zu denen eben auch das 
I,ebensmittelstrafgesetz zählt, wird durch be­
sondere - über die des neuen Strafgesetz. 
buches hinausgehende - Maßnahmen Rech· 
nung getragen, die das alte Lebensmittelgesetz 
überhaupt nicht oder in einer wenig wirksamen 
Form vorsieht, und zwar 

Einziehung der den lebensmittelrechtlichen 
Vorschriften nicht entsprechenden Waren, die 
Gegenstand einer strafbaren Handlung sind, 
unabhängig davon, üb eine Einzelperson für 
die Tat strafrechtlich verantwortlich ist. 

Abschöpfung des durch die Straftat erzielten 
Gewinnes durch Verfall des VermögensvorteiIs, 
der dem Täter selbst oder dem beteiligten 
Unternehmen zugeflossen ist. 

Veröffentlichung des Strafurteils in einer 
oder mehreren Zeitungen, soweit dies zum 
Schutz der Verbraucher erforderlich ist. 

Haftung des Betriebsinhabers für Geld­
strafen und die Kosten der Urteilsveröffent­
lichung, auf die gegen einen. Beauftragten oder 

Arbeitnehmer seines Betriebes wegen eines 
Deliktes nach dem Lebensmittelgesetz erkannt 
worden ist. 

Gerichtliche Untersagung der Ausübung des 
Gewerbes oder einer lebensmittelrechtlichen 
Tätigkeit zur Verhinderung gesundheitsgefähr­
licher Handlungen. 

Nach dem neuen Lebensmittelgesetz sind 
auch das Ankündigen und Werben für gesund­
heitsschädliche, verdorbene, verfälschte Le bens­
mittel und so weiter strafbar, und zwar für 
denjenigen, der die Ankündigung veranlaßt, 
bei einer Zeitungsveröffentlichung also für 
den Inserenten; nicht aber auch - auf Grund 
einer besonderen Bestimmung - für den 
verantwortlichen Redakteur einer Zeitung, der. 
ja praktisch nicht in der Lage wäre, die 
Einhaltung der lebensmittelrechtlichen V or­
schriften im Inserat zu überwachen. Im Straf­
verfahren wegen der Ankündigung oder Wer­
bung kann auf die Veröffentlichung des Straf­
urteils oder Verwaltungsstraferkenntnisses er­
kannt werden, was praktisch wie eine Be­
richtigung der Werbung wirkt. 

Ferner finden auch auf Verurteilungen in 
Lebensmittelstrafsachen die Bestimmungen des 
Tilgungsgesetzes 1972 über die Beschränkung 
der Auskunft Anwendung, wonach gering­
fügige und minder schwere Verurteilungen 
vor Ablauf der TiIgungsfrist sowohl in Straf­
registerbescheinigungen als auch in den an 
Behörden zu anderen als Zwecken der Straf­
rechtspflege ausgestellten Strafregisterauskünf­
ten nicht mehr mitgeteilt werden dürfen. 
Durch diese einer möglichst reibungslosen 
Wiedereingliederung des VerurteiIten dienende 
Bestimmung wird sicherlich auch die schwierige 
Frage der Abgrenzung der gerichtlichen und, 
verwaltungsbehördlichen Strafbarkeit ent­
schärft. 

Bei Umschreibung der Tathandlungen der 
gerichtlichen Strafbestimmungen wird an den 
umfassenden Begriff des Inverkehrbringens 
des § 1 Absatz 2 des neuen Lebensmittel­
gesetzes angeknü'pft. Es werden damit grund­
sätzlich der Hersteller und der Wiederverkäufer 
strafrechtlich gleich behandelt. Bei den Fahr­
lässigkeitsdelikten ergeben sich freilich im 
Einzelfall aus den unterschiedlichen Anforde­
rungen, die das Lebensmittelrecht an die 
Angehörigen der verschiedenen Produktions­
und Vertriebsstufen stellt und die über den 
Fahrlässigkeitsbegriff des § 6 Strafgesetzbuch 
in das Strafrecht Eingang finden, unterschied­
liche Strafbarkeitsgrenzen. Denn für den 
Erzeuger und Importeur gelten im allgemeinen 
strengere Kontrollpflichten als für den Wieder­
verkäufer einer inländischen Ware. Zwar wird 
sich dieser sicherlich nicht blind darauf ver-
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lassen dürfen, daß ihm sein Vormann völlig 
unbeanstandbare Ware geliefert hat, doch 
wird er seiner Kontrollpflicht Genüge tun, 
wenn er sich in handelsüblicher Weise, allen­
falls durch Stichproben, von der einwandfreien 
Beschaffenheit der Ware überzeugt (Öster-

. reichischesLebensmittelbuch A/1/50). In diesem 
Zusammenhang wird es für den Umfang der 
gebotenen Kontrolle sicherlich entscheidend 
sein, ob die Ware schon von ihrem Äußeren her 
(zum Beispiel Bombage einer Konservendose) 
Anlaß zu Bedenken gibt. Davon abgesehen 
handelt jemand nur dann fahrlässig im straf­
rechtlichen Sinn, wenn ihm diese Sorgfalt, 
zu der er nach den Umständen verpflichtet 
war, auch nach seinen geistigen und körper­
lichen Verhältnissen befähigt ist und sie ihm 
auch zuzumuten ist (§ 6 Strafgesetzbuch). 

Bei Gestaltung der Tatbilder ging der 
Ausschuß vom § 7 Strafgesetzbuch aus, wo­
nach dann, wenn im Tatbild nichts über die 
Schuldform ausgesagt wird, das Delikt nur 
vorsätzlich begangen werden kann. 

Zu den allgemeinen Feststellungen: 

0) Inkrafttreten einzelner Teile des Gesetzes 
sowie dessen Vollziehung in gestaffelten Zeit­
räumen insbesondere zur schrittweisen Ab­
lösung des Mißbrauchsprinzips durch das 
Verbotsprinzip (Zulassungsprinzip) in den 
Übergangs- und Schlußbestimmungcn. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetz­
entwurfes erlaube ich mir auf den gedruckten 
Bericht zu verweisen. 

In diesem Zusammenhang, meine sehr ge­
ehrten Damen und Herren, darf ich auf einige 
Druckfehler berich tigungen aufmerksam 
machen und beantragen, ihre Berichtigung zu 
gene hmigen. 

1. § 15 Abs. 10 erster Satz hat zu lauten: 

"Auf Grund des Futtermittelgesetzes, BGBL 
Nr. 97/1952, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBL Nr. 783/1974, ergangene 
Bescheide bleiben auch nach WirkSamkeits­
beginn dieses Bundesgesetzes in Kraft." 

2. § 35 Abs. 2 lit. c hat zu lauten: 

"c) für die Überwachung der Vorschriften 
der §§ 15 und 16 auch die Organe nach 
§ 12 Abs. 1 des' Futtermittelgesetzes und 
nach § 15 Abs. 1 des Pflanzenschutzgesetzes, 
BGBL Nr. 124/1948, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBL Nr. 503/1974." 

3. Im § 47 Abs. 3 hat nach dem Ausdruck 
;,Gärungstechnologie" der Ausdruck "Lebens­
mittelhygiene" zu entfallen. 

4. Im § 80 Abs. 1 haben die lit. a, c, e 
und h zu lauten: 

"a) das Pflanzenschutzgesetz, BGBL Nr. 124/ 
1948, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBL Nr. 503/1974;" 

"c) das Futtermittelgesetz, BGBL Nr. 97/ 
1952, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBL Nr. 783/1974;" 

"e) das Weingesetz 1961, BGBL Nr. 187, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBL Nr. 506/1974;" 

"h) das Marktordnungsgesetz 1967, BGBL 
Nr. 36/1968, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBL Nr. 808/1974;" 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Ausschuß für Gesundheit und Umweltschutz 
durch mich somit den Antrag;der Nationalrat 
wolle dem vorliegenden Gesetzentwurf mit 
den vorgeschlagenen Druckfehlerberichtigun­
gen die verfassungsmäßige Zustimmung er­
teilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, bin ich 
beauftragt, den Antrag zu stellen, General­
und Spezialdebatte unter einem abzuführen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich darf weiters auftragsgemäß Bericht und 
Antrag des Ausschusses für Gesundheit und 
Umweltschutz über ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb geändert wird, erstatten. 

Im Zuge der Ausschußberatung über die 
Regierungsvorlage (4 der Beilagen): Bundes­
gesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln, 
kosmetischen Mitteln und Gebrauchsgegen­
ständen (Lebensmittelgesetz), und den Antrag 
der Abgeordneten DDr; König, Dr. Scrinzi 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz 
über den Verkehr mit Lebensmitteln, Zusatz­
stoffe,n, kosmetischen Mitteln und Gebrauchs­
gegenständen (Lebensmittelgesetz) (Antrag5/A) 
haben die Abgeordneten Pansi, DDr. König, 
und Dr. Scrinzi einen Antrag gemäß § 19 des 
Geschäftsordnungsgesetzes eingebracht. 

Dem Antrag wurde folgende Begründung 
beigegeben: 

Zu Z. 1: Die bisher erlassenen Verordnungen 
über die Verwendung des Zeichens "Produkt­
deklaration" enthalten in ihren Anlagen tech­
nische Kriterien zur Ermittlung der Kenn­
zeichnungselemente. Die vorgeschlagene Ände­
rung dient dazu, allfälligen verfassungsrecht­
lichen Bedenken, ob die in diesen Anlagen 
enthaltenen Kriterien durch die Verordnungs­
ermächtigung des § 32 UWG im Sinne des 
Artikels 18 B undes-Verfassungsgesetz gedeckt 
sind, zweifelsfrei auszuschließen. 

Zu Z. 2: Mit dieser Änderung soll sicher­
gestellt werden, daß sich der Schlußsatz des 
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Absatzes 4 nicht nur auf die Absätze 2 und 3, 
sondern auf den gesamten § 32 UWG bezieht. 

Zu Z. 3: Die Vorschriften über die Waren· 
kennzeichnung sollen die Möglichkeit geben, 
durch Verordnung die Kennzeichnung von 
Waren durch solche Elemente vorzuschreiben, 
.die für die Kaufentscheidung der KQnsumenten 
von Bedeutung sind. Die damit verbundene 
Versachlichung der Kaufentscheidung fördert 
gleichzeitig auch die Lauterkeit im Wettbewerb. 
Dadurch wird der Schutz der Mitbewerber vor 
unlauterem Wettbewerb verstärkt, eine bessere 
Transparenz des Marktes bewirkt und damit 
auch dem K6nsumentenschutz gedient. Diesem 
Grundgedanken entspricht es, eine Kenn· 
zeichnung von Lebensmitteln, Verzehrproduk. 
ten und Zusatz stoffen auf Grund des § 32 UWG 
nur hinsichtlich jener Kennzeichnungselemente 
vorzusehen, die für die Kaufentscheidung der 
Konsumenten aus primär wirtschaftlichen Ge· 
sichtspunkten ausschlaggebend sind. 

Zu Z. 4: Mangels abweichender Regelung 
gilt für nach dem UWG zu verfolgende Ver­
waltungsübertretungen die allgemein gemäß 
§ 31 Verwaltungstrafgesetz 1950 geltende drei­
monatige Frist für die Verfolgungsverjährung. 
Die Verwaltungspraxis hat erwiesen, daß diese 
Frist für eine zielführende Verfolgung vor 
allem bei Zuwiderhandlungen gegen die Kenn­
zeichnungsvorschriften nicht ausreicht. Die 
vorgeschlagene Verlängerung der Verjährungs­
frist auf sechs Monate entspricht weiters auch 
der für die zivilrechtliche Unterlassungsklage 
nach § 20 UWG geltenden Verjährungsfrist. 

Zu Z. 6: Die Änderung der Vollziehungs­
klausel trägt der vorgeschlagenen sachlichen 
Einschränkung des Anwendungsbereiches des 
§ 32 UWG Rechnung. 

Bei der Abstimmung fand der Antrag die 
einstimmige Zustimmung des Ausschusses. 

Als Ergebnis seiner Beratungen habe ich 
im Namen des Ausschusses für Gesundheit 
und Umweltschutz somit den Antrag zu 
stellen, der Nationalrat wolle dem dem Be­
richt angeschlossenen Gesetzentwurf die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Falls Wortmeldungen dazu vorliegen, bin 
ich beauftragt, den Antrag zu stellen, General­
und Spezialdebatte unter einem abzuführen. 

Präsident Probst: Besteht ein Einwand, 
General- und Spezial debatte unter einem abzu­
führen? - Kein Einwand .. Wir gehen in die 
Debatte ein. 

Der erste Redner ist der Herr Abgeordnete 
Pansi. 

Abgeordneter Pansi (SPÖ): Herr Präsident! 
Hohes Haus! Ich will nicht dramatisieren 
oder übertreiben, wenn ich feststelle, daß 
heute dem Hohen Haus eines der bedeutend­
sten Gesetze zur Beschlußfassung vorliegt. 
Das aus dem Jahre 1896 stammende Lebens­
mittelgesetz wird durch ein neues, modernes 
und umfassendes Lebensmittelrecht ersetzt. 
Die BeeJ,eutung dieses Gesetzes ist deshalb 
so groß, weil davon jeder Österreicher berührt 
wird, ob jung oder alt, ob Kind, Erwachsener 
oder Greis, und nicht nur fallweise, sondern 
tagtäglich, weil jeder Mensch täglich Lebens­
mittel zu sich nimmt. 

Wir Sozialisten waren schon seit langer Zeit 
der Meinung, daß das österreichische Lebens­
mittelgesetzaus dem vorigen Jahrhundert 
nicht mehr den Notwendigkeiten entspricht, 
denn zu sehr haben sich die Verhältnisse 
im Laufe der Zeit geändert. Zwischen der 
Urproduktion und den Konsumenten hat sich 
vor allem in zunehmendem Maße eine verhält­
nismäßig mächtige Gruppe - die Lebens­
mittelindustrie -..,. eingeschoben, und immer 
mehr werden Zusatzstoffe verwendet, welche 
gesundheitsschädlich sein können, Verzehr­
produkte auf den Markt gebracht, die dem 
Menschen unter Umständen mehr schaden 
als nützen, viele Waren mit einer Aufmachung 
feilgehalten, die keinesfalls hält, was sie ver­
spricht, und anderes mehr. 

Aber auch bei der Herstellung von Gebrauchs­
gegenständen und Kosmetika war die Gefahr 
gegeben, daß auf die Gesundheit der Menschen 
nicht immer ausreichend Rücksicht genommen 
wird, und die Urproduktion ist im geltenden 
Lebensmittelrecht überhaupt nicht erfaßt. 

So haben sozialistische Abgeordnete über 
besondere Initiative der Frau Staatssekretär 
Wondrack schon im Jahre 1966 unter Bei­
ziehung von Experten mit der Arbeit für ein 
neues Lebensmittelgesetz begonnen und am 
4. Juli 1968 einen entsprechenden Initiativ­
antrag eingf}bracht. Die damalige Mehrheits­
und Regierungspartei war jedoch nicht bereit, 
diesen Antrag einer parlamentarischen Be­
handlung zuzuführen. Erst über die im Jahre 
1971 von den sozialistischen Regierungen 
zweimal eingebrachte Regierungsvorlage wur­
den die Beratungen aufgenommen. Ein· in 
vielen Punkten doch eher unklar und verhält­
nismäßig kurz gefaßter Initiativantrag der 
Oppositionsparteien wurde gleichzeitig be­
handelt. 

Der Unterschied zwischen den beiden Vor­
lagen war in entscheidenden Punkten sehr 
erheblich. Während die Regierungsvorlage 
von der Überlegung ausging, daß die Gesund­
heit des Menschen grundsätzlich im V order-
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grund zu stehen hat, war der Initiativantrag 
der Lebensmittelindustrie und der Landwirt­
schaft gegenüber doch eher großzügig. 

Die Verhandlungen im dafür eingesetzten 
Unterausschuß waren deswegen und auch 
wegen der Kompliziertheit der Materie an sich 
sehr schwierig. Nicht weniger als 26 Sitzungen 
und zahllose Expertenberatungen und Zwi­
schengespräche waren notwendig, um zu einem 
befriedigenden Ergebnis zu kommen. 

Was sind nun die wesentlichsten Bestim­
mungen des neuen Lebensmittelgesetzes ? Ich 
kann mich naturgemäß nur auf die Schwer­
punkte beschränken. 

Der Anwendungsbereich erstreckt sich auf 
alle Lebensmittel, auf die sogenannten Ver­
zehrprodukte - sie sind heute unter dem 
Namen Schlankheitsmittel eher bekannt -, 
auf die Zusatzstoffe, auf die Kosmetika, auf 
Gebrauchsgegenstände, wozu vor allem zählen: 
Reinigungs-, Wasch-, Desinfektions-, Luft­
ver besserungs- und Schädlings bekämpfungs­
mittel, Farben, Lacke, Anstriche, Spielwaren, 
Bilderbücher, Möbelstoffe, Bodenbeläge und 

.,alle Gegenstände, die mit dem menschlichen 
Körper nicht nur vorübergehend in Berührung 
kommen. 

Das Gesetz erfaßt also 'weit mehr Waren 
als nur Lebensmittel und heißt auch nur in 
der Kurzfassung Lebensmittelgesetz. 

Durch die zahlreich statuierten Verbote, 
deren Einhaltung durch entsprechende Straf­
androhungen gesichert erscheint, wird sicher­
gestellt, daß den Menschen nach Inkraft~ 
treten dieses Gesetzes und der zahlreichen 
Verordnungen einwandfreie Lebensmittel zur 
Verfügung gestellt werden. 

Von entscheidender Bedeutung ist die Ein­
führung des Verbotsprinzips für Zusatzstoffe. 
Ist bisher erlaubt, was nicht ausdrücklich 
verboten ist,. so ist nach dem neuen Gesetz 
nur erlaubt, was durch Verordnungen oder 
Bescheid nach eingehender Prüfung ausdrück­
lich zugelassen ist. Dadurch wird verhindert, 
daß, Zusatzstoffe verwendet werden, die ge­
sundheitsgefährdend oder gesundheitsschädlich 
sind. 

Ähnliche Bestimmungen gelten auch für 
die Behandlung von Lebensmitteln mit ioni­
sierenden Strahlen. 

Diätetische Lebensmittel mit gesundheits­
bezogener Aufmachung und Verzehrprodukte 
dürfen nur nach Anmeldung in Verkehr 
gebracht werden. Der Anmeldepflicht steht 
ein behördliches Untersagungsverbot gegen­
über. 

Völliges Neuland wird mit der Einbeziehung 
der Urproduktion in das Lebensmittelgesetz 
beschritten. Außer im Falle der Krankheits­
behandlung von Tieren ist zum Beispiel die 
Verabreichung von Hormonen, Antihormonen 
oder Stoffen mit hormoneller Wirkung unter­
sagt. Das Verbotsprinzip gilt auch für Futter­
mittel mit Rückständen von Pflanzenschutz­
und Schädlingsbekämpfungsmitteln oder an­
deren Stoffen, die in den von Tieren stam­
menden Lebensmitt'eln bedenkliche Rück­
stände verursachen. 

Wir sind aber auch von der Überlegung 
ausgegangen, daß ein gutes Lebensmittelge­
setz ohne entsprechende hygienische V or­
schriften unvollständig wäre. Wer Lebens­
mittel, Verzehrprodukte oder Zusatzstoffe in 
Verkehr bringt, hat vorzusorgen, daß sie nicht 
durch äußere Einwirkung hygienisch nach­
teilig beeinflußt werden. Durch Verordnung 
sind nähere Vorschriften über die Beschaffen­
heit von Lebensmitteln in hygienischer Hin­
sicht, über das Verhalten und die Bekleidung 
von Personen, die mit Lebensmitteln zu tun 
haben, über die Beschaffenheit von Betriebs­
mitteln, Räumen und Verkaufsplätzen sowie 
über die Vorsorge gegen Gerüche, Verun­
reinigungen, Ungeziefer und Verderb zu er­
lassen. 

In die Hygienevorschriften wurde - und 
damit haben wir ebenfalls Neuland betre­
ten - auch die Landwirtschaft mit einbezogen. 
Wir wissen, daß die Einhaltung dieser zu er­
lassenden Vorschriften in der Landwirtschaft 
nicht von heute auf morgen in allen Betrieben 
zu erreichen sein wird, aber· in absehbarer 
Zeit muß auch in der Landwirtschaft ein Min­
destmaß an Sauberkeit eine Selbstverständ­
lichkeit werden. 

Eingeführte Lebensmittel unterliegen selbst­
verständlich auch den Vorschriften des Lebens­
mittelgesetzes, und auf die für den Export 
hergestellten Produkte finden die Bestim­
mungen ün wesentlichen ebenfalls Anwendung. 

Für den Konsumenten von großer Be­
deutung ist die vorgesehene Kennzeichnungs­
pflicht im Interesse einer ausreichenden In­
formation und zum Schutz vor Täuschung. 
Vorerst gilt die vom Handelsminister erlassene 
Kennzeichnungsverordnung auf Grund des 
UWG als solche des Lebensmittelgesetzes 
weiter. Ob der Bedarf und die Notwendigkeit 
für weitergehende Vorschriften gegeben ist, 
wird die praktische Anwendung dieser Ver­
ordn ung zeigen. 

Jedenfalls sieht <las Gesetz vor, daß durch 
Verordnung bestimmte Warengruppen mit 
einer entsprechenden Kennzeichnung zu ver­
sehen sind. Als Kennzeichnung gelten ins­
besondere folgende Angaben: die handels-
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übliche Sachbezeichnung, Mengenangabe, Ver­
fahren der Haltbarmachung, Lagerbedingun­
gen, Zeitpunkt der Verpackung und empfoh­
lene Aufbrauchsfrist, Kaloriengehalt, ent­
haltene Zusatzstoffe, Name der Firma und 
verschiedenes andere. 

Der Konsument wird also vor allem wissen, 
was er kauft, wie lange die Haltbarkeit ist 
und wie verschiedene Lebensmittel behandelt 
werden sollen. Damit wird eine langjährige 
Forderung, insbesondere unserer Hausfrauen, 
erfüllt. 

Dem Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz obliegt laut Gesetz auch die 
Herausgabe des österreichischen Lebensmittel­
buches. Es dient der Verlautbarung von Sach­
bezeichnungen, Begriffsbestimmungen, Unter­
suchungsmethoden und Beurteilungsgrund­
sätzen sowie von Richtlinien für das Inver­
kehrbringen von diesem Gesetz unterliegenden 
Waren. Zur Beratung des Bundesministers 
sowie zur Vorbereitung des österreichischen 
Lebensmittelbuches ist eine Kodexkommission 
einzurichten, die aus Vertretern verschiedener 
Ministerien, Interessenorganisationen, anderen 
Fachleuten und Vertretern der einschlägigen 
Wissenschaften besteht. Die Arbeit dieser 
Kommission ist für den Lebensmittelverkehr 
von großer Bedeutung. Einzelne Kodexkapitel 
können durch Verordnung zu verbindlichem 
Recht erklärt werden, um die Erzeuger zu 
zwingen, daß die im Lebensmittelbuch ent­
haltenen Normen auch eingehalten werden. 

Genaue Vorschriften enthält das Gesetz 
ferner über die Überwachung des Lebens­
mittelverkehrs, die Befugnisse der Aufsichts­
organe, die Beschlagnahme von Waren und 
die Untersuchungs- und Sachverständigen­
tätigkeit. Das neue Lebensmittelrecht wird 
aber erst vollständig sein, wenn vom zustän­
digen Ministerium die zahlreichen Verordnun­
gen erlassen sind. Diesen Weg zu gehen war 
notwendig, damit sich die Rechtslage rascher 
den geänderten Verhältnissen anpassen kann. 

Und nun zu den auch in der Öffentlichkeit 
schon diskutierten Strafbestimmungen ; der 
Herr Berichterstatter ist ja sehr genau darauf 
eingegangen. Uns Sozialisten war von Anfang 
an beWußt, daß das beste Lebensmittelgesetz 
wertlos ist, wenn es nicht mit strengen Straf­
bestimmungen versehen ist. Die Neigung 
vieler Menschen ist nun einmal zu groß, ge­
setzliche Vorschriften zu umgehen, um sich 
dadurch materielle Vorteile zu verschaffen. 
Daß die Auffassungen gerade in dieser Frage 
im Unterausschuß nicht immer einheitlich 
waren, ist auch durchaus verständlich. 

Es waren auf Grund einer vom Nationalrat 
einstimmig gefaßten Entschließung aber auch 

die Grundsätze des neuen Strafrechtes zu 
berücksichtigen und daher eine der wichtigsten 
Aufgaben des Unterausschusses, die richtige 
Abgrenzung zwischen gerichtlichen Strafen 
und Verwaltungsstrafen zu finden. Wir glauben 
eine Lösung gefunden zu haben, die sowohl 
dem Konsumenten einen ausreichenden Schutz 
bietet als auch den Lebensmittelerzeuger und 
-händler nicht beim kleinsten Delikt zum 
kriminellen Verbrecher stempelt. 

Am meisten umstritten war die fahrlässige 
Falschbezeichnung. Wir haben ursprünglich 
die Auffassung vertreten, daß alle Delikte 
der Falschbezeichnung mit gerichtlichen Stra­
fen geahndet werden sollen, weil eine klare 
Abgrenzung zwischen Falschbezeichnung und 
Verfälschung, die mit gerichtlichen Strafen 
geahndet wird, in der Praxis kaum möglich 
ist. Dadurch ergeben sich Schwierigkeiten 
bei der Feststellung der Zuständigkeit. Schließ­
lich haben wir der Auffassung der Oppositions­
parteien zugestimmt, daß die fahrlässige Falsch­
bezeichnung nur durch Verwaltungsstrafen 
geahndet wird. Es besteht ohne Zweifel eine 
gewisse Gefahr, daß sich Unternehmen oder 
Einzelpersonen diese Abgrenzungsschwierig­
keiten zunutze machen, um sich materielle 
Vorteiie zu verschaffen. Ich möchte aber heute 
schon namens meiner Partei eindeutig er­
klären, daß wir dann, wenn das tatsächlich 
in größerem Maße eintreten sollte, sofort 
eine Änderung der Strafbestimmungen an­
streben werden. 

Allgemein darf ich zu den Strafbestim­
mungen aber feststellen, daß sie bei schwereren 
Delikten wesentlich weiter gehen als bisher. 
Durch die Einführung der Tagessätze gehen 
die Geldstrafen bis zu über 1 Million Schilling 
gegenüber 50.000 S nach dem geltenden Recht. 
Freiheitsstrafen können bei schweren Delikten 
bis zu drei Jahren verhängt werden. Völlig 
neu ist, daß neben der Strafe der Verfall des 
Vermögensvorteiles ausgesprochen werden 
kann, und wenn jemand schon zweimal wegen 
der gleichen strafbaren Handlung verurteilt 
wurde, so ist auf Kosten des Verurteilten zu 
erkennen, daß der Urteilsspruch zu veröffent­
lichen ist. 

Aber auch die Verwaltungsstrafen sind 
wesentlich höher als nach geltendem Recht 
und außerdem auf Delikte ausgedehnt, die 
bisher straffrei waren. Ich bedaure, daß es 
eine Zeitung für notwendig gehalten hat, 
eine völlig unrichtige Darstellung des wahren 
Sachverhaltes vorzunehmen. Damit wurde dem 
Gesetz und auch dem Konsumenten keines­
falls ein guter Dienst erwiesen. 

Völlig unrichtig und, ich möchte sogar 
behaupten, verantwortungslos' ist, daß heute 

135. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)62 von 140

www.parlament.gv.at



-.. ' 

Nationalrat XIII. GP - 135. Sitzung - 23. Jänner 1975 13171 

Pansi 
in der gleichen Zeitung behauptet worden ist, Präsident Probst: Der nächste Redner ist 
daß sich eine Lobby der Lebensmittelindustrie der Herr Abgeordnete Dr. Scrinzi. 
und der Gewerkschaft der Lebensmittelarbeiter 
durchgesetzt hätte. Ich darf feststellen, daß Abgeordneter Dr. Scrinzi (FPÖ):/ Herr Prä­
bei den Beratungen des Unterausschusses, sident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Erlauben Sie mir, daß ich, ehe ich als Sprecher 
aber auch bei den Vorberatungen meiner der freiheitlichen Fraktion noch einmal for­
Fraktion niemals ein Vertreter der Lebens-

muliere, von welchen Überlegungen wir uns mittelarbeitergewerkschaft anwesend gewesen ' 
bei den Beratungen dieses wichtigen Gesetzes ist. Ich verstehe nicht, wieso von verantwor-
leiten ließen, als Ausschußvorsitzender ein­tungsbewußten - mit Fragezeichen in diesem 

Fall - Redakteuren eine solche Unwahrheit leitend ein paar Bemerkungen anbringe. 
in die Welt gesetzt werden kann. Ich glaube, daß wir heute ein Gesetz be-

raten, von dem man sagen kann, daß es die 
Ich glaube abschließend ohne Übertreibung Frucht eines Vorgehens war; das wir auch in 

sagen zu können, daß in den 26 Sitzungen anderen legislativen Bereichen wünschen wür­
des Unterausschusses und den noch viel zahl- den, nämlich das Ergebnis einer außerordent­
reicheren Beratungen außerhalb dieser Sitzun- lieh intensiven Zusammenarbeit der Abgeord­
gen ein ausgezeichnetes Lebensmittelgesetz neten dieses Hauses mit den Vertretern der 
zustande gekommen ist. Die zahlreichen Ex- Wissenschaft und der Praxis. Dieser nicht 
perten und die Beamten des Gesundheits- und immer sehr einfach zu bewerkstelligenden 
des Justizministeriums haben dabei wertvolle Zusammenarbeit _ weil ja ganz andere 
Arbeit geleistet. Ihnen allen sei dafür herz- Arbeitskl'iterien für die beiden Gruppen gel­
liehst gedankt. Leider haben die Massenmedien ten _ haben wir es zu verdanken, daß wir 
dieser für alle Österreicher so wichtigen Arbeit ein gutes Gesetz gemacht haben. 
recht wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Ich 
hoffe, daß VOn ihnen das Versäumte zu gegebe- Ich darf als Ausbchußvorsitzender allen jenen 
ner Zeit nachgeholt wird. Damen und Herren, die als Experten fungier-

ten - es waren nicht weniger als 25 Wissen­
Wir können uns mit dem neuen Lebens- schaf tIer und Praktiker der verschiedensten 

mittelgesetz aber auch international nicht einschlägigen Lebensgebiete _, aber auch den 
nur messen, sondern liegen im Spitzenfeld. fachkundigen Beamten des zuständigen Res­

sorts meinen und unseren Dank aussprechen. Der österreichischen Bevölkerung werden 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes mit 1. Juli Wenn in 26 Unterausschußsitzungen und 
1975 und der zahlreichen Verordnungen, die elDlgen Ausschußsitzu.ngen bei mehr als 
bis spätestens 1. Juli 1978 erlassen sein müssen, 2600 Wortmeldungen ein Gesetz zustande 
Lebensmittel in einwandfreier Qualität und kam, von dem wir, glaube ich, jenseits und 
Beschaffenheit zur Verfügung stehen. Durch über alle Fraktionen hinaus behaupten können, 
die Kennzeichnungspflicht wird aber auch daß es ein Gesetz ist, das Jahrzehnte stand­
sichergestellt, daß die Österreicher wissen, halten und sich bewähren wird, so galt der 
was sie kaufen beziehungsweise essen und Grundsatz - wenn ich mir erlauben darf, 
trinken. hier für beide Oppositionsparteien zum Metho-

dischen ein Wort zu sagen -, daß für ein so 
Ohne die Verdienste der anderen Parteien 

bedeutendes und kompliziertes Gesetzeswerk 
und ihrer Experten im Unterausschuß schmä- der Zeitfaktor nicht ausschlaggebend sein 
lern zu wollen, möchte ich doch der Meinung konnte. Dieser Grundsatz war richtig. 
Ausdruck geben, daß es bei einer anderen Zu-
sammensetzung des Hohen Hauses ein so Es war nicht entscheidend, ob es uns ge­
gutes Lebensmittelgesetz nicht gegeben hätte, lingen wird, wie es der Wunsch der Regierungs­
denn zu groß sind die Interessengegensätze. partei war, dieses Gesetz noch auf den Weih-

nachtsgabentisch der Frau 1\-finister Dr. Leo-
Wir freuen uns, daß es gelungen ist, ein sol- dolter, die ja bisher unter ihrem Christbaum 

ches Lebensmittelgesetz fertigzustellen. Wir nicht allzuviel gefunden hat, zu legen, sondern 
freuen uns aber auch sehr, daß es gelungen ist, daß wir uns über manche Klippen und Schwie­
das Lebensmittelgesetz einstimmig im Aus- rigkeiten hinweg in ständiger neugefaßter 
schuß verabschieden zu können und daß dem Geduld bemüht haben, gemeinsame Standorte 
Gesetz auch heute von allen Parteien die Zu- zu erarbeiten. Und das ist uns gelungen. 
stimmung gegeben wird. Denn damit - und 
das war vor allem unsere Überlegung - ist Nicht in allen Belangen wird das Gesetz 

. ein langer Bestand des Lebensmittelgesetzes jeden von ,uns befriedigen, nicht in allen Be­
im Interesse der österreichischen Bevölkerung langen wird es aber auch draußen die allge­
gesichert. Wir geben diesem Gesetz gerne meine Zustimmung finden. Es wird manchen 
unsere-Zustimmung. (Beifall bei der SPÖ.j Verbraucher geben, dem es zuwenig weit-
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gehend scheint, es wird dagegen manchen 
Produzenten geben, der glaubt, daß allzusehr 
in den Bereich der Produktion im Sinne des 
Dirigismus eingegriffen wurde, daß vielleicht 
auch Fragen des Markenschutze'!, des Her­
stellungsgeheimnisses nicht genügend berück­
sichtigt .sind. Dieser Gefahr ist natürlich jedes 
Menschenwerk, ist jede Norm ausgesetzt, 
und die idealste Norm kann natürlich die 
Fülle der Probleme, die das Lebendige an sich 
mitbringt, nicht vollkommen lösen. Darüber 
sind wir uns im klaren. 

Wir waren aber auch, abgesehen von der 
Überlegung, daß wir dieses Jahrzehntegesetz 
gründlich und eingehend beraten müssen, da­
von überzeugt, daß ein auf dem Papier optimal 
erscheinendes Gesetz gerade wegen seiner 
Übervollkommenheit seine Aufgabe nicht er­
füllen kann. Dafür gäbe es Beispiele in anderen 
Lebensbereichen, . etwa in der Erziehung, wo 
die Übervollkommenheit, die Overprotection, 
Schaden statt Nutzen anrichtet. Daß uns 
also nicht ein überkandideltes Gesetz; das uns 
zwar bei der Lektüre befriedigt, sich in der 
Praxis aber nicht bewährt, beschert werde, 
darum waren wir von den Oppositiollsparteien 
und war auch ich als Vertreter der freiheitlichen 
Fraktion sehr bemüht. 

Ich glaube, daß man sagen kann, wir haben 
ein durchführbares Gesetz - Schwierigkeiten 
werden sich zweifellos noch im Laufe der Zeit 
zeigen - bei einem unter den gegebenen 
Umständen optimalen Verbraucherschutz 
schaffen können. 

Es war ja noch eine weitere Überlegung 
mit einzubeziehen. Hier haben wir es im ent­
fernten Sinn mit etwas zu tun, das sich in 
anderen Bereichen das Verursacherprinzip 
nennt. 

Denn dIe Tendenz war i:rp.mer wieder spür­
bar: Hier ist die böse, gewinnsüchtige Lebens­
mittelindustrie, die quasi ohne Rücksicht auf 
Verluste und Verbraucherinteressen maximal 
und möglichst billig produzieren will, und 
dort ist der von einer solchen Tendenz ge­
fährdete Verbraucher. Die Wirklichkeit ist 
ganz anders. Gerade die Lebensmittelindustrie, 
nicht der kleine Einzelbetrieb, der vielleicht 
einmal beim Metzger eine schlechte Kuh 
abliefert, wenn ihm das überhaupt.gelingt, 
ist durch schlechte Qualität ihrer Produkte 
in einem Maße gefährdet, daß diese Industrie 
sich solche Qualitätsrisken gar nicht leisten 
kann. Daß sie da und dort trotzdem unvermeid­
bar sind, wird auch das beste Lebensmittel­
gesetz nur bis zu einem gewissen Grad ver­
hindern können. 

Aber wir mußten uns auch darüber im klaren 
sein - gerade in einer Zeit, wo uns die Preis-

steigerungen täglich mehr Sorgen machen -, 
daß das Gesetz nicht Auflagen und Folgerun­
gen bringen kann, die unzumutbare Kosten­
steigerungen bringen, bei denen dann sehr 
bald der Streit entsteht, wer diese Mehrkosten 
trägt. Ich glaube, es konnte gerade im Interesse 
jener Partei, die sich sehr gerne zum einzigen 
und zum Monopolvertreter des Verbrauchers 
in Österreich aufwirft, nicht gleichgültig sein, 
ob wir eine Kostenbewegung verursachen, 
von der natürlich leicht zu sagen ist, das müssen 
selbstverständlich die Produz;enten verkraften. 
In diesem Bereich ist eben nicht mehr sehr viel 
zu verkraften. Es mußte also ein Gesetz sein, 
mit dem wir diesen optimalen Schutz erreichen, 
ohne unzumutbare Kostensteigerungen zu 
provozieren, Kostensteigerungen wedel' durch 
überflüssige Herstellungsvorschriften wie auch 
Kostensteigerungen durch unzumutbare Ver­
fahrensvorschriften und administrative. Be­
lastungen. (Der Prä 8 i d e nt 'Übernimrnt wieder 
den Vorsitz.) 

Herr Kollege Pansi, der Oppositionssprecher, 
ist natürlich bei einem Gesetz, das wir - er­
freulicherweise, möchte ich sagen - gemeinsam 
beschlossen haben, ein wenig in Verlegenheit, 
wenn er nun als Kritiker auftreten soll. Sie 
haben mir aber Gelegenheit gegeben - ich 
werde keinen unmäßigen Gebrauch davon 
machen -, doch auch ein paar kritische 
Anmerkungen zu machen. 

Wenn Sie den - übrigens dieser Regierungs­
vorlage vorausgehenden - Initiativantrag der 
bei den Oppositionsparteien ein wenig einfach 
als unklar und kurz. gefaßt qualifiziert haben, 
so tun Sie weniger den dort aufscheinenden 
Verfassern Unrecht als jenen zahlreichen 
Experten, die diesen Entwurf unter Heran­
ziehung der modernsten Gesetzgebung in ganz 
Europa verfaßt haben. . 

Die Kürze oder Länge eines Gesetzes ist 
kein Qualitätsmerkmal, genausowenig wie ge­
rade das von dieser Partei so gern in die De­
batte geworfene Wort "modern". "Modern" 
ist kein Qualitätsnachweis, sagt gar nicht'!. 
Im Gegenteil: Viele Modernismen sind oft 
geradezu der Hinweis auf Qualitätsverlust, 
und nicht die Modernität ist für die Qualität 
des Gesetzes maßgebend, sondern die Frage, 
ob es gelung'en ist, unt.er Berücksichtigung 
des Verbraucherinteresses, der Gegebenheiten 
in der heutigen Nahrungsmittelherstellung 
und auch der Versorgung mit jenen Waren, 
die das Gesetz umfaßt, also unter Berück­
sichtigung der Produktionsverfahren, der zu­
mutbaren Preise, der Administrierbarkeit, ein 
Gesetz zu schaffen. Das kann einmal in drei 
Paragraphen bestens gelingen, ein anderes 
Mal wird man dazu 150 brauchen. 
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Wenn Sie gesagt haben, Sie wollen trotzdem 

nicht die Verdienste dieses Initiativantrages 
abwerten, so möchte ich, Ihnen das zurück­
gebend, sagen: Ich verkenne auch keineswegs, 
daß die Regierungsvorlage sich bemüht hat, 
eine brauchbare Diskussionsgrundlage zu 
liefern. 

Meine Damen und Herren von der SPÖ! 
Mehr war aber diese Regierungsvorlage nicht. 
Wenn Sie heute jemanden darauf ansetzen 
wollten zu sagen, wieviel das heute zu beschlie­
ßende Gesetz von der Regierungsvorlage ent· 
hält und wieviel an Gedanken und Ideen aus 
dem Entwurf des Initiativantrages und aus 
jenem, was die Opposition zusammen mit 
Ihnen überhaupt frei erarbeitet hat, dann 
würde die Regierungsvorlage sehr schlecht 
fahren, dann würden Sie nur sehr wenige 
Steine aus dieser Vorlage in dem Gesamtbau­
werk finden, das heute vor uns liegt. 

Das ist aber kein Nachteil. Ich glaube, 
gerade diese Form hätte die ja nicht mehr 
lang im Amt befindliche Alleinregierung der 
Sozialistischen .Partei darauf hingewiesen und 
sollte sie darauf hinweisen, daß es auch in 
anderen Bereichen besser wäre, die Zusammen· 
arbeit zu suchen, statt den Weg der Überstim. 
mung und des Einsatzes der Mehrheit zu 
gehen. 

Wir waren streckenweise geradezu in die 
Lage versetzt, Ihre eigene Regierungsvorlage 
gegen die Regierungspartei und gegen Teile 
Ihrer Fraktion verteidigen zu müssen. Wir 
haben es dort ohne Rücksicht auf Prestige 
getan, wo wir der Meinung waren, daß die 
Regierungsvorlage eine richtige und vielleicht 
auch eine bessere Lösung dargestellt hat, als 
sie in unserem Initiativantrag enthalten war. 

Noch ein abschließendes Wort: Sie haben 
mit erhobenem Zeigefinger -:- die Richtung 
ist uns klar - im Hinblick auf die Lebens­
mittelindustrie gesagt : Wenn sich etwa er­
weisen sollte, daß jene durchaus in Überein­
stimmung mit der Strafrechtsreform stehenden 
Liberalisierungstendenzen im strafgesetzlichen 
Teil unzureichend sind, dann werden wir 
sofort mit einer Novelle da sein! 

Ich hätte jetzt so gern einen Ausflug in 
den historischen Marxismus gemacht. Den 
Ruf nach Strafe hat ja der Marxi<;;mus, als er 
die Welt zu "beglücken" begann, abgeschafft, 
von der Todesstrafe über die Gefängnisse bis 
zu den Gerichten. Ich bitte Sie nachzulesen. 
Ich glaube nicht, daß der Ruf nach Strafe die 
noch bestehenden oder sich allenfalls erst 
zeigenden Fragen dieses Gesetzes lösen helfen 
wird. 

Davon ist nicht das betroffen, was wir 
heute zur Verteidigung unseres Initiativan­
trages sagen, und nicht das, was wir bejahend 
zu der Fassung der Strafbestimmungen heute 
bekennen werden: Unser Initiativantrag kann 
Ihnen über weite StreckeD beweisen, daß wir 
sehr viel restriktiver waren, das heißt also, 
um nicht mißverstanden zu werden, daß wir 
in unseren Strafforderungen in den wichtigen 
Bereichen weit über die Strafausmaße der 
Regierungsvorlage hinausgegangen sind. Wir 
haben uns nie als die Vertreter einer Lobby 
empfunden, und wir stimmen mit Ihnen 
überein, daß selbstverständlich nur wirksame 
Strafsanktionen einen Sinn haben. Wir waren 
mit Ihnen der Meinung, daß die bisherigen 
Strafbestimmungen nicht ausreichend waren. 

Aber wir wehrten uns, ich glaube, ohne 
Verbraucherinteressen zu schädigen - und 
ich komme am Schluß noch ein bißchen auf 
die Polemik, die unter der Initiative von Kun­
digen, aber in der Form von Veröffentlichungen 
durch Unkundige Platz gegriffen hat, zurück 
und werde dazu ein paar Worte sagen - ener­
gisch dagegen - wir waren der Meinung, 
daß es wirksame Strafsanktionen geben muß-, 
auf einem Gebiete des Nebenstrafrechtes alles 
das umzukehren, was wir als gemeinsamen 
Fortschritt bei der Strafrechtsreform betrach­
tet haben. 

Es wäre unverträglich gewesen, reine Über­
tretungsdelikte, welche selbst in Ihrer eigenen 
Regierungsvorlage oder im früheren Lebens­
mittelrecht nirht unter die Judikatur der 
Strafgesetze fielen, jetzt zu Crimina zu machen 
und damit womöglich eine ganze Reihe nicht 
von Unternehmungen der großen Lebensmittel­
industrie, sondern eine ganze Reihe von Ur­
produzenten aus dem kleineren Bereich: 
Bauern, Fleischhauer, Lebensmittelhändler und 
so weiter, in das Heer der Vorbestraften zu 
stoßen. 

Es muß ja auch berücksichtigt werden, 
wenn ich Strafbestimmungen erlasse,· daß 
dieses Gesetz mit seinen strengen Verbotsvor­
schriften , mit seiner gewaltigen Ausdehnung 
auf den erfaßten Warenbereich ohnedies auch 
ohne Strafgesetz schon einen wesentli.ch besse­
ren Verbraucherschutz bringt. 

Meine Damen und Herren! Erlauben Sie 
mir als Arzt, der diesem Thema schon durch 
Jahre auch hier im Hause eine besondere 
Aufmerksamkeit zuwendet - nämlich der 
Frage gesunder Nahrungs- und Lebens­
mittel-, doch ein paar grundsätzliche Be. 
merkungen zur Bedeutung dieses Gesetzes 
anzufügen. 

Wir haben es dabei im Grunde mit einem 
Umweltschutzgesetz zu tun. Wir müssen davon 

909 
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ausgehen, daß der Mensch ein halboffenes gefährden. Das war immer wieder bei der 
System ist,. das über seine Nahrungs- und Gesetzwerdung zu beachten. 
Verdauungsorgane natürlich auch in ständiger 
Verbindung mit der Umwelt steht. Das heißt 
also, daß nicht anders als Lärm, Luft, Wasser 
und was immer von außen auf uns einwirkt 
auch das Nahrungsmittel etwas ist, was als 
ein Umweltfaktor in ganz besonders intimer 
Form auf den menschlichen und natürlich 
auch auf den tierischen und pflanzlichen 
Organismus e~nwirkt. 

Daß die seligen, die schönen Zeiten - so 
würde man heute im Zuge der Nostalgiewelle 
sagen - vorbei sind, in denen jeder sein Ge­
müse sozusagen vor dem eigenen Haus gebaut 
hat, in denen 85 Prozent bäuerliche Bevöl­
kerung 85 Prozent oder mehr des gesamten 
Volkes in Eigenversorgung wirklich mit na­
türlichen Nahrungsmitteln versorgen konnten, 
das ist nicht zu ändern. Wir hätten aber 
die ganze Bevölkerungsentwicklung, die wir 
heute haben, gar nicht durchstehen können, 
wenn nicht bei ständiger Einschränkung der 
Produktionsflächen - trotz gewaltiger Ver­
besserungen der Produktionsmethoden in der 
Landwirtschaft und gewaltiger Zunahme der 
Produktivität des einzelnen Lebensmittel er­
zeugenden bäuerlichen Betriebes etwa - die 
explosionsartig wachsende Bevölkerung durch 
die Lebensmittelindustrie hätte versorgt werden 
können: Ohne eine moderne Lebensmittel­
industrie wäre das gar nicht möglich gewesen. 

Wenn man das aber tun will, wenn man eine 
Millionenstadt wie Wien mit Nahrungsmitteln 
versorgen will, dann muß man eben kon­
servierte, vorbehandelte Nahrungsmittel an­
liefern, dann muß man Nahrungsmittel so 
präparieren, daß man sie unter Umständen 
wochen- und monatelang lagern kann, dann 
muß man sich mit der Problematik der Tief­
kühlung, unter Umständen der Bestrahlung, 
der Nachreifung und so weiter auseinander­
setzen. Es sind nicht böse Gewinnimpulse, 
die diese Industrie hervorgebracht haben, 
sondern sie ist in einem Prozeß der Wechsel­
wirkung ebenso ein Kind uns~rer Zeit wie die 
Eisenbahn, der Rundfunk oder, wenn Sie 
wollen, der Computer .. Sie sind nicht unsere 
sozusagen natürlichen Feinde, wie es Marx 
vor hundert Jahren gesehen hat, sondern sie 
gehören mit zu den Fundamenten dieser -
ich sage es jetzt - modernen Gesellschaft. 

Hier. kann in gemeinsamer Anstrengung 
das Bemühen nur dahin gehen, die daraus 
sich zwangsläufig' ergebenden Probleme im 
Interesse des Verbrauchers aber auch so zu 
lösen, daß wir dabei nicht eine der Grundlagen 
der Versorgung mit Nahrungsmitteln einer 
in Millionimräumen geballten Bevölkerung 

Dazu kommt, warum wir jetzt von der 
anderen Seite her außerordentlich kritisch 
und gewissenhaft vorgehen mußten: N ahrungs­
mittel, schlechte Nahrungsmittel, nebenbei 
bemerkt - wenn ich mich an die gestrige 
Zuckerdebatte erinnere, auch zu reichlich 
genossene Nahrungsmittel - stellen einen 
echten, einen gefährlichen Umweltschaden 
dar. Wenn Sie heute in einer Morbiditäts­
und Mortalitätsstatistik nach den Faktoren 
von Tod und Krankheit suchen, dann werden 
Sie relativ weit vorne die Fehlernährung, 
die Überernährung natürlich, in Ländern 
der Dritten Welt vor allem auch die Unter­
ernährung und jene Fehlernährung, die aus 
Mangel an geeigneten Nahrungsmitteln ent­
steht, finden. 

So stellt denn auch das Nahrungsmittel 
bei der großen Zahl von Umweltschäden, 
die auf den Organismus einwirken, wie 
Strahlung, die verschiedensten Immissionen 
in Luft, Wasser und Boden, die leider nicht 
zu leugnende Medikamentensucht,der Me­
dikamentenmißbrauch, die zunehmende Strah. 
lurigsexposition . aus den verschiedensten 
Quellen, wobei ich wieder einmal auf das 
Thema - weil die Frau Bundesminister 
heute auf der Regierungsbank sitzt - der 
potentiellen Strahlengefährdung durch die Spal. 
tungskraftwerke hinweise, einen wichtigen Fak­
tor dar. Es war notwendig, im Auge zu behalten, 
daß die Summation dieser Schäden in bezug 
auf erbändernde und krebserzeugende Faktoren 
beachtet werden muß. 

Ich glaube aus diesem Aspekt sagen zu 
können,daß dieses Gesetz ein wirklich be­
achtlicher Fortschritt im Rahmen der Um­
weltschutzpolitik genannt werden kann.' Er 
mußte aber errungen werden unter Berück­
sichtigung der Probleme auch einer freien, 
marktorientierten, dem internationalen Wett­
bewerb ausgesetzten Produktion. 

Wenn wir Freiheitliche uns in der Frage 
der Lebensmittelkennzeichnungzu sehr weit· 
gehenden gesetzlichen Vorschriften bewegen 
ließen, so nicht deshalb, um den eIgenver­
antwortlichen und freien Bürger zu ent­
mündigen, sondern um ihm notwendige In­
formationen zu reichen. Das möchte ich zur 
Verteidigung jener Vorschriften sagen, damit 
man uns' nicht den Vorwurf macht, das sei 
mit freiheitlichen Gesellschaftsvorstellungen, 
mit dem Bekenntnis zum freien und mündigen 
Bürger nicht vereinbar. Es bleibt nur zu wün­
schen, . daß dieser Bürger anders, als die Er­
fahrungen in anderen Ländern zeigen, von 
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diesen ihm nun zur Verfügung stehenden 
Informationen auch Gebrauch macht. 

Meine Damen und Herren t Ich bitte zu 
entschuldigen, wenn ein paar Wiederholungen 
unvermeidlich sind, aber bei einem gemeinsam 
beschlossenen Gesetz· ist da,! nicht anders 
möglich. 

Auf die bedeutende Ausdehnnng des An­
wendungsbereiches. hat der KollegePansi 
von der SPÖ schon hingewiesen. Ich glaube; 
daß wir in manchen Bereichen insofern des 
Guten zuviel getan haben, als es noch Jahre, 
um nicht zu sagen Jahrzehnte, dauern wird, 
bis wir' in der Lage sein werden, alle diese 
eher für die Fragen des Gesundheitsschutzes 
nebensächlichen Gebiete wirklich der im Gesetz 
vorgesehenen Kontrolle unterziehen zu können. 
Aber es ist vielleicht kein Nachteil, daß wir 
in Vorausschau der Entwicklung mit diesem 
Gesetz jedenfalls die Möglichkeit geschaffen 
haben. 

Zum Verbotsprinzip bekennen wir uns gleich­
falls. Wir halten das für einen echten Fort­
schritt, weil vor allem dieses Verbotsprinzip 
klare Verantwortlichkeiten schafft. Es wird 
am zuständigen Ressort liegen, daß die hiefüt 
erforderlichen Verordnungen möglichst bald 
kommen. 

Wir haben uns schließlich, anders als in 
unserem Initiativantrag vorgesehen, dazu be­
kannt, die Urproduktion, also Lebensmittel 
tierischer und pflanzlicher Herkunft etwas 
vereinfachter gesagt, mit in dieses Gesetz 
und damit primär in die Kompetenz des 
Gesundheitsministeri ums einzubeziehen, 0 b­
wohl wir eher der. Meinung gewesen wären, 
man sollte im Sinne der Kompetenzent­
flechtung und der besseren Handhabung diese 
Gegenstände in Sondergesetzen regeln. Aber 
ich glaube, daß im Endergebnis die Lösung 
praktikabel ist. Die notwenigen Mitkompe­
tenzen der anderen Ressorts sind in dem 
erforderlichen Umfang gewährleistet. Die Er­
fassung der Urproduktion ist sicher ein ent­
scheidender Fortschritt. 

Für wichtig halte ich auch, daß durch die 
klare Definition und Abgrenzung von Ver­
zehrprodukten, ·von diätetischen Lebensmitteln 
eine bislang bestehende graue Zone beseitigt 
wurde, daß wir den Bereich der eigentlichen 
Arzneimittel, der Lebensmittel und dieser 
Sondergruppe rein und säuberlich getrennt 
haben und die Kriterien für diätetische 
Lebensmittel .festgelegt haben. 

Ich bekenne mich rückhaltlos zum Verbot 
gesundheitsbezogener Werbung, weil ich nicht 
glaube, daß die Werbetricks, die wir in einer 
freien Marktwirtschaft im übrigen Bereich 
bejahen - Werbung gehört zu den Elementen 

einer freien Marktwirtschaft -, hier An­
wendung finden sollen. In einem Bereich, 
wo die Werbung, wenn ich so sagen darf, 
auf die Urängste des Umworbenen, nämlich 
auf die Angst vor Krankheit, auf die Sorge 
um Gesundheit abgestellt ist, soll man nicht 
sagen: Hier gelten Wettbewerbs- und Werbe­
grundsätze wie überall, soll er halt für Lebens­
mittel oder diätetische Lebensmittel sinnlos 
Geld ausgeben, es ist ja seine Sache, wenn 
die dort angekündigten Wirkungen tatsächlich 
von diesen Waren nicht gewährleistet und 
nicht erzielt werden k.önnen. Hier glaubten 
wir im Hinblick auf die besondere psycho­
logische Situation des Verbrauchers sagen 
zu sollen, daß einer gesundheitsbezogenen 
Werbung eine Grenze gezogen werden muß. 

Zur verbesserten Information p.es Ver­
brauchersdurch die Kennzeichnungsvor­
schriften bekennen wir uns gleichfalls, appel­
lieren aber bei dieser Gelegenheit noch einmal 
an die künftigen Verbraucher, von diesen 
Kennzeichnungen Gebrauch zu machen. Aller­
dings,' glaube ich, haben wir uns hier ein 
wenig zu sehr an einen utopischen, kritisch 
und wissenschaftlich denkenden und argu­
mentierenden Verbraucher gewandt; denn die 
Hausfrau, die an einem Samstagvormittag 
einkaufen geht und die Kennzeichnungsvor­
schriften studiert, die wird für· denselben 
Einkaufs bummel, zu dem sie früher zwei Stunden 
gebraucht hat, sechs aufwenden müssen. 

Aber es wird hoffentlich ein vernünftiger 
Gebrauch herausspielen, und derjenige, der 
besonders besorgt ist, möglichst von Zusätzen 
freie Lebensmittel zu bekommen - wobei 
nicht immer gesagt ist, daß das, was sich als 
naturrein anbietet, auch schon das Gesund­
heitsverträglichere ist, und das, was in irgend-. 
einer Weise durch die Bearbeitung gegangen 
ist, das gesu.ndheitlich Schlechtere ist; es 
gäbe viele Gegenbeispiele, wo erst die Auf­
bereitung über chemische, pharmakologische 
und physikalische Bearbeitung ein unge­
nießbares Naturprodukt zu einem wertvollen 
Lebensmittel macht -, der Verbraucher also 
hat immerhin die Möglichkeit, sich an Hand 
der Kennzeichnungen zu orientieren. 

Es ist uns weiters - gegen einen gewissen 
Widerstand der Regierungspartei, muß ich 
sagen - gelungen, den Weg der europäischen 
Harmonisierung zu beschreiten. Ich glaube, 
daß wir der Tatsache der immer stärkeren 
Verflechtung der Lebensmittel und all der 
anderen Waren, die hier erfaßt sind, Rechnung 
tragen müssen, daß wir uns nicht ein­
bilden dürfen, wir hätten das Pulver ausschließ­
lich in Österreich erfunden, und vor allem 
nicht, daß wir das in Österreich erfundene 
Pulver um jeden Preis jedermann verkaufen 
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müssen. Wir haben uns einfach zu gemeinsamen, 
vernünftigen Lösungen mit starker Orien­
tierung an europäischen Maßstäben durch­
gerungen. 

Sehr angelegen sein ließen wir uns neben 
dem Gesundheitsschutz des Verbrauchers den 
Rechtsschutz aller jener, die an der Erzeugung, 
der Herstellung, dem Vertrieb und der 
Lagerung von Lebensmitteln und anderen 
Waren im Sinne dieses Gesetzes beteiligt 
sind. Hier ist sicher die Auflage, daß im Ver­
ordnungswege Verbotslisten, Positivlisten er­
lassen werden und wir sehr klare Zulassungs­
vorschriften mit befristeten Bescheidauflagen 
haben, ein Weg im Sinne der Verbesserung 
der Rechtssicherheit. 

Daß wir die Qualifizierung der Lebensmittel 
-an Normen, die die Wissenschafter erarbeitet 
haben, vorgenommen haben, bedeutet eine 
Verbesserung des Rechtsschutzes, vor allem 
im Streitfalle, weil der belangte Händler, 
Erzeuger oder Hersteller nicht mehr aus­
schließlich dem wissenschaftlichen Ermessen 
der Anklage- und Gerichtsbehörde ausgeliefert 
ist. Daß wir leider keine wirkliche Waffen" 
gleichheit erzielen konnten, halte ich per­
sönlich für einen Mangel dieses Gesetzes. 

Immerhin sind die meisten Beurteilungs­
grundlagen für die Qualität auch der öster­
reichischen Lebensmittel, Zulassungsstoffe und 
so weiter an internationale wissenschaftliche 
Kriterien gebunden. 

Es wurde schon vom Herrn Berichterstatter. 
dankbarerweise jenen Publikationen entgegen­
getreten, die noch während laufender Unter­
ausschußberatungen durch Indiskretionen er­
möglicht wurden, die uns sehr wohl bekannt 
sind und unter Verletzung der Vertraulichkeit 
der Presse zugespielt wurden; wo bestimmte 
Leute, die ihren höchstpersönlichen Stand~ 
punkt nicht durchsetzen konnten, geglaubt 
haben, sie sollen gegen die einstimmige Auf­
fassung des Ausschusses nunmehr Lobbys 
mobilisieren. 

Die Strafbestimmungen sind wesentlich ver­
schärft worden. Meine Damen und Herren! 
Wo haben wir irgendwo im Bereich der 
österreichischen Strafrechts bestimmungen eine 
Norm, die vorsieht, daß schon bei einem 
abstrakten Gefährdungsdelikt, ohne daß irgend 
jemand tatsächlich geschädigt worden ist, 
eine Freiheitsstrafe von einem Jahr verhängt 
werden kann? Die Unterstellungen, daß man 
die Effizienz des Gesetzes durch laxe Straf­
bestimmungen untergraben hätte, sind also 
vollkommen tatsachenwidrig, um nicht zu 
sagen böswillig. Wollte ich mich dazu auf­
schwingen, einen Fachausdruck aus meinem 

engeren Fach zu verwenden, so hätte ich ein 
sehr passendes Wort dafür. Ich verzichte 
aber darauf. 

Meine Damen und Herren! Vor allem für 
die österreichische Öffentlichkeit und zur 
Beruhigung der Verbraucher muß ich in 
Wiederholung dessen, was der Herr Berichts­
erstatter gesagt hat, darauf hinweisen, daß 
wir hohe Freiheits- und Geldstrafen hinein­
genommen haben. Für den Fall, daß Menschen 
tatsächlich an ihrer Gesundheit zu Schaden 
kommen - ob fahrlässig oder vorsätzlich 
gesetzt, ist dabei belanglos -, kann der 
Täter mit Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafen bis über 1 Million 
belegt werden. 

Daß die Gewinnabschöpfung, daß die Be­
schlagnahme der beanstandeten Waren als 
Novum in diesen Strafbestimmungen vor­
gesehen ist, hat der Herr Berichterstatter 
ebenfalls schon gesagt. 

Ich glaube also, daß man wirklich, auch 
wenn man nur den Verbraucher sieht, mit 
bestem Gewissen als verantwortlicher Gesetz­
geber sagen kann - hier bin ich etwas anderer 
Meinung als der Kollege Pansi -, wir haben 
einen optimalen strafrechtlichen Schutz er­
reicht. Er ist in mancher Richtung an der 
Grenze dessen, was man in einer freien, in 
einer so oft beschworenen mündigen, ge­
bildeten und informierten Gesellschaft über­
haupt noch zumuten kann. 

Keine ideale Lösung haben wir im Bereich 
des Sachverständigenbeweises gefunden. Es 
war in Zusammenarbeit mit dem Justiz­
ministerium, mit dem Herrn Justizminister 
persönlich, der sich hier verdienstvoll ein­
geschaltet hat, mit seinen Beamten und mit 
den drei Justizsprechern der Parteien aus dem 
Justizausschuß schließlich möglich, einen Kom­
promiß zu finden. Aber ich will - ohne 
jetzt etwas anzukündigen oder anzudrohen -, 
sollte es sich herausstellen, daß die hier von 
uns angestrebte Waffengleichheit in der Judi­
katur mißachtet wird und wir dann mit 
Novellierungen kommen, auf folgendes hin­
weisen: 

Die österreichische Straf justiz hat - gerade 
in den letzten Jahren und gerade der gegen­
wärtige Just~zminister war es - den Grundsatz 
der Waffengleichheit zwischen Anklagebehörde 
und Beschuldigtem vertreten. Das ist ein 
Grundsatz, der in den internationalen Kon­
ventionen zu den einschlägigen Bestimmungen 
der Menschenrechte verankert ist. Wir haben 
im ganzen übrigen strafprozessualen Bereich den 
Grundsatz, daß, wer in einer Voruntersuchung 
oder in einem gerichtlichen Untersuchungs­
verfahren mitgewirkt hat, im weiteren Ver-
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fahren vor Gericht ausgeschlossen und nur 
unter ganz bestimmten Bedingungen etwa als 
Zeuge zugelassen ist. . 

Hier hatte die Regierungsvorlage ursprüng­
lich vorgesehen, daß ein von einer Unter­
suchungsanstalt erstattetes Gutachten zum 
Zwecke der Qualifizierung eines Lebensmittels, 
sofern man einen Grund zur Beanstandung 
im Sinne gesundheitsschädlich, verdorben oder 
was immer gefunden hat, in dem Augenblick, 
in dem ein solches Untersuchungsgutachten 
vorliegt, in den Rang eines gerichtlichen 
Gutachtens erhoben wird. Das ist ein Grundsatz, 
den es im ganzen übrigen strafprozessual(tn 
Bereich nicht nur nicht gibt, sondern der dort 
ausdrücklich abgelehnt wird. ' 

Leider war es nicht möglich, diesen Grunde 
satz auch im § 48 dieses Gesetzes zu ver­
wirklichen; nicht mit der Absicht, die her­
vorragenden Experten und Sachkenner der 
Untersuchungsanstalten als Sachverständige 
auszuschließen, sondern nur mit der Absicht, 
die im Vorverfahren tätig gewordenen Unter­
sucher im gleichen Verfahren dann als Sach­
verständige abzulehnen. Wir hätten gar 
nichts dagegen gehabt, und es wäre auch in 
Übereinstimmung mit den strafprozessualen 
Möglichkeiten, sie als Zeugen oder sachver­
ständige Zeugen zu vernehmen. 

Wir waren sogar bereit, so weit zu gehen, 
das im übrigen strafprozessualen Bereich be­
stehende freie Ermessen des Richters, inwie­
weit er Sachverständige zuzieht und inwieweit 
er sich an ihre Ergebnisse hält - darin ist 
er ja heute ganz frei -, so weit einzuengen, 
daß wir ihn verpflichtet hätten, auf alle Fälle 
den Untersucher, der im Anzeigeverfahren 
tätig war, als sachverständigen Zeugen heran­
zuziehen. 

Hier - das dürfen wir sagen - ist leider 
die Regierungsfraktion unter dem echten 
Druck einer wenn auch kleinen, aber sehr 
heftig agierenden Lobby gestanden. Ein Be­
weis dafür war für mich der. bislang - soweit 
ich es sehe - von der Regierungspartei nicht 
kritisierte Umstand, daß einer der Haupt­
verfechter dieser Grundsätze es sich erlauben 
konnte - nach dem einstimmig gefaßten 
Beschluß -, im Fernsehen aufzutreten, ob­
wohl er Beamter des Ressorts ist, und dort 
dieses Gesetz zu kritisieren. Was dem Bacher 
passiert ist - er hat sich, schon an die Luft 
befördert, erlaubt, einige Dinge zu kritisieren; 
man hat ihm sofort angedroht, daß das dienst­
rechtliche Konsequenzen hat -, das darf 
ich nur beiläufig erwähnen. 

Die Tatsache ist doch die: Wir haben ge­
meinsam - und auch das hat einer gewissen 
Anstrengung bedurft - erreicht, daß Waffen-

gleichheit bei der Untersuchung hergestellt 
ist. Denn nachdem jetzt die obligate Gegen­
probe da ist, war es natürlich für den Unter­
sucher der allenfalls beanstandeten Partei 
wichtig, daß er bei der Untersuchung der 
Gegenprobe erfahren können mußte, welche 
Untersuchungs- und Analysenmethoden der be­
anstandende Untersucher der Anstalt an­
gewandt hat. Das ist erfreulicherweise im 
Gesetz nun geklärt. Die Anstalten sind aus­
kunftpflichtig. Es weiß also die beklagte 
Partei: Meine Waren, meine Lebensmittel sind 
auf Grund dieser bestimmten Untersuchungs­
methoden und -ergebnisse beanstandet worden. 

Was bedeutet das aber? Das bedeutet, 
daß dem Richter die beiden Untersuchungs. 
ergebnisse hinsichtlich der angewandten Ver­
fahren und ihrer Resultate bekannt sind und 
daß er, wenn es darum geht, Schuld oder 
Nichtschuld festzustellen, darauf angewiesen 
ist, die Schlußfolgerungen zu beurteilen, die 
bei gleichen Methoden, bei gleichen Verfahren 
der eine Sachverständige im Untersuchungs­
verfahren, der andere Sachverständige als 
Untersucher der Gegenprobe gezogen hat. Da 
ist es natürlich unseres Erachtens mit dem 
Grundsatz der Waffengleichheit nicht ver· 
einbar, daß der eine eo ipso im Rang eines 
Sachverständigen ist, der andere bestenfalls 
als Zeuge gehört wird. 

Wir hoffen sehr, daß die österreichischen 
Richter von ihren richterlichen Freiheiten 
und von der vor allem im Ausschußbericht 
ausdrücklich empfohlenen Anwendung der 
Grundsätze der Strafprozeßordnung in jedem 
Zweifelsfalle Gebrauch machen und nicht 
wieder zum Amtskappelstaat zurückkehren, 
wonach derjenige, der Gutachter mit Amts. 
kappel ist, von vornherein der bessere und 
der mit den richtigeren Resultaten sein muß. 

Ich stehe nicht an zu sagen: Ich habe 
ganz unabhängig davon, wer auf der Re­
gierungsbank sitzt oder wer in Untersuchungs­
anstalten für die Untersuchung die Verant. 
wortung trägt, schon vor 8 Jahren die gleiche 
Auffassung vertreten, nämlich Waffengleich­
heit für beide Seiten. 

Das neue . Gesetz hat die Waffengleichheit 
nicht gebracht, hat aber den Richter sehr 
ausdrücklich - im Ausschußbericht haben 
wir es wiederholt - darauf hingewiesen, 
daß mit Einschränkung der Sonderstellung, 
die dieses Erstgutachten der Anstalt hat -
die Grundsätze der. Strafprozeßordnung an· 
zuwenden sind. 

Meine Damen und Herren! Damit bin ich 
am Ende. Ich darf mit der. nochmaligen 
Äußerung meiner Auffassung, daß es uns 
dank ausreichender Zeit - sie war gar nicht 
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zu lang, wie' die heute noch notwendigen So ist der Entwurf, der heute. vorliegt, nicht 
Druckfehler- . und Zitatenberichtigungen be- nur ein Erfolg dieser Konsensbereitschaft, 
weisen; sie war gar nicht zu reichlich bemessen sondern auch des erfolgreichen Dialoges 
- gelungen ist, in gemeinsamer Zusammen- zwischen 'Wissenschaft und Praxis einerseits 
arbeit, in Zusammenarbeit mit den Ver- und Politik andererseits. An dieser Stelle 
tretern der Wissenschaft, der Produzenten, möchte ich auch namens meiner Fraktion 
der Industrie, der Verbraucher, der Anstalten den Dank allen jenen Experten aussprechen, 
ein gutes und, wie ich glaube, für Jahrzehnte die an diesem Gesetz mitgewirkt haben 
vorbildliches Gesetz zu schaffen. und die sehr wesentlich zur Ver besserung 

Meine Partei wird sowohl diesem Gesetz beider Entwürfe beigetragen haben. (Beifall 
wie dem folgenden, das im Sinne von Anpassung bei der Ö V P.) 
und Klärung als Novelle ins Haus gebracht Wenn wir beim Danken sind, dann möchte 
werden wird, ihre Zustimmung geben. (Beifall ich auch .das Ministerium nicht vergessen. 
bei der F PÖ.j Es ist zwar keineswegs, wie auch behauptet 

wurde; das vorliegende Gesetz eine Recht­
Präsident: Als nächster zum Wort gemeldet fertigung dafür, daß wir ein eigenes Gesund­

hat sich der Herr Abgeordnete Dr. König. heitsministerium brauchen _ der Entwurf ist 

Abgeordneter DDr. König (ÖVP): Herr ja vom Sozialministeriunl eingebracht und 
Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geehrten vom Gesundheitsministerium erneuert worden 
Damen und Herren! Das heute vorliegende ~, aber ich stehe nicht an, vol). hier aus 
Gesetz ähnelt in gewisser Weise der großen auch all den Beamten des Ressorts, die uns 
Strafrechtsreform, die wir in diesem Hause mustergültig unterstützt haben, den ausdrück­
behandelt haben. Es hat in gleicher Weise lichen Dank auszusprechen. (Beifall bei der 
eine sehr lange Vorgeschichte, mit der sich ÖVP.j 
mein Fraktionskollege Stohs noch näher' be- Meine Damen und Herren ! Nur aus dieser 
fassen wird. Und es hat in gleicher Weise. Zusammenarbeit zwischen den Experten, den 
nicht an Versuchen gefehlt, durch Teilretormen Mitarbeitern des Ressorts und den Mitgliedern 
das aus dem vorigen Jahrhundert stammende des parlamentarischen Unterausschusses war 
Gesetz der modernen Entwicklung anzupassen, es möglich, daß nian, was ja selten ist im 
bis man zur Totalreform angesetzt hat. Parlament, ein eigenes Gesetzeswerk im Parla-

ment formuliert und nicht nur eine Beamten­Diese Totalreform liegt heute vor, und man 
kann mit Recht sagen ~ wie es mein Vorredner vorlage ratifiziert.·' Und erstmals hat man 

auch in diesem Gesetz den Beschluß des 
Dr. Scrinzi getan hat -: Von der Regierungs- Nationalrates verwirklicht _ auch auf das 
vorlage ist kein Stein auf dem anderen ge-
blieben. Auch das läßt den Vergleich mit der hat der Abgeordnete Pansi hingewiesen -, 
Strafrechtsreform zu; wo es ja ähnlich war. daß man die Grundsätze der großen Strafrechts­
Demioch bin auch ich der Meinung, daß das reform auch im Nebenstrafrecht verwirklicht. 
kein negatives Urteil für die Regierungsvorlage Nun, worin lag der Komprorniß zwischen 
ist, eher ein BeweiS für den Erfolg der Konsens- Regierungsvorlage und Initiativantrag be­
politik, die' hier betrieben wurde, vor allem gründet ~ Die Regierungsvorlage versuchte, 
aber ein Beweis für die konstruktive Rolle, wie Abgeordneter Pansi gesagt hat, eine 
die die Opposition gerade bei der Behandlung umfassende Regelung, ich mÖchte hinzufügen, 
dieser schwierigen Materie gespielt hat. eine perfektionistische Rege]ung, und sie lief 

Gefahr, damit einen ungeheuren Verwaltungs-
Ganz maßgeblich war für dieses Gesetzeswerk aufwand zur Folge zu habdn. Der Initiativ­

der gleichzeitig - eigentlich sogar etwas antrag hingegen legte sein Schwergewicht 
früher - eingebrachte Initiativantrag der auf die praktische Vollziehbarkeit. Und die 
ÖVP und der FPÖ. Es war ein Initiativantrag, Schwierigkeit im Ausschuß bestand nicht 
der von Experten erarbeitet wurde und dessen nur darin, zwischen diesen. beiden Auf­
Federführung Dozent Dr. Barfuss übernommen fassungen eine Brücke zu finden, sondern sie 
hat, dem ich heute auch namens meiner bestand vor allem auch darin, die unter­
Fraktion für diese Leistung und den selbstlosen schiedlichen Sprachen, die gesprochen wurden, 
Einsatz im Interesse eines . funktionierenden auf einen Nenner zu bringen. Die Sprache 
Parlamentarismus herzlich danken möchte. der Techniker, der Chemiker und Wissen-
(Beifall bei der Ö V P.) schafter einerseits, der Juristen andererseits 

Zu diesem Erfolg hat aber auch die Er- und schließlich der Politiker. Es kommt 
kenntnis der Regierungsfraktion beigetragen, nicht von ungefähr, . daß der Abgeordnete 
daß es einfach ohne gründliche Überarbeitung Pansi gesagt hat, der Initiativantrag erschien 
der Regierungsvorlage nicht möglich. gewesen ihm etwas unklar und etwas kurz gefaßt 
wäre, ein vollziehbares Gesetz zu schaffen. zu sein. Der Jurist würde sagen: Er war angelegt 
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auf die generelle Norm und nicht auf die 
Kasuistik, nicht auf die Regelung jedes Einzel­
falles, weil man einfach die vielfältigen Formen 
des modernen Lebens durch kasuistische 
Regelungen. auch nur begrenzt einfangen kann 
und überdies Gefahr läuft, daß man das Gesetz 
ständigen Neuerungen unterwerfen muß. 

So gesehen war gerade der Initiativantrag 
der Ausgangspunkt für ein in der Praxis auch 
vollziehbares Gesetz. Der Kompromiß, den 
wir heute hier haben, versucht eine Brücke 
zu finden, und ich will mich bemühen, diese 
Brücke in wenigen Worten zu skizzieren: 

Die Brücke bestand zunächst einmal darin, 
daß man inhaltlich eine umfassende Regelung 
vorsah, und zwar durch eine Ausweitung 
des dem Gesetz unterliegenden Warenkatalogs, 
vor allem durch Einbeziehung der Verzehr­
produkte und eines weiten Kreises von Ge­
brauchsgegenständen, aber auch durch Aus­
dehnung auf die Vorproduktion . im land­
wirtschaftlichen Bereich, schließlich aber in 
der Durchführung, indem man dem Gedanken 
des Initiativantrages auf Flexibilität und auf 
praxisgerechte Durchführung Rechnung trug, 
indem man zahlreiche Verordnungsermächti­
gungen in dem Gesetz vorsah, Verordnungs­
ermächtigungen, die es nicht notwendig 
machen, . bei jeder weiteren Entwicklung von 
Wirtschaft und Technologie das Gesetz zu 
novellieren. Und auch ein stufenweises Inkraft­
treten der verschiedenen Bestimmungen, vor 
allem der Verbotsbestimmungen, um auf 
diese Weise Rechtssicherheit zu schaffen 
und nach und nach dem Ministerium Gelegen­
heit zU geben, den Gesetzesrahmen auszu­
schöpfen. 

Von der vernünftigen und maßvollen In­
gebrauchnahme - und das möchte ich an 
die Adresse des Ressorts hier gesagt haben -
dieser weitgehenden Verordnungsermächti­
gungen seitens des Ministeriums wird eine 
effiziente Handhabung des Gesetzes abhängen. 
Strenge Vorschriften dort, wo es notwendig 
ist, aber Vermeidung unnützer Schikanen, 
die dem Konsumenten nichts bringen und 
nur Geld kosten. Und so haben wir denn 
auch· - und ich möchte darauf verweisen -
im Ausschußbericht zum § 10 ganz ausdrücklich 
festgehalten, daß "der Ausschuß erwartet, daß 
sich der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz bei der Erlassung von Ver­
ordnungen im Sinne des § 10 Abs. 1 auf 
Regelungen zur Sicherung der Ziele des 
Lebensmittelgesetzes beschränkt und darüber 
hinausgehende Eingriffe in Gewerbeange­
legenheiten und Wettbewerbsverhältnisse 
unterläßt ". 

Sehen Sie, analog wie bei der Strafrechts­
reform wurde der Ausschußbericht einver­
nehmlich formuliert. Wir haben auf den 
Ausschußbericht größtes Gewicht gelegt, weil 
der Ausschußbericht gerade durch die über­
einstimmende Willensbildung des Gesetzgebers 
für die spätere' Vollziehung darlegen soll, 
wie der Gesetzgeber die einzelnen Bestim­
mungen verstanden und durchgeführt wissen 
wollte. 

Es wird oft von Journalisten, die ja versuchen 
müssen, aus der schwierigen Materie das 
Wichtigste herauszuziehen, die Frage gestellt : 
Was ändert eigentlich das geltende Gesetz 
gegenüber dem jetzigen Gesetz? Nun, in­
haltlich sind es drei wesentliche Dinge: 

Zunächst einmal: Durch die schrittweise 
Einführung des Verbotsprinzips trägt das 
Gesetz dem immer stärker werdenden Einsatz 
von chemischen Zusätzen bei der Konser­
vierung von Lebensmitteln Rechnung. 

Zum zweiten wird durch die Ausweitung 
des Warenkreises versucht, vor allem im Bereich 
der Gebrauchsgegenstände der Tatsache Rech­
nung zu tragen, daß Verpackul!g, Desinfek­
tions-, Haushaltsmittel und der Einsatz von 
synthetischen Stoffen immer bedeutender 
werden. 

Und zum dritten versucht das Gesetz, 
durch die Einbeziehung der Vorbehandlung 
der landwirtschaftlichen Urproduktion auch 
der Tatsache Rechnung zu tragen, daß heute 
die moderne Mast, die Schädlingsbekämpfung, 
der Einsatz von Medikamenten, wie der Ab­
geordnete Scrinzi richtig gesagt hat, ein 
Kind unserer modernen Zeit ist, nicht weg­
zudenken wäre, wenn man ordentlich, aus­
reichend und konkurrenzfähig auch in der 
Landwirtschaft produzieren soll, aber natürlich 
einer Regelung unterliegt oder unterliegen 
soll, wenn man ein neues, modernes Ge­
setz macht. 

Das ist die inhaltliche Änderung gegenüber 
dem bisherigen Gesetz. Ganz entscheidend aber 
kommt es auf die Änderungen in der Durch­
führung an, und hier hat die Opposition 
sehr vieles an ihren Grundsätzen' für eine 
praxisgerechte Durchführung in dem Gesetz 
verankern können. 

Zunächst einmal den von der ÖVP immer 
vertretenen Grundsatz, daß vorbeugende Kon­
trollen dem Konsumenten viel mehr nützen 
als Strafverfahren im nachhinein. Und. daher 
haben wir auch Wert darauf gelegt - und 
das ist im Gesetz verankert-, daß der Kreis 
jener Personen, die zur Lebensmittelunter­
suchung befugt sind, ausgeweitet wird und 
daß auch entsprechende Ausbildungs- und 
Fortbildungsvorschriften im Gesetz vorge-
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sehen werden. Nicht eine Vermehrung, eine 
Aufblähung des Beamtenapparates soll durch 
das Gesetz bewirkt werden. Hier ist es viel 
notwendiger, daß die Untersuchungsanstalten, 
Frau Bundesminister, auch jene freistehenden 
Planstellen besetzen können, die es bis heute 
noch nicht gelang, mit geeigneten, qualifizierten 
Kräften zu besetzen, wie der Rechnungshof 
nachweist. 

Aber was wir wollen, ist, all jenes Fachwissen 
zu mobilisieren, das heute vorhanden ist 
und das bei entsprechender Einrichtung zum 
Einsatz kommen soll. Und hier soll der Staat 
die Aufgabe haben, die Bewilligungen zu 
erteilen, er soll die Aufgabe haben, ent­
sprechende Aus- und Fortbildungsvorschriften 
zu erlassen, es soll aber hier vermieden werden, 
daß durch das Gesetz eine neue Beamtenflut 
entsteht. 

Zum zweiten: Die Bedeutung der Kodex­
kommission, also der Praktiker und Wissen­
schafter. in dieser Kommission, wird durch 
das Gesetz wesentlich verstärkt. Das heißt, 
es soll bei der Weiterentwicklung dieses Ge­
setzes durch die Verordnungen dem Praktiker 
und dem Wissenschafter ein Mitspracherecht 
eingeräumt werden. Er soll gehört werden, 
er ist ja auch nach dem Gesetz vor der Er­
lassung jeder Verordnung im Rahmen der 
Kodexkommission zu befragen, und es· kann 
ja auch das Ressort ganze Kapitel des Kodex 
in den Verordnungsrang erheben. 

Zum dritten: Die staatlichen Untersuchungs­
anstalten werden verpflichtet, die Methoden 
ihrer Untersuchung und den Umfang ihrer 
Untersuchung den privaten Untersuchern be­
kanntzugeben. Hiemit soll einer gewissen 
Vereinheitlichung Rechnung getragen werden, 
aber auch dem· immer wieder von der Re­
gierung ja bei anderen Gelegenheiten er­
hobenen Wunsch nach mehr Transparenz 
Rechnung getragen werden. Es ist ja 
auch gar nicht einzusehen, weshalb es zu 
unterschiedlichen Ergebnissen von Proben- und 
Gegenprobenuntersuchungen nur deshalb 
kommen sollte, weil nach unterschiedlichen 
Methoden untersucht worden ist. 

Schließlich viertens - das hat der Ab­
geordnete Scrinzi schon betont - haben 
wir festgehalten, daß bei den zukünftigen 
Verordnungen der internationalen Harmoni­
·sierung Rechnung zu tragen ist, der Har­
monisierungunserer Verordnungs bestimmungen 
mit den· Regelungen der EWG, der FAO, 
der WHO, mit unserer Umgebung, mit unseren 
Nachbarstaaten, denn wir leben nun einmal 
nicht auf einer Insel. 

So ist, auch nicht von der Regierungspartei 
bestritten, aber von einer Lobbyaußerhalb 
bestritten, schließlich doch auch diesem Grund­
satz Rechnung getragen worden, und wir 
haben so etwa im Gesetz auch die Tatsache 
verankert, daß auch beispielweise bei den 
generell mit Verordnung zuzulassenden Stoffen 
das Peroxydkatalaseverfahren zur Hartkäse­
erzeugung zugelassen sein wird. Ja das ist 
doch etwas ganz Wesentliches. 

Wenn ich heute in Österreich Betriebe 
habe, die nach modernsten Grundsätzen pro­
duzieren, die nach Amerika exportieren, wo 
wir die· strengen Vorschriften der Food and 
Drug Administration haben, dann muß ich 
doch hier in Österreich anerkennen, daß diese 
Harmonisierung mit den internationalen Vor­
schriften einfach eine Notwendigkeit darstellt. 
Wir haben daher auch im Ausschußbericht 
ausdrücklich auf Seite 3 § 12 festgehalten : 

"Der Ausschuß gibt del'-Erwartung Ausdruck, 
daß zu den vom Bundesminister für Gesund­
heit und Umweltschutz generell mit Ver­
ordnung zuzulassenden Hilfsstoffen insbe­
sondere auch die Verwendung von Peroxyd im 
Katalaseverfahren zur Hartkäseerzeugung 
zählt. " 

Das ist ein Beispiel für viele, wie diese 
Harmonisierung gemeinsam vom Ausschuß 
verstanden wird. 

Fünftens: Die Ausdehnung der bestehenden 
Regelungen auch auf Importe. Es hätte ja 
keinen Sinn, wenn man nur die Inlands­
produktion erfaßt, den Import aber draußen 
läßt, und es hätte auch keinen Sinn, wenn 
die Regelungen für den Import nicht auch 
harmonisiert würden, um nicht administrative 
Importhemmnisse zu schaffen, ganz abgesehen 
davon, daß diese natürlich auch mit dem GATT 
in Widerspruch kämen. 

Und so hat auch der Ausschußbericht In 

diesem Zusammenhang festgestellt: 

"Zu § 31 Abs. 1: 

Der Ausschuß ersucht die vollziehenden 
Bundesministerien, für Milch und Erzeugnisse 
aus Milch ehebaldig eine Verordnung nach 
§ 31 Abs. 1 zu erlassen." ~ Das ist im Rahmen 
der Importbestimmungen. 

Ich darf dabei auch noch auf etwas anderes 
verweisen. Es ist nur natürlich, daß wir heute 
bei der Vielzahl der Gesetze inden verschiedenen 
Gesetzen unterschiedliche Definitionen finden. 
Deshalb ist es auch klar, daß aus anderen 
Rechtsbereichen herrührende Sachbezeich­
nungen - zum Beispiel jüngst aus dem Markt­
ordnungsgesetz 1967 - auf die lebensmittel­
rechtliche Beurteilung keinen Einfluß haben 
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können. Etwa ein Beispiel: Fruchttopfen ist 
ein Milcherzeugnisim Sinne des Marktordnungs. 
gesetzes 1967; lebensmittelrechtlich zählt er 
jedoch nicht zum Kreis der Milchprodukte, 
und das zeigt, daß Milch und Milcherzeugnisse 
- auch nicht im weiteren Sinn des Markt· 
ordnungsgesetzes - nicht deckungsgleich sein 
können mit diesem Begriff im engeren Sinn 
des Lebensmittelgesetzes. 

Es ist daher auch an diesem Beispiel-und ich 
will es nur an einem Beispiel aufzeigen -
klar, daß Milch und Milcherzeugnisse im Sinne 
des Lebensmittelgesetzes jene Produkte sind, 
die im Lebensmittelbuch - also im Kodex -
definiert sind und in einer Verordnung nach 
dem Lebensmittelbuch als solche bezeichnet 
werden. Sachbezeichnungen für diese Produkte 
haben sich an den Normen der genannten 
Verordnungen beziehungsweise am Inhalt des 
Lebensmittelbuches zu orientieren. Ich glaube, 
daß das wichtig ist, weil wir natürlich immer 
wieder finden werden, daß die Begriffe in 
verschiedenen Gesetzen differieren, und weil 
in vernünftiger Weise das Gesetz nur auf 
jene Normen abstellen kann, die in diesem 
Gesetz, in den auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Verordnungen oder im Lebens· 
mittel buch verankert sind. 

Schließlich, sechstens, haben wir zwar in 
diesem Gesetz bei der Vollziehung nur wenige 
Mitkompetenzen vorgesehen, wie etwa im 
Bereich der Landwirtschaft, aber es hat im 
Ausschuß Übereinstimmung bestanden, daß 
vor Erlassen von Verordnungen auf Grund 
dieses Gesetzes das Einvernehmen mit anderen 
Ministerien hergestellt wird, um eine praxis. 
gerechte Vollziehung zu sichern, etwa im Bereich 
der Futtermittel, etwa im Bereich des Pflanzen· 
schutzes oder die Erfordernisse der Seuchen· 
bekämpfung betreffend. 

Ich kann also zusammenfassen: Die sechs 
Grundsätze, die die Opposition aus ihrem 
Initiativantrag heraus für die Durchführung 
beigesteuert hat und die wir in dem Gesetz 
finden, .sind: 

vorbeugende Kontrolle statt nachfolgender 
Bestrafung, weil das besser den Konsumenten 
dient als ein nachfolgendes Gerichtsverfahren; 

verstärkter Einsatz der Wissenschafter aus 
der Kodexkommission ; 

Verpflichtung der Untersuchungsanstalten, 
ihre Methoden und den Umfang ihrer Unter· 
suchung bekanntzugeben; 

Harmonisierung der Bestimmungen mit den 
internationalen Normen; 

Ausdehnung der Regelungen auf den Import 
und schließlich Koordinierung vor Erlassen 

der Verordnungen auch mit den anderen 
einschlägigen Ministerien. 

Ich komme zum letzten, zur Frage der Straf­
bestimmungen. Nun, es ist von meinen Vor­
rednern und vom Berichterstatter schon gesagt 
worden, daß sich dieses Gesetz an den Grund­
sätzen der großen Strafrechtsreform orientiert. 
Das ist für mich als Mitglied des Unteraus­
schusses des Justizausschusses von ganz beson· 
derer Wichtigkeit. Ich möchte auch hier nicht 
anstehen, dem Herrn Justizminister anerken­
nend zu bestätigen, daß mit diesem Gesetz 
der erste Schritt zur Akkordanz des Neben­
strafrechtes mit der großen Strafrechtsreform 
getan wurde. Ich kann nur die Hoffnung aus­
sprechen, daß dieses Bemühen auch in anderen 
Bereichen seine Fortsetzung und die Unter­
stützung der Regierungspartei findet, wie etwa 
jetzt bei dem zur Verhandlung stehenden 
Ne benstrafrecht des Finanzstrafgesetzes . 

Es ist an dem Gesetz - auch das wurde 
gesagt - Kritik geübt worden, vor allem in 
einer Zeitung. Ich meine, daß diese Kritik 
vorwiegend auf unrichtiger Information basiert. 
Denn das Gesetz sieht strenge Strafen für 
Vorsatzdelikte vor, strenge Strafen bei Ge· 
sundheitsgefährdung und - auch darauf 
wurde schon hingewiesen - strenge gerichtliche 
Strafen bei der Verwendung nicht zugelassener 
Zusatzstoffe, selbst dann, wenn keinerlei kon-­
krete Gefährdung gegeben ist. Es sieht natur­
gemäß geringere Strafen bei Fahrlässigkeits. 
delikten vor. Aber es kann doch auch ernsthaft 
niemand meinen, daß man den, dem fahrlässig 
etwas unterläuft, gleich strafen soll wie den, 
der vorsätzlich das Gesetz verletzt oder der 
gesundheitsgefährdende Handlungen setzt. 

Hauptstreitpunkt und Anlaß der Kritik war 
die Zuweisung einer Reihe von Delikten zum 
Verwaltungsstrafrecht ; vor allem war es die 
fahrlässige Falschbezeichnung, aber es sind 
natürlich auch andere fahrlässige Delikte im 
Bereich der Gebrauchsgegenstände bei der 
Verwaltungs behörde , überall dort, wo keine 
Gesundheitsgefährdung vorliegt. 

Im wesentlichen handelt es sich hier um 
Formalverstöße - das kann man, glaube 
ich, nicht deutlich genug herausstellen -, 
Formalverstöße, die obendrein nur fahrlässig 
begangen werden. Hier aber muß ich wohl 
einiges aufklären, was an Beispielen so plastisch 
in einer Zeitung dargestellt wurde und, wie 
ich schon sagte, auf unrichtige Information 
zurückzuführen ist. 

Da wurde etwa behauptet, die Strafrahmen 
passen nicht zusammen. Wenn man Desin· 
fektionsmittel im Stall verwendet, bekommt 
man bis zu 360 Tagessätzen aufgebrummt, 
und wenn man es in der Küche verwendet. 
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dann nur die Hälfte, bei wesentlich größerer Verbrauchererwartung ist, das legt der An­
Gefährdung. Man hat geflissentlich verschwie- zeiger fest, der dann als Sachverständiger 
gen, daß der Strafrahmen von 360 Tagen '>ein eigenes Anzeigegutachten verifiziert. 
noch ganz andere Delikte umfaßt, etwa die Meine Damen und Herren! Ich glaube, 
Verfütterung nicht zugelassener Stoffe wie daß es vom Gesetzgeber sehr vernünftig war, 
Hormone. Das ist etwas ganz anderes, als daß wir diesen Gedanken nicht gefolgt sind, 
wenn ich die Küche mit einem vielleicht sondern daß wir im Gesetz eindeutig fest­
nicht zugelassenen Waschmittel, das aber gestellt haben, daß nur dort eine Falsch­
ungefährlich ist, aufwasche. bezeichnung und natürlich erst recht nur eine 

Hier hat man übersehen, daß natürlich Verfälschung vorliegen kann, wo ausdrückliche 
in einem Strafrahmen, der mehrere Delikte Bestimmungen des Kodex verletzt wurden. 
umfaßt, für das schwerere Delikt - also in Wir haben natürlich auch im Zuge der An­
dem Fall die Verfütterung von Hormonen - passung des Nebenstrafrechtes andere Be­
die Obergrenze gilt, für das leichtere die Unter- stimmungen der großen Strafrechtsreform in 
grenze. Das Gesetz paßt also schon zusammen, das Gesetz aufgenommen. Wenn man si0h 
das müssen wir den Mitarbeitern aus dem auf den Standpunkt stellt, daß kurzfristige 
Justizministerium schon bestätigen, das ver- Freiheitsstrafen der Resozialisierung nicht 
langt auch die Fairneß seitens der Opposition. dieclich sind, dann natürlich auch nicht im 

Nebenstrafrecht. Und wenn man bei gering-
Ein Zweites: Es wurde das Beispiel ge-

bracht, daß derjenige, der reines Leitungs- fügigen Delikten nach dem § 42 des Straf-
wasser in Mineralwasserflaschen einfüllt, nur gesetzes, bei geringem Verschulden und bei 
wegen fahrlässiger Falschbezeichnung vor die geringen Folgen für den Kriminalfall von der 

Strafe absehen kann, dann natürlich auch im Verwaltungsbehörde käme. Das ist eine ein-
deutig unrichtige Annahme. Nebenstrafrecht. Und wenn das Tilgungs­

gesetz die beschränkte Auskunftspflicht vor-
Jemand, der Wasser als Mineralwasser sieht, dann natürlich auch im Nebenstrafrecht. 

verkauft, macht sich einer betrügerischen 
Handlung schuldig und landet unter Garantie Vielleicht eines noch, was ich unterstreichen 

bei Gericht. Ein solches Beispiel hier anzu- :~:~{~~~h :~~ä~:t ~:~~C~!~s::t::{bs:~;~t::~: 
führen zeigt entweder von Unkenntnis oder 
aber von wirklich mangelhafter Information. lich für die Beschäftigten und die Selbständigen 

im Handel ganz andere, wesentlich geringere 
Eines allerdings haben wir nicht getan, Anforderungen an die Sorgfaltspflicht gibt. 

und vielleicht ist das mit ein Grund mancher Denn ich kann von dem Handelsangestellten 
Verärgerung. Wir haben das Unfehlbarkeits- ja nur verlangen, daß er auf äußerlich erkennt­
dogma für die staatliche Behörde in diesem liche Mängel, etwa auf die Bombage einer Dose, 
. Gesetz nicht verankert. Eine Falschbezeichnung Rücksicht nimmt. Ich kann ja nicht verlangen, 
ist nämlich nur dann eine Falschbezeichnung, daß er in verpackte Produkte hineinschauen 
wenn sie im Widerspruch zu ausdrücklichen kann. Auch hier, glaube ich, hat der Gesetz-
Bestimmungen des Kodex steht. geber eine sehr vernünftige Regelung getroffen. 

Ich darf hier den § 63 Abs. 2 zitieren: Die entscheidende und umstrittenste Frage 
"Mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen ist - Primarius Dr. Scrinziist schon darauf 
zu bestrafen, wer entgegen im Österreichischen eingegangen - betrifft den Sachverständigen­
Lebensmittelbuch" - das ist der Kodex - beweis. Auch hier, es wurde schon gesagt, 
"darüber bestehenden Bestimmungen Lebens- ist ein Kompromiß zustande gekommen 
mittel, Verzehrprodukte oder Zusatzstoffe zwischen der Forderung, das Gutachten des 
wissentlich falsch bezeichnet oder Lebensmittel, Anzeigers bereits vom Gesetz her, wenn es 

. Verzehrprodukte oder Zusatzstoffe in Verkehr zum Gerichtsverfahren kommt, als nachträglich 
bringt, von denen er weiß, daß sie falsch im Auftrag des Gesetzes ausgestellt zu be­
bezeichnet sind, sofern darüber im Öster- zeichnen. 
reichischen Lebensmittelbuch Bestimmungen Meine Damen und Herren! Dieses Ansinnen 
bestehen. " wäre der 'Wiedereinführung des Inquisitions-

Was wir damit verhindern wollten, ist, prozesses aus dem finstersten Mittelalter gleich­
daß jemand, der gegen keine konkrete Be- gekommen. Eine solche Vorstellung, daß der 
stimmung des Lebensmittelbuches verstößt, Anzeiger sein Anzeigegutachten hintennach 
also guten Glaubens handelt, im nachhinein ohne nähere Erläuterungen kraft Gesetzes 
dann vom Anzeiger beschuldigt wird, er hätte schon als Amtssachverständigengutachten, im 
der Verbrauchererwartung zuwidergehandelt, Auftrage des Gesetzes erstellt, fingiert be­
er hätte handelsübliche Bezeichnungen nicht trachten kann, wäre einfach unerträglich in 
verwendet. Und was handelsüblich und was einem Rechtsstaat. 
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Wir haben darüber eine sehr lange Diskussion 

geführt, und ich möchte hier auch der Re­
gierungspartei bestätigen, daß 'sie uns zu­
mindest auf halbem Wege entgegengekommen 
ist. Auch für uns ist dies ein Komprorniß, 
von dem abzuwarten gilt, wie weit er in der 
Praxis den berechtigten Erwartungen Rechnung 
trägt. 

Wie sieht der Komprorniß aus? Immer noch 
gibt es ein Übergewicht für den öffentlichen 
Anzeiger. Er, wenn er zur Erläuterung seines 
Gutachtens vor Gericht einvernommen wird, 
wird· immer nur als Sachverständiger ein­
zuvernehmen sein. Aber entgegen der ur­
sprünglichen Absicht kann der Gegenproben­
gutachter entweder als Zeuge oder auch als 
Sachverständiger einvernommen werden. Es 
ist keine volle Waffengleichheit, aber es ist 
die Möglichkeit zur Waffengleichheit damit 
geschaffen worden. 

Meine Damen und Herren! Warum kommt 
dem so große Bedeutung zu? Gerade durch 
das Gesetz, das, die staatlichen Untersuchungs­
anstalten verpflichtet, den Umfang und die 
Art der Methoden ihrer Untersuchung dem 
Gegenprobengutachter bekanntzugeben, kann 
es in der Methoden wahl und im Umfang der 
Untersuchung keinen Unterschied geben. Aber 
immer dann, wenn dennoch, trotz gleicher 
Methoden und gleichen Untersuchungsum­
fanges, ein unterschiedliches Ergebnis heraus­
kommt, ist es doch im Sinne der Rechts­
findung gelegen, daß der Richter der Sache 
auf den Grund geht oder bei übereinstimmen­
dem Ergebnis, aber unterschiedlichen Schluß­
folgerungen und Wertungen eines Sachver­
ständigen einen zweiten Sachverständigen hört, 
um dessen Wertung zu ergründen. 

In der Regel der Fälle wird es wohl so sein, 
daß die Untersucher, wenn sie die gleichen 
Methoden anwenden und den gleichen Umfang 
der Untersuchung haben, zu gleichen Er­
gebnissen kommen werden. Wo aber ein 
abweichendes Ergebnis, sei es der Unter­
suchung, sei es der Schlußfolgerung, der Wer­
tung' vorliegt, wird man doch vom Gericht 
im Interesse der' Rechtsfindung erwarten 
können, dl1ß es auch demjenigen, der ja auf 
Grund seines Eides und seiner öffentlichen 
Zulassung nicht leichtfertig Gefälligkeitsgut­
achten abgeben wird, wie man das auch 
in der Diskussion hat anklin5en lassen, zu­
billigt, daß auch er als Sachverständiger 
seine Meinung kundtut. 

Warum sollte ein Beamter nicht genauso irren 
können wie jeder andere Mensch, wie jeder 
andere Private? 

Hier geht es darum, daß im Zweifelsfall 
Waffengleichheit geschaffen wird, daß keiner 
unschuldig verurteilt wird und daß man bei 
unterschiedlichen Ergebnissen dem Richter 
die Möglichkeit gibt, nach seinem freien 
richterlichen Ermessen von dem Spielraum, 
den das Gesetz ihm hier eingeräumt hat, 
auch Gebrauch zu machen. 

Wenn hier der Abgeordnete Pans i dem Vor­
wurf, daß es einer Lobby von Industrie und 
Gewerkschaft gelungen wäre, das Gesetz zu 
verwässern, entschieden entgegengetreten ist, 
dann kann ich das nur bestätigen, möchte 
aber sagen: Wenn es j!3nen Praktikern aus 
der Wirtschaft und aus den Arbeitnehmer­
krei8en möglich war, sich über spitzfindige 
theoretische Überlegungen hinwegzusetzen und 
eine praxisnahe Regelung durchzuführen und in 
dem Gesetz zu verankern, dann kann das 
für dieses Gesetz nur von Nutzen sein. Das 
Gericht soll echte Delikte ahnden. Es soll 
aber weder die Angestellten im Lebens­
mittelhandel noch die kleinen Gewerbetreiben­
den noch die Arbeiter und Angestellten in der 
Lebensmittelindustrie zu Opfern von Ge­
lehrtenstreitigkeiten machen. 

Ich fasse zusammen: Wir haben mit dem 
vorliegenden Gesetz eine umfassende Reform 
des geltenden Lebensmittelrechtes durchge­
führt, eine Reform, die dank der flexiblen 
'Gestaltung einer weiteren Fortentwicklung 
im Verordnungsweg offen steht und damit 
wieder Jalllzehnte Bestand haben ki.mn. Wir 
haben ein modernes Gesetz geschaffen,' das 
den Konsumentenschutz verbessert, indem 
es gerade dem vermehrten Einsatz der Chemie 
und auch bei der Gewinnung der Rohstoffe 
Rechnung trägt. 

'Vir haben ein Gesetz geschaffen, das dem 
Ministerium .weitreichende Vollmachten gibt, 
damit aber auch viel Verantwortung für eine 
praxisnahe Vollziehung überträgt, immer im 
Hinblick auf die Abwägung zwischen schutz­
würdigem Interesse und dem damit verbundenen 
Verwaltungs- und Kontrollaufwand. 

Und wir haben schließlich ein Gesetz ge­
schaffen, das wieder einmal unter Beweis 
stellt, daß dje ÖVP keine Nein-Sager-Partei 
ist, sondern im Gegenteil eine sehr konstruk~ 
tive und verantwortungsvolle Rolle spielt 

Natürlich mag es schmerzlich sein, daß auch· und, wie der vorliegende Initiativantrag von' 
einmal die staatliche Anstalt Unrecht be- ÖVP und FPÖ gezeigt hat, auch eine sehr 
kommen kann, daß ein Fakultätsgutachten initiative Mitwirkung hier im parlamenta­
als Übergutachten bestätigen kann, daß sie rischen Raum an den Tag gelegt hat. (Beifall 
sich geirrt hat. Aber Irren ist doch menschlich. bei der ÖVP.) 
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Meine Damen und Herren! Von uns stammte 

die Initiative zur Entkriminalisierung des 
Verkehrsstrafrechtes, ein modcrnes Erfordernis, 
dem wir hier in diesem Parlament gemeinsam 
Rechnung getragen haben. 

Von uns stammte die Initiative des Vor­
ranges der Althaussanierung bei der Reform 
des Mietenrechtes, dem hier gemeinsam Rech­
nung getragen wurde. Und wir haben auch 
bei diesem Gesetz mit dem Initiativantrag 
einen initiativen Beitrag zu einem modernen 
Lebensmittelgesetz geleistet. 

Meine Damen und Herren von der Re­
gierungspartei! Wenn Sie sich auch in anderen 
Bereichen der Wirtschaft, der Finanz- und 
der Steuerpolitik mehr an die Auffassungen 
der ÖVP halten würden, dann würde es um 
die Politik in diesen Bereichen besser bestellt 
sein. 

Zu diesem Gesetz, das in gemeinsamer 
Anstrengung geschaffen wurde, sagen wir heute 
ein klares Ja. (Beifall bei der ÖV P.) 

Präsident: Als nächste zum Wort kommt 
die Frau Abgeordnete Anneliese Albrecht. 

Abgeordnete Anneliese Albrecht (SPÖ): Herr 
Präsident! Hohes Haus! Es soll heute ein 
Gesetz beschlossen werden, das vorwiegend 
für den Verbraucher geschaffen worden ist, 
seinem Schutz und seinem Vorteil dienen soll, 
wie es ja der Grundkonzeption der Regierungs­
vorlage entspricht, die - und davon kann 
man sich ja leicht überzeugen - durchaus 
nicht "verschoben" worden ist. . 

Es wird ein Gesetz beschlossen werden, 
das aber auch bereits sehr dringend notwendig 
war. Man braucht zur Bestätigung ja 
nur das Marktbild zu betrachten. Unsere 
Konsumentenwünsche sind sicherlich gestiegen. 
Wir alle sind anspruchsvoller geworden, und 
unsere Wünsche werden nicht nur erfüllt, 
sondern durch ein Überangebot aufgeschaukelt. 
Typisch für diese Situation ist auch, daß 
während der Arbeit des Unterausschusses 
eine ganze Reihe neuer oder nur scheinbar 
neuer Produkte aufgetaucht sind. Diese Ent­
wicklung war 1896, als das alte Lebensmittel· 
gesetz beschlossen worden ist, natürlich nicht 
vorauszusehen. 

Einer der sehr aktiven Experten und 
Mitarbeiter an dem neuenGesetz, der Direktor 
der Lebensmitteluntersuchungsanstalt der 
Stadt Wien, Dr. Psota, hat einen historischen 

. Rückblick gehalten und meinte, daß das 
alte Gesetz zu seiner Zeit sehr fortschrittlich 
gewesen wäre und daß es die arbeitenden 
Schichten der städtischen Bevölkerung vor 
den Lebensmittelfälschern schützte. 

Wir alle wissen: Heute geht es nicht wie 
damals um den Milchpantscher um die Ecke, 
heute geht es um viel mehr, es geht um sehr 
viel mehr in unserem Jahrhundert der Chemie. 

Es mußte also ein sehr umfassendes Gesetz 
geschaffen werden, das - darauf wurde 
ja schon hingewiesen - bereits die Vor· 
behandlung der Lebensmittel erfaßt; es soll 
ja der Teufelskreis der Insektizide unterbunden 
werden. Es ist auch ein Gesetz, das bestrahlte 
Lebensmittel verbietet. 

Bei den bestrahlten Lebensmitteln liegen 
zweifellos große Chancen für die Zukunft. 
Wir wissen, daß in Seibersdorf sehr interessante 
Versuche angestellt werden. Man bestrahlt 
Kartoffelkeime und bekommt dann Kartoffeln, 
die immun sind gegen verschiedene Krank· 
heiten. Man weiß, daß bestrahlte Lebensmittel 
nahezu unbeschränkt haltbar sind, daß sie 
nicht an Geschmack und nicht an Aussehen 
verlieren. Aber noch ist nicht abzusehen, ob 
diese Chancen nicht doch viel geringer sind 
als die Gefahren für unsere Gesundheit, 
Gefahren vielleicht für Generationen. Da­
her ist es eine Beruhigung, wenn bestrahlte 
Lebensmittel beim heutigen Stand der 
Wissenschaft noch verboten sind. 

Das neue Lebensmittelgesetz ist vorwiegend 
dazu geschaffen worden, die Gesundheit zu 
schützen, die - wir haben das heute schon 
gehört - ja nicht nur durch verdorbene 
und verfälschte Lebensmittel bedroht ist, 
sondern ebenso durch andere Produkte des 
täglichen Verbrauchs oder Gebrauchs. 

Ich erinnere mich sehr gut, daß es ein sehr 
energisches Betreiben der seinerzeitigen Staats· 
sekretärin Gertrude W ondrack gewesen ist, 
auch die Waschmittel und die Kosmetika in 
dieses neue Gesetz hineinzunehmen, zwei sehr 
gewichtige, große Gruppen, die noch immer 
steigende Bedeutung haben. Es ist sehr 
wichtig, daß auch für sie das Verbotsprinzip 
gilt. Und so ist das vorliegende Gesetz eigentlich 
nicht ganz richtig als Lebensmittelgesetz 
bezeichnet worden. 

Dieses Gesetz hat, wenn Sie so wollen, 
auch seine Herolde gehabt: die Kennzeich­
nungsverordnungen. Ich bin da aus eigener 
Erfahrung durchaus nicht der Ansicht des 
Herrn Primarius Dr. Scrinzi, der meint, es 
würde nun das Einkaufen für die Hausfrau um 
soviel beschwerlicher werden und um soviel 
länger dauern. Dieser Blick auf die Deklaration 
bringt uns soviel mehr . 

Wir haben auch bereits eine Kenn~eich. 
nungsverordnung für chemische Konsumgüter, 
die zwingend vorschreibt, daß das Mindest· 
füllgewicht oder das Mindestvolumen allZU· 
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geben ist, und zwar so anzugeben, daß man 
keinen Rechenschieber braucht, um zu wissen, 
wieviel die Packung enthält. 

Vielleicht sollte hier eingeflochten werden, 
daß meistens von Waschmitteln, Kosmetika, 
Reinigungsmitteln mehr verbraucht wird, als 
auf der Packung angegeben ist. Man glaubt 
halt, es besonders gut zu machen, wenn man 
eine Handvoll Waschmittel mehr nimmt oder 
die paar Spritzer Geschirrspülmittel dazugibt. 
Man soll hier schon überlegen, daß man so 
zweifach die Gesundheit gefährdet: einmal 
die eigene, denn es ist erwiesen, daß kon­
zentriertere Mittel eben leichter Allergien her­
vorrufen, und dann durch die zweifellos 
stärkere Abwässerverschmutzung, durch Um­
weltverunreinigung auch die Gesundheit der 
Umwelt. 

Wie notwendig die Einbeziehung der Kos­
metika und der Waschmittel ist, dafür, 
meine Damen und Herren, nur einige wenige 
Zahlen. 

1970 wurden 42.000 Tonnen Waschmittel in 
Österreich verbraucht, das sind pro Kopf 5,8 kg. 
Damit steht Österreich an drittletzter Stelle 
in Europa. In Deutschland sind es 8,3 kg; 
die anscheinend besonders putzfreudigen Nieder­
lande kommen auf 8,8 kg und die saubere 
Schweiz auf 9,3 kg pro Kopf. 

Nun zu den Kosmetika. 1972 wurden in 
Österreich Kosmetika im Werte von 1,3 Milliar­
den Schilling hergestellt und verkauft. Es 
ist anzunehmen, daß sie auch verbraucht 
worden sind. Der uralte Wunsch, schön zu 
sein, ist naturgemäß in guten Zeiten stärker 
als in schlechten. So gesehen ist diese Statistik 
auch eine sehr erfreuliche. 

Kosmetik ist heute nicht mehr eine elitäre 
Angelegenheit bevorzugter Schichten. Sie be· 
trifft, wenn zugegeben überwiegend, so doch 
nicht nur die Frauen. Man braucht sich nur die 
Werbung anzuschauen oder anzuhören, die 
sehr wohl auch auf die Männerzielt; die Werbung 
spricht ja auch schon von einer Baby­
Kosmetik. 

im Werte von mehr als 40 S pro 100 Gramm 
enthält; So sieht es aber nicht nur bei den 
Cremen aus. Untersuchungen ergaben, daß der 
Wasseranteil an Schaumbädern oft erstaunlich 
groß und erstaunlich schwankend ist. 

Die Zeitschrift "Der Konsument", die sich 
mit ihren Tests sehr verdient um den Ver­
braucher macht, hat Untersuchungen ange­
stellt, die eine Schwankung von 14 bis 63 Pro­
zent zeigen. Beim Preis ist es vielleicht noch 
schockierender, da gibt es nämlich das gleiche 
Produkt in einem Unterschied von 100 Prozent 
zu kaufen. 

Auch Schaumbäder haben übrigens schwer 
abbaubare Substanzen. Es geht also nicht 
nur um die Täuschung, die zwar für unsere 
Geldtasche nicht harmlos ist, sonst aber 
unschädlich bleibt, sondern es geht auch 
um die Täuschung, die unsere Gesundheit 
bedroht. 

Wie gefährlich die Stoffe sind, aus denen 
Kosmetika hergestellt werden, davon konnte 
ich mich gemeinsam mit einer Gruppe von 
österreichischen Journalisten in Düsseldorf 
überzeugen. Wir besuchten dort ein petro­
chemisches Werk, in dem weltbekannte kos­
metische Produkte hergestellt werden. Nun, 
kein Hauch von Charme und Schönheit war 
da zu spüren. Man· hatte dort den Eindruck, 
in einem utopischen Laboratorium zu sein. 
Es wird mit hochexplosiven Stoffen gearbeitet, 
und automatisch schlü;ßendeStahltüren trennen 
geisterhaft einen Erzeugungsraum von dem 
anderen. 

Die Kosmetologie ist heute eine eigene 
Wissenschaft geworden. Kosmetische Tests 
sind außergewöhnlich schwierig zu erstellen. 
Es ist zuwenig, die Inhaltsstoffe zu wissen, 
um zu beurteilen, ob die angepriesene Wirkung 
nun erreicht wird oder nicht; das ist eben 
auch individuell verschieden. Es ist daher 
bei diesen Produkten die Beantwortung der 
Frage von großer Wichtigkeit, wie hygienisch 
sie sind. 

Wir wissen und wir haben auch erfahren -
wir haben ja wirklich alle viel gelernt in diesem 

Meine Damen und Herren! Noch niemals Unterausschuß; ich kann nur bestätigen, was 
sind so viele Mittel zur Erreichung oder zur Herr Dr. Smolka im Fernsehen gesagt hat, 
Erhaltung der Schönheit vorhanden gewesen, alle haben wir gelernt -, daß sich in einem 
noch niemals waren so tüchtige Motivforscher kosmetischen Produkt bis 1000 Keime be­
am Werk, um den Kaufreiz gezielt wirken finden können und das bis zu dieser Grenze 
zu lassen, noch niemals war die Erfüllung noch nicht bedenklich ist. 
des Wunsches, gut auszusehen, auch, sagen 
wir. es nur, mit so raffinierten Ausbeutungs­
methoden verbunden. 

Stephanie Faber, die mit ihrem Buch 
über Naturkosmetik einiges Aufsehen erregt, 
behauptet jedenfalls, daß es keine Creme 
gebe, und wäre sie noch so teuer, die Rohstoffe 

Wie streng man aber in manchen Ländern 
vorgeht, dafür ist Schweden ein Beweis, das 
nur keimfreie Produkte auf den Markt bringt. 

Wie viel schlechte oder schlecht verwendete 
Kosmetika anstellen können, das weiß jeder 
Hautarzt. Durch Kosmetika verschuldete 
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Allergien sind sehr· mannigfach; sie sind In der Bundesrepublik fordert die Arbeits­
sehr schwer zu beeinflussen, und ihr Ursprung gemeinschaft der Verbraucher die Werbung 
ist sehr schwer festzustellen. Das schließt auf, das Wort Schlankheit aus der Reklame 
nicht aus, daß es sicherlich auch sehr gute zu nehmen, ehe nicht, wie es hier heißt, 
kosmetische Mittel mit einer sehr guten die aus gesundheitlichen, ernährungsphysio­
Wirkung gibt. Aber es zeigt auch, wie wichtig logischen und wirtschaftlichen Grüriden not­
es ist, daß die Kontrolle nun in diesem Gesetz wendige Markttransparenz geschaffen wird. 
auch auf diese Waren ausgedehnt worden ist. Was einfacher gesagt heißt: Solange man nicht 

In Amerika, das einen sehr großen Kosmetik- weiß, was drinnen ist und wie es wirkt, soll 
verbrauch hat _ die Amerikanerin verwendet man die Werbetrommel nicht so bedenkenlos 

und vera~twortungslos rühren. Wir in Öster­sehr viel Make-up -, ist man noch einen 
Schritt weiter gegangen; einen Schritt, den reich haben die Konsequenzen gezogen. 
man heute oder morgen wahrscheinlich überall Tests haben auch gezeigt, daß der Inhalt 
wird gehen müssen. Dort ist nämlich ab mit der Bezeichnung oftmals nicht über-
31. März dieses Jahres eine sehr genaue, einstimmt. Es ist vielleicht doch notwendig, 
eine sehr detaillierte Kennzeichnungspflicht allgemeiner bekanntzumachen, daß von 38 ge­
Gesetz; alle Inhaltsstoffe müssen genau an- testeten Schlankheitsspeisen 7 eine um 20 Pro­
gegeben werden. Das wird in Amerika nicht zent höhere, 6 sogar eine um 30 Prozent 
schwer sein, weil sich dort die Firmen frei- höhere Kalorienanzahl aufwiesen, als deklariert 
willig zu dieser Deklaration schon seit längerem war. 
entschlossen haben. Es geht aber nicht nur um die Kalorien, 

Auch Frankreich,das man als das Mutterland es geht auch um die Vitamine: In welchen 
der Kosmetik bezeichnen könnte, hat sich Mengen sind sie noch gesund, in welchen 
zu schärferen Maßnahmen entschlossen, die Mengen sind sie schon schädlich 1 Das vor-
ähnlich den unseren sind. liegende' Gesetz gibt auch hier Richtlinien. 

Vorbildlich ist hier die Schweiz, die einen Das neue Gesetz wird zweifellos größere 
Ruf zu wahren hat mit ihren Produkten Anforderungen an den Verwaltungsapparat 
und die meint, sie müsse nichts vertuschen, stellen. Die Frau Minister, die als Ärztin 
es körine jeder wissen, woraus ihre Produkte sicher dieses Gesetz sehr begrüßt, hat bereits 
bestehen. festgestellt, daß hier mehr Arbeit auch in 

Es ist schon darauf hingewiesen worden, wie ihr Haus kommt. Es werden die Untersuchungs­
notwendig die Harmonisierung des Lebens- anstalten sicher mehr zu tun haben. Es werden 
mittelgesetzes ist. Das gilt ja nicht nur für sehr gut ausgebildete Kontrollorgane und 
das Lebensmittelgesetz. Aber wahrscheinlich wahrscheinlich auch mehr notwendig sein. 

ist es gerade hier sehr wichtig angesichts des Das neue Lebensmittelgesetz bedeutet auch 
sehr lebhaften Imports und Exports. größere Verantwortlichkeit für den Erzeuger 

Sehr wichtig für die Kosmetika ist auch und den Händler. Es läßt natürlich auch 
das Kapitel Verpackung. Kosmetische Mittel Wünsche offen, aber ich glaube, es gibt gar 
sind sehr anregend, sehr schön verpackt. kein Gesetz und schon gar nicht ein Gesetz, 
Es ist bekannt, daß man auch für die Luft mit dem alle einverstanden sind, das keine 
bezahlt, die diese reizvolle Verpackung um- Wünsche offenließe. 
schließt. Daher ist es sehr notwendig, daß hier Beruhigend ist, daß die Strafdrohung für 
genau der Inhalt angegeben ist; wichtig Gesundheitsgefährdung verdoppelt wurde und 
ist auch, daß die Frage, wieweit eine Ver- daß die Geldstrafen gesalzener ausfallen werden. 
packung auch die Gesundheit beeinträchtigen 
kann, nun berücksichtigt wird. Dieses neue Gesetz wird für den Konsu-

menten auch eine Art Wegweiser durch den 
Es gibt nun auch Erzeugnisse - dies ist Dschungel von Warenangeboten sein, deren 

heute auch schon angeklungen -, die so bunte Vielfalt manchmal wirklich nur eine 
zwischen den Schönheits- und den Nahrungs· scheinbare ist. Das trifft sehr wesentlich für 
mitteln liegen. Das sind jene Mittel, mit die Waschmittel und die Kosmetika zu. 
denen man angeblich die so ersehnte Schlank- Alle diese Präparate, die, wie man glaubt, 
heit ganz leicht erreicht. in sehr hartem Konkurrenzkampf miteinander 

Die Nahrungsmittelindustrie stellt eine ganze liegen, wurzeln oft im gleichen Konzern, 
dem sie dann auch sehr brav die recht an-' Reihe von Diäthilfen zur Verfügung, die 

Schlankmacherprodukte, die so viel ver- sehnlichen Gewinne bringen. 
sprechen; aber so viel werden sie in Zukunft Das Lebensmittelgesetz - das gilt für 
nicht . versprechen dürfen. Diese Meinung jedes andere, aber besonders für dieses -
setzt sich auch anderswo durch. wird nur dann wirklich wirksam werden können, 
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wenn es mit der entsprechenden Aufklärung 
des Konsumenten verbunden ist. Der Konsu­
ment muß gut, er muß besser darüber infor­
miert werden,worum es geht, welche Rechte 
und welche Vorteile ihm aus diesem neuen 
und so bedeutenden und wichtigen Gesetz 
erwachsen; eine Aufgabe, die von den Medien 
verstärkt und verantwortungsbewußt, vielleicht 
verantwortungsbewußter erfüllt werden müßte. 

Wir werden alle miteinander als sehr eifrige 
Medienkonsumenten dauernd mit Reklame 
und Werbung überrollt. Auch das ist - das 
sei zugegeben - in gewissem Sinne eine 
Verbraucherinformation, aber doch eine firmen­
gelenkte Verbraucherinformation. Es ist not­
wendig, mehr Verbraucherinformation um des 
Verbrauchers willen zu bringen; also, eine 
Infürmatiün, die nicht firmenabhängig ist. 

Je raffinierter und ausgeklügelter die Er­
zeuger- und Verkaufsmethoden sind, desto fein­
gesponnener muß der Verbraucherschutz sein 
und desto, aktiver die Verbraucherpülitik. 
Auf vielen Gebieten wird heute Mitbestimmung 
angestrebt und auch erreicht, es ist nur 
natürlich, daß auch die verstärkte Mitbe­
stimmung des Verbrauchers aktuell ge würden 
ist. 

Dabei geht es nicht nur um die indirekte 
Mitbestimmung; die darin besteht, daß man 
nun die Wünsche - die echten üder die 
unechten Wünsche - des Verbrauchers erfüllt 
und dadurch die Industrien ankurbelt, sündern 
es geht darum,dem Verbraucher mehr Einfluß 
auf die Erzeugung und auch auf den Vertrieb 
zu geben. Das vürliegende Gesetz hat diese 
Fürderung einkalkuliert. 

Das neue Lebensmittelgesetz hat eine Fülle 
neuer Anforderungen und neuer Prübleme 
zu verkraften gehabt. Es wurde unter grüßen 
Mühen und Schwierigkeiten gemeinsam er­
arbeitet, gemeinsam erkämpft und wird nun 
wühl auch gemeinsam verabschiedet werden. 
Daß dies bei einem so, bedeutenden, so, viel­
fältigen, vün so, vielerlei Überlegungen ge­
tragenen Gesetz möglich ist, gehört zu den 
erfreulichen Kapiteln inner- und außer­
parlamentarischer Arbeit. (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Präsident: Als nächster zum Würt kümmt 
der Herr Abgeürdnete Küller. 

Abgeürdneter Koller (ÖVP): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
jahrelangen Verhandlungen über das Lebens­
mittelgesetz in rund 26 Unterausschußsitzungen 
zeigen schün, wie schwierig es war, ein so 
breites Gebiet, beginnend von der land­
wirtschaftlichen Urproduktiün bis zur kos­
metischen und Lebensmittelindustrie, unter 
einheitliche Vürschriften zu' bringen. Was da 

auf der einen Seite eine Selbstverständlichkeit 
ist, ist dort auf der anderen Seite kaum 
praktikabel. Es galt also, bei allen diesen 
Beratungen, auf allen Gebieten einen praxis­
nahen Mittelweg zu finden, der gangbar 
ist und der auch garantiert, daß die V ür­
schriften 'und Bestimmungen dieses neuen 
Lebensmittelgesetzes auch praktisch ver­
wirklichbar sind. Dies möchte ich voraus­
schicken und vor allem ersuchen, daß das 
bei der Kritik, die zu diesem Gesetz schon 
allenthalben ansetzt, berücksichtigt wird. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Der immer wieder auftauchende Ruf: Auch 
in der landwirtschaftlichen Prüduktiün ,;zurück 
zur Natur"!, ist, und ich glaube, das ist un­
bestritten, nicht realistisch, denn er würde 
in eine Situatiün führen, die Auswirkungen 
hätte, die einfach nicht vertretbar sind. 
Man kann nicht auf der einen Seite und auf 
allen anderen Gebieten den Fortschritt non plus 
ultra predigen und auf dem Sektür der N ahrungs­
mittelprüduktion süzusagen den verkehrten 
Weggehen, zurückschrauben und zurück­
kehren zu den Prüduktiünsmethüden der 
Väter und Großväter. Die Anfürderungen 
des Marktes, der Konsumenten, die Welt­
ernährungssituatiün und andere Kümponenten 
sowie Erkenntnisse vün Forschung und Wissen­
schaft haben auch in der Landwirtschaft 
Prüduktiünsmethoden diktiert, die sich wesent­
lich von denen vor einigen Jahrzehnten 
unterscheiden. Die moderne Massentierhaltung 
erfürdert eben andere Voraussetzungen in 
der Fütterung und in der Haltung der Tiere 
wie die Erreichung hoher Hektarerträge in 
der Pflanzenproduktion. Beides, hohe Hektar­
erträge und Massentierhaltung, sind aber 
wieder Voraussetzung, und zwar national und 
international gesehen, für ein genügendes, 
billiges und den Markterfordernissen ent­
sprechendes Lebensmittelangebot. Diesen Er­
fordernissen konnte und wüllte sich auch die 
österreichische Landwirtschaft nicht entziehen, 
ja sie hat sich auch in dieser Richtung sehr 
bemüht. Dies beweisen die hohen Selbst­
versürgungszahlen, und dies 'beweist auch 
ein Blick auf die gestrige Zuckerdebatte, 
daß es gar nicht so ohne weiteres möglich ist, 
auf diese hohen Selbstversürgungsquoten zu 
verzichten. Dies alles, meine Damen und 
Herren, als Einleitung zu den Betrachtungen 
zum Lebensmittelgesetz. 

Früher ergab die Struktur die Tatsache, 
daß zum Beispiel viele wenige Tiere hatten, 
heute haben wir eine Struktur, bei der wenige 
viele Tiere haben. Daß natürlich - und das 
möchte ich nicht verschweigen - eine solche 
Entwicklung zwangsläufig auch negative Er­
scheinungen bringen kann, ist nicht zu 
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bestreiten. Genauso wenig ist die Tatsache 
.zu bestreiten, daß es viele Möglichkeiten 
gäbe, die den angestrebten Effekt in der 
Produktion wesentlich erhöhen, gesundheitlich 
aber nicht ohne weiteres zu verantworten 
sind. 

In jahrelanger Arbeit haben wir nun, wie 
schon ausgeführt, unter Mitarbeit vieler Ex­
perten - und gerade die Arbeit der Experten 
möchte ich hier anerkennend noch einmal 
hervorheben - ein neues Lebensmittelgesetz 
erarbeitet, das den Erfordernissen der land­
wirtschaftlichen Produktion auf der einen und 
den Wünschen der Verbraucher unter größt­
möglicher Berücksichtigung gesundheitsbe­
zogener Aspekte auf der anderen Seite Rechnung 
trägt. Es werden daher im neuen Lebensmittel­
gesetz erstmalig die tierische und die pflanzliche 
Urproduktion voll einbezogen und auch den 
hygienischen Bestimmungen dieses Gesetzes 
unterworfen. Obwohl dies Erschwerungen für 
die Produktion bedingt, bejahen wir diesen 
Schritt - das möchte ich ausdrücklich fest­
halten -, weil auch die Landwirtschaft 
kein Interesse daran hat, in immer wieder­
kehrenden Angriffen hinsichtlich der ver­
meintlichen gesundheitlichen Schädlichkeit der 
von ihr produzierten Produkte in den Dunst­
schleier ne buloser Verdächtigungen gezerrt zu 
werden. Wir haben das leider in den letzten 
Jahren - heute hat sich das Gott sei Dank 
wesentlich geändert - immer wieder über uns 
ergehen lassen müssen. Ich denke hier und er­
innere an viele Schlagzeilen, die solche Meldun­
gen gemacht haben. 

Die Landwirtschaft hat nichts zu verbergen, 
meine sehr Verehrten, sie will aber auch vor 
allem hinsichtlich der Konkurrenz und der 
Importe mit gleichen Maßstäben gemessen 
werden. Denn die Importe werden wohl auch 
nach diesem Gesetz der Inlandsproduktion 
gleichgestellt, doch wird die Praxis zeigen, 
ob die Kontrolle gleich wie bei den in Österreich 
erzeugten Lebensmitteln möglich ist. 

Nach dieser Einleitung, meine sehr ver­
ehrten Damen und Herren, zu diesem Gesetz 
nun Einzelheiten, soweit sie im besonderen die 
Landwirtschaft betreffen. Die"le Probleme sind 
sicherlich sehr aktuell, weil gerade auf diesem 
Gebiet in der Konsumentenschaft da und 
und dort noch Mißtrauen besteht und leider 
auch oft, das möchte ich auch festhalten, 
in Unkenntnis der wirklichen Möglichkeiten 
Behauptungen aufgestellt werden, die ge­
eignet sind, fast eine Gesundheitshysterie zu 
erzeugen. 

In der Konsumentenpolitik, meine Damen 
und Herren, darf man weder aus kurzfristiger 
Opportunität noch wegen sonstiger Scheu-

klappen die wirtschaftlichen Zusammenhänge 
zwischen Versorgungssicherung, Qualität und 
Preis außer acht lassen. Am allerwenigsten 
darf sie aber zur Befriedigung von Macht­
bedürfnissen betrieben werden. Die Konsu­
mentenpolitik muß bei der Feststellung der 
wissenschaftlichen Grundlagen und des daher 
gesundheitlich Unerläßlichen beginnen, darf 
aber auch die Gesichtspunkte des preislich 
dem Verbraucher Zumutbaren und des wirt­
schaftlich und in der Praxis Möglichen nicht 
aus dem Auge verlieren. Ich glaube, in dieser 
Dreiteilung, jn diesen drei Argumenten ist 
eigentlich alles das enthalten, von dem wir 
glauben, daß es in einer vernünftigen Kon­
sumentenpolitik Vorrang haben muß. 

Das neue Lebensmittelgesetz bringt gegen­
über dem alten einige entscheidende Neuerun­
gen- Vorredner haben schon das Wesentliche 
betont -, nämlich das Verbotsprinzip statt 
dem bisher geltenden Mißbrauchsprinzip. Was 
nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten. 
Bisher war die Regelung grundsätzlich um­
gekehrt. Auch der Anwendungsbereich wurde 
erweitert. Es sind viele Dinge dazugekommen, 
vor allem auch die landwirtschaftliche Ur­
produktion. 

Dieses Gesetz ist aufgebaut auf das In­
verkehrbringen von Lebensmitteln, Ver­
zehrprodukten, Zusatzstoffen, kosmetischen 
Mitteln und Gebrauchsgegenständen. 

Unter Inverkehrbringen - und das ist 
auch für die Landwirtschaft von Bedeutung -
ist das Gewinnen, Herstellen, Behandeln, Ein­
führen, Lagern, Werben, Verkaufen und so 
weiter zu verstehen, sofern es zu Erwerbs­
zwecken oder für Zwecke der Gemeinschafts­
versorgung geschieht. 

Die Lebensmittel, die zum Verbrauch in der 
bäuerlichen Familie bestimmt sind, sind zwar 
ausgenommen, aber in der Praxis, glaube ich, 
wird eine solche zweiteilige Produktion in 
unseren Betrieben kaum möglich sein. 

Diese umfassende, vorhin aufgezeigte Defi­
nition berührt weitgehend die Landwirtschaft. 
Denn der Katalog der Waren ist - wie schon 
ausgeführt - auf die tierische und pflanzliche 
Urproduktion ausgedehnt worden, und es 
sind auf diese auch die Hygienebestimmungen 
anzuwenden. 

Hier möchte ich ein paar Sätze einfügen 
zu den Ausführungen des Herrn Abgeordneten 
Pansi, der gesagt hat, daß ein Mindestmaß an 
Sauberkeit auch in der Landwirtschaft kom­
men muß. 

Herr Abgeordneter Kollege Pansi! Als Land­
wirt· müßte ich fast bezweifeln, daß Sie die 
österreichische Landwirtschaft in den letzten 

.. 
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Jahren intensiv kennengelernt haben, denn 
diese Behauptung, wenn man vor allem unsere 
Bauernhöfe und modernen Produktions­
stätten sieht, beweist, daß diese Dinge schon 
längst eingezogen sind. 

Ich möchte nicht sagen, denn es wäre fast 
eine Beleidigung vor allem unserer fortschritt­
lichen und jungen· Bauern und Bäuerinnen, 
zu sagen, daß erst ab jetzt ein gewisses Mindest­
maß an Sauberkeit einziehen müßte. Ich bitte, 
dies zu entschuldigen, aber ich muß das, 
glaube ich, doch sagen. (Beifall bei der Ö V P. -
Abg. Pansi: Warum waren Sie dann dagegen, 
Kollege Koller?) Wir waren nicht dagegen 
(Abg. Pansi: Sie waren sehr lange Zeit ent­
schieden dagegen!), sondern Sie wissen sehr 
genau, verehrter Herr Kollege, daß wir in 
jahrelangen Arbeiten die Probleme so gelöst 
haben, daß, glaube ich, ein Mittelmaß jener 
Möglichkeiten erreicht wurde, die auch für 
die Landwirtschaft akzeptabel sind, die 
unter anderenProduktions bedingungen arbeitet 
und nicht in ein gewerblich-industrielles Denk­
schema hineinzubringen ist, daß die Vor­
schriften dieses Gesetzes auch für die land­
wirtschaftliche Urproduktion praktikabel sind. 
Denn auch Ihnen und den Konsumenten 
würde, meine sehr verehrten Damen und Her­
ren, ein Gesetz mit noch so vielen Vorschriften 
nichts nützen, wenn von vornherein feststeht, 
daß es einfach nicht durchführbar ist. 

Für die landwirtschaftliche Produktion sind 
. nun folgende Bestimmungen - ich erhebe 
nicht Anspruch auf Vollständigkeit - von 
besonderer Bedeutung: 

Da ist zimächst der § 15, der besondere Vor­
schriften über die Behandlung von Tieren zur 
Gewinnung von Lebensmitteln tierischer Her­
kunft beinhaltet. Dieser Paragraph verbietet 
vor allem eine Reihe von Stoffen wie Hormone, 
Antihormone, Stoffe mit hormonaler Wirkung 
oder den Hormonstoffwechsel spezifisch beein­
flussende Stoffe sowie Antibiotika, um die 
Haltbarkeit der von diesen Tieren stammenden 
Lebensmittel zu erhöhen. Ferner ist verboten, 
Tieren Stoffe mit spezifischer Wirkung, die 
dazu bestimmt sind, den Ertrag zu steigern, 
Krankheiten vorzubeugen oder zu behandeln 
oder die Beschaffenheit von tierischen Lebens­
mitteln zu beeinflussen, ~u verabreichen. 

Weiters ist nach dem § 15 verboten, Schäd­
lingsbekämpfungs-, Reinigungs- oder Des­
infektionsmittel für Tiere oder Ställe ohne 
Zulassung oder entgegen den Zulassungsbe­
stimmungen anzuwenden sowie Futtermittel 
mit Rückständen aus diesen Pflanzenschutz-, 
Schädlingsbekämpfungs-, Reinigungs- und Des" 
infektionsmitteln zu verwenden, die geeignet 
sind, bedenkliche Rückstände in Lebensmitteln 
zu bewirken. 

Die tierärztliche Behandlung wird hievon 
nicht berührt, ebenso nicht die Behandlung 
mit. nicht rezeptpflichtigen Arzneimitteln. 

Es ist auch enthalten, daß, wenn Tiere mit 
diesen Stoffen behandelt wurden oder ge­
füttert wurden, die Lebensmittel nicht in 
Verkehr gebracht werden. 

Sehr wichtig ist auch die Bestimmung - vor 
allem für die Landwirtschaft -, daß der Tier- , 
arzt bei Behandlung von Tieren mit Arznei­
mitteln - was in der Veterinärmedizin ja not­
wendig sein kann -, die Rückstände verur­
sachen, den Tierhalter nachweislieh informie­
ren und die Frist angeben muß, innerhalb 
welcher mit Rückständen in Lebensmitteln 
zu rechnen ist. 

Es ist auch festgelegt, daß die Stoffe und 
Mittel, die verwendet werden dürfen, vom 
Gesundhoitsministerium im Einvernehmen mit 
dem Landwirtschaftsministerium mit Verord­
nung festgelegt werden, ebenso die Rückstände, 
die bedenklich sind, und so weiter. 

Eine Verschärfung - zu diesem Paragraph 
möchte ich das sagen - gegenüber dem bis­
herigen Lebensmittelgesetz ist teilweise ein­
getreten. Das Inverkehrbringen von Futter­
mitteln war schon bisher längst geregelt. 
Heute sind nur mehr kontrollierte Futter­
mittel zur Verfügung gestanden, und. auch 
mit Pflanzensohutzmitteln Qehaftete Lebens­
mittel durften nicht verkauft werden. Das neue 
Lebensmittelgesetz, meine Damen und Herren, 
hat allerdings genauere Bestimmungen. Der 
Vorteil - vor allem auch für den Landwirt -
besteht darin, daß er - also der Landwirt -, 
wenn er zugelassene Mittel genau nach Ge­
brauchsanweisung verwendet, nicht belangt 
werden kann. 

Als letztes zu diesem Paragraphen möchte ich 
sagen, daß wir sehr lange über diesen Para­
graph verhandelt haben, aber ich glaube, 
daß zwei maßgebliche Aspekte er7ielt wurden. 
Der eine Aspekt ist, daß die Konsumenten 
beruhigt sein können, daß hier in dieser Rich­
tung nichts geschieht, und der andere Aspekt 
ist, daß damit - und diE) Land wirtschaft 
hat bei diesem Gesetz mitgearbeitet - aber 
auch die Grundlage genommen wurde für 
zukünftige nebulose Anschuldigungen in dieser 
Richtung. 

Der nächste Paragraph, der für die Land­
wirtschaft von Bedeutung ist, ist der § 16. 
Er enthält Vorschriften über die Behandlung 
von Pflanzen zur Gewinnung von Lebensmit­
teln pflanzlicher Art. 

Auch kurz etwas zu diesem Paragraph. 
Er enthält vor allem das Verbot der Ver­
wendung nicht zugelassener Stoffe oder die 

910 
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Verwendung zugelassener Stoffe entgegen den 
Anwendungsvorschriften für die Gewinnung 
von Lebensmitteln beziehungsweise für die 
Inverkehrbri:ngung solcher Lebensmittel. Die 
vom Landwirtschaftsministerium im Einver­
nehmen mit dem Gesundheitsministerium nach 
dem Pflanzenschutzgesetz zugelassenen Mit­
tel - das möchte ich nur kurz einflechten -
gelten als zugelassene Stoffe nach diesem Ge­
setz. 

Es sind dann' noch einige Verordnungs­
ermächtigungen in diesem Paragraph ent­
halten. 

Im Vergleich zum bisher in Kraft stehenden 
Lebensmittelgesetz zeigt sirh, daß auch bis­
her sämtliche Pflanzenschutzmittel genehmi­
gungspflichtig waren. 

Ein Problem möchte ich doch in diesem 
Zusammenhang aufzeigen, meine sehr ver­
ehrten Damen und Herren. Frau Minister, 
ich bitte, auch hierauf ein besonderes Augen­
merk zu richten. Auf die Tatsache, daß Futter­
mittel an stark frequentierten Straßen durch 
die Abgase einen übermäßig hohen Bleigehalt 
aufweisen, muß bei Handhabung der Bestim­
mungen dieses Gesetzes durch die Behörden 
und Gerichte sicherlich Rücksicht genommen 
werden. Denn es ist den einzelnen Landwirten 
nicht zumutbar - der hat ja auch gar nicht 
die notigen Voraussetzungen' -, den Blei­
gehalt dieser Futtermittel, als Beispiel hier 
angeführt, zu messen. 

Es besteht also aus der allgemeinen Um­
weltverschmutzung für die landwirtschaft­
liche Produktion eine Gefahr; trotz sachge­
mäßer Verwendung zugelassener Mittel kann 
das irgendwo in den Futtermitteln enthalten 
sein. Und hier, glaube ich, muß man bei der 
zukünftigen Handhabung Rücksicht nehmen. 

Kurz zum § 20 und den Folgeparagraphen, 
die die Hygiene im Lebensmittelverkehr be­
handeln. Bei der Hygiene ist im Gegensatz zum 
bisherigen Gesetz bei der landwirtschaftlichen 
Produktion eine Ausweitung erfolgt. Nunmehr 
ist die gesamte landwirtschaftliche Produktion, 
soweit sich das Inverkehrbringen von Lebens­
mitteln nicht auf die Versorgung der bäuer­
lichen Hausgemeinschaft beschränkt, erfaßt. 

Es muß aber auch gesagt werden, d~ß wir 
gerade bei diesem Paragraphen sehr, sehr 
lange verhandelt haben, 'weil es einfach nicht 
so ohne weiteres möglich ist, meine sehr ver­
ehrten Damen und Herren, Hygienevorschrif­
ten zu erlassen, die sow:ohl in der kosmetischen 
Industrie als auch in der Lebensmittelindu­
strie, in den Molkereien, in der landwirt­
schaftlichen Produktion, im Kuhstall und in 
der Pflanzenproduktion Gültigkeit haben. 

Es wurde daher im § 20 eine Generalklausel 
aufgenommen. Diese lautet: "Wer Lebens­
mittel, Verzehrprodukte oder Zusatzstoffe in 
Verkehr bringt, hat vorzusorgen, daß sie nicht 
durch äußere Einwirkung hygienisch nach­
teilig beeinflußt werden, soweit das nach dem 
jeweiligen Stand der Wissenschaft möglich 
und nach der Verkehrsauffassung nicht un­
zumutbar ist." 

Wir glauben, daß man hier eine gewisse 
Bandbreite, einen gewissen Spielraum erreicht 
hat, der möglich macht, gewisse Hygienevor­
schriften auf allen Seiten anzuwenden. Diese 
Bestimmung ist besonders für die landwirt­
'3chaftliche Produktion von Bedeutung, da 
bei dieser die Einhaltung von sonst durchaus 
zumutbaren Hygienevorschriften nicht immer 
möglich sein wird. 

Außerdem konnte erreicht werden, daß das 
Landwirts<,haftsministerium eine Mitkompe­
,tenz für die Erlassung einer Hygieneverord­
nung erhalten hat. Mit einer solchen Verordnung 
können nähere Vorschriften über das Verhalten 
und die Bekleidung von in der Landwirtschaft 
beschäftigten Personen, über die Beschaffenheit 
von in der Landwirtschaft genutzten Betriebs­
mitteln und Räumen, Vorschriften über die 
Art der Reinigung und der Vorsorge gegen 
Gerüche, Verunreinigungen, Ungeziefer, Schäd­
linge und so weiter erlassen werden. 

Für den Fall, daß - und das ist auch vor­
gesehen - eine solche Hygieneverordnung 
nicht erlassen wird, hat der jeweilige Landes­
hauptmann die Möglichkeit, mit Bescheid 
hygienische Mißstände abzustellen. 

Nach den .§§ 31 und 33 hat bei Importen 
das Gesundheitsministerium weitestgehende, 
Verordnungsvollmacht für die Erlassung be­
sonderer Importvorschriften. 

Frau Minister, hier werden wir sehr vor­
sichtig sein, weil wir glauben, daß die öster­
reichische Landwirtschaft aus Gründen der 
Waffengleichheit und der Konkurrenzfähig­
keit gleichen Bedingungen und gleichen, V or­
aussetzungen unterworfen werden muß. Hier 
wiederhole ich noch einmal, daß es von der 
lückenlosen Kontrolle aller Importe entschei­
dend abhängen ''lird, ob die heimische Land­
wirtschaft konkurrenzfähig bleibt, denn es 
ist '3icherlich nicht zu bestreiten, daß ein in 
Österreich liegender Bctrieb leichter als ein 
ausländischer zu kontrollieren ist. Trotzdem 
werden wir in dieser Richtung ein sehr offenes 
Ohr haben. 

Die §§ 35 bis 47 regeln die Schaffung eines 
KOlltrolldiellstes, der sich auch auf Grund 
der vorgenannten Regelungen mit der land­
wirtschaftlichen Produktion weitestgehend be­
schäftigen wird. 
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Koller 
Besonders möchte ich den § 41 hervorheben. 

Auch hier sehen Sie eine Zusammenfassung 
und ein Zusammenwirken aller Maßnahmen, 
da die Tierärzte bei der normalen Fleischbe­
schau das Lebensmittelgesetz und die Ver­
ordnungen zu beachten haben. Sie haben bei 
begründetem Verdacht Befund und Gutachten 
abzugeben und Anzeige zu erstatten beziehungs­
weise sinngemäß nach den §§ 39 und 40 - das 
sind die "Besehlagnahmeparagraphen" - vor­
zugehen. 

Im VII. Abschnitt sind die Bestimmungen 
über das Lebensmittelbuch und die Codex­
kommission enthalten. Dort ist festgelegt, daß 
das Landwirtschaftsministerium und die Prä· 
sidentenkonferenz neben anderen Institutionen 
vertreten sein müssen. Auch im ständigen 
Hygieneausschuß der Codexkommission sind 
Landwirtschaftsministerium und Präsidenten­
konferenz vertreten. 

Der § 58 behandelt die gerichtlichen Straf­
bestimmungen. Es ist heute schon sehr viel 
davon gesagt worden, vor allem in besonderer 
Blickrichtung auf die Verstöße gegen die 
§§ 15 und 16, tierische und pflanzliche 
Produktion, also Landwirtschaft betreffend. 
Es soll nicht verschwiegen werden, daß der 
landwirtschaftlichen Produktion bei Ver­
stößen hohe Strafen drohen. Sie hat als Land­
wirtschaft sicherlich keinen Ausnahmestatus, 
aber ich glaube, im Interesse der allgemeinen 
gesundheitlichen Sicherheit muß das eben die 
Landwirtschaft auf sich nehmen. 

Zu erwähnen wäre noch, daß mit dem In­
krafttreten des Lebensmittelgesetzes für die 
Landwirtschaft bedeutungsvolle Gesetze nicht 
berührt werden. Es ist dies da'> Pflanzenschutz­
gesetz und das Futtermittelgesetz. Hier möchte 
ich die Forderung der Landwirtschaft wieder­
holen, den neuen, seit zwei Jahren im Parla­
ment liegenden und dem modernen Stand der 
Entwicklung angepaßten Entwurf eines Futter­
mittelgesetzes endlich in Behandlung zu 
nehmen. Ich sehe keinen Grund, Frau Minister, 
warum das bisher noch nicht geschehen ist. 

Wenn der Herr Abgeordnete Pal!-si im Zu­
sammenhang mit dem Lebensmittelgesetz ge­
sagt hat, daß ein so gutes Lebensmittelgesetz 
nur durch die· sozialistische Mehrheit des 
Hauses möglich war, dann frage ich, warum 
ein gutes Futtermittelgesetz dann nicht mög­
lich sein soll. Hier wird mit zweierlei Maß­
stäben gemessen. Man kann sich nicht auf der 
einen Seite Perlen in die Krone stecken, 
wenn man auf der anderen Seite bei Dingen, 
nur weil sie von der Opposition gebracht wur­
den, einfach taube Ohren hat. 

Das Weingesetz bleibt unberührt, das Quali­
tätsklassengesetz, das Fleischbesc4au-Über­
gangsgesetz und das Marktordnungsgesetz. 

Und zum Schluß, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, möchte ich noch - für 
die Molkereiwirtsehaft von. besonderer Be­
deutung - hervorheben, daß bezüglich der 
alten Margarinevorschrift im Ausschuß­
bericht zu § 47 Abs. 4 vermerkt ist, daß diese 
Vorschriften so lange in Kraft bleiben, bis 
eine Verordnung nach dem neuen Lebensmittel­
gesetz erlassen worden ist. Diese Verordnung 
soll Schwerpunkte bei der Kennzeichnung 
von Margarine, bei der Bestimmung einer nicht 
verwechselbaren Form und Aufmachung sowie 
bei der Vorkehrung gegen die Vermengung 
zwischen Margarine, Butter und Butter~ 
schmalz setzen. 

Kollege Dr. König hat schon erwähnt, daß 
im Ausschußbericht zu § 12 auch das soge­
nannte PK-Verfahren in der Hartkäseerzeu­
gung positiv erwähnt wurde, denn dieses 
Verfahren - nämlich die Verwendung von 
Peroxyd im Katalaseverfahren zur Hart­
käseerzeugung - ist eine entscheidende Vor­
aussetzung. Es ist auch hier geregelt, und es 
ist auch schon ausgeführt worden der Unter­
schied zwischen den Normen für verschiedene 
Milchprodukte im Lebcnsmittelgesetz und in 
anderen Gesetzcn. 

Wir hätten gerne - und das möchte ich 
vom Standpunkt der Landwirtschaft sagen­
eine Klarstellung hinsichtlich der Normen 
lebensmittelrechtlicher Art und in anderen 
Bestimmungen festgelegt gehabt, weil das 
bei künftigen Entscheidungen keine Doppel­
deutigkeit offengelassen hätte. 

Abschließend, Hohes Haus, ist folgendes 
festzustellen: In den jahrelangen Verhand­
lungen über dieses Gesetz war es nicht immer 
leicht, Verständnis für die Belange der Land­
wirtschaft, die sich infolge ihrer besonderen 
Produktionsstruktur nicht ohne weiteres in 
ein vorgefaßtes Denkschema einordnen läßt, 
zu finden. Man mußte sich dabei im klaren sein, 
daß man der Landwirtschaft nicht einseitig 
Belastungen auferlegen kann, ohne die Frage 
der praktischen Durchführbarkeit, aber auch 
die Frage der Abgeltung aufzuwerfen. Die 
Landwirtschaft war immer daran interessiert, 
einwandfreie und qualitativ hochwertige 
Lebensmittel zu produzieren, konkurrenz­
fähig zu sein und dem Konsumenten das anzu­
bieten, was er verlangt. Aber eines muß ich 
auch feststellen: daß nun gerade die Agrar­
politik der jetzigen sozialistischen Regierung 
es der Landwirtschaft nicht gerade im beson­
deren Maße erleichtert, sich in die neuen 
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Koller 
:Bestimmungen und Belastungen des Lebens- Vorschläge in eingehender, überaus verant­
mittelgesetzes einzuordnen. (Präsident Doktor wortungsbewußter und extensiver Weise be-
Maleta übernimmt den Vorsitz.) handelt hat. 

Wir bekennen uns zu diesem Gesetz mit 
seinen schärferen Bestimmungen, weil die 
gesundheitsbezogenen Aspekte vor wirtschaft­
lichen Aspekten Vorrang haben. Wir wollen 
in der Praxis sicherlich keine Oberflächlichkeit 
und Sorglosigkeit, aber auch keine Gesundheits­
hysterie. Wir erwarten aber - und das ist 
der Schluß meiner Ausführungen, Hohes Haus, 
meine sehr verehrten Damen und Herren -
auch als Landwirtschaft, daß das zuständige 
Ministerium auch auf allen anderen die Ge­
sundheit betreffenden Gebieten, vor allem bei 
den Importen, und hier erinnere ich nur an 
die Oberflächenbehandlung von Zitrusfrüch­
ten,bis zur gefährdeten Umwelt durch Ver­
kehr und Industrie, dieselben strengen Maß­
stäbe anlegt, wie sie bei der Landwirtschaft eben 
auch mit diesem Gesetz angelegt wurden. 
Denn die vom neuen Lebensmittelge,>etz be­
troffenen Lebensmittel sind nur ein Teil jener 
Fakten, die gesundheitsgefährdend sein kön­
nen. In diesem Sinne möchte ich auch vom 
Standpunkt der Landwirtschaft sagen: Hoffen 
wir, daß dieses Gesetz eine praxisnahe und 
allen Teilen dienende Entwicklung nehmen 
wird. (Beifall bei der ÖVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
hat '>ich die Frau Bundesminister. Ich erteile 
es ihr. 

Bundesminister für Gesundheit und Umwelt­
schutz Dr. Ingrid Leodolter (SPÖ): Herr 
Präsident! Hohes Haus! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Ich möchte nicht in Details 
eingehen, das machen die Herren und Damen 
Abgeordneten. 

Ich möchte sagen: Der heutige Tag ist ein 
Markstein in der Weiterentwicklung des Ge­
sundheitsschutzes in Österreich. Das bisherige 
Lebensmittelgesetz aus dem Jahre 1897 wird 
durch ein neues Gesetz abgelöst, das den 
heutigen Gegebenheiten und den zeitgemäßen 
Anforderungen in gesundheitlicher und ge­
sellschaftlicher Hinsicht entspricht. 

Nach mehr als 75 Jahren wird nun eine 
Gesamtreform des Lebensmittelrechtes Wirk­
lichkeit. In all deIiJ ahren wurde oftmals 
der Versuch zur Änderung des Lebensmittel­
rechtes gemacht. Es wurden auch Teilnovellie­
rungen vorgenommen, die sich aber immer in 
der Lösung von Teilfragen erschöpften. 

In der jetzigen Gesetzgebungsperiode wurden 
die Regierungsvorlage und der Initiativantrag 
der Oppositionsparteien ins Parlament ein­
gebracht. Es wurde ein Unterausschuß des 
Gesundheitsausschusses ei~gesetzt, der beide 

Die großen Schwierigkeiten bei den Ver­
handlungen im Unterausschuß . ergaben sich 
einmal aus der Größe der Materie - wir haben 
schon gehört, daß viele Gegegenstände mit­
behandelt wurden, die mit dem Körper in 
Berührung kommen -, aus der Komplexität 
der Materie,· aus der. Kompliziertheit der 
Materie und aus den sich oft widersprechenden 
Zielvorstellungen. Und wenn auch bei dem 
neuen Gesetz, wie hier gesagt wurde, große 
Änderungen gegenüber der Regierungsvor­
lage vorgenommen wurden, so sind die Ziel­
vorstellungen, die die Regierungsvorlage ent­
hielt, wenn auch mit anderen Worten, gleich 
geblieben, wie aus der Aufzählung der grund­
legenden Gesichtspunkte' des Gesetzes auf 
Seite 2 des Ausschußberichtes hervorgeht. 

An dieser Stelle möchte ich als zuständiger 
Ressortministcr meinen besonderen Dank den 
Abgeordneten, den Experten und allen damit 
befaßten Beamten der betreffenden Ressorts 
ausdrücken, aber insbesondere den Beamten 
meines Ressorts, die unzählige Zwischenbe­
sprechungen mit Experten durchgeführt und 
Zwischenformulierungen vorbereitet haben, die 
aber auch vielfach nach den Direktiven des 
Unterausschusses Vorschläge zu teilweisen 
Änderungen der Vorlagen erstellen mußten. 
(Beifall bei SPÖ.) 

Ich möchte aber auch dem Vorsitzenden des 
Unterausschusses, Herrn Dr. Scrinzi - er 
ist leider nicht da -, danken. Unter seiner 
Führung konnten diese Beratungen nach 
drei jähriger Dauer schließlich erfolgreich be­
endet werden. Ich freue mich, daß ursprünglich 
gegensätzliche Standpunkte zu einer einheit­
lichen Auffassung gebracht werden konnten. 

Meine Damen und Herren! Mit diesem Gesetz 
wird eine Entwicklung eingeleitet, die sich 
wesentlich auf die Lebensqualität unserer 
gesamten Bevölkerung auswirken wird, die 
nun in einem Maße geschützt ist, wie dies von 
Ernährungswissenschaftern, Hygienikern und 
Konsumenten mit Recht von uns erwartet 
wurde. 

Lassen Sie mich mit einem Zitat aus der 
Parlamentsrede der Frau Abgeordneten 
Gertrude Wondrack vom 4. Juli 1968 schließen. 
Sie hat in besonderem Maße um ein neues 
Le bensmittelgesetz gekäm pft und sagte damals: 
"Wir sind auf dem Sektor des modernen 
Lebensmittelrechtes das Schlußlicht in Europa. " 

Und. weiter hieß es in dieser Rede: 

"Österreich hatte einmal eines der besten 
Gesetze. Lassen Sie uns gemeinsam den Ehrgeiz 
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Bundesminister Dr. Ingrid Leodolter 
aufbringen, gemeinsam das beste Gesetz zu 
beschließen, das wir derzeit auf Grund der 
technischen und wissenschaftlichen Erfahr­
ungen, die in den letzten 70 Jahren gesammelt 
wurden, zu beschließen in der Lage sind." 

Ich glaube, Hohes Haus, wir haben dieses 
Postulat erfüllt. (Beifall bei der SPÖ.j 

Präsident . Dr. Maleta : Als nächster zum 
Wort gemeldet ist der Abgeordnete Dipl.-Ing. 
Hanreich. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Hanreich (FPÖ): 
Herr Präsident! Hohes Haus! Die Frau Minister 
hat betont, daß mit diesem Gesetz die Lebens­
qualität verbessert wird, und das mit Recht, 
aber es muß dazu gesagt werden, daß jede 
Verbesserung der Lebensqualität auch ihren 
Preis hat, daß sie zusätzliche Belastungen 
bringt, daß sie zusätzliche Aufgaben stellt, 
die als Konsequenz des Gesetzes erst bewältigt 
werden müssen. Das bedeutet für alle an 
diesen Arbeiten Beteiligten auch eine zusätz­
liche Belastung. So wird zweifellos der Bedarf 
an fachkundigen Personen, an qualifiziertem 
Personal wachsen, da doch im § 47 vorgesehen 
ist, daß die fachliche Qualifikation für Prüfer 
- von denen man nun eine größere Zahl be­
nötigen wird - angehoben werden soll. 

Die Hochschulen sind dazu bereit. Die 
Studienpläne sehen einen Hochschullehrgang 
vor, der in Ergänzung der angeführten Studien 
eine Vervollkommnung der Kenntnisse bringen 
soll. 

Der § 47 sieht im Abs. 3 vor, daß nun das 
Ministerium eine Verordnung zu erlassen hätte, 
wonach alle Fachgebiete angeführt werden, 
für die ein solcher Hochschullehrgang als 
Anschlußstudium sinnvoll und zweckmäßig 
ist, um die geforderte fachliche Qualifikation 
zu erlangen. 

Die Aufzählung des § 47 Abs. 3, die Ohemie, 
Medizin, Tiermedizin, Hygiene, Lebensmittel­
und Gärungstechnologie, Lebensmittelhygiene, 
Biologie und Pharmazie in erheblichem Maße, 
wie es heißt, umfaßt, wird ergänzt durch die Aus­
führungen, die der Bericht zur Oodexkom­
mission, nämlich zum § 52 Abs. 4 angibt, 
nämlich, welche Wissenschaften und Wissens­
gebiete Spezialisten entsenden sollen, die in 
dieser Oodexkommission vertreten sein werden. 

Es ist naheliegend, daß auch diese Fach­
gebiete dazu geeignet sind, die Grundlage für 
einen Aufbaulehrgang, einen Hochschulkurs 
zu bieten. Es handelt sich hier um die Lebens­
mittelchemie, analytische Ohemie, Lebens­
mitteltechnologie, Pharmakologie, Toxikologie, 
Ernährungsphysiologie, interne Medizin, 
Botanik, tierärztliche Lebensmittelkunde, 
Hygiene und Dermatologie. Es sind natürlich 

einige Wiederholungen dabei, und wenn diese 
Verordnung des Ministeriums vorliegen 
wird - es ist ja damit zu rechnen, daß es sehI' 
rasch zu dieser Verordnung kommt -, wird 
man überprüfen müssen, ob die V oraussetzun­
gen an den Hochschulen und Universitäten 
dem zu erwartenden höheren Bedarf auch 
wirklich entsprechen. 

Das ist im Augenblick noch nich~ der Fall" 
denn es sind, wenn ich recht informiert bin, 
noch einige Lehrkanzeln vakant, insbesondere 
die Lebensmittelhygiene, Le bensmitteltechnolo­
gie an der Technischen Hochschule in Wien, 
während in Graz die Lebensmittelchemie 
noch offen ist. Hier wird eine rasche Besetzung 
dieser Lehrkanzeln erforderlich sein, um deI' 
zu erwartenden Entwicklung Rechnung zu 
tragen. Wir werden schließlich auf Grund 
dieses Gesetzes eben einen höheren Bedarf an 
einschlägigen Fachleuten zu erwarten haben,. 
und sollen die Bestimmungen des Gesetzes; 
erfüllt werden, wird es notwendig sein, V or­
kehrungen zu treffen, um diesem Bedarf auch 
kurzfristig gerecht zu werden. 

Über die Anforderungen, die dabei von den 
Bundesanstalten· oder Landesanstalten ge­
stellt werden, hinaus werden natürlich auch 
die firmeneigenen Laboratorien ihre Anforde­
rungen an ihr Personal im Sinne dieses Gesetzes 
erhöhen müssen. Es wird notwendig sein, 
daß auch die Betriebe im Sinne ihrer freiwilligen 
Selbstkontrolle möglichst gar nicht in die 
Situation kommen, gegen dieses Gesetz zu. 
verstoßen, daß sie daher in ihren eigenen 
Laboratorien ihren Fachstab so qualifizieren,. 
daß er den Bedingungen dieses Gesetzes; 
optimal entspricht. Das bedeutet natürlich 
ein Ansteigen der Kosten auch in den Betrieben. 
Das bedeutet eine zusätzliche Belastung, die 
ganz unvermeidlich mit in die Kostenrechnung 
der einzelnen Betriebe wird eingehen müssen. 

Diesem Ansteigen der Kosten in der Ver­
waltung - denn auch dort wird man ja zweifel­
los zusätzliche Dienstposten benötigen - und 
in den Betrieben stehen aber sicherlich ein 
Rückgang an Schäden und eine Verbesserung 
der Lebensqualität gegenüber. Wir sollten 
uns bewußt sein, daß die Verbesserung deI' 
Lebensqualität diesen zusätzlichen Preis wert 
ist. Wir sollten uns darüber im 'klaren sein, 
daß Lebensqualität ihren Preis hat und dieser 
Preis letztlich bezahlt werden muß. 

Auch die Untersuchungsanstalten des Bun­
des, wie sie im § 42 vorgesehen sind, werden 
ja eine Ausweitung erfahren müssen. So glaube 
ich, daß es notwendig sein wird, die derzeitige 
Expositur der Bundesanstalt in Linz in Salz­
burg. zu verselbständigen. Dadurch wird dem 
Land Salzburg sozusagen eine ausbaufähigere. 
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Dipl.-Ing. HanreidJ. 
Möglichkeit gegeben, all die notwendigen Prü­
fungen so kurzfristig durchzuführen, wie das 
wünschenswert ist. Denn es liegt im Interesse 
sowohl der Konsumenten und Verbraucher als 
auch im Interesse der Wirtschaft, daß die not­
wendigen Überprüfungen so kurzfristig und 
prompt vorgenommen werden können, daß keine 
Verzögerungen entstehen. All die jetzt durch 
das Verbotsprinzip notwendig gewordenen 
Überprüfungen müssen so rasch erfolgen, daß 
dadurch nicht die Entwicklung, die Verbesse­
rung, die sich aus der Anwendung neuer 
Produkte ergeben könnte, verzögert wird. 

Es ist aus freiheitlicher Sicht sehr zu be­
grüßen, daß man im § 49 Abs. 3 einen Rechts­
anspruch festgelegt hat, der es -ermöglicht, 
daß Länder und Gemeinden ihre eigenen 
Untersuchungsanstalten gründen, sofern sie 
alle die Bedingungen erfüllen, die auch für 
die Bundesanstalten gelten. Dabei wird im 
besonderen auf die Ausstattung und die 
Qualifikation des Personals Bezug genommen. 

Niederösterreich trägt sich ja erfreulicher­
weise mit der Absicht, eine eigene Prüfungs­
anstalt ins Leben zu rufen, und ich kann das 
als niederösterreichischer Abgeordneter nur 
begrüßen. 

Sehr erfreulich muß aus freiheitlicher Sicht 
auch die Verbesserung der Qualifikation hin­
sichtlich der Prüfungsmethoden und vor aVem 
die Einheitlichkeit der Prüfungsmethodik be­
wertet werden, weil man dadurch die Möglich­
keit gibt, bei der Untersuchung von .Zweit­
proben oder Gegenproben die Möglichkeit zu 
schaffen, von vornherein Mißverständnisse 
auszuschließen. 

Manches gerichtliche Spiel mit Sachver­
ständigen für und -wider wird dadurch hintan­
gehalten werden, daß man in der Lage ist, 
nun auch als nicht bei einer Bundesanstalt 
oder vergleichbaren Anstalt der Gebietskörper­
schaften tätiger Sachverständiger Auskunft 
über die Prüfungsmethoden, über die Ansätze, 
von denen ausgegangen wurde, Informationen 
zu erhalten. Das scheint sehr wertvoll, weil 
eine solche Kooperationsverpflichtung eine 
Verbesserung auch für die Betriebe bedeutet. 
Es kommt dazu, daß wir es als besonders 
wichtig ansehen, daß gerade in den Betrieben 
klare Einsicht in die Möglichkeiten und in 
die Voraussetzungen, unter denen Prüfungen 
nach dem Lebensmittelgesetz angestellt werden, 
besteht. 

Das Verschanzen hinter der Amtsverschwie­
genheit hat sich sehr oft sehr unangenehm 
für die _Produzenten bemerkbar gemacht und 
hat das verhindert, was für einen einzelnen 
Betrieb oft eine Bestätigung der Richtigkeit 

seines Vorgehens gewesen wäre, nämlich auch 
einen positiven Bericht. Unter diesem Gesichts­
punkt finden wir die Anderungen und Neue­
rungen des Lebensmittelgesetzes besonders 
wertvoll. 

Wir glauben, daß die Zusammenarbeit 
aller Beteiligten in der Landwirtschaft, die - wie 
es mein Vorredner Koller betont hat - ebenso 
von dem Lebensmittelgesetz betroffen ist, 
wie auch in der produzierenden Industrie die 
Zusammenarbeit mit den Bundesprüfstellen und 
die Zusammenarbeit mit -den Behörden die 
Voraussetzung schaffen wird, daß dieses Gesetz 
zum Wohle der österreichischen Bevölkerung 
wirksam wird; sich bewährt und tatsächlich 
einen echten Beitrag zur Verbesserung der 
Lebensqualität in Österreich bringt. (Beifall 
bei der F PÖ.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Stohs. Ich erteile es 
ihm. 

Abgeordneter Stohs (ÖVP): Hohes Haus! 
Herr Präsident! Gestatten Sie mir, daß ich 
mich mit dem Lebensmittelgesetz 1975, wie 
es nun zur Beschlußfassung vorliegt, als 
Mitglied des Unterausschusses, -der sich seit 
dem 15. März 1972 in den 26 Sitzungen mit 
den 25 Fachexperten und den damit beschäf­
tigten Beamten des Gesundheitsministeriums 
ehrlich um das Zustandekommen dieses Gesetzes 
bemüht hat, etwas beschäftige. Ich möchte 
nicht wiederholen, was von meinen Vorrednern 
gesagt wurde, aber doch auf einige Dinge 
hinweisen. 

Das Lebensmittelgesetz ist für mich seit 
dem Jahre 1945, als ich zum Lebensmittel­
polizeiorgan meiner Heimatstadt bestellt 
wurde, ein Teil meiner Lebensaufgabe. Selbst­
verständlich habe· ich auf Grund persönlich 
gemachter Erfahrungen als Lebensmittelpoli­
zeiorgan, besonders auch als Abgeordneter, 
mich seit dem Jahre 1962 um die Verbesserung 
des Lebensmittelgesetzes mit vielen anderen 
Kolleginnen und Kollegen des Hühen Hauses 
bemüht. Ich möchte nun ganz kurz an diesem 
denkwürdigen Tag über die Entwicklung 
dieses Gesetzes einen geschichtlichen Rück­
blick machen. 

Das alte Lebensmittelgesetz, das bis nach 
Beschlußfassung des heute zur Behandlung 
stehenden bis 30. 6. 1975 noch Gültigkeit 
hat, wurde im österreichischen Abgeordneten­
haus erstmals im Jahre 1880 angeregt. Erst 
im Jahre 1888 konnte die Regierung den Ent­
wurf eines diesbezüglichen Gesetzes vorlegen. 
Im Jahre 1895 wurde vom Abgeordnetenhaus 
und vom Herrenhaus dieses für die Konsu­
menten schon damals so wichtige Gesetz 
beschlossen. Dabei wurde auf die Autonomie 
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der Länder ganz besonders Bedacht genommen. 
Die Sanktion des Kaisers und die Gesetzes­
verlautbarung erfolgte erst am 13. Jänner 1897, 
also fast auf den Tag vor 78 Jahren. 

Abgesehen von der unseligen NS-Zeit -
das Gesetz wurde am 29. September 1945 
wieder in Geltung gesetzt - blieb dieses Gesetz 
unverändert bis zum 23. Dezember 1950. 
Am 22. N ovem bcr 1950 wurde nach einem 
kurzen Diskussionsbeitrag eines Oppositions­
abgeordneten nach 53 Jahren die erste N ovel­
lierung des Gesetzes vom Hohen Haus ein­
stimmig· beschlos·sen. Außer einigen gering­
fügigen Verbesserungen wurde das öster­
reichische Lebensmittelbuch, der Codex 
Alimentarius Austriacus, gesetzlich verankert, 
die Herausgabe einer dritten Auflage des 
Codex ermöglicht und das alte Lebensmittel­
gesetz als Lebensmittelgesetz 1951 am 2. Okto­
ber 1951 neu verlautbart. 

Die zweite Novellicrung dieses Gesetzes 
erfolgte unter Frau Sozialminister Rehor am 
19. Oktober 1966 auf Grund der Vorlage vom 
23. Juni 1966. Durch diese Gesetzesnovellierung 
wurde die Voraussetzung geschaffen, daß die seit 
Jahren lahmgelegte Codexkommission wieder 
aktiv tätig wurde und um zwei weitere Lebens­
mittelchemiker und einen Vertreter des Öster­
reichischen Gewerkschaftsbundes erweitert 
wurde. 

Im Ausschuß wurde diese Gesetzesvorlage 
ohne Diskussion einstimmig beschlossen. Im 
Hohen Haus kam es bedauerlicherweise zu 
heftigen Auseinandersetzungen zwischen ÖVP­
und SPÖ-Abgeordneten. Trotzdem wurde das 
Gesetz einstimmig angenommen. 

Die dritte N ovellierung des Gesetzes war 
am 15. Mai 1968 nach heftigen Differenzen 
im Sozialausschuß. Die SPÖ-Abgeordneten 
waren der Ansicht, daß die ÖVP das Gesetz 
gegen die Interessen der Konsumenten ver­
schlechtern wolle und sprachen üble Ver­
leumdungen aus. Ich möchte mit Rücksicht 
darauf, daß wir das Jahr der Versöhnung -
neben dem Jahr der Frau - haben, nicht 
vernarbte Wunden wieder aufreißen. Aber 
fest steht, daß auch diese Novcllicrung, die 
nur mit den Stimmen der ÖVP beschlossen 
wurde, sich für die Konsumenten segensreich 
ausgewirkt hat und die von Sozialisten aus­
gesprochenen' und angekündigten Verschlech­
terungen nicht eingetreten sind. 

Am 4. Juli 1968 mußte die ÖVP im National­
rat einen Beharrungsbeschluß fassen, weil 
der Bundesrat gegen den vom 15. Mai 1968 
mit Mehrheit gefaßten Beschluß Einspruch er­
hoben hat. Nach teilweise kaum zu qualifizieren. 
den Diskussionsbeiträgen wurde gemäß Art. 42 
Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz der ursprüng. 

liehe Beschluß des Nationalrates wiederholt. 
Allerdings möchte ich darauf verweisen, daß 
schon bei den Beratungen am 15. Mai 1968 und 
am 4. Juli 1968 von Vertretern der ÖVP die 
Zusage gegeben wurde, mit entsprechender 
Gründlichkeit einen neuen Gesetzentwurf 
auszuarbeiten, der den Anforderungen der 
heutigen Zeit besser entspricht. 

Am 12. Dezember 1969 wurde das Lebens­
mittelgesetz auf Grund der Regierungsvorlage 
vom 13. Mai 1969 zum vierten Mal novelliert, 
und damit sollte eine weitere Verbesserung 
erzielt werden. Die SPÖ brachte am 4. Juli 1968 
einen Initiativantrag ein, dem .nicht ent­
sprochen werden konnte. Bezeichnenderweise 
hat in der Sitzung des Sozialausschusses der 
Abgeordnete Ing. Häuser zwar nicht Schluß 
der Debatte verlangt, aber die Vornahme 
der Abstimmung beantragt, weil die SPÖ 
nicht mehr weiter verhandeln wollte. 

Ich bringe in Erinnerung, daß damals der 
Oberste Sanitätsrat, ein innerstaatlich und 
international anerkanntes Fachgremium, sich 
eindeutig für die Annahme der Gesetzes­
novelle ausgesprochen hat. Trotzdem wurde 
sie von der SPÖ und FPÖ abgelehnt. Auch 
bei dieser Beschlußfassung versprach Frau 
Sozialminister Rehor. unmißverständlich, wei­
tere Verbesserungen des Le bensmittelgesetzes 
etappenweise durchzuführen. 

Trotz heftigster Kritik und Ablehnung des 
Gesetzes durch SPÖ und FPÖ hat die SPÖ· 
Abgeordnete Herta Winkler, die sich mit diesem 
Gesetz sehr intensiv beschäftigt hat, der Frau 
Sozialminister Rehor die Anerkennung für 
ihre Initiative um das Lebensmittelgesetz 
ausgesprochen, wie den stenographischen Pro­
tokollen zu entnehmen ist. Auch ich möchte 
heute noch einmal der Frau Sozialminister 
Rehor für ihre erfolgreiche und intensive 
Tätigkeit namens der ÖVP aufrichtig danken 
und dabei die Feststellung treffen, daß die 
SPÖ, die 20 Jahre den Sozialminister gestellt 
hat, auf diesem Gebiet fast nichts Positives 
geleistet hat. (Lebhafte Zustimmung bei der 
ÖVP.) Erst in den vier Jahren der ÖVP­
Alleinregierung erfolgte neben der oft unsachlich 
geführten SPÖ-Kritik wertvolle Vorarbeit für 
das heute zu beschließende LMG. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vOm 
23. Jänner 1970 abermals Einspruch gegen 
die Gesetzesnovellierung erhoben. Ein Be­
harrungsbeschluß durch den Nationaliat konnte 
nicht mehr erfolgen, da der Nationalrat seine 
letzte Sitzung der XI. Gesetzgebungsperiode am 
22. Jänner 1970 hatte. 

Am 9. November 1971 wurde von der SPÖ· 
Regierung die Regierungsvorlage und am 
17. November 1971 der Initiativantrag der 

----------
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ÖVP und FPÖ im Nationalrat eingebracht. Essig; Kapitel 9: Backhefe, Sauerteig, Back­
Seit 15. März 1972 standen diese beiden .pulver, Triebmittel für besondere Zwecke; 
Gesetzesvorlagen in Beratung. Kapitel 10: Quellmehle, Mahlmehle, Malz­

Ich möchte' hier an dieser Stelle nochmals 
den Dank den Experten, aber auch dem 
Obmann des Unterausschusses, Abgeordneten 
Primarius Dr. Scrinzi, und dem Hauptsprecher 
unserer Partei, dem Abgeordneten Dr. König, 
sowie den Beamten und auch der Frau Minister 
dafür aussprechen, daß alle gewillt waren, 
wirklich ein annehmbares Gesetz zustande 
zu bringen. 

Nach diesem kurzen geschichtlichen Rück­
blick um den Kampf beziehungsweise um die 
Entwicklung eines zeitgemäßen und besseren 
Lebensmittelgesetzes erlaube ich mir, dem 
Hohen Haus eine kurze Information über 
den Stand der Arbeiten für die dritte Auflage 
des Österreichischen Lebensmittelbuches zu 
geben, denn ohne Zweifel kommt dem Öster­
reichischen Lebensmittelbuch neben dem 
Lebensmittelgesetz die größte Bedeutung zu. 

Die erste Auflage des Österreichischen Le­
bensmittelbuches erschien am 13. April 1911 
und enthielt 55 Kapitel. In den Jahren 1926 
bis 1936 erschien die zwoite Auflage mit vielen 
Verbesserungen; nur sieben der 55 Kapitel 
blieben unverändert. Wie ich bereits erwähnt 
habe, wurde 30m 22. November 1950 mit der 
ersten Lebensmittelgesetznovelle der Auftrag 
zur Herausgabe der dritten Auflage des Öster­
reichischen Lebensmittelbuches an die Codex­
kommission erteilt. Leider wurde bis zum 
Jahre 1966 nur der allgemeine Teil und für 
den besonderen Teil nur das Kapitel Kaffee, 
Kaffeersatz und Kaffeezusatz erarbeitet. 

Bis zum heutigen Tag sind von der dritten 
Auflage erschienen: 

AI: Im allgemeinen Teil - Judikatur In 

Lebensmittelstrafsaehen; 

A 2: Probenziehung und Beschlagnahme; 

A 3: Allgemeine Beurteilungsgrundsätze ; 

A 4: Verfahren mit beanstandeten Waren; 

A 5: Das Konservieren vOn Lebensmitteln; 

, A 6: Das Färben vOn Lebensmitteln; 

A 7: Diätetische Lebensmittel. 

Ich stelle fest, daß es sehr wichtige Arbeiten 
sind, die hier geschaffen wurden. 

Im besonderen Teil, der die Spezialkapitel 
enthält, wurden erarbeitet: Kapitell: Wasser 

. und Eis; Kapitel 2: Speiseeis; Kapitel 3: 
Honig, Kunsthonig, Met; Kapitel 4: Obst; 
Kapitel 5: Marmelade und verwandte Er­
zeugnisse; Kapitel 6: Obstrohsäfte, Obst­
sirupe; Kapitel 7: Alkoholfreie natürliche 
Fruchtsäfte und Fruchtgetränke ; Kapitel 8: 

extrakte für Backzwecke, Teigsäuerungsmittel ; 
Kapitel 11: Suppenartikel und verwandte Er­
zeugnisse; Kapitel 12: Kaffee, Kaffeersatz und 
Kaffeezusatz : Kapitel 13: Bier; Kapitel 14: 
Fleisch und Fleischwaren; Kapitel 15: Kakao 
und Kakaoerzeugnisse. 

Und nun eine kurze Übersicht über die 
Spezialgebiete, die bei Beibehaltung der alten 
Codexkapitel noch bearbeitet werden müssen, 
damit auch das Hohe Haus sieht, welch 
große Arbeit dieser Codexkommission noch 
bevorsteht. Kapitel Brot- und Backwaren, 
Teigwaren, Kau- und Schnupftabak, Tee, 
Speisefette und Speiseöle, Kosmetische Mittel, 
Eier und Eikonserven, Milch und Milch­
erzeugnisse, Butter, Gewürze, Pilze, frisches 
Obst, Dörrgemüse, Konditor- und Zucker­
waren, Kochsalz, Fleischextrakte und ähnliche 
Präparate, Lurche und Kriechtiere, Krusten­
tiere und Weichtiere, Spirituosen, Zuckerarten 
und deren Ersatzstoffe, Traubenmost, Wein, 
Obstwein, Käse, Obst, Südfrüchte, Mohn, 
Getreide, Hülsenfrüchte, Hopfen und Malz. 

Wie' umfassend und schwierig die Arbeit 
der Codexkommission ist, kann nur beurteilen, 
wer sich intensiv mit den einzelen Codex­
kapiteln beruflich oder dienstlich zu befassen 
hat. . 

Wie anspruchsvoll einzelne Kapitel sein 
können, ist daraus zu entnehmen, daß zum 
Beispiel beim Kapitel Obst und Südfrüchte 
60 verschiedene Arten von Obst und Süd­
früchten genau beschrieben werden müssen; 
ein anderes Beispiel: Das Kapitel Milch umfaßt 
in der zweiten Auflage allein 90 Druckseiten. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit allen Mit­
gliedern der Codexkommission für ihre aus­
gezeichnete und sehr oft unbedankte Arheit 
aufrichtig danken. (Beifall bei der Ö V P.) 

Im Geleitwort zur dritten Auflage des 
Österreichischen Lebensmittelbuches heißt es 
schlicht· und einfach: "Die Arbeiten der 
Codexkommission und ihr- Ergebnis, das 
Österreichische Lebensmittelbuch, sind seit 
Jahrzehnten weit über die Grenzen unseres 
Landes bekannt und gelten als zivilisatorische 
Tat vOn hohem Rang. Durch die Lebens­
mittelgesetz-Novelle von 1950 wurde die Ein­
richtung der Codexkommission erstmalig im 
Gesetz verankert.. Hervorragende Fachleute 
des öffentlichen und privaten Dienstes traten 
zusammen und begannen die Schaffung eines 
neuen, den letzten wissenschaftlichen und 
technologischen Kenntnissen entsprechenden 
Codex Alimentarius Austriacus. Eine Fülle 
vOn Spezialarbeit muß geleistet, die Tätigkeit 
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zahlreicher Unterkommissionen aufeinander 
abgestimmt werden, um ein Werk zu schaffen, 
das sowohl Ämtern, Behörden und Gerichten 
als auch den Wirtschaftstreibenden, die mit 
der Erzeugung und dem Vertrieb von Lebens­
mitteln befaßt sind, eine authentische Grundlage 
gibt." 

In den §§ 51 bis 55 des neuen Gesetzes sind 
- wie bereits von einem Vorredner erwähnt 
wurde - die Bestimmungen des Österreichi­
schen Lebensmittelb1,lches und der Codex­
kommission festgelegt. Sechs zusätzliche Mit­
glieder kommen in die Kommission. Die 
Funktionsperiode wurde von drei auf fünf 
Jahre verlängert. Neu ist die ausdrückliche 
Vorschrift, daß die Unterlassung eines N omi­
nierungsvorschlages die Konstituierung der 
Codexkommission nicht hindern kann und somit 
die Lahmlegung nicht mehr möglich ist, wie es 
leider Gottes in den ersten Jahren der Fall 
gewesen ist. 

Zwei ständige Ausschüsse müssen neu ge­
bildet werden, nämlich der Hygieneausschuß 
und der Ausschuß in Fragen des weltweiten 
Codex Alimentarius, für dessen Entstehen 
schon bisher das Österreichische Lebensmittel­
buch wegweisend war. 

Nun, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, wünschen wir den Bediensteten der 
Untersuchungsanstalten, den Ärzten, Tier­
ärzten und den 205 Lebensmittelpolizeiorganen 
in allen Bundesländern, deren Aufgaben durch 
dieses Gesetz noch größer und bedeutungs­
voller werden, viel Erfolg. 

Hohes Haus! Von diesen 205 Lebensmittel­
polizeiorganen wurden laut Bericht des 
Ministeriums für Gesundheit und Umwelt­
schutz, der im vergangenen Jahr veröffent­
licht wurde, im Jahre 1971 39.076 Proben 
gezogen und 144.262 Revisionen in Betrieben 
durchgeführt. Von den 39.076 gezogenen Pro­
ben mußten 5289, das sind zirka 13 Prozent, 
beanstandet werden. Von den Bundes- und 
Landesanstalten für Lebensmitteluntersuchung 
wurden 31.446 amtliche und 26.851 nicht­
amtliche Proben untersucht. Von den· amt­
lichen Proben wurden 5586, das sind zirka 
18 Prozent, beanstandet. 

Die Handhabung des neuen Lebensmittel­
gesetzes möge im Interesse der gesamten 
österreichischen Bevölkerung und der vielen 
Gäste aus aller Welt, die in unser Land kommen, 
weitere Fortschritte bringen. Wir hoffen, daß 
bei der Vollziehung dieses bedeutungsvollen 
Gesetzes Geist und Einstellung zum Gesetz 
so sein werden, daß dieses Gesetz sich segenreich 
auswirkt. 

Den Bund, die Länder und Gemeinden, 
die Sachverständigen, die Rechtsanwälte sowie 
die Gerichte, die Verwaltungsbehörden und 
die gesamte Bevölkerung bitten wir im In­
teresse der Volksgesundheit um entsprechendes 
Verständnis und die erforderliche Unter­
stützung, damit den mit dem Vollzug dieses 
Gesetzes betrauten Personen geholfen wird. 

Dem Gesetz, das ein wohldurchdachter 
Komprorniß zwischen Regierungsvorlage und 
unserem Initiativantrag ist, geben wir gerne 
die Zustimmung. (Beifall bei der ÖV P.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist die Frau Abgeordnete Hanna Hager. 
Ich erteile es ihr. 

Abgeordnete Hanna Hager (SPÖ): Herr 
Präsident! Hohes Haus! Von Artikelserien 
zum Thema "Bis uns der Appetit vergeht" 
über die nüchterne Feststellung "Alle öster­
reichischen Konsumenten sind Versuchs­
kaninchen der Nahrungsmittelindustrie" bis 
zur Frage "Wie lange reisen wir noch mit der 
Postkutsche durchs Raketenzeitalter ~" und 
bis zu den jüngsten Artikelserien einer Tages­
zeitung spannte sich der Bogen journalistischer 
Äußerungen zum Thema Lebensmittelgesetz. 

Im Mittelpunkt all dieser Berichte stand 
die gleiche Frage, die auch ich heute zum 
Gegenstand meiner überlegungen nehmen 
möchte und die ich auch gleichzeitig beant­
worten möchte: 

Was müßte uns, den Konsumenten, ein 
neues, zeitgemäßes Lebensmittelgesetz bringen 
beziehungsweise was bringt uns das LMG, das 
uns heute vorliegt ~ . 

Aus den Debatten über dieses nunmehr fast 
80jährige Gesetz ist eindeutig erkennbar, 
daß die Arbeiter der Industriestädte damals 
angesichts der Armut den Lebensmittelver­
fälschungen hilflos ausgeliefert waren.· Heute 
hingegen berührt das Interesse am Schutze vor 
gesundheitlicher Gefährdung und materieller 
Benachteiligung im Lebensmittelverkehr nahe­
zu alle Staatsbürger. 

Ich gehe sogar so weit zu behaupten, daß 
dieses breitgestreute Interesse trotz mancher 
im Unterausschuß scheinbar unüberwindbarer 
Krisenpunkte in den langwierigen - und es 
ist heute schon gesagt worden - und müh­
samen Verhandlungen dazu beigetragen hat, 
ein Gesetz zu schaffen, zu dessen Inhalt jeder 
einzelne Österreicher ja sagen muß. Denn wer 
kann von sich behaupten, kein Abnehmer der 
Produkte der Lebensmittel-, der Waschmittel­
und der Kosmetikindustrie zu sein ~ 

Nicht zuletzt aber, galt es auch bei der 
Gesetzeserarbeitung zu verhindern, daß die 
berechtigten Interessen der in der Lebens-
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mittelindustrie und im Lebensmittelhandel 
beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beeinträchtigt werden. 

Sehen Sie also: Wir haben versucht, ein 
Gesetz für alle Österreicher zu schaffen, ein 
Gesetz, mit dem schutzwfudige Interessen 
geschont werden und mit dem der technischen 
Entwicklung Rechnung getragen wird. 

Als Mensch und als Freundin unserer viel 
zu früh verstorbenen Frau Staatssekretär 
·Gertrude W ondrack freue ich mich ganz 
besonders darüber, daß es uns gelungen ist, 
mit diesem Gesetz ein Versprechen unserer 
toten Freundin einzulösen, die im Jahre 1968 
sagte: "Weil Österreich nicht der Abfallkorb 
Europas werden darf und weil unsere Be­
völkerung vor materieller und gesundheitlicher 
Benachteiligung geschützt werden muß, darum 
müssen wir ein modernes Lebensmittelgesetz 
auf den Tisch legen und auch scharfe Kontrollen 
für die Einhaltung dieses Gesetzes verankern." 

Den gleichen Gedankengang verfolgte bei 
allen Sitzungen des Unterausschusses die 
Frau Abgeordnete Herta Winkler. Mehr Schutz 
für den Konsumenten! Das war auch ihr Bestre­
ben, und sie wird sich heute sicherlich mit uns 
über dieses gelungene Werk freuen, zu dem 
sie so viel beigetragen hat. (Beifall bei der SPÖ.) 

Auch die damalige Frau Bundesminister 
Grete Rehor sowie die Frau Abgeordnete 
Rosl Weber haben sich schon immer für ein 
modernes und fortschrittliches LMG ausge­
sprochen und haben dieses auch verlangt. 

Der Frau Bundesminister Dr. Leodolter ist es 
vorbehalten geblieben, dieses schwierige Unter­
fangen zu einem guten Ende zu führen, und 
wir danken dafür sehr herzlich . (Neuerlicher 
Beifall bei der SPÖ.j 

Wfjnn auch nicht alle unsere Vorstellungen 
erfüllt wurden oder erfüllt werden konnten, 
so muß doch anerkannt werden, daß sich alle 
drei im Hause vertretenen Parteien - es ist 
heute auch schon darüber gesprochen worden -
bemüht haben, eine Übereinstimmung zu 
erzielen, was uns auch gelungen ist. 

Der Dank meinerseits gilt aber auch allen 
Beamten des Ministeriums sowie den Damen 
und Herren Experten. (Erneuter Beifall bei 
der SPÖ.j 

Zur Zeit unserer Großeltern und unserer 
Eltern war der Bereich jener Waren, die dem 
LMG zu unterliegen haben, relativ klein. Allein 
von der Fülle des gegenwärtigen Warenange­
botes her ergibt sich und ergab sich die Forde­
rung nach einem neuen, zeitgemäßen Gesetz. 
Heute sind geradezu greifbare Veränderungen 
unserer Lebensgewohnheiten eingetreten, die 

den Schlemmer genauso berühren wie den 
Diätapostel. Es war daher naheliegend, den 
Katalog jener Waren, die der Kontrolle des 
neuen LMG zu· unterliegen haben, stark zu 
erweitern, und diese Erweiterung erfüllt ein 
Verbraucherbedürfnis, das schon jahrelang 
lautstark geäußert wurde. 

Das neue Lebensmittelgesetz wird auf das 
Inverkehrbringen von Lebensmitteln, Verzehr­
produkten, kosmetischen Mitteln und be­
stimmter Gebrauchsgegenstände Anwendung 
finden, und vom Standpunkt eines zeitgemäßen 
Verbraucherschutzes ist es auf das allerwärmste 
zu begrüßen, daß nicht nur alle Zusatzstoffe 
zu Lebensmitteln, sondern auch jene Produkte 
unter die Gesetzeskontrolle gestellt werden, die 
als sogenannte Verzehrprodukte im Sog der 
Gesundheitswelle in geradezu beängstigender 
Fülle angeboten werden. Wir freuen uns daher, 
daß beispielsweise die diversen Sehlankheits­
mittel, die ja heute schon buchstäblich in 
fast aller Munde sind, nun dem Gesetz zu 
unterliegen haben. 

Ein Blick in die Auslagen der einschlägigen 
Geschäfte genügt, um zu beweisen, wie groß das 
Angebot in diesem Bereich bereits geworden 
ist, und der nächste Blick auf die Etiketten und 
Gebrauchsanweisungen reicht aus, sich nämlich 
darüber zu ärgern, daß man hier viel Geld 
ausgibt und nur wenig Information darüber 
bekommt, was man eigentlich erfahren möchte, 
wenn man mit Hilfe diverser Verzehrprodukte 
schlank werden und gesund bleiben möchte. 

Nach dem Text des vorliegenden Gesetzes 
dürfen die erwähnten Verzehrprodukte genauso 
wie diätetische Lebensmittel nicht eher in 
den Verkehr gebracht werden, als sie beim 
Bundesministerium für Gesundheit und Um­
weltschutz angemeldet werden. Diese Be­
stimmung ist für alle jene unserer Mitbürger 
eine große Beruhigung, die aus Gründen der 
Krankheitsvorbeugung oder wegen bereits be­
stehender Leiden auf bestimmte Produkte 
angewiesen sind. 

Ein weiterer Anlaß zur Beruhigung der 
Konsumenten und der gesundheitlich beein­
trächtigten Verbraucher ist die Tatsache, daß 
das Bundesministerium für Gesundheit und 
Umweltschutz das Inverkehrbringen diäteti­
scher Lebensmittel und Verzehrprodukte un­
verzüglich untersagen muß, wenn die ange­
meldeten Produkte den Vorschriften dieses 
Gesetzes oder einer seiner Verordnungen nicht 
entsprechen. 

Nach traurigen Erfahrungen - wir erinnern 
uns an Zeitungsartikel -, die im Ausland mit 
Pflege mitteln für Säuglinge gesammelt 
wurden - in Frankreich zum Beispiel starben 
Säuglinge, die mit einem hexachlorophen-
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hältigen Babypuder behandelt worden waren, 
und andere erkrankten; man konnte es in 
den Zeitungen lesen -, werden sich vor allem 
unsere Mütter freuen und es zu schätzen wissen, 
daß das neue Lebensmittelgesetz auch in 
diesem Bereich gewissenhafte Untersuchungen 
vorsieht. 

Die gleichen Überlegungen gelten für Spiel­
waren sowie für alle Behälter, die für Lebens­
mittel, Verzehrprodukte, Zusatzstoffe und kos­
metische Mittel verwendet werden. 

Wer in den chemischen Abteilungen eines 
. Supermarktes das unübersehbare Angebot an 
Waschmitteln, keinesweges harmlosen Reini­
gungsmitteln der verschiedensten Art oder gar 
die hochgiftigen Schädlingsbekämpfungsmittel 
für den Haushalt über blickt, wird es nun dank bar 
und mit Beruhigung zur Kenntnis nehmen, 
daß das neue Lebensmittelgesetz den Konsu­
mentenschutz auch auf diesen Warenbereich 
ausdehnt. Gerade bei diesen Warengruppen 
ist es besonders dringend und notwendig, 
den Verbrauchern . die Sicherheit zu geben, 
daß sie all die Informationen bekommen, 
die eine zweckmäßige und vom Standpunkt 
des Gesundheitsschutzes vertretbare Anwen­
dung sicherstellen. 

Die Ausdehnung des Warenkatalogs des 
neuen Gesetzes ist also - das möchte ich noch 
einmal zusammenfassend feststellen - einer 
jener Punkte, die ich vom Standpunkt des 
Verbraucherschutzes in jeder Hinsicht be­
grüßen möchte. (Beifall bei der SPÖ.j 

Ich habe schon in meinen einleitendenWor­
ten daran erinnert, daß das geltende Lebens­
mittelgesetz weitgehend den sozialpolitischen 
Gedanken Rechnung trug, minderbemittelte 
Bevölkerungskreise vor BenachteHigung zu 
schützen. Einem zeitgemäßen Lebensmittel­
gesetz aber kommen auch wesentliche ge­
sellschaftspolitische und, wenn Sie wollen, 
auch soziologische Aufgaben zu. Unsere Gene­
ration hat es sich bekanntlich zur Aufgabe 
gemacht, das Einzelwesen vor der allzu 
starken, bisweilen sogar willkürlichen Macht 
des Staates zu schützen. Greifbarer Erfolg 
dieses Bemühens ist die Strafrechtsreform. 
Gleichzeitig aber muß das Einzelwesen - in 
unserem Falle also der Konsument - vor der 
allzu mächtigen und imme:r mächtiger werden­
den Nahrungsmittelindustrie geschützt werden. 
Greifbarer Erfolg dieses Bemühens ist' der 
vorliegende Gesetzestext für ein zeitgemäßes 
Le bensmittelgesetz. 

Als Vertreterin der Verbraucherinteressen 
finde iches daher ganz besonders begrüßenswert, 
daß eben das vorliegende Gesetz außer den 
bereits erwähnten Fortschritten auch noch 
eine andere, völlig neuartige Form des Ver-

braucherschutzes vorsieht: Ich meine den 
Schutz des Käufers vor allen jenen teilweise 
besonders schwerwiegenden Täuschungsma­
növern, die durch die Werbung und auch 
durch andere Formen der Ankündigung be­
gangen werden. In diesem Zusammenhang 
möchte ich auf eine Tatsache verweisen: 
Der Verkaufserfolg einer Ware hängt in der 
heutigen Zeit - und das wissen wir alle -
wesentlich von der Anpreisung und der Werbung 
ab. Durch geschickte Werbung gelingt es 
sogar, oftmals die Essensgewohnheiten ganzer 
Bevölkerungsgruppen zu manipulieren und 
Bedürfnisse zu schaffen, die in Wirklichkeit 
gar nicht vorhanden sind und deren Erfüllung 
vielfach auch dem Interesse der V olksge­
sundheit widerspricht. Irreführende Werbung, 
Anpreisung und Ankündigung, das heißt also 
die falsche Bezeichnung von Lebensmitteln, 
muß daher unter ganz besonders strenge 
Sanktionen gestellt werden. 

Wir begrüßen daher in diesem Zusammenhang 
ganz besonders das Verbot gesundheitsbe­
zogener Angaben; denn gerade Werbung mit 
gesundheitlichen Argumenten ist mehr als 
jede andere Form der Werbung dazu geeignet, 
den Verbraucher unsicher zu machen und 
ihn damit zu falschen Einkaufsentscheidungen 
zu veranlassen. 

Diesbezüglich wurde durch Bild und Text 
der Beweis erbracht, welch hohes Maß an 
Aufmerksamkeit und Wachsamkeit die Ge­
sundheitsbehörden zu tragen haben, wenn 
eine wirtschaftlich starke Gruppe ihre Inter­
essen über die Interessen der Volksgesundheit 
zu stellen versucht. 

Ich möchte daher noch einmal als Zusam­
menfassung dieses Gedankens feststellen, wie 
sehr wir Konsumenten eben vom Standpunkt 
des Konsumentenschutzes das Verbot der 
gesundheitsbezogenen Angaben begrüßen. 

Doch noch kurz zu einem anderen Gedanken­
kreis : Eine Fülle von Sachbüchern und wissen­
schaftlichen Publikationen behandelt seit rund 
einem Jahrzehnt die Frage der Vorbehandlung 
von Lebensmitteln pflanzlicher und tierischer 
Herkunft. Über die Frage der Rückstände 
von Pflanzenschutzmitteln und ihre Aus­
wirkungen auf die menschliche Gesundheit 
wurde ebensoviel diskutiert wie über die Frage 
der Hormone, Antibiotika und Chemothera­
peutika in der Tierfütterung. 

Es ist heute schon angeführt worden: Das 
Problem der Rückstände dieser· Mittel in den 
Lebensmitteln war eben bisher im" Gesetz 
nicht befriedigend gelöst. 

Einem langgehegten Wunsch breiter Kon­
sumentenkreiseentspricht daher die Einführung 
des Verbotsprinzips für Zusatzstoffe in Lebens-

135. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 91 von 140

www.parlament.gv.at



13200 Nationalrat XIII. GP - 135. Sitzung - 23. Jänner 1975 

Hanna Hager 
mitteln und Verzehrprodukten. Ferner ist 
auch das Verbotsprinzip für Strahlenbe­
handlung von Lebensmitteln, Verzehrproduk­
ten und Zusatzstoffen vorgesehen. 

Hohes Haus! Es ist eine Beruhigung für 
den gesundheitsbewußten Verbraucher, daß 
dabei auf den jeweiligen Stand der medizinischen 
Entwicklung Rücksicht zu nehmen ist. Wirk­
same Importkontrollen werden zum Schutze 
der österreichischen Verbraucher nun durch­
geführt und beachtet werden. 

Bekanntlich ist jedes Gesetz nur so gut, wie 
seine Einhaltung kontrolliert wird. Es ist 
daher besonders begrüßenswert, daß das Le bens­
mittelgesetz den zuständigen Behörden eine 
praktikable Möglichkeit bietet, schwerwiegende 
Verstöße gegen das Lebensmittelgesetz durch 
Beschlagnahme sofort abzustellen. Die Landes· 
hauptleute werden angewiesen, das sagt eben­
falls das Gesetz aus, die Kontrolle in allen 
Bundesländern durchführen zu lassen. Der 
Konsument kann also überall mit dem gleichen 
guten Gefühl einkaufen gehen. 

Der Geltungsbereich des Gesetzes wurde 
übrigens auf alle Bereiche der Gemeinschafts­
verpflegungund ---:-wie ich schon in anderem Zu­
sammenhang angedeutet habe - auch auf die 
Urproduktion, also den Bauernhof, ausgedehnt, 
was sowohl für die Soldaten in den Kasernen, 
weil sie in der Gemeinschaftsverpflegung sind, 
als auch für die Werksküchenbenützer, Spitals­
patienten und nicht zuletzt für die Urlauber 
auf Bauernhöfen eine gewisse Beruhigung 
bedeuten wird. 

Die Lebensmittelkennzeiclinungsverordnung 
wird eine Verordnung des Lebensmittelge­
setzes werden. Durch diese wirksame Ver­
ordnung ist bei fast allen verpackten· Lebens­
mitteln eine offene Datumskennzeichnung vor­
gesehen, wodurch der Konsument jene In­
formation bekommt, die er sowohl für den 
Einkauf als auch für eine sinnvolle private 
Vorratshaltung braucht. 

Aus dem Bereich der Hygiene wissen Fach­
leute mitunter sehr unerfreuliche Dinge zu be­
richten. Bis jetzt fehlte es den Behörden leider 
an den rechtlichen Möglichkeiten, dort einzu­
schreiten, wo es gerade am dringendsten 
notwendig ist. 

Im neuen Gesetz ist die Schaffung einer 
Hygienekommission vorgesehen, die hoffentlich 
sehr bald installiert und zum Wohle hygiene­
bewußter Konsumenten aktiviert wird. Wie 
dringend hier eine Veränderung notwendig ist, 
möge nur eine einzige Zahl beweisen: Rund 
70 Prozent aller von den staatlichen Lebens­
mitteluntersuchungsanstalten beanstandeten 
Fleischwaren erwiesen sich als verdorben, 

manche davon waren sogar gesundheitsschäd­
lich. Diese Zahlen geben jedem von uns zu 
denken und mahnen uns gerade im Bereich 
der Hygiene zu erhöhter Wachsamkeit und 
Aktivität. 

Aktivität in jeder Hinsicht - vor allem 
auf dem Gebiet der Lebensmitteluntersuchung 
und der Lebensmittelforschung. Gerade 
Österreich hat in diesem Bereich gegenüber 
anderen Ländern einen starken Aufholbedarf. 
Das neue Lebensmittelgesetz wird gerade 
wegen seines hohen Wertes für alle Verbraucher 
großer Aufklärungs- und Erziehungsarbeit 
bedürfen. Wir müssen diese Aufklärungs­
arbeit leisten. 

Diese Arbeit wird uns nur dann gelingen, 
wenn wir sie auf Jahre hinaus mit wissenschaft­
licher Gründlichkeit vorausplanenund mit 
publizistischem Elan verwirklichen. Erst dann 
wird dieses gute Gesetz ein lebendiges Gesetz 
für alle Österreicher sein. (Beifall bei der 
SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist Frau Abgeor4nete Wieser. Ich erteile es 
ihr. 

Abgeordnete Helga Wieser (ÖVP): Herr 
Präsident! Hohes Haus! Es wurde auf die 
Bedeutung des Lebensmittelgesetzes schon 
von meinen vielen Vorrednern sehr ausführlich 
hingewiesen. Auch die Vorbereitungsarbeiten 
und Beratungen haben sich sehr lange, man 
kann sagen, über Jahre erstreckt. Qualifizierte 
Experten waren zur Unterstützung bei diesen 
Ausschußberatungen auch deshalb notwendig, 
weil es sich .hier um die Gesundheit der Be­
völkerung handelt. Die Gesundheit ist bekannt­
lich das höchste Gut eines Menschen und somit 
eines ganzen Staates. 

Mit dem neuen Lebensmittelgesetz Wird 
versucht, durch gesetzliche Maßnahmen ge­
sundheitsschädigende Präparate, Chemikalien, 
Lebensmittel und so weiter auszuschließen. 
Doch nicht nur Lebensmittel werden einer 
sehr strengen Kontrolle unterzogen, auch 
kosmetische Artikel und Gebrauchgegenstände 
fallen in diesen Bereich. Gerade heute bei 
einem so großen Überangebot an Waren, vor 
allem bei einem Überangebot auf dem kos­
metischen Sektor, ist es notwendig, daß der 
Käufer eine gewisse Transparenz vorfindet. 
Es ist notwendig, daß auch ein Nichtfachmann 
auf Grund von verschiedenen Analysen die 
Zusammensetzung der verschiedenen Präparate 
erfährt und sich dadurch schon selbst eine 
Beurteilung zumuten kann. 

Schwerste und sehr unangenehme Allergien 
wurden sehr oft von haut- und körperpflegenden 
Präparaten, Cremen und Kosmetika hervor­
gerufen, nur weil man nicht einmal die gröbste 
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Zusammensetzung kennt. Das heißt natürlich 
nicht, daß es derartige Erkrankungen von nun 
an nicht mehr geben wird beziehungsweise daß 
sie nicht mehr vorkommen werden. Jeder 
Mensch, jeder Organismus reagiert anders, 
doch hat man versucht, durch gesetzliche 
Kontrolle, durch gesetzliche Vorschriften dem 
Konsumenten bestmöglichen Schutz zu bieten. 

Sehr wichtig ist der Schutz auch bei der 
Baby- und Kinderkosmetik.Auch auf diesem 
Sektor gibt es ein Überangebot an Waren, 
und man tut sich als Mutter oft sehr schwer, 
das Richtige, das Beste für das Kind zu finden. 
Schön verpackte Seifen, Öle, Präparate und 
so weiter, auf die garantierte Gesundheit des 
Kindes hinweisend, verleiten oft zu einem 
Kauf, der nicht immer der richtige und der 
beste ist. 

Hohes Haus! Wenn man diesen Hinweisen, 
diesen gesundheitsbezogenen Angaben immer 
Glauben schenken könnte, es gäbe nur gesunde 
Kinder, schöne, ewig junge Frauen und nur 
gesunde, leistungsfähige Menschen. Es ist 
bestimmt notwendig, daß auch dieser Unfug 
verboten wird. 

Begrüßenswert ist auch, daß alle Gebrauchs­
gegenstände wie Geschirr, Farben, Verpackun­
gen, Desinfektions- und Reinigungsmittel, aber 
auch Spielwaren - und gerade die Spiel­
sachen: Kinder spielen damit, nehmen sie in 
den Mund und können dadurch gesundheitlich 
gefährdet werden -, daß eben alle· diese 
Gebrauchsartikel diesem Gesetz unterliegen. 
Die eventuell negativen Einflüsse auf die Ge­
sundheit und das Wohlbefinden eines Menschen 
werden durch dieses Gesetz, so hoffen wir, 
ausgeschlossen. 

Hohes Haus! Doch nicht nur Positives wird 
durch dieses Gesetz erreicht. Es muß uns 

. natürlich klar sein, daß den Erzeugern und 
der Wirtschaft dadurch große, ja größte Be­
lastungen auferlegt werden. Es ist ganz klar, 
daß die Herstellung vieler Gebrauchsgegen­

schärften Kontrollen durch Behörden in Kauf 
nehmen müssen. Meine Meinung dazu habe 
ich ja vorhin schon ausgeführt. 

Hohes Haus! Da aber auch die Lebensmittel­
erzeugung unter diese Bestimmungen fällt, er­
lauben Sie mir bitte, daß ich hier als Ver­
treterin der Landwirtschaft meine Bedenken 
anmelde. Kollege Koller, der ja Mitglied des 
Unterausschusses war und dort die Land­
wirtschaft vertreten hat, befaßte sich schon 
sehr ausführlich damit. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Es wird 
heute soviel von biologischer Düngung und 
Fütterung gesprochen. Sicherlich ist es sehr 
gesund, nur auf natürliche Art und Weise zu 
füttern, zu düngen und zu konservieren. 
Sicherlich wäre die Landwirtschaft auch bereit, 
sich intensiver damit zu beschäftigen, wenn 
man auf der anderen Seite dazu bereit wäre, 
die Mehrkosten, die Mehrleistungen zu bezahlen 
und den durch die biologische Wirtschaft 
eindeutig geringeren Ertrag finanziell auszu­
gleichen. Denn es ist ein Unterschied, ob ich 
in einem Jahr mit fast gleicher Futtermenge 
zum Beispiel eineinhalb oder drei Schweine 
füttern kann. Wer bezahlt dem Bauern, der 
mästet, die Differenz 1 Es ist eben eine große 
finanzielle Frage damit verbunden, aber auch 
die Arbeitskräfte spielen eine große Rolle, 
da bekanntlich eine biologische Bewirtschaftung 
weit mehr Arbeitsaufwand und mehr Zeit­
aufwand benötigt. 

Weiters muß man sich gerade in der jetzigen 
Zeit, in der jetzigen weltweiten Ernährungs­
krisensituation die Frage stellen, ob diese 
Bewirtschaftung ernährungspolitisch überhaupt 
verantwortbar wäre, denn es ist uns klar, 
daß wir auf Grund von biologischer Bewirt­
schaftung allein diesen hohen SeI bstversorgungs­
grad in Österreich durch die Landwirtschaft 
nicht erreichen könnten. Ich glaube, wir 
können immerhin alle sehr stolz sein auf diesen 
hohen Selbstversorgungsgrad, der nicht selbst­
verständlich ist. 

stände, kosmetischer Artikel, aber auch die Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Erzeugung von Lebensmitteln auf Grund Darf ich zum Schluß kommen. Das neue 
dieses Gesetzes schwieriger, komplizierter, aber Lebensmittelgesetz zum Wohle der Gesundheit 
vor allem auch verlängert und dadurch wiederum- der Menschen - ja, aber nicht auf dem Rücken 
teurer, vielleicht sogar wesentlich verteuert der Bauern und der Wirtschaft. (Beifall bei 
wicl. ~OV~ 

Es hat eben alles im Leben seinen Preis, 
und darum wird man den Konsumenten, den 
Verbraucher zur Kasse bitten müssen. Es 
wäre ungerechtfertigt, dem Erzeuger zuzu­
muten, die erhöhten Kosten allein zu tragen. 
Wobei ich nebenbei bemerken möchte, daß 
die Betriebe durchwegs finanziell nicht in der 
Lage sind, diese Mehrbelastungen zu über­
nehmen. Es ist hart genug, daß sie die ver-

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort ist niemand 
mehr .gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Der Herr Berichterstatter bittet um das 
Schlußwort. Ich erteile es ihm. 

Berichterstatter Ing. Hobl (Schlußwort): 
Herrr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Im Einvernehmen mit den 
Parteien stelle ich fest, daß ein weiterer 
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Druckfehler im vorliegenden Gesetzentwurf 
zum Lebensmittelgesetz 1975 zu berichtigen 
ist. 

Der § 80 Abs. 1 lit. g hat richtigerweise 
zu lautEm: 

"g) das Qualitätsklassengesetz, BGBl. 
Nr. 161/1967, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 468/1971;" 

Danke. 

'Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen nun· 
mehr zur Abstimmung, die ich über beide 
Vorlagen getrennt vornehmen werde. 

Wir gelangen vorerst zur Abstimmung über 
den Gesetzentwurf sowie Titel und Eingang 
in 1433 der Beilagen, Lebensmittelgesetz 1975, 
unter Berücksichtigung der vom Bericht· 
erstatter vorgebrachten Berichtigungen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
hiezu ihre Z~stimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Einstimmig ange· 
nommen. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die 
sofortige Vornahme der dritten Lesung. 
Kein Einwand. 

Ich bitte somit jene Damen und Herren, 
die dem vorliegenden Gesetzentwurf' auch 
in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Ich stelle 
die Einstimmigkeit fest. 

Der Gesetzentwurf ist somit 
dritter Lesung angenommen. 

auch in 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Gesetzentwurf sowie Titel und 
Eingang in 1434 der Beilagen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb abgeändert 
wird. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die 
sofortige Vornahme der dritten Lesung. -
Kein Einwand. 

Ich bitte somit jene Damen und Herren, 
die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 
dritter LesUng ihre Zustimmung erteilen, 
sich von den Sitzen zu erheben . .,-- Ich stelle 
die Einstimmigkeit fest. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung angenommen. 

5. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (1417 
der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 geändert 

wird (1439 der Beilagen) 

6. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (1418. 
der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Heeresversorgungsgesetz geändert wird (12. No­
velle zum Heeresversorgungsgesetz) (1440 der 

. Beilagen) 

7. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
VerWaltung über die Regierungsvorlage (1419 
der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Opferfürsorgegesetz geändert wird (23. Opfer­
fürsorgegesetz.Novelle) (1441 der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen nun· 
mehr zu den Punkten 5, 6 und 7 der heutigen 
Tagesordnung, über die die Debatte unter 
einem abgeführt wird. 

Es sind dies 

die Änderung des Kriegsopferversorgungs. 
gesetzes 1957, 

die 12. Novelle zum Heeresversorgungs· 
gesetz und 

die 23. Opferfürsorgegesetznovelle. 

Berichterstatter zu Punkt 5 ist die Frau 
Abgeordnete Hanna Hager. Ich bitte um den 
Bericht. 

Berichterstatterin Hanna Hager: Herr Prä. 
sident! Hohes Haus! Ich bringe den Bericht des 
Ausschusses für soziale Verwaltung über die 
Regierungsvorlage (1417 der Beilagen): Bun· 
desgesetz, mit dem das Kriegsopferversorgungs. 
gesetz 1957 geändert wird. 

Durch die gegenständliche Regierungsvorlage 
werden weitere Verbesserungen der Kriegs. 
opferversorgung in vier Etappen, und zwar 
jeweils vom 1. Jänner der Jahre 1976 bis 
1979, angestrebt. 

Folgende wesentliche Verbesserungen sind 
vorgesehen: 

1. Erhöhung der Beschädigtengrundrenten, 
wobei für Schwerbeschädigte bei Vollendung 
des 65., 70., 75. und 80. Lebensjahres eine 
beträchtliche Erhöhung zur Abgeltung der 
Erschwernisse des Alters vorgesehen ist; 

2. Verdoppelung des Betrages der Frauen· 
und Kinderzulage ; 

3. Erhöhung der Schwerstbeschädigtenzu· 
lage; 

4. Erhöhung des Kleider· und Wäsche· 
pauschales; 
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5. Verdoppelung des Betrages der Hilf­

losenzulage für Blinde; 
6. Erhöhung der Witwengrundrente auf das 

jeweilige Ausmaß der Grundrente eines Be­
schädigten entsprechend einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von 50 von Hundert; 

7. Angleichung der Rente für Eltern, die 
über kein Einkommen verfügen, an den 
Ausgleichszulagenrichtsatz im ASVG. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
16. Jänner 1975 in Verhandlung genommen. 

Nach einer Debatte, an der sich die Abge­
ordneten Melter, Staudinger, Libal, Dr. Halder, 

o Kammerhofer, Linsbauer und Burger sowie 
der Ausschußobmann Abgeordneter Pansi und 
Vizekanzler und Bundesminister für soziale 
Verwaltung Ing. Häuser beteiligten, wurde 
die Regierungsvorlage teils einstimmig, teils 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Abänderungsanträge der Abgeordneten Stau­
dinger und Melter fanden nicht die erforderliche 
Mehrheit. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für soziale Verwaltung somit den An­
trag, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(1417 der Beilagen) die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Herr Präsident!· Falls Wortmeldungen vor­
liegen, bin ich ermächtigt zu beantragen, 
General- und Spezialdebatte unter einem 
abzuführen. 

Präsident Dr. Maleta : Berichterstatter zu 
Punkt 6 ist der Abgeordnete Hellwagner. Ich 
bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Hellwagner: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Ich berichte namens des Aus­
schusses für soziale Verwaltung über die 
Regierungsvorlage (1418 der Beilagen): Bun­
desgesetz, mit dem das Heeresversorgungs­
gesetz geändert wird. 

Die gegenständliche Regierungsvorlage ent­
hält eine Anpassung an die in der Regierungs­
vorlage betreffend eine Novelle zum Kriegs­
opferversorgungsgesetz 1957 (1417 der Bei­
lagen) vorgesehenen analogen Regelungen. 

Weiters erfolgt eine Einbeziehung bestimmter 
Wegunfälle während des Ausganges in den 
versorgungsrechtlichen Schutz des Heeres­
versorgungsgesetzes und eine N euordnug der 
Organisation der Berufungsinstanz sowie eine 
Neufassung der Bestimmungen betreffend die 
Bewertung von Einkommen aus Land- und 
Forstwirtschaft. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die obgenannte Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung am 16. Jänner 1975 in Verhandlung 
genommen. 

Zum Gegenstand sprach außer dem Bericht­
erstatter der Abgeordnete Treichl. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs­
vorlage unter Berücksichtigung eines gemein­
samen Abänderungsantrages der Abgeordneten 
Treichl, Stau dinger und Melter mit Stimmenein­
helligkeit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Ausschuß für soziale Verwaltung somit den 
Antrag, der Nationalrat wolle dem von 
der Bundesregierung vorgelegten Gesetz­
entwurf (1418 der Beilagen) mit der dem 
Bericht angeschlossenen Abänderung die ver­
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, beantrage 
ich, General- und Spezialdebatte unter einem 
abzuführen. 

Präsident Dr. Maleta: Berichterstatter zu 
Punkt 7 ist der Abgeordnete Lehr. Ich bitte 
um den Bericht. 

Berichterstatter Lehr: Herr Präsident! Hohes 
Haus! Ich bringe den Bericht des Ausschusses 
für soziale Verwaltung über die Regierungs­
vorlage (1419 der Beilagen): Bundesgesetz, 
mit dem das Opferffusorgegesetz geändert 
wird (23. Opferfürsorgegesetznovelle). 

Mit der vorliegenden Regierungsvorlage soll 
in erster Linie einigen von den Organisationen 
der Opfer der politischen Verfolgung seit lan­
gem vorgebrachten Wünschen Rechnung ge­
tragen werden. So soll bei Zutreffen der 
sonstigen Voraussetzungen auch die mindestens 
sechsmonatige Freiheitsbeschränkung in 
Deutschland oder den in Deutschland besetzten 
Gebieten zur Anerkennung als Opfer der 
politischen Verfolgung führen. Der Kreis der 
zur Innehabung eines Opferausweises berech­
tigten Nachkommen von Opfern soll um die 
unehelichen Kinder und Stiefkinder erweitert 
werden. Inhaber von Amtsbescheinigungen 
und Empfänger von Opferffusorgerellten, 
für deren Heilfürsorge gesetzlich ein anderer 
Krankenversicherungsträger zuständig ist, 
dessen Leistungen geringer sind als die Lei­
stungen der örtlich zuständigen Gebietskranken­
kasse, sollen Heilffusorgeleistungen zumindest 
in dem Umfang erhalten wie die bei der ört­
lich zuständigen Gebietskrankenkasse Ver­
sicherten. Nach verfolgten Personen, die 
nach dem 27. April 1945 die österreichische 
Staatsbürgerschaft nicht besaßen beziehungs­
weise seither verloren hatten, sollen nimmehr 
auch die Eltern Haftentschädigung erhalten. 
Weiters soll Sterbegeld auch nach Opferfür­
sorgerentenbeziehern gebühren, die nicht 
Inhaber einer Amtsbescheinigung waren. Ferner 
soll die Opferfürsorgekommission nunmehr auch 
bei Entscheidungen des Bundesministers über 
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Lehr 
Berufungen gegen Bescheide des Landeshaupt­
mannes in Rentenbemessungsverfahren gehört 
werden. . 

Schließlich sollen Härten beseitigt werden, 
die sich aus der grundsätzlichen Bindung 
des Hinterbliebenen-Rentenanspruchs an die 
Innehabung einer Amtsbescheinigung ergaben. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die Regierungsvorlage am 16. Jänner 1975 
in Verhandlung genommen. 

Zum Gegenstand sprach außer dem Bericht­
erstatter der Abgeordnete Melter. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs­
vorlage mit Stimmeneinhelligkeit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Ausschuß für soziale Verwaltung somit den 
Antrag, der Nationalrat wolle dem von 
der Bundesregierung vorgelegten Gesetzent­
wurf (1419 der Beilagen) die verfassungs­
mäßige Zustimmung erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, beantrage 
ich, General- und Spezialdebatte unter einem 
abzuführen. 

Präsident Dr. Maleta: Die Berichterstatter 
beantragen, General- und Spezialdebatte unter 
einem vorzunehmen. - Einwand wird nicht 
erhoben. 

Wir gehen somit in die. Debatte ein. Als 
erster zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete 
Libal. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Libal (SPÖ): Herr Präsident! 
Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Mit der vorliegenden in Verhandlung stehenden 
Regierungsvorlage 1417 der Beilagen wird 
das Kriegsopferversorgungsgesetz einer neuer­
lichen N ovellierung unterzogen. Damit werden 
für die Kriegsopfer wesentliche Verbesserungen 
zum Tragen ~ommen, wobei ich feststellen 
darf, daß ein großer Teil des Forderungs­
programms der Zentralorganisation der Kriegs­
opferverbände Öst'erreichs aus dem Jahre 1964 
mit dieser zweiten großen Novelle, welche 
die sozialistische Bundesregierung nun im 
Parlament verabschieden läßt, erfüllt wird. 

Es werden mit dieser Novelle sämtliche 
Grundrenten der Beschädigten einer wesent­
lichen Erhöhung zugeführt. Es wird - neu 
- statt der bisherigen Alterszulage eine Er­
schwerniszulage im Gesetz vorgesehen, die für 
die Kriegsbeschädigten ab dem 65. Lebensjahr 
zur Grundrente gewährt wird. Dies wird für 
die Erschwernis, die der Kriegsbeschädigte 
auf Grund seiner körperlichen Beschädigung 
neben dem Alter zu tragen hat, einen Ausgleich 
bringen .. 

Es werden die Beträge für die Frauen­
und Kinderzulagen verdoppelt werden. Dar­
über hinaus werden die Kleider- und Wäsche­
pauschalien dem einzelnen Beschädigten -
Prothesenträger oder ganz gleich, welche 
Beschädigung der Kriegsbeschädigte hat -
einen Ausgleich für den erhöhten Kleider­
verschleiß bringen. 

Darüber hinaus wird es eine Verdoppelung 
des Betrages der Hilflosenzulage für Blinde 
geben, eine Erhöhung der Witwengrundrente, 
die ebenfalls von der Zentralorganisation 
gefordert wurde, und dann die Angleichung 
der Renten für Eltern, die über kein ander­
wärtiges Einkommen verfügen, an die Aus-. 
gleichszulage nach dem ASVG. 

Die von mir aufgezeigten Verbesserungen 
sollen in folgenden Etappen verwirklicht wer­
den: Die Erhöhung der Beschädigtengrundrente 
für alle Beschädigten in drei Etappen, und 
zwar jeweils am 1. Jänner der Jahre 1977 bis 
1979. Die Erhöhung der Rente für Schwer­
beschädigte zur Abgeltung der Erschwernisse 
des Alters wird zur Gänze bereits in der 
ersten Etappe am 1. Jänner 1976 in Kraft 
gesetzt werden. Die anderen" von mir auf­
gezeigten Erhöhungen, welche die Punkte 
2, 3, 4 und 5 sowie 7 der Regierungsvorlage 
betreffen, werden ebenfalls zur Gänze bereits 
in der ersten Etappe am 1. Jänner 1976 ver­
wirklicht. Die Erhöhung der Witwenrente 
ist in vier Etappen vorgesehen, und zwar 
beginnend mit 1. Jänner 1976. 

Das Ausmaß dieser Verbesserung für die 
Kriegsopfer ist aus folgendem ersichtlich -
wenn ich Ihnen die Beträge nennen darf, 
die dafür notwendig sind -: In der ersten 
Etappe, im Jahre 1976, werden es 
126,7 Millionen Schilling sein, für das Jahr 1977 
einmal die erforderliche Dynamisierung für 
diese Erhöhung im Ausmaß von 135,7 Mil­
lionen Schilling und die zweite Etappe im 
Ausmaß von 142,4 Millionen Schilling. (Wider­
spruch des Abg. Staudinger). Kollege Stau­
dinger! In der Regierungsvorlage stehen die 
Zahlen schwarz auf weiß. Sie haben ja heute 
die schöne Gelegenheit, nach mir zu sprechen. 
Sie können ja das alles, was ich hier sage, 
wieder entkräften. Nur werde ich mir die 
Gelegenheit, zu sprechen, nicht entgehen 
lassen. Ich kündige das jetzt schon an. 

Wenn Sie und der Kollege Melter die Tat­
sachen wieder auf den Kopf stellen, werde 
ich mich neuerlich zu Wort melden und sie 
wieder ins rechte Lot bringen. So einfach 
wird Ihnen das nicht gelingen. (Zwischenruf 
des Abg. Staudinger.) Ja, ich muß das gleich 
feststellen. Kollege Staudinger ! Ich bin hier 
dazu da, diese Regierungsvorlage zu vertreten, 

'. 
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Libal 
und ich vertrete sie gerne. (Abg. Staudinger : 
Aber ich verwahre mich gegen da8 "wieder 
auf den Kopf 8tellen" I Dagegen verwahre 
ich mich! Gegen allel - Abg. Skritek: Das 
i8t eine Mahnung gewe8en!) Aber bitte, nicht 
so empfindlich. Ich meine: Meine Erklärungen 
wieder auf den Kopf stellen. Das ist ja schon 
einige Male geschehen. 

Präsident Dr. Maleta: Bitte wieder auf die 
Sitzflächen t 

Abgeordneter Libal (fort8etzend): Bitte, 
ich darf jetzt fortfahren. Im Jahre 1978, 
also in der' dritten Etappe, wird das Mehr­
erfordernis für die Dynamisierung der ersten 
und zweiten Etappe 297,9 Millionen Schilling 
sein, und die Erfordernisse für die dritte 
Etappe, werden 153,2 Millionen Schilling aus­
machen. Und in der vierten Etappe werden 
für die Dynamisierung der ersten bis dritten 
Etappe zusätzlich 483,3 Millionen Schilling 
und für ,die Erfüllung der vierten Etappe 
155,5 Millionen Schilling, also insgesamt eine 
Summe von 1494,7 Millionen Schilling, not­
wendig werden. 

Ich weiß, was jetzt von den Rednern der 
Oppositionsparteien kommen wird. (Zwi8chen­
ruf de8 Abg. Dr. Prader.) Ja sicherlich, 
KoiIege Prader, ich weiß das jetzt schon. 
Ich kenne ja' die Argumentation aus dem 
Ausschuß: Diese Verbesserungen reichen nicht 
einmal an die Ersparnisse aus dem natürlichen 
Abgang heran. Und da kann ich jetzt schon 
den Gegenbeweis antreten, weil ich Ihnen 
nachweisen werde, daß die Ersparnisse durch 
den natürlichen Abgang' nicht einmal aus­
reichen, um diese Novelle zu erfüllen. 

Aber wie hat das denn - ich muß mir die 
Frage 'leider erlauben - in der Ära der Frau 
Sozialminister Rehor ausgesehen ~ Damals hat 
es sehr schlecht ausgesehen. Ich weiß das ja 
von den Verhandlungen. Man soll heute ja 
nicht argumentieren, daß damals .,. (Abg. 
Me lt er: Warum nicht?) Man kann es tun, 
aber es stimmt nicht, Kollege Melter. Man 
soll heute ja nicht argumentieren, daß damals 

_ alle Ersparnisse aus dem natürlichen Abgang 
für eine weitere Verbesserung der Kriegsopfer­
versorgung verwendet worden sind. 

Im Jahre 1967 sind zum Beispiel vom na­
türlichen Abgang 33,716.000 S übriggeblieben, 
die nicht für Verbesserungen in der Kriegs­
opferversorgung verwendet worden sind. Im 
Jahre 1969 war es etwas weniger, weil in 
der Zwischenzeit die Dynamisierung Gesetz 
geworden ist, aber es sind immerhin 
6,886.000 S nicht für die Verbesserung der 
Kriegsopferversorgung verwendet worden. Und 
im Jahre 1971, als noch das zUm Tragen 
gekommen. ist, was die ÖVP-Regierung 

uns übriggelassen hat, waren es 9,330.000 S, 
die nicht für die Kriegsopfer verwendet 
worden sind. 

Meine Damen und Herren ! Wenn wir uns 
die Situation näher anschauen, dann liegt sie 
vollkommen klar vor uns. Die ÖVP-Regierung 
ist 1966 ins Amt gekommen und hat dann 
am 30. Juni 1967 eine erste Novelle zum Kriegs­
opferversorgungsgesetz gebracht: Erhöhung 
der Renten, Schwerstbeschädigtenzulage und 
so weiter. Und trotzdem wurden nicht die 
gesamten Beträge, die durch den natürlichen 
Abgang eingespart wurden, für weitere Ver­
besserungen verwendet. Die nächste Novelle 
war dann erst wieder 1969 - also zwei Jahre 
Zwischenraum, bis es wieder etwas gegeben 
hat -, und ich frage mich, warum man heute, 
obwohl diese Bundesregierung innerhalb dieser 
Legislaturperiode zwei Novellen zum Kriegs­
opferversorgungsgesetz dem Parlament zur 
Verabschiedung vorgelegt hat, so ungehalten 
ist, daß nun in dieser Novelle vier und nicht 
drei Etappen drinnen sind. 

Ich will ganz offen sagen : Natürlich wäre 
es den Kriegsopfern lieber gewesen, wenn 
diese Novelle drei .,. (Abg. Dr. Prader: 
J ezt 8ind, e8 fünf!) Nein, Kollege Prader! 
Drei Etappen wären uns lieber gewesen, aber 
nachdem das ... (Abg. Dr. Prader: Jetzt 
sind e8 fünf!) Es sind vier Etappen. 
(Abg: Dr. Prader,' Heuer nicht8, und die 
anderen drei Etappen '" ) Wenn man nichts 
auch als Etappe rechnet, dann ist es klar. 
Das ist jedoch nach Adam Riese nicht gut 
möglich. Solche Zauberkunststücke erfindet die 
ÖVP immer wieder: Nichts ist auch eine 
Etappe. - Na gutt Dann hat es bei der 
Frau Minister Rehor viermal nichts gegeben, 
das waren vier Etappen, und einmal etwas, 
das war dann die fünfte Etappe. So kann 
man das natürlich auch rechnen. 

Meine sehr geschätzten Damen 'und Herren 
der Opposition t Entscheidend ist allerdi~gs 
das, was bei diesen vier Etappen den Kriegs­
opfern gebracht wird. Wenn ich mir zum 
Beispiel anschaue, daß ein 30prozentiger Kriegs­
beschädigter im Jahre 1979 eine Grundrente 
von 599 S haben wird und bei Abtreten der 
ÖVP-Alleinregierung eine Grundrente von 85 S 
gehabt hat, dann darf ich doch wohl mit 
Berechtigung feststellen, daß zwischen 85 S 
und 599 S ein großer Unterschied besteht 
und daß der 30prozentige Kriegsbeschädigte 
mit dieser Erhöhung ~ eine fast 100prozentige 
Erfüllung der Forderung der Zentralorganisa­
tion der Kriegsopferverbände Österreichs; 
zwei Prozent fehlen noch auf das geforderte 
Ausmaß ~ zufrieden sein kann. Oder wenn 
ein 50prozentiger Kriegsbeschädigter 1970 
301 S Grundrente gehabt hat und er 1979 
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Libal 
1118 S haben wird, dann können Sie uns 
doch nicht weismachen, daß diese Regierung 
für die Kriegsopfer nichts getan hat. 

Ich muß nun den Kollegen Staudinger 
ansprechen, denn er hat mich im Sozialausschuß 
bedauert, daß ich mit leeren Händen fortgehe. 
Kollege Staudinger ! Ich darf hier feststellen: 
Mit solch "leeren" Händen gehe ich ganz 
gerne fort, weil sie den Kriegsopfern etwas 
bringen. Diese "leeren" Hände haben den 
Kriegsopfern immerhin eine beträchtliche Er­
höhung, die sich sehen lassen kann, in den 
Jahren 1971 bis 1979 gebracht. 

Ich will heute gar nicht darauf eingehen, 
was -die Novelle in anderen Bereichen für die 
Kriegsopfer alles gebracht hat. Die Pflege­
zulagen allein - ich habe das schon einmal 
gesagt -, die in der Stufe I von 1038 Sauf 
2602 S und in der Stufe V von 4676 Sauf 
10.408 S erhöht worden sind, sind europäische 
Spitze. Ich habe mich davon überzeuge~ 
können. Damit haben wir für die Bedürftigsten 
und Schwerstbeschädigten doch etwas er-

'reichen können. 

Im großen und ganzen, sehr geehrte Damen 
und Herren, dürfen wir als Regierungs· 
fraktion mit dieser Novelle für die Kriegsopfer 
zufrieden sein, obwohl ich noch einmal fest­
stellen darf, es wäre uns allen auch lieber 
gewesen, die Erhöhungen in drei Etappen 
durchführen zu können. Wir haben aber 
zur Kenntnis genommen - da Sie doch ja 
auch immer so schreien, es müsse gespart 
werden ~, daß wir in der heutigen Situation 
eben mit diesen Erfolgen vor die Kriegsopfer 
hintreten können, ohne rot zu werden. Das 
hat man allerdings bei Ihnen in den Jahren 
1965 bis 1969 nicht sagen können. 

Sie sind damals sehr oft blaß geworden, 
wenn Sie hier diese Novellen vertreten mußten. 

Meine Damen und Herren! Gleichzeitig 
mit dieser Novelle zum Kriegsopferversorgungs­
gesetz wird auch das Heeresversorgungsgesetz 
novelliert, und es werden die Leistungen nach 
dem Heeresversorgungsgesetz, soweit sie nicht 
vom Einkommen abhängig sind und mit 
der Kriegsopferversorgung in Zusammenhang 
stehen, an die der Kriegsopferversorgung 
~.ngepaßt. Ich ,glaube, daß neben gesetzlichen 
Anderungen, die formalen Charakter haben, 
auch die Novelle zum Heeresversorgungs­
gesetz für die Beschädigten, für die Opfer 
.des Bundesheeres eine entscheidende Ver­
besserung bringt. 

Ich darf für meine Fraktion hier fest­
stellen, daß wir dieser Vorlage gerne unsere 
Zustimmung geben, und darf gleichzeitig -
ich mache das ebenfalls sehr gerne - dem 

Herrn Vizekanzler für seine Bereitschaft und 
für sein Verständnis, das er in den Verhandlun­
gen' den Kriegsopfern gegenüber gezeigt hat, 
den herzlichsten Dank aussprechen. (Beifall 
bei der SPÖ.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet ist 
der Abgeordnete Melter. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Melter (FPÖ): Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist wirk­
lich eine angenehme Situation, daß sich der 
~bgeordnete Libal als erster zu dieser Vorlage 
zu Wort gemeldet hat, weil er sich zweifellos 
in Kenntnis der Situation, der er ausgesetzt 
ist, wesentlich leichter getan hat mit seiner 
Argumentation, als wenn er unter Berück­
sichtigung der Anträge und Argumente eines 
freiheitlichen Sprechers Stellung nehmen hätte 
m,üssen, um dabei klarzustellen, daß die Sozia­
listen hier eine Vorlage in den letzten Phasen 
ihrer Regierung noch vorlegen, in welcher sie 
nicht imstande sind, ihren eigenen Antrag 24jA 
aus dem Jahre 1966 der Erfüllung zuzuführen. 
(Abg. Libal: So kann man es auch sagen! -
Abg. Dr. Prader: Das war noch eine andere 
Zeit!) 

Ich darf jenen Kollegen der sozialistischen 
Fraktion, die diesen Antrag eingebracht haben, 
nahelegen, unsere freiheitlichen Anträge zu 
unterstützen, obwohl sie in manchen Belangen 
nicht so weitgehend sind wie Ihr Antrag aus 
dem Jahre '1966, sodaß man billigerweise 
erwarten kann, weil die Belastungen nicht 
so weitgehend sind, daß Sie' ohne weiteres 
den Antrag unterstützen könnten. 

Wenn die Kollegen Libal,' Steip.inger und 
Wodica, die diesen Antrag eingebracht ha~en, 
die Abgeordneten der Oppositionsfraktionen 
unterstützen, dann werden Sie erreichen, daß 
Ihr eigener Antrag heute, sieben oder acht 
Jahre später, der Erfüllung nahegebracht 
wird. (Abg. Libal: Es sind schon fast neun!) 
Das heißt also, daß der Herr Sozialminister 
und Vizekanzler dann die Gelegenheit hätte, 
das zu exekutieren, was er seinerzeit als 
Hauptredner der sozialistischen Fraktion im 
Sozialausschuß zumindest zugelassen und damit 
mit zu verantworten hat. (Abg. Libal: Was 
heißt "zugelassen"? - Abg. Skritek: Sie 
sind ein zugelassener Redner!) Aber offen­
sichtlich hat sich die Situation entscheidend 
geändert. Sie haben damals die Öffentlichkeit 
und die Kriegsopfer irregeführt, jetzt, wo 
Sie die Möglichkeit haben, Ihre eigenen An­
träge der Erfüllung zuzuführen, tun Sie es nicht. 
Wir werden Ihnen aber Gelegenheit geben, 
das durch Ihr Verhalten bei der Abstimmung 
noch eindeutig zu dokumentieren. 
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Melter 
Nun zu einigen Ausführungen des Vorredners. 

Er hat einiges ziemlich pauschal· gelobt. Ich 
möchte hier zwei Korrekturen anbringen. 

Es ist nicht richtig, daß die Renten aller 
. Kriegsbeschädigten verbessert werden. Aus­
genommen sind die Beschädigten mit 90- oder 
100prozentiger Minderung der Erwerbsfähig­
keit. Diese sind ausgenommen. Ihre Fest­
stellung hat also nicht zugetroffen. (Aby. 
Libal: Die haben das Ausmaß erreicht!) 

Bei der Verdoppelung der Frauen~ und 
Kinderzulage haben Sie auch großzügig ver­
schwiegen, daß für diese Verdoppelung nur 
ein ganz, ganz kleiner Teil der Zusatzrenten 
und Familien- und Kinderzulagen beziehenden 
Kriegsbeschädigten in Frage kommt. Aber 
pauschal hört sich das natürlich wesentlich 
besser an. 

Nun zu Ihrer Rechnung wegen der Mehr­
kosten der Novelle. Bis 1970 ist diese Rechnung 
immer anders angestellt worden, und zwar 
Jahr für Jahr und nicht kumuliert und nicht 
valorisiert. Die Rechnung ist Jahr für Jahr 
angestellt worden. Sie haben auch wohlweislich 
verschwiegen, Herr Kollege Libal, daß natürlich 
die Aufwertung entscheidend zusammenhängt 
mit der Teuerung oder Geldwertverdünnung, 
die Ihre Regierung wesentlich mit zu ver­
antworten hat. Und damit ist der größte 
Teil der Aufwertungen natürlich von vorn­
herein schon wieder durch den Staat und die 
Wirtschaft kassiert worden. 

Aber die Kriegsopfcr selbst haben nicht 
den Nutzen, den Sie so großzügig in Hunderten 
Millionen Schilling zum Ausdruck gebracht 
haben. Das ist· also wieder eine Irreführung 
der Bevölkerung, die nun ins rechte Licht 
gerückt werden muß. Diese Rechenkunst­
stücke des Sozialministers sind ja allgemein 
bekannt. Die Fehlerquellen tauchen immer 
wieder auf, aber darüber spricht man natürlich 
in eigenen Kreisen nicht. Aber Sie wissen selbst, 
Herr Kollege Libal, als l\'Ütglied des Vorstandes 
der Zentralorganisation, in Kenntnis der Ein­
gabe der Zentralorganisation der Kriegsopfer­
verbände, daß diese Rechnung des Sozial­
ministers sehr wohl zu kritisieren ist. Ich 
ha be schon· darauf hingewiesen: keine Kumu­
lierung dcr Verbesserungen von Jahr zu Jahr 
und auch keine Dynamisierung, sondern Gegen­
überstellung von Einsparungen und Mehrauf­
wendungen. 

Hier zeigt sich - und das ist der Stellung­
nahme der Zentralorganisation zu entnehmen, 
die Sie ja selber aUch zu vertreten haben - : 

Im Jahre 1976 Mehraufwand: 128 Millionen, 
Einsparungen auf Grund des Rentenabfalles 
127,6 Millionen. Na, eine sehr starke Aufwer­
tung. Das kommt noch besser. 

Im Jahre 1977: 136 Millionen Schilling 
Mehraufwand. Ich habe hier ein biß ehen 
aufgerundet. Nicht daß Sie sagen können, 
ich habe die Regierungsvorlage hier nicht 
richtig zitiert. Dem gegenüber stehen aber 
140,9 Millionen Schilling Einsparunge~. 

Mehraufwand 1978: 144 Millionen, Einspa­
rungen jedoch: 157,1 Millionen. 

1979 Mehraufwand: 153 Millionen, Ein­
sparungen: 170,2 Millionen Schilling. 

Das heißt, auf Grund der Verminderung 
der Zahl .der Rentner ergibt sich nach dem 
derzeitigen Rentenaufwand und -ausmaß ein 
Minderaufwand von 595,8 Millionen Schilling 
gegenüber einem Mehraufwand auf derzeitiger 
Basis von 561,2 Millionen Schilling. Das heißt 
also, diese sozialistische Alleinregierung hat 
bei den Kriegsopfern erheblich an Mitteln 
eingespart, obwohl· man annehmen kann, 
daß eine einstimmige Entschließung des Natio­
nalrates immer noch weiter gültig ist. Solange 
die als berechtigt anerkannten Wünsche der 
Kriegsopfer nicht erfüllt sind, sollen die 
Einsparungen dazu verwendet werden ---,. und 
zwar Jahr für Jahr -, um durch ihren Einsatz 
die Mittel für eine angemessene Ver besserung 
verfügbar zu haben. Aber das hat man eben 
nicht gemacht, und dafür gibt es natürlich 
Gründe. 

Bie sind sehr deutlich in der Begründung zur 
Regierungsvorlage angeführt, wo unter der 
Federführung des Herrn Vizekanzlers und 
Sozialministers ganz klar und eindeutig gesagt 
wird: "Aus Gründen der Stabilisierungspolitik 
und der Entwicklung der Bundesflnanzen 
wird den Wünschen der Kriegsopfer nicht 
entsprochen. " 

Das heißt also, im Vordergrund steht auf 
Kosten der Kriegsopfer die Stabilisierung. 
Sie sind seit 20, 25 Jahren immer diejenigen, 
die die Stabilisierungspolitik in dieser Republik 
zu finanzieren haben. Da unterscheidet sich 
die SPÖ-Regierung in keiner Weise - in 
keiner Weise! - von den Koalitionsregierungen 
und von der ÖVP-Alleinrcgierung. 

Sie haben in diesem Bereich für die Kriegs­
opfer sehr oft sehr wohlwollende Worte ge­
funden, aber in die Tat umgesetzt hat man 
die Anträge, die eingebracht wurden, nicht. 
Sie, . Kollege Libal, hätten die Möglichkeit,. 
auf Grund des seinerzeitigen Antrages (24/A)· 
vom 21. 6. 1966 wenigstens zum erheblichen 
Teil zur Erfüllung Ihrer eigenen Vorstellungen 
beizutragen, daß ... (Aby. Libal: Ein Groß­
teil ist da drinnen!) 

Herr Kollege Libal, das stimmt leider 
nicht. Ich werde darauf im einzelnen auch 
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noch zu sprechen kommen. Ich möchte jedoch 
zuerst ein besonderes Thema hervorstellen. 

Es geht, wie ich schon wiederholt in diesem 
Hause ausgeführt habe, darum, daß die Kriegs­
Dpfer. im Vergleich zu den Pensionisten be­
nachteiligt werden. Der Herr Sozialminister 
behauptet, zu Unrecht meiner Auffassung 
nach, und das kann ich auch glaubhaft machen 
und nachweisen, die Aufwertung der Pensionen 
um zweimal 3 Prozent zum Juli 1974 und 
Juli 1975 hätte mit der Dynamisierung nichts 
:zu tun. Dafür werden verschiedene Aktionen 
gesetzt, die durchaus nicht beweiskräftig 
sind. 

Demgegenüber, Herr Libal, Herr Vize­
kanzler, steht klar fest: Sie haben mit den 
zweimal 3 Prozent eindeutig dynamisiert. 
Als Beweis dafür - ich möchte nur einen 
diesmal anführen - diene Ihnen die Aufwertung 
der Ausgleichszulage. Die Ausgleichszulage 
wurde genauso um die zweimal 3 Prozent 
dynamisiert wie die Pensionsansprüche der 
Pensionisten vor dem 31. 12. 1973. Also ein­
deutig eine Pensionsdynamik, die man den 
Kriegsopfern bisher beharrlich verweigert hat 
trotz des Umstandes, daß sowohl im vergange­
nen Jahr im Juli und August Kriegsopfer, 
und zwar bedürftige Kriegsopfer, in erster 
Linie Kriegereltern, Witwenbeihilfenempfänger 
und Beschädigtenzusatzrentner, eine ent­
sprechende Kürzung ihrer Leistungen in Kauf 
nehmen mußten und sie heuer im Juli und 
August wieder vor der gleichen Situation 
stehen werden. . 

Sie verantworten das. Wir Freiheitlichen 
sind absolut dagegen, daß man mit der einen 
Hand gibt und mit der anderen schon vorher 
wieder dk Mehrleistung aus der Tasche zieht. 
Die Kriegsopfer, die Zusatzrentenberechtigten, 
die Elternrentenbeziehenden, die Witwen­
beihilfenbeziehenden sind die Benachteiligten. 
Sie als Sozialisten wollen das. Sie wollen die 
Benachteiligung dieser Personengruppe. Und 
das nennen Sie sozial ~ Das ist . eine ausge­
sprochene Ungerechtigkeit. Wir haben demzu­
folge in der Sammlung unserer Abänderungs­
anträge auch den Antrag, die Beschädigten­
grund- und -zusatzrente um' die I) Pr6zent 
aufzuwerten. Die Formulierung ist bereits 
vorgelegt und· wird dann vom Schriftführer 
verlesen werden. 

Jedenfalls hat auch die Zentralorganisation 
in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, 
daß die Benachteiligung für viele Kriegsopfer, 
also für die Beschädigten und für die Eltern, 
nicht nur 6, sondern sogar 13 Prozent beträgt. 
Auch das nehmen Sie ohne Widerspruch zur 
Kenntnis, nur um Ihren Sozialminister zu 
decken, zum Nachteil der Kriegsopfer, weil 

gerade etwa bei den Erwerbsunfähigen allein 
bei der Grundrente ein Nachteil von 128 S zu 
verzeichnen ist, weil natürlich auch bei den 
Witwengrundrenten, bei den Elternrenten ein 
6prozentiger Nachteil verzeichnet werden muß 
und weil man dazu sagen muß; daß hier die 
Folgewirkungen auf Jahre hinaus· durch die 
Kürzung der Versorgungsleistungen immer 
wieder vorhanden sind. 

Und wie begründet man den Umstand, daß 
hier nicht mehr getan wird außer den Erspar­
nissen ~ Man kann auf die Ausführungen des 
Abgeordneten Libal zurückkommen. Er hat 
darauf hingewiesen, wie großartig und groß­
zügig diese Bundesregierung sei, sie habe die 
besten Pflege- und Blindenzulagen in Europa. 
- Ja, stimmt. Aber die Vergleichszahlen! 
Setzen Sie die besten Pflege- und Blindenzulagen 
in Zusammenhang mit den Grundleistungen, 
also Grundrenten und Zusatzrenten, dann 
stimmt die Rechnung schon bei weitem nicht 
mehr. 

Und dann müssen Sie noch ohne Widerspruch 
dazusageri, die Aufwertung dieser Leistungen 
ist gerechtfertigt und angemessen. Sie könnte 
sogar noch höher sein unter Berücksichtigung 
der Aufwendungen durch die Pflege und War­
tung eines so schwer beschädigten Menschen. 
(Abg. Libal: Da8 habe ich auch fe8tge8tellt!) 
Aber wie groß ist die Zahl der Kriegsopfer, 
die Anspruch auf eine solche Leistung haben ~ 
Es sind einige Dutzend gegenüber annähernd 
80.000 Kriegerwitwen, denen man eine Schand­
rente zuerkennt. 

Das ist also eme klare Rechnung: Man 
gibt einem ganz kleinen Personenkreis Leistun­
gen, die sich im europäischen Durchschnitt 
sehr wohl sehen lassen können. Aber der Masse 
der Versorgungsberechtigten gibt man Leistun­
gen, die weit unter dem europäischen Niveau 
liegen. 

Sie liegen auch weit unter einem gewissen 
Sozialniveau in Österreich. Das beweisen einige 
wenige Zahlen. 

Wir haben derzeit eine Erwerbsunfähigen­
rente für einen 90- oder 100prozentig Kriegs­
beschädigten, also einen Mann oder' eine Frau, 
denen schon sehr, sehr viel fehlt, denn ohne 
weiteres bekommt man diese Einschätzung 
nicht. Dieser Versorgungsberechtigte bekommt 
derzeit 2122 S Grundrente. 

Ein Vergleich dazu in der Unfallversicherung. 
Man kann doch annehmen, daß ein Kriegs­
teilnehmer, auf Grund der Erfüllung der Wehr­
pflicht 'zu Schaden gekommen, Anspruch auf 
eine Unfalleistung haben müßte. Die Sozialisten 
haben ja auch in der Heeresversorgung ein 
solches System durchgesetzt; In der Unfall-
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versicherung wird es ermöglicht, daß jetzt 
ein 30 Prüzent Unfallgeschädigter in der 
Höchstbemessungsgrundlage eine Leistung vün 
2373 S bekommt. Das heißt alsü,ein Beschädig­
ter mit· 30 Prüzent Körperschädigung in der 
Unfallversicherung bekümmt mehr, und zwar 
fühlbar mehr als ein Kriegsbeschädigter mit 
100 Prüzent. Wenn Sie behaupten, daß dies eine 
gerechte Relatiün ist, dann weiß ich nicht 
mehr, was süziale Gerechtigkeit sein süll. 

Wenn man nüch die Zusatzrente - sie 
beträgt derzeit ung!?kürzt 1091 S - dazu-

• rechnet, ergibt sich eine Summe vpn Grund­
und Zusatzrente bei 100 Prüzent von 3213 S. 
Was bekümmt ein 40 Prozent Unfallgeschädig­
ter .oder auch ein Bezugsberechtigter nach dem 
Heeresversürgungsgesetz bei 40 Prozent ~ Es 
sind in der Höchstbemessungsgrundlage nicht 
weniger als 3146,30 S. Das heißt, der eine 
bekommt .ohne irgendwelche Einrechnung eines 
sünstigen Einkümmens 3146 S bei 40 Prüzent 
Körperschädigung, während der erwerbsun­
fähige Kriegsbeschädigte bei einem beschränk­
ten Einkümmen eine Grund- und Zusatzrente 
vün 3213 S bezieht. Das sind die inneröster­
reichischen Vergleiche. 

Werfen wir nun einen Blick in die Nachbar­
schaft, in die Bundesrepublik: Eine Grund­
rente bei einem 100 Prüzent Kriegsbeschädigten 
476 D-Mark, zum ·Wechselkurs umgerechnet 
3332 S,alsü schon mehr als Grund- und 
Zusatzrente in Österreich zusammen. Die 
Ausgleichsrente in der Bundesrepublik : auch 
476 D-Mark, alsü wieder 3332 S. Grund- und 
Ausgleichsrente zusammen 6664 S, also ganz 
erheblich mehr als die 3213 S in Österreich. 
Wenn man dann nüch den Berufsschaden -
ausgleich hinzurechnet mit umgerechnet 
6174 S, ergibt sich in der Bundesrepublik 
eine Leistung vün 12.838 S gegenüber einer 
Gesamtleistung in der .Kriegsüpferversürgung 
bei 100 Prüzent, wenn man sünst keinerlei 
Einkümmen hat, vün 4648 S. Das sind alsü 
die Relatiünen in der Beschädigtenversorgung. 
Alsü kein Grund zum Renümmieren über 
Spitzenleistungen in Österreich. 

Nun zu der Vier-Etappen-Regelung. Das ist 
alsü auch wieder ein Opfer der Kriegsüpfer 
für eine schlechte Regierungspolitik, denn 
sünst hätte man zweifellos die Drei-Etappen­
Regelung aufrechterhalten können. Die Ver­
schiebung und die Differenzierung auf vier 
Etappen ist nämlich nicht begründet dadurch, 
daß eipige kleinere Wünsche der Kriegsüpfer­
vertretung nüch in die Novelle eingebaut 
würden sind. Die haben nicht süviel gekostet. 
Die vier Etappen sind eine Ausrede des 
Süzialministers, der hier seinem Finanzminister 
nicht allzu stark zusetzen· wüllte. 

Das ist das Erstaunliche, daß man trotzdem 
- wübei ein Jahr nüch freibleibt, was ja 
nicht einmal so stark kritisiert würden· ist, 
nicht einmal von den Kriegsüpfern, weil sie 
bereit waren, in alter Gewohnheit wieder Opfer 
zu bringen - nüch vier Etappen hat. 

Herr Abgeordneter Libal! Sie wissen selbst, 
daß aller Wahrscheinlichkeit nach etwa 30.000 
bis 35.000 Kriegsüpfer in Österreich die vierte 
Etappe nicht mehr erleben werden. Man ver­
spricht jetzt und erweckt Hoffnungen, die 
man nicht mehr erleben kann. Das ist durchaus 
kein soziales Verhalten. 

Dazu kümmt, daß ja die Anpassung an 
die Erwerbsunfähigenrente für die Kriegs­
beschädigten nicht etwa 1976 nach einem 
Jahr Pause, sündern erst 1977 beginnen süll. 
Also eine sehr, sehr grüße Verzögerung, die 
in einem sehr krassen Gegensatz zu Ihrem 
Initiativantrag steht, Küllege Libal. In Ihrem 
Initiativantrag verlangen Sie ab Jänner 1968 
Prüzentanteile der Erwerbsunfähigenrente, die 
mit Ausnahme bei 70 Prüzent alle höher 
liegen als in der Regierungsvorlage vürgesehen. 
Sie bleiben alsü entscheidend hinter Ihrem 
eigenen Antrag aus dem Jahre 1966 zurück. 
(Abg: Libal: .Einige Prozente!) 

Die Betrüffenen reden nicht vün 8l111gen 
Prozenten, sündern von den Schillingen, die 
ihnen vürenthalten werden und die sie dringend 
benötigen würden, um ihren Lebensunterhalt 
zu bestreiten. (Zustimmung bei der F PÖ. -
Abg. Libal: Wenn die Freiheitlichen an der 
Regierung wären, hätten sie das wahrscheinlich 
alles auf einmal gemacht!) 

Kollege Libal! Sie haben sich mit diesem 
Zwischenruf in die Finger geschnitten. Denn 
die Benachteiligung aus den Jahren 1966 und 
1967 durch Vürenthaltung der ersten Pensiüns­
dynamik ist erst dadurch beseitigt würden, 
daß wir Freiheitlichen als Vüraussetzung für 
das Überstehen der seinerzeitigen Minderheits­
regierung im Jahre 1970 verlangt haben, 
daß dieser Dynamisierungsfaktür nachgehült 
wird. Das war unser Einwirken! 

Ich kann Ihnen versichern, daß in gleicher 
Richtung allenfalls bei einer Minderheitsregie­
rung in Zukunft entsprechende Initiativen der 
Freiheitlichen stattfinden werden. (Abg. Doktor 
Prader: Bei Gott, noch vor einer M inderheits­
regierung!) 

Wir wüllen hüffen, daß der in absehbarer 
Zeit erfülgende Wahlgang die Möglichkeit 
dazu gibt, denn die Österreicher, die aufmerk­
sam das Geschehen verfülgen, werden erkennen 
könne.n, daß dann, wenn keine absoluten 
Mehrheiten vorhanden sind, vernünftiger ent­
schieden und vernünftiger regiert werden wird. 
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Nun zu der. Erschwerniszulage. Zweifellos 

handelt es sich bei diesem Vorschlag um 
einen, der nicht durch die Kriegsopferorgani­
sation, sondern durch das Ministerium erstattet 
worden ist. Es sei dazu gesagt, es ist dem 
Prinzip nach ein sehr, vernünftiger Vorschlag, 
aber der Art nach weist er erhebliche Mängel 
auf, insbesondere deshalb, weil die Differenzen 
in den Leistungen bei den 60 bis 80 Prozent 
Kriegsbeschädigten sehr minimal sind und 
in keinem vernünftigen Verhältnis zu den 
Behinderungen und zu den wahrscheinlich 
cSuftretenden Erschwernissen in den vier 
Fünfjahresgruppierungen von 65 bis 80 Le­
bensjahren stehen. 

Es sind deshalb verschiedene Abänderungs­
yorschläge gemacht worden, der weitestgehende 
von mir namens der freiheitlichen Fraktion 
mit einem vollkommen ausgeglichenen System 
sowohl bezüglich der Schwere -der Dienst­
beschädigung als auch der Jahresgruppen­
cSbstufungen. Leider war dafür keine Mehrheit 
:zu finden, obwohl sicher ist, daß der dafür 
·erforderliche Mehraufwand sicher liicht das 
Kriegsopferbudget oder gar das Gesamtbudget 
sprengen würde. 

Unser Vorschlag ging dahin, in Prozent­
sätzen von 6 bis 48 Prozent, beginnend bei 
30 Prozent Minderung der Erwerbsfähigkeit, 
65. Lebensjahr, bis 90 Prozent Minderung der 
Erwerbsfähigkeit, 80. Lebensjahr, die Leistun­
gen von 127 bis 1019 S abzustufen. 

Die Unterschiede zur Regierungsvorlage 
sind dabei gar nicht so kraß. Demgegenüber 
wäre der Vorteil gegeben, daß es sich bei der 
Annahme unseres Antrages um eine gerechte 
und ausgewogene Abstufung und um einen 
echten sozialen Ausgleich für die Erschwernisse 
handeln würde. 

Nun das zweite wesentliche Thema im 
Zusammenhang mit der Regierungsvorlage 
und auch im Zusammenhang mit der Regie­
rungspropaganda. 

Es ist bekannt, daß durch die UNO das 
Jahr der Frau verkündet worden ist und daß 
auch die Bundesregierung durch einige ihrer 
Spitzenvertreter sich sehr nachdrücklich und 
propagandawirksam hinter diese Forderung 
gestellt hat, aber. Sie haben nur nach außen 
gewirkt und nach innen nicht die notwendigen 
Konsequenzen gezogen. Das kann man sehr 
klar und eindeutig erkennen an den Vorschlägen 
der Regierung und der SPÖ-Fraktion, die 
Witwengrundrenten in einem so bescheidenen 
Ausmaß festzusetzen, wie es in der . Vorlage 
vorgesehen ist. Ein Ausmaß, das weit hinter 
den Rege,lungen in der Pensionsversicherung 

zurückbleibt, und das auch sehr weit, Herr 
Abgeordneter Libal, hinter Ihrem seinerzeitigen 
Antrag zurückblei'bt. 

Sie haben im Jahre 1966 beantragt, für 
eine erwerbsunfähige Witwe eine Rente von 
391 S yorzusehen. Das waren in der ersten 
Etappe schon 39,1 Prozent der Grundrente 
des erwerbsunfähigen Kriegsbeschädigten. Die 
Regierungsvorlage kommt nach sogenannten 
vier Etappen auf einen Prozentsatz von sage 
und schreibe 36, und zwar zwölf Jahre nach 
dem von _ Ihnen vorgesehenen Wirksamkeits­
termin. Sie bleiben zwölf Jahre später noch 
mehr als 3 Prozent hinter Ihrem eigenen· 
Antrag zurück, und das nennen Sie eine soziale 
Fortentwicklung ; im "Jahr der Frau", wohl­
gemerkt, in dem Jahre, in dem Sie sich be­
sonders anstrengen müßten, jenen Frauen 
endlich etwas zu geben, die jahrzehntelang 
unter sehr dürftigen Verhältnissen-zu leben 
gezwungen waren, unter Verhältnissen, die 
lange, lange Zeit unter den Einkommensver­
hältnissen der Pensionisten gelegen sind. (Bei­
fall bei der F PÖ.) Dabei bleibt ja das mensch­
liche Elend, das diese Frauen schon in oft 
sehr jung~n Jahren getroffen hat, vollkommen 
außer acht. 

Sie haben Ihre Vorschläge danach ausge­
richtet, daß einer Kriegerswitwe, die erwerbs­
unfähig ist, eine Rente zugemessen werden soll 
wie die eines Kriegsbeschädigten mit einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 50 vom 
Hundert. Dies bewirkt, daß die sogenannte 
erste Etappe wirklich eine Etappenlösung 
genannt werden muß, denn die Erhöhung 
beträgt ab Jänner 1976 nach Ihrem Vorschlag 
ganze 1 Prozent; also wirklich ein "Riesen­
schritt" nach vorne für die Kriegerswitwen, 
ein "Riesenschritt", den man besser verschwie­
gen hätte. Dadurch ergibt sich dann die 
weitere Etappenlösung. Mit diesem einen 
Prozent hat man ein Jahr Aufbesserung, 
echter Aufwertung erspart. 

Wir Freiheitlichen haben im Zusammen­
hang mit der Witwenversorgung einen Kom­
promißvorschlag erarbeitet, der darauf hinaus­
geht, wenigstens nominell in der Kriegsopfer­
versorgung jenen Prozentsatz sicherzustellen, 
wie er in der Pensionsversicherung unbestritten 
ist, 60 Prozent. Grundrente des 60 Prozent 
erwer bsgeminderteh Kriegs beschädigten. Dies 
hätte wenigstens eine fühlbare Aufwertung 
gebracht in, echten vier Etappen, beginnend 
ab Jänner 1976 mit 40 Prozent und so wie 
beim 60 Prozent Kriegsbeschädigten dann 
gesteigert bis zum Jänner 1979 auf 45 Prozent 
Anteil in der letzten Etappe. Damit wäre 
wohl eine Regelung erreicht worden, die 
sicher bei den Kriegsopfern als sozial ange­
messene Lösung anerkannt worden wäre, ob-
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wohl natürlich damit bei jenen Witwen, Sprecher der Kriegsopfer in den anderen 
die nur .auf Kriegsopferversorgungsleistungen Fraktionen diese Vorgangsweise als ange­
angewiesen sind, immer noch· bescheidene messen anerkannt hat. Ich bestätige, daß es 
Verhältnisse bestehen. in manchen Bereichen sicher unterbunden 

Wie bescheiden die Verhältnisse sind, ergibt' werden. muß, daß alle. paar. Monate .. oder 
sich wieder aus einem V rgleich m't den sobald em Antrag abgewIesen WIrd der nachste 
deutschen Versorgungsleistu~gen. Dort~ erhält ~ntrag a.?~ Neueinschätzung kommt. ~as ist 
eine Witwe an Grundrente 285 D-Mark und an eme ?nnotIge Verwaltungsbelastung, dIe .man 
Ausgleichsrente denselben Betrag, und sie au~h 1m Interesse aller v~rsorgun~~berechtIgten 
kann auch einen Berufsschadensausgleich bis KrIegsopfer durchaus mcht begrußen kann. 
zu 4ll D-Mark bekommen, so daß ihre Gesamt­
rente 10ll D-Mark betragen würde, also über 
7000 S. Damit wird die österreichische Leistung 
um mehr als 100 Prozent überschritten. 

Aber leider war im Sozialausschuß die 
Unterstützung der Mehrheitsfraktion nicht zu 
gewinnen. Sie hat also kein ausreichendes 
Verständnis für die Kriegerswi~wen bekunden 
wollen. 

Das nächste sind die Anrechnungsbestim­
mungen. Im Bereich' der Sozialversicherung 
wurde schon lange geregelt, daß die Grund­
leistungen in der Kriegsopferversorgung kein 
anrechen bares Einkommen darstellen bei der 
Ermittlung des Anspruches auf Ausgleichs­
zulagen. Es war ein. altes Anliegen, eine 
ähnliche 'Bestimmung auch in der Kriegsopfer­
versorgung zu erreichen. 

Der Lösungsvorschlag, der gemacht wurde, 
vermag noch immer nicht zu befriedigen; 
insbesondere deshalb, weil man nicht bereit 
war, auch bei den Witwenbeihilfen jenen 
Anteil anrechnungsfrei zu lassen, der sich aus 
dem Anteil an der Grundrente im Ausmaß 
von zwei Dritteln ergibt. In dieser Richtung 
haben. wir daher auch noch einen Ergänzungs­
antrag eingebracht. 

Nun noch ein besonderes Problem im 
Zusammenhang mit der Erschwerniszulage. 
Das hat Herr Kollege Libal natürlich nicht 
erwähnt: eine Beschränkung und eine Ver­
schlechterung der rechtlichen Bestimmungen 
einerseits im Zusammenhang mit der Er­
schwerniszulage, andererseits im Zusammen­
hang mit der Anrechnung des Einkommens 
aus landwirtschaftlichem Besitz. 

Kollege Libal, bei dem Gespräch mit dem 
Sozialminister wurde sofort durch mich darauf 
hingewiesen, daß eine derart absolute Aus­
schließungsbestimmung nicht angenommen 
werden könnte, und die Zentralorganisation 
hat anschließend in ihrer schriftliehen Stellung­
nahme diese Erwägung übernommen und sie 
auch schriftlich dem Sozialministerium be­
kanntgegeben. Sie können sich also nicht 
darauf berufen, daß. man anläßlich der ersten 
Gespräche mit dem Herrn Vizekanzler seitens 
der Kriegsopfervertreter oder der politischen 

Aber man kann nicht damit in Zusammen­
hang bringen, daß echte Verschlechterungen 
überhaupt nie mehr als solche Verschlechte­
rungen und Verschlimmerungen anerkannt 
werden. Es gibt Fälle, wo ruhende Tuberkulose 
mit 30 Prozent oder noch weniger eingeschätzt 
ist und wo sich eine Aktivierung ergibt, 
wo sich eine offene Tuberkulose entwickelt 
und wo dann die Einschätzung mit 60, 70 
oder 80 Prozent erfolgen müßte. Sie schließen 
die Neueinschätzung nach Vollendung des 
65. Lebensjahres aus. Das ist eine ungerechte 
Bestimmung, die seitens der Kriegsopferschaft 
jedenfalls auf Widerspruch stoßen muß; sie ist 
absolut unsozial, weil sie einem echt Schwer­
kriegsbeschädigten den Anspruch auf eine 
angemessene Leistung entzieht. Und man 
kann sich nicht darauf ausreden, er könnte 
unter Umständen einen Pflegezulagenanspruch 
erwerben. Das sind ganz andere Leistungen 
unter ganz anderen Voraussetzungen. Dadurch 
kann die Ungerechtigkeit des Vorenthaltens 
einer höheren Grundrente und damit im 
Zusammenhang auch' einer Zusatzrente, Er­
schwerniszulagen nicht begründet werden. Es 
ist also eine ungerechte Bestimmung, der 
wir nicht zustimmen, weshalb ich den Herrn 
Präsidenten bitte, zu Z. 25 der Regierungs­
vorlage KOVG eine getrennte Abstimmung 
durchzuführen. 

Das nächste Anliegen betrifft das Taggeld. 
Hier muß zugegeben werden, daß nach lang­
jährigem Versäumnis endlich das Taggeld für 
die Kriegsopfer an das Taggeld in der Kranken-, 
Pensions- und Unfallversicherung angeglichen 
wird, nämlich von 5 auf 12 S. 

Ich' habe bei der letzten Novelle zum 
ASVG darauf hingewiesen, daß auch dieser 
Betrag von 12 S für etwa fi,inf Jahre wirksam 
ist, daß er also bei weitem nicht mehr die 
Kaufkraft hat, die ihm bei der 'Bemessung 
zugekommen ist, und daß auch dort eine 
Erhöhung vorzunehmen wäre. Darum wurde 
von uns auch der Antrag gestellt, prinzipiell 
dieses Taggeld jenem im ASVG anzugleichen, 
daß dann, wenn dort die notwendige Er­
höhung vorgenommen wird, sie automatisch 
auch für die Kriegsopfer wirksam werde. 
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Melter 
Zu Z. 18 der Regierungsvorlage sind auch 

einige Bemerkungen notwendig. Hier wird 
richtigerweise den Eltern die Möglichkeit ein­
geräumt, zu einem Mindesteinkommen zu 
gelangen, wie es in der Pensionsversicherung 
gesichert ist. Es gibt nur ein Hemmnis, und 
zwar ein sehr schwerwiegendes, das dem 
Grunde nach einen großen Teil der Krieger­
eltern von dieser Begünstigung ausschließt. 

Als Landesobmann des Oberösterreichischen 
Kriegsopferverbandes ist Ihnen sicher b~­
kannt, daß sehr viele Kriegereltern als einziges 
Einkommen das freie Wohnrecht haben. Das 
wird derzeit mit 108 S monatlich bewertet, 
und diese Anrechnung führt dazu, daß diese 
Kriegereltern nicht in den Genuß dieses 
weiteren Erhöhungsbetrages bis zur Erreichung 
der Ausgleichszulagengrenze gelangen. Das ist 
eine soziale Ungerechtigkeit. Wir haben ge­
fordert, hier eine Formulierung zu finden, die 
diese Ungerechtigkeit beseitigt. 

Leider waren der Sozialminister und die 
Regierungsfraktion nicht bereit, diesen unseren 
Wünschen entgegenzukommen. Man hat je­
doch, und zwar durch den zuständigen Sektions­
chef, erklären lassen, daß in jenen Fällen, 
wo ein geringfügiges Einkommen Anlaß dafür 
ist, daß diese Ausgleichszulagengrenze nicht 
erreicht w'ird, im Wege des H~rteausgleiches 
eine Ersatzleistung vorgenommen wird. 

Ich' möchte dies ausdrücklich hier im 
Hohen Hause deponieren, damit man, wenn 
solche Fälle, die zahlenmäßig . jücht gering 
sein werden, vorkommen, tatsächlich dann 
diesen Härteausgleich zuerkennt. 

Ich möchte den Herrn Sozialminister er­
suchen, diesbezüglich auch vor dem Hause 
eine positive Erklärung abzugeben, denn sonst 
müßte die sozialistische Propaganda Lügen 
gestraft werden, die erklärt, die Armut be­
kämpfen zu wollen, denn dann wären doch 
ziemlich viele Kriegsopfer immer noch unter 
der Armutsgrenze für die Ausgleichszulage. 

Ich darf damit zum Schluß kommen und 
feststellen, daß wir freiheitlichen Abgeordneten 
der Regierungsvorlage, der Novelle zum Kriegs­
opferversorgungsgesetz in dritter Lesung zu-

stimmen werden, weil sie doch elllige Ver­
besserungen bringt und weil der Spat~ in der 
Hand, die Taube, wie sagt man schnell? ... 
(Abg. Libal: Der Spatz in der Hand ist besser 
als die Taube auf dem Dach!) Weil der Spatz 
in der Hand besser ist als die Taube auf 
dem Dach! Aber ich freue mich, daß gerade 
der Kollege Libal mir diesbezüglich geholfen 
hat, denn damit hat er ja auch bestätigt, 
daß die Novelle das Ausmaß, die Größe eines 
Spatzen hat. (Heiterkeit.) Damit wird unter­
strichen, daß also wirklich die Taube für die 
Kriegsopfer immer noch auf dem Dach ist. 

Was nun das Heeresversorgungsgesetz be­
trifft, kann ich auch diesbezüglich feststellen, 
daß trotz der Ablehnung eines von uns ein­
gebrachten Antrages oder einer Anregung 
die Zustimmung seitens der freilieitlichen 
Fraktion erfolgen wird; dasselbe gilt auch für 
das Opferfürsorgegesetz.: 

Damit darf ich als letzte Äußerung fest. 
halten, daß wir hoffen, in der nächsten 
Gesetzgebungsperiode einen Sozialminister zu 
finden, der ein besseres Verständnis für die 
Kriegsopfer hat als der derzeitige. (Beifall 
bei der F PÖ .) 

Präsident Probst: Ich bitte den Schrift­
führer, Herrn Abgeordneten Dr. Fiedler, den 
Antrag Melter zu verlesen. 

Schriftführer Dr. Fiedler: . 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Melter und Genossen zur 
Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 
geändert wird, (1417 der Beilagen) in der 
Fassung des Ausschußberichtes (1439 der 
Beilagen). 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Regierungsvorlage 1417 der Beilagen 
in der Fassung des Ausschußberichtes (1439 
der Beilagen) wird geändert wie folgt: 

1. Im Artikel I Z. 2 tritt im § 11 Abs. 1 
an die Stelle des Betrages von 2122 S der 
Betrag von 2250 S. 

2. Im Artikel I Z. 2 hat die Tabelle im 
§ 11 Abs. 1 zu lauten: 

Minderung der 
Erwerbsfähigkeit 

vom 1. Jänner 1976 vom 1 Jänner 1977 
bis 31. Dezember 1976 bis 3.1. Dezember 1977 vom 1. Jänner 1978 an 

30 v. H. 
40 v. H. 
50 v. H. 
60 v. H. 
70 v. H. 
80 v. H. 

14 v. H. 
21 v. H. 
32 v. H. 
42 v. H. 
57 v. H. 
69 v. H. 

16 v. H. 
24 v. H. 
34 v. H. 
44 v. H. 
59 v. H. 
72 v. H. 

18 v. H. 
27 v. H. 
36 v. H. 
45 v. H. 
60 v. H. 
75 v. H. 
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SdlrlfUührer 

3. Im Artikel I Z. 2 hat der Absatz 3 des 
§ 11 zu lauten: 

,,(3) An Stelle des im Abs. 2 angeführten 
Betrages gebührt Schwerbeschädigten eine 
Erhöhung der Grundrente vom Ersten des 

Monates an, in dem sie das 65., 70., 75. 
beziehungsweise 80. Lebensjahr vollenden, 
im Ausmaß der folgenden Hundertsätze des 
jeweiligen Betrages· der Grundrente für 
erwerbsunfähige Schwerbeschädigte (Abs.I): . 

bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 

ab Vollendung des 50 v. H. 60 v. H. 70 v. H. 80 v. H. 90/100 v. H. 

65. Lebensjahres .............. . 
70. Lebensjahres .............. . 
75. Lebensjahres .............. . 
80. Lebensjahres .............. . 

6 v. H. 
12 v. H. 
18 v. H. 
24 v. H. 

4. Im Artikel I Z. 5 tritt im § 12 Abs. 2 
an die Stelle des Betrages von 1091 S der 
Betrag von 1156 S. 

5. Artikel I Z. 14 hat zu lauten: 

,,(4) Für die im Abs. 1 bezeichnete Dauer 
gebührt dem Beschädigten, dem ein Fa­
miliengeld lediglich aus dem Grunde nicht 
zu leisten ist, weil er den Unterhalt von 
Angehörigen nicht bestritten hat, an Stelle 
des Familiengeldes ein Taggeld in dem im 
§ 195 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialver· 
~icherungsgesetzes vorgesehenen Ausmaß. 
Die Bestimmungen des Abs. 2 zweiter Satz 
sind entsprechend anzuwenden. Insolange 
eine Zusatzrente gebührt, ist kein Taggeld 
zu leisten." 

7 v. H. 
14 v. H. 
21 v. H. 
28 v. H. 

8 v. H. 
16 v. H. 
24 v. H. 
32 v. H. 

10 v. H. 
20 v. H. 
30 v: H. 
40 v. H. 

12 v. H. 
24 v. H. 
36 v. H. 
48 v. H. 

sammen, ist die Witwenzusatzrente sowie 
eine allfällige Zulage gemäß § 35 a be­
ziehungsweise die Witwenbeihilfe ohne den 
der Witwengrundrente entsprechenden An· 
teil der Berechnung der Elternrente als 
Einkommen (§ 13) zugrunde zu legen." 

Präsident Probst: Der Antrag ist genügend 
unterstützt und steht somit auch· in Ver­
handlung. 

Der nächste Redner ist der Herr Abge­
ordnete Staudinger. 

Abgeordneter Staudinger (Ö VP) : Hohes Haus! 
Die Österreichische Volkspartei hat heute, 
der mehrmaligen dringlichen Einladung des 
Herrn Bundeskanzlers Folge leistend, einen 

6. Im Artikel I Z. 15 treten im § 35 Abs. 2 Antrag auf vorzeitige Auflösung des ParIa­
lit. a an die Stelle der Vonhundertsätze 30, ments eingebracht: Noch ist nicht bekannt, 
32, 34 und 36 die Vonhundertsätze 40, 42, ob der Herr Bundeskanzler seine Einladung 
44 und 45. nun wahrmachen wird, indem er auf diesen 

Antrag eingehen wird, oder aber ob er seinem 
7. Im Artikel I Z. 30 hat der § 64 a zu Aussage. und Glaubwürdigkeitsslalom noch 

lauten: . einen Wedelschwung anfügen wird und der 
,,§ 64 a. (1) Trifft ein Anspruch auf Be- Nationalrat noch bis zum Ende der Sommer· 

schädigtenrente (§ 10) mit einem Anspruch session tagen wird. (Abg. S ekanina: Wir. 
auf Hinterbliebenenrente (§ 34) zusammen, werden das tun, was für die Bevölkerung am 
ist die Beschädigtenzusatzrente (§ 12) der besten ist, Herr Kollege Staudinger, und nicht 
Berechnung der Hinterbliebenenrente als das, was Sie wollen!) Der Abgeordnete Sekanina 
Einkommen (§ 13) zugrunde zu legen. Trifft glaubt es zwar selber nicht, ist aber ein treuer. 
jedoch ein Anspruch auf Beschädigtenrente Diener seines Herrn. (Beifall bei der ÖV P. -
(§ 10) mit einem Anspruch auf Witwenrente Abg. Sekanina: Das ist ja nichts Unseriöses! 
(§ 35) oder Witwenbeihilfe (§ 36 Abs. 2) Oder?) 
zusammen, ist die Witwenzusatzrente (§ 35 
Abs. 3) und eine allfällige Zulage gemäß Jedenfalls, wie es auch geschehe, die Kriegs. 
§ 35 a beziehungsweise· die Witwenbeihilfe cipfermaterie wird in dieser Legislaturperiode 
ohne den der Witwen grundrente entspre- zum letzten Mal hier zur Debatte gestellt. 
chenden Anteil der Berechnung der Be~ Und obwohl mir, auch von Fraktionskollegen, 
schädigtenzUsatzrente als Einkommen (§ 13) mit allerlei gedroht wurde (Abg. Libal: 
zugrunde zu legen, wenn dies für den Gedroht? Angekündigt!) - von Fraktions-
V b ht' t .. t' . t kollegen! -, wenn ich länger als ·20 Minuten ersorgungs erec 19 en guns 1ger 1S . 

rede, meine ich, es müßte trotz dieser Drohun-
(2) Trifft ein Anspruch auf Witwenrente gen und trotz des relativ leeren H·auses einiges 

(§ 35) oder Witwen beihilfe (§ 36 Abs. 2) Grundsätzliche zu dieser Legislaturperiode 
mit einem Anspruch auf Elternrente zu· gesagt werden und auch zu dem, was von der 
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SPÖ geflissentlich hinsichtlich der Versor- Der Abgeordnete Melter hat bereits hin­
gungsverbesserungen in der ,Zeit der ÖVP- gewiesen auf den - wir' müssen es wieder 
Alleinregierung gesagt wurde. sagen, obwohl die Diskussion sich im aller-

Herr Abgeordneter Libal! Wir hatten nie- kleinsten Kreise dreht, wie wir wissen -
mals Grund zu erröten. Im Jahre 1967, mit Antrag (24jA), Libal und Genossen. In den 
der Novelle vom 30. Juni 1967, wurde die Jahren 1966, 1967 und 1968, in drei Jahren 
Zusatzrente für Beschädigte auf einheitlich also, war von der ÖVP-Alleinregierung ver-
550 S - damals als Rentenreformprogramm _ langt worden, das gesamte Rentenreform­
erhöht. Die Witwenzusatzrenten wurden ver- programm zu erfüllen, das wir nach der heute 
einheitlicht, es wurde die Schwerstbeschädig- vorliegenden Novelle im Jahre 1979 noch 
tenzulage und die Hilflosenzulage neu ein- immer nicht erfüllt haben werden - trotz 
geführt, obwohl überhaupt nicht 1m Reform- der Tatsache, daß wir fünf Jahre sozialistischer 
programm angeführt, die Neuregelung der Alleinregierung haben. 
Einkommensermittlung für landwirtschaftliche Trotz Erkennen der wirtschaftlichen Schwie­
Kriegsopfer können wir ruhig auch erwähnen. rigkeiten, die nicht von der ÖVP-Allein­
Damals wurde die Dynamisierung aller Ver- regierung verursacht wurden, sondern die 
sorgungsleistungenin der Kriegsopfergesetz. von der europäischen Wirtschaft zu uns 
gebung vorgenommen. hereingesickert sind, und des Umstandes, daß 

Die Novelle vom 11. Dezember 1968, rück- sich die Budgetlage außerordentlich schwierig 
wirkend auf den 1. Oktober 1968, brachte gestaltete, wurde auch im Jahre 1968, zum 
die Erhöhung der Grundrenten der Beschädig- gleichen Zeitpunkt, als man das 8,4.Milliarden­
ten mit 80 Prozent Versehrtheit, die Erhöhung Defizit als ein Wahnsinnsdefizit bezeichnete, 
der Zusatz renten auf einheitlich 550 S und gefragt: Was ist nun mit der Regierungs­
damit die volle Erfüllung des Rentenreform- vorlage, die die endgültige Erfüllung des 
programms, die _Erhöhung der Witwenzusatz- Forderungsprogramms vorsieht? Sie ist in 
renten auf einheitlich 330 S plus Dynamisie- weiter Ferne, hat damals der Sprecher der 
rung, die Schwerstbeschädigtenzulage auch für heutigen Regierungsfraktion erklärt. 

Pflege- und Blindenzulageempfänger ab Stufe 3 1974, 1975 _ am Beginn dieses Jahres 
und weitere Verbesserungen bei der Fest- 1975 _ müssen wir sagen: Die Regierungs­
steIlung des landwirtschaftlichen Einkommens. vorlage, die die volle Erfüllung des Reform-

Und mit der dritten Novelle vom 1. Jännerp~ogramms bringt, ist nach wie vor in weiter 
1970 erfolgte die Erhöhung der Grundrenten Ferne, und wir wissen nun auf vier Jahre lang, 
für 50, 60, 70 und 80 Prozent Beschädigte, die daß zumindest in diesen vier Jahren ... 
Erhöhung der Witwen-Grundrente, ferner die (Abg. Libal: Das stimmt doch nicht I) Bitte, 
Neueinführung der sogenannten "Bewahrungs- warum nicht? (Abg. Libal: Weil nur mehr 
klausel" § 52 Abs. 4. minimale Sachen fehlen!) Hinsichtlich der 

Grundrenten der Witwen fehlen nur mehr Das ist der Katalog der Verbesserungen in 
der Zeit der ÖVP-Alleinregierung. Ich habe minimale Sachen? Ich glaube auch, daß es 

relativ minimale Sachen sind. Umso unver­damals bereits erklärt: Wir glauben, nicht, 
ständlicher - was die Grundrenten der Ver­daß damit der Schwerpunkt gesetzt ist, den 

die Kriegsopfer seit der Verabschiedung des sehrten anbelangt - ist es, daß diese Regie-
rungsvorlage, wenn sie schon auf vier Etappen Rentenreformprogramms 1964 allezeit erwartet 

haben. Die wirtschaftlichen Verhältnisse waren ausgedehnt ist, nicht die volle Erfüllung 
dergestalt. Ich konnte mir aber - wie wohl bringt. 
alle Kriegsopfer Österreichs - erwarten, daß Aber trotz aller Verbesserungen, die in 
mit zunehmendem Abstand von der Verab- diesen fünf Jahren in der Kriegsopfergesetz­
schiedung des Reformprogramms 1964 mit gebung logischerweise - na selbstverständ­
dem Fristenverlauf mehr' und mehr deutlichere lieh _ erreicht wurden, Verbesserungen, die 
Akzente gesetzt werden würden und nicht wir anerkennen, darf doch niemand übersehen, 
die I-Punkte in die Länge gezogen werden daß diese fünf Jahre eine Kette von Ent­
mit der Behauptung, daß es Akzente seien. täuschungen für die Kriegsopfer gewesen sind. 

Das ist auch in der Zeit der SPÖ-Allein- 0 ja, gemessen an dem, was uns in Aussicht 
regierung nicht geschehen, obwohl man hätte gestellt gewesen war. 
erwarten können, daß es geschieht auf Grund Das hat schon begonnen bei der Regierungs­
der Zusagen, der Propaganda und der Er- erklärung des Herrn Bundeskanzlers. Das war 
klärungen, die in der Zeit der ÖVP-Allein- die erste Regierungserklärung, in der die 
regierung von der Seite der heutigen Regierungs- Kriegsopfer nicht mit einem Wort erwähnt 
fraktion und von der Sozialistischen Partei gewesen sind. Der Herr Sozialminister wird 
gemacht wurden. doch mitgearbeitet haben an der Regierungs-
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erklärung. Heute denke ich anders darüber 
als damals. Damals habe ich mir einreden 
lassen, das sei lediglich ein Lapsus, obwohl 
ein solcher Lapsus kaum verständlich ist. 
Heute frage ich mich, ob das also nicht doch 
eine gewisse Absicht gewesen ist. 

Aber als wir dann den Herrn Bundeskanzler 
von der Zentralorganisation der Kriegsopfer 
aus fragten: Wie ist es denn nun mit der 
Einstellung zu den Kriegsopfern ~, da hat _ der 
Herr Bundeskanzler erklärt: "Die' Bundes­
regierung hat daher" - ich zitiere - "die 
Erstellung eines Gesamtkonzeptes für alle 
Zwecke der Sozialversicherung" - obwohl 
die Kriegsopfer natürlich nicht in die Sozial­
versicherung hineingehören, aber das sind 
Feinheiten der Unterscheidung -, "verbunden 
mit einem längerfristigen Finanzplan, ange­
kündigt. Damit hat die Bundesregierung auch 
ihr Interesse an der Weiterentwicklung des 
Versorgungsrechtes der Kriegsopfer in sicht­
barer Weise dokumentiert." 

Das ist damals für uns sichtbar geworden. 
1400 Experten haben die Regierung in eine 
Situation versetzt, in der sie sagen konnte: 
Wir sind die bestvorbereitete Regierung -
angeblich. Unter diesen 1400 Experten war 
kein einziger, der sich mit dem Antrag 24jA 
der Abgeordneten Libal und Genossen befaßt 
und gesagt hätte: Hier haben wir das Konzept, 
das ist unsere Verheißung, das haben wir 
nun in der Zeit unserer Regierung zu ver­
wirklichen! Nein, da hat der Herr Bundes­
kanzler gesagt: Wir werden ein Gesamtkonzept 
erstellen mit längerfristigen Finanzierungs­
plänen. Wo ist denn dieses Gesamtkonzept 
heute, fünf Jahre - oder viereinhalb Jahre, 
ich zähle nicht so genau -, nachdem diese 
Regierungserklärung abgegeben wurde ~ Dieses 
Gesamtkonzept dieser konzeptiven, dieser best­
vorbereiteten, dieser - ich weiß nicht was, 
dieser schlechthin idealen Regierung, das ist 
heute noch immer nicht da! 

Der Herr Bundeskanzler und die Regierungs­
fraktion haben nur das Glück, daß man sich 
in der Fülle der Versprechungen nicht alles 
merken kann und daß daher die Öffentlichkeit 
darauf vergessen hat_ 

Der Abgeordnete Sekanina - er schaut 
sich' jetzt vermutlich die Nachrichten an -
hat damals erklärt: Die Kriegsopferfragen 
werden als eines der vordringlichsten Probleme 
von der Regierung und von der Regierungs­
fraktion weiterhin behandelt werden. Wir 
werden mit Taten beweisen - hat er gesagt -, 
wie sehr uns die Kriegsopfer am Herzen 
liegen! - Das Herz liegt links, die Kriegsopfer 
sind links liegengeblieben. 

Herr Abgeordneter Libal! Ich weiß, daß 
das ein bißchen hart formuliert ist und so 
generell noch der Begründung bedarf. Auch, 
glaube ich, hätte es sich der Herr Vizekanzler 
nicht verdient, mit dieser Bemerkung bei der 
letzten Kriegsopferberatung sozusagen von 
diesem Hause Abschied zu nehmen, daher 
bedarf das der Begründung. 

Abgeordneter Melter hat bereits darauf 
hingewiesen. Als sich die Minderheitsregierung 
die Zustimmung für das Budget 1971 suchte, 
wurde ein Pakt -beschlossen, in dessen Verlauf 
die Regierung damals auf jährliche Einnahmen 
von 800 Millionen Schilling verzichtet hat. 
Mit diesen 800 Millionen Schilling hätte die 
Hälfte des gesamten Rentenreformprogramms 
erfüllt werden können, aber kein Mensch hat 
sich das erwartet, natürlich nicht. Obwohl 
der Herr Vizekanzler Dr. PitterIT;ann - ich 
muß es wieder sagen - beim Delegiertentag 
1970 erklärt hat: Am Ende von vier Jahren 
sozialistischer Alleinregierung wird es keine 
offene Kriegsopferforderung mehr geben, haben 
wir uns natürlich nicht erwartet, daß in einer 
ersten Etappe etwa die Hälfte des gesamten 
Reformprogramms erfüllt werden wÜrde. 

In Wirklichkeit hat der Abgeordnete Melter 
damals vergebHch - vergeblich! - darum ge­
kämpft, daß 130 Millionen Schilling für die Ver­
besserung der Kriegsopferversorgung in das 
Budget hineingekommen wären. Er ist nicht ge­
scheitert am Widerstand des Herrn Finanzminis­
ters, sondern, wie er mir sagt - ich weiß natür­
lich nicht, ob nicht der Herr Finanzminister 
dahintergestanden ist, das wäre eine gewisse 
Rechtfertigung -, am Widerstand des Herrn 
Sozialministers. Er selber hat heute hier 
bereits erklärt, di~ 30 Millionen Schilling 
mit der N achdynamisierung war die Honorie­
rung des politischen Geschäftes, das man da­
mals gemacht hat. 

Nein, die Kriegsopfer sind damals enttäuscht 
worden, wir werden beweisen, wie sehr uns die 
Kriegsopfer "am Herzen liegen". Damals 
800 Millionen Schilling Einnahmenverzicht, 
keine 130 Millionen Schilling für die Kriegs­
opfer. 

Dann die 15. Novelle, 16. - Nachdyna­
misierung -, 17. Novelle, qer Dreietappenplan. 
Jawohl, das war eine Lösung, die die Kriegs­
opfer - vom Technischen her - begrüßten. 
Wir hatten einmal einen überblick, was uns in 
den nächsten drei Jahren an Verbesserungen 
bevorsteht. 0 ja, damals haben wir bereits 
gesagt, wir hätten uns natürlich alle größere 
Schritte in der, Verwirklichung des Renten­
reformprogramms erwünscht, aber es werden 
sich alle Abgeordneten des Hauses, die damit 
befaßt waren, daran erinnern: die ÖVP hat 
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keinen Abänderungsantrag eingebracht, die 
ÖVP hat dem Abgeordneten Melter mit seinen 
Abänderungsanträgen - so wohlwollend wir 
ihnen natürlich gegenübergestanden sind, 
wie wir auch wohlwollend gegenüberstanden 
den sozialistischen Verbesserungsanträgen in 
der Zeit der ÖVP-Alleinregierung - nicht 
zugestimmt, weil wir keine Bedeckungsvor­
schläge bringen konnten, obwohl auch damals 
die Frage des natürlichen Abganges eine ge­
wisse Rolle gespielt hat. 

Und nun zu dieser Novelle. Ein Maim, 
der es sich sozusagen zur Lebensaufgabe 
gemacht hat, die Rechte der Kriegsopfer 
in gesetzliche Wirklichkeit umzusetzen, ver~ 
dient keinen Hohn. Und darum verzichte 
ich auf alle denkbaren hohnvollen Äußerungen, 
die möglich wären. Ich anerkenne die äußerst 
schwierige Situation, in der sich ein Ab­
geordneter der Regierungsfraktion befindet, 
wenn er sich mit seinen Vorstellungen nicht 
durchsetzen kann. 

Nur anerkenne ich nicht, daß eine Argu­
mentation gebracht wird, die in der Zeit 
der ÖVP-Alleinregierung von eben demselben 
Abgeordneten vehement und mit gutem Grund 
bekämpft wurde, ohne daß wir jemals dieser 
Bekämpfung widersprochen hätten, etwa die 
Hinzurechnung der Dynamisierung zu den 
Versorgungsleistungcn der Kriegsopfer . 

mlSIerung für die vorausgehende Etappe und 
so weiter; den Fachleuten braucht man das 
ja nicht zu erklären. 

Und das ist eben eine Milchmädchen­
rechnung, und das ist insbesondere eine 
Rechnung, gegen die wir uns verwahren. 
Wir haben uns verwahrt dagegen in der Zeit 
der ÖVP-Alleinregierung bei einer· Geld",ert­
verdünnung von drei Prozent im Durchschnitt, 
wir. verwahren uns aber insbesondere gegen 
diese Rechnung in einer Zeit der Inflation, 
bei der der Dynamisierungsfaktor gleichzeitig 
natürlich zu einern wesentlichen Teil Abgeltu llg 
der Inflation ist und bei der selbstverständlich 
wegen der hohen Inflationsrate natürlich viel 
beträchtlichere Beträge dabei herauskommen. 

Der Abgeordnete Melter hat sich im Sozial­
ausschuß als erster zu Wort gemeldet und hat 
sehr grundsätzliche, fundierte Ausführungen· 
dazu gebracht. Ich hatte, ehe wir. in dim So- . 
zialausschuß gingen, mit dem Abgeordneten 
Libal ein Gespräch und habe von ihm erfahren, 
daß seine Bemühungen, eine Verbesserung 
gegenüber der Regierungsvorlage herbeizu­
führen, gescheitert seien. Deswegen habe ich 
im Sozialausschuß gesagt, er stehe mit leeren 
Händen im Vergleich zur Regierungsvorlage da. 
Und ich weiß, daß ihn das ganz bestimmt 
geschmerzt hat, denn wenn es um Kriegsopfer 
geht, kennt Libal - habe ich früher bereits 
einmal gesagt, sage es auch heute wieder ~ 
weder Freund noch Feind. 

In der Zeit der ÖVP-Alleinregierung haben 
wir uns gemeinsam dagegen gewehrt und 
davor verwahrt, daß uns die Dynamisierung 
als eine echte Verbesserung hinzugerechnet Der Abgeordnete Melter hat lange darüber 
worden wäre. Wir haben gesagt, das ist Gesetz, geredet und hat mich heute gefragt, warum 
das gilt überall, das hat auch für die Kriegs- ich mich denn im Sozialausschuß so gar 
opfer zu gelten, das braucht uns nicht ständig nicht hervorgetan hätte. Ich habe mir gesagt, 
wieder in die Schüssel geworfen zu werden .. wenn der Abgeordnete Libal keine Verbesse­
Heute geschieht das aber. (Abg. Libal: Ich rungen durchsetzt, kann ich mir nicht er­
habe nicht. von den Verbe88erungen, 80ndern warten, solche Verbesserungen zu erreichen. 
von den K08ten ge8prochen!) Er hat kräftig ins Horn gestoßen, ich habe 

bei dem Sozialminister gewußt: Und alles, 
Von den Kosten plus Dynamisierung. Und was er blus, das ging verloren. Und die Ant­

das ist ja die Milchmädchenrechnung, gegen wort, die der Abgeordnete Melter gekriegt 
die wir uns bereits gewehrt haben bei der hat,. war ja auch nichts anderes:' und alles, 
17. Novelle. Damals hat der Herr Sozialminister was er bIus, das ging verloren, halahussasa 
bereits gesagt, diese drei Etappen erfordern und juheirassa, das war alles. 
einen Aufwand von 197,7 Millionen Schilling, 
obwohl das Sozialministerium, sein eigenes So sehr wir anerkennen, was der Herr ·So­
Ressort, vermutlicl). ja selber die Etappen zialminister mit uns gemeinsam in der Kriegs­
mit folgendem Aufwand bezeichnet hat: 1972 opfergesetzgebung an Verbesserungen erar-
73,5 Millionen, 1973 105 Millionen, 1974 beitet hat, auch verschiedenes, was von ihm 
52,5 Millionen, sind 231 Millionen Schilling. autochthon ins Gesetz gebracht wurde, so 
Aber was hat der Herr Sozialminister getan, sehr müssen wir beklagen, daß wir letzt­
und er tut es nun wieder in den. Erläuternden endlich dann mit ihm in entscheidenden 
Bemerkungen, wenn er auf rund 1,5 Milliarden Dingen nicht reden konnten. Das gilt - ich 
Schilling für diese Verbesserung kommt ?Er brauche insbesondere den Sprecher der 
rechnet den Aufwand der Etappe, rechnet die Regierungsfraktion nicht zu erinnern - hin­
Dynamisierung minus den natürlichen Abgang, sichtlich der Verbesserungen der Grundrenten 
rechnet die nächste Etappe dazu, die Dynac der Witwen, und das gilt auch hinsichtlich 
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Staudinger 
dieser Novelle. Was auch immer gebracht 
wurde, es wurde nicht einmal ernsthaft 
darüber diskutiert. 

Wir haben einen Abänderungsantrag ein­
gebracht hinsichtlich der Etappen der Grund­
renten der Versehrten in Differenzierung zu 
dem Antrag, den der Abgeordnete Melter 
eingebracht hat: Wirksamwerden ab dem 
1. 1. 1976, der Anregung der Zentralorganisation 
der Kriegsopfer folgend. Um den Staatshaus­
halt noch ein Jahr länger zu schonen: Wirk­
samwerdend erst mit 1. 1. 1977, dann aber 
ein Prozent höher, um am Ende das gleiche 
Ergebnis zu haben. Nichts zu machen. 

Wir haben einen Antrag eingebracht -
auch hier wieder in Differenzierung zum Ab­
geordneten Melter -, im Sinne der Zentral­
organisation betreffend die Erschwerniszulage. 
Und hier tut es mir besonders leid, daß der 
Herr Sozialminister nicht gesprächsbereit ge­
wesen ist, denn wie die Zentralorganisation 
der KriegsopferverbändeÖsterreichs in ihrem 
Schreiben vom 10. Jänner 1975 darlegt, 
sollte man sich gerade bei dieser wesentlichen 
Neuregelung sehr darum bemühen, eine Lösung 
zu finden, die ausgewogen ist. 

"Trotz der Bemühungen des Sozialministers" 
- so schreibt die Zentralorganisation -
"führt die vorgesehene Lösung zu einer 
Benachteiligung der Beschädigten ab einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 70 Prozent 
und zu einer diesen Schwerbeschädigten gegen­
über gewissen Bevorzugung der Beschädigten 
mit. einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von 60 Prozent." 

Begründung - ich erspare es mir, um 
Zeit zu sparen. Aber dem Abgeordneten 
Libal ist das bekannt. 

Dem Abgeordneten Libal ist auch bekannt, 
daß die Zentralorganisation bei der Berechnung 
des Aufwandes von Rentenverbesserungen 
durch Novellen immer im wesentlichen mit 
dem Ressort übereingestimmt hat. Ihm ist 
daher auch bekannt, daß sich der Gesamt­
aufwand für die hier vorliegende Novelle 
nach den Berechnungen der Zentralorgani­
sation in drei Etappen verwirklichen ließe, 
wenn man nur den natürlichen Abgang dabei 
heranzieht. 510 Millionen Schilling, im Durch­
schnitt also eine Etappe 128 Millionen Schilling; 
und der natürliche Abgang würde diesen 
Aufwand sogar geringfügig überschreiten. 

Es hat einmal eine Zeit - am 29.11. 1968-
gegeben, da hat der Abgeordnete Libal sinn­
gemäß gesagt: Da geht diese Regierung hinaus 
in die Öffentlichkeit und berühmt sich dieser 
Fortschritte und sagt nicht, daß diese Fort­
schritte auf den Rückender Kriegsopfer 

erreicht wurden, und zwar nur deswegen, 
weil so viele gestorben sind. Durch den natür­
lichen Abgang wurden Einsparungen· erzielt. 
(Abg. Libal: Damals haben wir auch den 
Antrag stellen müssen, damit wir den teilweisen 
natürlichen Abgang von der Regierung bekommen, 
denn sonst hätten wir nicht einmal das ge­
kriegt 1) 

Das stimmt nicht, das stimmt nicht genau, 
das stimmt nicht genau! Es war die Verhand­
lung mit dem Herrn Bundeskanzler Dr. Klaus, 
bei der er diese grundsätzliche Zusage gemacht 
hat, diese Zusage, die nun der Regierungs~ 
fraktion als letzter Rettungsanker dient, denn 
bisher ist noch nichts geschehen, was über 
den natürlichen Abgang ltinaus geht. 

Aber was ist nun geschehen? Daß durch 
diese Politik, die in so einem diametralen 
Gegensatz zu den Verheißungen steht, sogar 
der Vizepräsident der Zentralorganisation ge­
zwungen wird, sich von seinem eigenen Papier 
zu distanzieren. Dazu also hat diese Politik 
geführt. 

Noch einmal: Wir anerkennen diese Fort­
schritte. Wenn wir diesmal abgehen von einer 
bisher konsequent eingehaltenen Praxis und 
Abänderungsanträge einbringen hinsichtlich 
der Grundrente der Versehrten, hinsichtlich 
der Witwengrundrente, hinsichtlich der Er­
schwerniszulage und hinsichtlich der bäuer­
lichen Kriegsopfer, dann erwarte ich mir, 
daß wieder von Lizitation geredet wird. Der 
Abgeordnete Fischer nickt. Abgeordneter 
Fischer! Der Abgeordnete Libal wird Ihnen 
heute nacht als Geist erscheinen (Heiterkeit 
- Abg. Graf: Aber hoffentlich nach der 
Sitzung I), wenn Sie sich tatsächlich getrauen, 
noch einmal zu nicken, denn in Tat und 
Wahrheit würde diese Novelle - auch wenn 
sie in drei Etappen im Sinne des Vorschlages 
der Zentralorganisation durchgezogen würde -
durch den natürlichen Abgang finanziert wer­
den und durch nichts anderes. 

Aber alle Kriegsopfer in diesem Hause 
mache ich darauf aufmerksam, was ich heute 
in den Wandelgängen gehört habe und was 
offenbar zur GrundeinsteIlung der Öffentlichkeit· 
zu den Kriegsopfern wird: Immer mehr Geld 
für immer weniger Leute. Das ist mir ohne 
Bösartigkeit gesagt worden. (Rufe: Von wem?) 
Aber gerade die Beiläufigkeit, in der es mir 
gesagt wurde ... Nicht, es war nicht böse 
gemeint, es war ein Mitglied des Hauses von 
der Regierungsfraktion, aber es war nicht 
böse gemeint. Doch gerade die Beiläufigkeit, 
mit der es gesagt wurde, hat mich erschrecken 
lassen, warum ;.. (Abg. Libal: Darf ich 
einen Zwischenruf machen? - Rufe: Um 
Gottes willen,. warum denn? - .Abg. Libal: 
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, Staudinger 
Der Bundeskanzler hat zu mir gesagt, Sie legen 
sich so ins Zeug, weil Sie der Letzte sein wollen, 
der dann alle diese Milliarden kriegt!) Na 
also schön. Wir wissen ja, daß man diese 
Rechnung anstellen kann. In diesem Fall 
möchte ich das letzte Kriegsopfer sein, bitte 
schön. Aber, ich glaube, wir verwahren uns 
gemeinsam gegen diese Philosophie, solange 
nicht das Mindestforderungsprogramm aus 
dem Jahre 1964 voll erfüllt ist. 

Und nun bitte zu den Abänderungsanträgen 
des Abgeordneten Melter: Wir werden den 
Abänderungsanträgen des Abgeordneten Melter 
betreffend Artikel 1 Z. 2 zustimmen, weil 
wir auch im Sozialausschuß diesen Anträgen 
beigetreten sind. Wir haben hinsichtlich der 
Grundrenten der Versehrten und der Witwen, 
und wir haben hinsichtlich der Erschwernis­
zulage eigene Anträge und werden dem nicht 
beitreten. Wir stimmen auch nicht dem 
Antrag des Abgeordneten Melter zu, der 
aus seiner Furcht resultiert, daß die Neuein­
führung der Erschwerniszulage echte Nachteile 
bringen könnte. Wir vertrauen hier auf die 
im Sozialausschuß gemachten Aussagen. 

Wir bringen aber Abäriderungsanträge be­
treffend die bäuerlichen Kriegsopfer ein. Im 
§ 13 Abs. 4 ist ein neuer Satz betreffend die 
Verpachtupg eingeführt worden.' Die Aus­
wirkungen einer solchen neuen Regelung sind 
nicht nur so unkorrekt, sondern würden auch 
den örtlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten 
nicht Rechnung tragen und dem Gesetzgeber 
beziehungsweise den Versorgungsbehörden Vor­
teile einräumen, die man den Versorgungs­
berechtigten im en~gegengesetzten Fall nicht 
zugute kommen läßt. Erzielt nämlich der 
Verpächter dank günstigerer örtlicher Um­
stände einen höheren Pachtzins, als die Er­
mittlung des Einkommens nach § 13 Abs. 4 
ergeben würde, dann müßte laut Novelle 
die Versorgungsbehörde den tatsächlich er­
zielten höheren Pachtzins in Anrechnung 
bringen. Im entgegengesetzten Fall jedoch 
wird dem Verpächter zumindest das nach § 13 
f1bs. 5 ermittelte Einkommen angerechnet, 
obwohl der Verpächter nur einen niedrigeren 
Pachtzins wegen widriger örtlicher Umstände 
erzielen konnte. Wir meinen, daß hier' eine 
Abänderung gerechtfertigt wäre und bringen 
diesen Antrag ein. 

Zweitens: Bei Schwerbeschädigten ent­
sprechend einer Minderung der Erwerbs­
fähigkeit von 50 bis 90 Prozent sowie bei 
kriegsverwitweten aktiven Bäuerinnen ist 
gemäß § 13 Abs. 4 ein Betrag im Ausmaß 
von 10 bis 30 Prozent von dem auf Grund 
des Einheitswertes. ermittelten Einkommen 
abzusetzen. Die' Novelle bringt diesbezüglich 
keine Änderung der augenblicklichen Gesetzes-

lage. Eine Delegation der Präsidentenkonferenz 
hat am 30. Jänner 1974 beim Sozialministerium 
um Berechnungsvorschläge eingerei~ht, und 
dort wurde zugesichert, diese wohlwollend zu 
erwägen. Unser Abänderungsantrag bezieht 
sich darauf. 

Und drittens: Den bäuerlichen Kriegers­
eltern wird nach § 13 Abs. 5 als Auszüglern 
zehn von Hundert - bei Verheirateten 
fünf von Hundert - des letztmalig vor dem 
1. 7. 1967 festgestellten Einheitswertes des 
land- und forstwirtschaftli<ihen Betriebes 
als fiktives Einkommen angerechnet. Auch hülr 
wurde im Soziarlministerium anläßlich dieser 
Vorsprache am 30. 1. 1974 gesagt, man halte 
diese Forderung nach einer Herabsetzung der 
Prozentsätze für gerechtfertigt und wolle das 
wohlwollend erwägen, was ebenfalls nicht ge­
schehen ist, weil eben bei der Behandlung dieser 
Novelle eine Zusicherung nicht eingehalten 
wurde. 

Der Sozialminister hat erklärt, er werde 
das Begutachtungsverfahren nicht in die Re­
gierungsvorlage einarbeiten, sondern das solle 
dem Sozial ausschuß überantwortet werden. 
Deswegen war ich der Meinung, es würde 
zweckmäßig sein, einen Unterausschuß ein­
zusetzen. Na, bei der Art, wie unsere Anträge 
behandelt wurden, wäre natürlich ein Unter­
ausschuß eine Groteske gewesen. 

Daher also: Wir bringen diesmal unsere eige­
nen Abänderungsanträge ein, betreffend den Ar­
tikel 1, Z. 2, § 11, Abs. 1, betreffend den 
Artikel 1, Z. 2 Abs. 3 des § 11, betreffend den 
Artikel 1, Z. 15, § 35, betreffend Artikel 1, 
Z. 6, § 13 Abs. 5; betreffend Artikel 1, Z. 6, 
§ 13, Abs. 4, betreffend Artikel 1, Z. 6. § 13, 
Abs.4. 

Und zum ersten Mal, seit wir hier auch in 
der Zeit der SPÖ-Alleinregierung Kriegs­
opfervorlagen behandeln, werden wir in z:veiter 
Lesung, nachdem Sie vor der gesamten Öffent­
lichkeit diese unsere Anträge erwartungsgemäß 
niedergestimmt haben werden und damit 
Ihren Wortbruch gegenüber den öster­
reichischen Kriegsopfern vor aller Öffentlich­
keit kundgetan haben werden, den ent­
sprechenden Teilen der Regierungsvorlage in 
der zweiten Lesung nicht zustimmen. 

In der dritten Lesung werden wir selbst­
verständlich zustimmen, weil auch für uns 
das Sprichwort gilt, das Abgeordneter Werner 
Melter gesagt hat: "Der Spatz in der Hand 
ist uns lieber als die Taube auf dem Dach." 

Aber ein Sozialminister, der nicht taub ist 
für gewisse unserer Forderungen, wäre uns 
auch lieber. (Beifall bei der Ov P) 
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Präsident Probst: Ich bitte den Schrift· 
führer, Herrn Abgeordneten Dr. Fiedler, die 
Anträge zu verlesen. 

Schriftführer Dr. Fiedler: 

Abänderungsan trag 

der Abgeordneten Staudinger und Genossen 
zur Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 
1957 geändert wird (1417 der Beilagen) in der 
Fassung des Ausschußberichtes (1439 der 
Beilagen). 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Im Art. I Z. 2 hat die Tabelle im § II 
Abs. I zu lauten: 

"Minderung der vom 1. 1. 1977 
vom 1. 1. 1978 an Erwerbsfähigkeit bis 31. 12. 1977 

30 v. H. 15 v. H. 18 v. H. 
40 v. H. 23 v. H. 27 v. H. 
50 v. H. 33 v. H. 36 v. H. 
60 v. H. 43 v. H. 45 v. H. 
70 v. H. 58 v. H. 60 v. H. 
80 v. H. 70 v. H. 75 v. H." 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Staudinger und Genossen 
zur Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 
1957 geändert wird (1417 der Beilagen) in der 
Fassung des Ausschußberichtes (1439 der 
Beilagen). 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Im Art. I Z. 2 hat der Abs. 3 des § 11 
zu lauten: 

,,(3) Anstelle des im Abs. 2 angeführten 
Betrages gebührt Schwerbeschädigten eine 
Erhöhung der Grundrente vom Ersten 
des Monats an, in dem sie das 65., 70., 75. 
beziehungsweise 80. Lebensjahr vollenden, 
im Ausmaß der folgenden Hundertsätze des 
jeweiligen Betrages der Grundrente für 
erwerbsunfähige Schwerbeschädigte (Abs. I): 

VOll::dUng bei einer Minderung der Erwerbstätigkelt von 
des 50 v. H. 60 v. H. 70 v. H. 80 v. H. 90/100 v. H. 

65. Lj. S 100 S 135 S 170 S 210 S 250 
70. Lj. S 200 S 270 S 340 S 420 S 500 
75. Lj. S 350 S 440 S 530 S 640 S 750 
80. Lj. S 500 S 610 S 720 S 850 S 1000" 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Staudinger und Genossen 
zur Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 

1957 geändert wird (1417 der Beilagen) inder 
Fassung des Ausschußberichtes (1439 der 
Beilagen). 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

1. Im Art. I Z. 6 hat im § 13 Abs. 4 der 
2. Satz zu lauten: 

"Der so ermittelte Wert ist bei gepachteten 
und verpachteten Grundstücken um den 
vereinbarten Pachtzins zu mindern be· 
ziehungsweise zu erhöhen." 

2. Im Art. I Z. 6 hat im § 13 Abs. 4 der 
6. Satz zu lauten: 

"Bei Empfängern einer Beschädigten. 
rente entsprechend einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit ' 

von 50 v. H. ist ein Betrag im Ausmaß von 
15 v. H., 

von 60 v. H. ist ein Betrag im Ausmaß von 
22,5 v. H., 

von 70 v. H. ist ein Betrag im Ausmaß von 
30 v. H., 

von 80 v. H. ist ein Betrag im Ausmaß von 
37,5 v. H., 

von 90 v. H. und mehr ist ein Betrag im 
Ausmaß von 45 v. H., 

bei Empfängern einer Hinterbliebenen· 
rente ein Betrag im Ausmaß von 37,5 v. H. 
von dem auf Grund des Einheitswertes 
ermittelten Einkommen abzusetzen." 

Abänderungsan trag 

der Abgeordneten Staudinger und Genossen 
zur Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 
1957 geändert wird (1417 der Beilagen) in 
der Fassung des Ausschußberichtes (1439 
der Beilagen). 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Im Art. I Z. 6 § 13 Abs. 5 hat der 1. Satz 
zu lauten: 

"Wurde ein land· und forstwirtschaft. 
licher Betrieb vertraglich übergeben, sind 
der Ermittlung des Einkommens des Über­
gebers ohne Rücksicht auf Art und Ausmaß 
der ausbedungenen Leistungen 8 v. H. - bei 
Verheirateten 4. v. H. - des letztmalig vor 
dem 1. Juli 1967 festgestellten Einheits· 
wertes des übergebenden land- und· forst­
wirtschaftlichen Betriebes . zugrunde zu le· 
gen." 

Abänderungsan trag 

der Abgeordneten Staudinger und Genossen 
zur Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Kriegso~ferversorgungsgesetz 
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Smriftführer 
1957 geändert wird (1417 der Beilagen) in 
der Fassung des Ausschußberichtes (1439 der 
Beilagen). 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Im Art. I Z. 15 haben im § 35 Abs. 2 a) 
die Worte nach den Worten ,,30 v. H." 
zu lauten: 

"vom l. Jänner 1977 an 33 v. H. und 
vom l. Jänner 1978 an 36 v. H. des jeweiligen 
Betrages der Grundrente für erwerbsun­
fähige Schwerbeschädigte (§ 9 Abs. 2)". 

Präsident Probst: Die Anträge sind genügend 
unterstützt und stehen in Behandlung. 

Der nächste Redner ist der Herr Abge­
ordnete Skritek. 

Abgeordneter Skritek (SPÖ): Hohes Haus! 
Meine Damen und Herren! Unter den jetzt 
.zur Verhandlung stehenden Punkten 'befindet 
sich auch eine Novelle zum Opferfürsorge­
gesetz, die 23. Novelle. 

Ich möchte zunächst feststellen, daß wir 
uns sehr freuen, daß die Begünstigungen, 
die jetzt in der Kriegsopferversorgung für die 
nächsten Jahre beschlossen werden, auch 
ihre Auswirkungen auf die Bestimmungen der 
Opferfürsorge haben werden, das heißt, alle 
etappenweise .vorgesehenen Verbesserungen, 
sei es Grundrentenerhöhung oder Gewährung 
von Erschwernisbeihilfen, Zulagen, werden 
auch für die Opfer des Faschismus, für die 
dem Opferfürsorgegesetz unterliegenden Renten 
wirksam. Dies allein wäre schon eine sehr 
wichtige Verbesserung auch für die Opfer­
fürsorge. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Erfreulicherweise bringt die 23. Novelle noch 
einige zusätzliche Verbesserungen, die der 
Berichterstatter zum Teil schon angeführt 
hat. Sie mögen v:ielleicht für den einzelnen 
mit der Materie der Opferfürsorge nicht 
Vertrauten etwas schwer verständlich sein, 
vielleicht etwas abseits liegen, aber für die 
Betroffenen sind sie von sehr, sehr großer 
Bedeutung. ' 

Ich darf kurz noch einmal wiederholen. Sehr 
lange wurde die Anerkennung als Opfer bei 
Freiheitsbeschränkungen von mindestens sechs 
Monaten in Deutschland und in den von 
Deutschland besetzten Gebieten gefördert; 
es handelt sich da bei um Menschen, die in 
Ghettos verschleppt wurden, hauptsächlich 
um diese Kategorie. 

Es sollen die Anspruchsberechtigungen für 
Hinterbliebene verbessert werden. Es wird 
der Erziehungsbeitrag, die Kinderzulage dem 

. Kriegsopferversorgungsgesetz angepaßt und 
damit wesentlich verbessert. Es wird endlich 

eine Regelung gefunden für die Frage der 
Krankenversicherungsleistung, und zwar wer­
den endlich alle, die nach dem Opferfürsorge­
gesetz Anspruch auf Krankenversicherung 
haben, nach den Leistungen der zuständigen 
Gebietskrankenkasse ihre Ansprüche geltend 
machen können, während sie bisher der jeweils 
ihrer Berufsgruppe zugeteilten Krankenver­
sicherung unterlagen, was bedeutet hat, daß 
die meistens besseren Leistungen der Gebiets­
krankenkassen nur für einen Teil in Anspruch 
genommen werden konnten, die anderen sich 
jedoch mit minderen Leistungen abzufinden 
hatten. 

Hier handelt es sich um eine Forderung, 
die seit sehr, sehr langer Zeit erhoben wird 
und die nun endlich erfüllt wird. 

Es werden einige Verbesserungen bei Wieder­
geltendmachung von Ansprüchen bei Wieder­
aufleben von Witwenrenten und eine Er­
weiterung der Befugnisse der Opferfürsorge­
kommission erfolgen. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Das ist zusammengenommen wieder ein ganzes 
Paket von Verbesserungen für die Opfer des 
Faschismus. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit nicht 
unerwähnt lassen, daß es bereits die dritte 
Novelle zum Opferfürsorgegesetz ist, in der 
die sozialistische Regierung wichtige Forde­
rungen für die Opferfürsorge erfüllt. Die 
erste Novelle wurde im November 1970 be­
schlossen, in der vor allem die Anerkennung 
der Opfer, die als U-Boot lebten, und eine 
Verbesserung des Einkommensteuerabsetzbe­
trages verwirklicht wurden; eine wesentlich 
größere Novelle wurde im November 1972 
verabschiedet, die eine Verbesserung der 
Unterhaltsrenten mit einem jährlichen Mehr­
betrag von zirka 18.Millionen und einer Reihe 
zusätzlicher Detailverbesserungen brachte. 

Hohes Haus! Dazu kommen noch Ver­
besserungen im Einkommensteuerrecht, - ich 
habe schon darauf hingewiesen -, erstmals 
eine Anhebung des Absetzbetrages im Jahre 
1970 und erfreulicherweise diesmal wieder 
eine Anhebung des Absetzbetrages für Besitzer 
von Amtsbescheinigungen und Opferfürsorge­
ausweisen mit l. Jänner 1975. Es ist dies jeden­
falls eine ziemlich namhafte Anhebung, und 
damit ist auch· den Wünschen Rechnung 
getragen worden, die aus den Kreisen der 
Opfer des Faschismus in der Steuergesetz­
gebung vorgetragen wurden. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Damit sind auch noch nicht alle Forderungen, 
die von den Opfern des Faschismus erhoben 
wurden, erfüllt. Es gibt zahlreiche Härtefälle, 
die bei der jeweiligen Beratung der Vorlagen 
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Skritek 
schwer vorauszusehen sind. Die Härtefälle 
ergeben sich daraus, daß bei Behandlung 
des Gesetzes die Möglichkeiten der Verfolgung 
einfach unübersehbar sind und nicht ~lles 
in Einzelheiten vorhersehbar ist. Außerdem 
kommt noch die Schwierigkeit der Feststellung 
des Tatbestandes nach mehr als 30 Jahren 
hinzu. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit doch auch 
darauf hinweisen, daß gerade die Menschen, 
die sich in der Zeit des Faschismus in Öster­
reich für die Demokratie in diesem Land 
eingesetzt haben, dafür meist in Kauf nahmen, 
schwere Opfer tragen zu müssen, unter 
Umständen auch ihr Leben eingesetzt haben. 
Dieser Einsatz hat dazu geführt, daß Öster­
reich nach 1945 von den Allierten als befreites 
Land anerkannt wurde. Ein wesentlicher 'Bei­
trag zu dieser Anerkennung war auf diese 
Leistung zurückzuführen. Diese Leistung hat 
auch nicht unerheblich dazu beigetragen, 
die Bestimmungen des Staatsvertrages für 
uns günstig zu gestalten. 

Ich erwähne diese Tatsache deshalb, weil 
wir in diesem Jahre zwei Jubiläen feiern. 
,Wir werden im April 30 Jahre Zweite Republik 
und im Mai 20 Jahre österreichischer Staats­
vertrag feiern. Das wäre sicherlich Anlaß, 
diesen Menschen, die hiezu einen bedeutenden 
Beitrag erbracht haben, besonders zu danken. 
Ich glaube, daß die Zweite Republik hiezu 
eine Verpflichtung hat. 

Wir freuen uns - und ich freue mich 
besonders -, daß dieser Gedanke bei der 
,Regierung auf Verständnis gestoßen ist, sodaß 
ich heute die angenehme Aufgabe habe, 
hier einen Abänderungsantrag zum Opfer­
fürsorgegesetz einzubringen, der den Wünschen 
diesesPersonenkreises in dieser Frage Rechnung 
trägt. . 

Nach Verhandlungen des Sozialministers 
'mit dem Finanzminister und mit der Bundes­
regierung war es. möglich, eine Regelung 
zu erreichen; die eine einmalige Zahlung für 
die Rentenbezieher nach dem Opferfürsorge­
gesetz mit der Aprilrente vorsieht, und zwar 
eine einmalige Zahlung für Opfer- und Unter­
haltsrenten in der Höhe von 1000 S und für 
Hinterbliebenenrenten von 500 S. Der Personen­
kreis beträgt zirka 6500 Menschen, der Betrag 
wird· bei etwas über 5 Millionen liegen. 

Wir freuen uns, meine Damen und Herren, 
daß wir hiefür, wie ich nicht anstehe zu er­
klären, beim Sozialminister Verständnis ge­
funden haben. Durch diese drei Novellen 
konnten wir immer wieder zeigen, daß die 
sozialistische Regierung die Tätigkeit dieser 
Menschen, ihre Opfer und Leiden anerkennt. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Ich möchte folgenden Abänderungsantrag zu 
der vorliegenden Novelle einbringen: 

A b änderungsantrag 

der Abgeordneten Skritek, Kittl und Genossen 
zur Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Opferfürsorgegesetz geändert 
wird (23. Opferfürsorgegesetz-Novelle) (1419 
der Beilgen). 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung 
beschließen: 

Artikel II hat zu lauten: 

"Aus Anlaß des 30. Jahrestages der 
Befreiung Österreichs von der national­
sozialistischen Gewaltherrschaft erhalten zu­
gleich mit der Rente für April 1975 alle 
Bezieher einer Opferrente gemäß § 11 Abs. 2 
oder Unterhaltsrente gemäß § 11 Abs. 5 lit. a 
oder c eine einmalige Zahlung von 1000 S 
und alle Bezieher einer Hinterbliebenen­
rente gemäß § 11 Abs. 3 oder Beihilfe 
gemäß § II Abs. 7 eine einmalige Zahlung 
von 500 S." . 

Der bisherige Artikel II erhält die Be­
zeichnung ArtikelIII. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herrenf 
Noch eine kurze Bemerkung. Die sozialistische 
Regierung hat nicht nur die meisten der 
Wünsche aus den Kreisen der Opfer des. 
Faschismus in drei Vorlagen berücksichtigt, 
sie hat, worauf ich schon hingewiesen habe, 
auch die Wünsche bei Einkommensteuerrefor­
men berücksichtigt. 

Wir haben aber auch im Strafgesetz durch 
den § 283, Strafe für Verhetzung gegen Religion,. 
Rasse, Völker, wie wir glauben, einen Beitrag 
geleistet, der gerade den Wünschen dieser 
Personen Rechnung trägt. Denn für die Opfer 
des Faschismus und die Kämpfer für ein. 
freies Österreich, für die Widerstandskämpfer, 
ist nicht nur die Frage ,der Entschädigung 
der Opfer, ein Anliegen, sondern selbstver­
ständlich auch die Sicherung der Demokratie 
und die Verhinderung eines neuen Faschismus. 

Es ist selbstverständlich, daß manche Er­
scheinungen auch in Österreich die Besorgnis 
dieser Menschen erregen müssen. Ich denke 
dabei an Ereignisse in Kärnten beim Orts­
tafelgesetz, ich denke an die "Deutsche 
Soldatenzeitung" und an manches, was sich 
im Zusammenhang mit den Gastarbeitern 
ereignet, was zum Teil sozusagen als Ersatz 
für einen früheren Antisemitismus anzuseheIL 
ist. 

Die Demokratie gibt solchen Menschen 
einen größeren Spielraum. Sie soll aber nic.ht 
wehrlos sein. Wir wissen ganz genau, daß, 
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Skritek 
mit Gesetzesbestimmungen allein hier kein Abgeordneter Melter (FPÖ): Herr Präsident! 
Erfolg zu erzielen ist. Dazu gehört die Erziehung Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist eine 
der Jugend und, was wir vor allem verlangen etwas eigenartige Vorgangsweise, wenn eine 
dürfen in dieser Erziehung, die Wahrheit Regierungsfraktion am Tag der Behandlung 
über die Vergangenheit, nichts zu verschweigen einer Vorlage erst bemerkt, daß ein 30 Jahre­

. und nichts zu verheimlichen, denn nur so kann Jubiläum fällig ist. Es ist interessant, daß 
einl:l junge Generation erzogen werden, die die hier ein Antrag gestellt wird, ohne ein Wort 
Schrecken und die Grauen eines Faschismus darüber im Ausschuß zu verlieren, ohne 
kennt und die den Wert,der Demokratie zu überhaupt eine Information der anderen Frak­
schätzen weiß. tionen durchzuführen. Die Zwischenrufe, die 

Es ist aber auch Aufgabe der Bundes- gekommen sind, die von Wahlwerbung ge­
regierung, dafür zu sorgen, daß für den Fa- . sprochen haben, dürften also ziemlich zu­
schismus kein neuer Nährboden, wie er in treffi:md 'sein. Die Art und Weise, wie das ge­
der Ersten Republik durch Arbeitslosigkeit ~acht wird, ist. jedenfa~s nicht ein Zeugn~s 
entstanden ist, geschaffen wird. Darum be-. fur pa~lamen~arische ReIfe und steht damIt 
grüßen wir ganz besonders die Politik der e~was .lm Widerspr~ch zu den Äußerungen, 
sozialistischen Regierung für Vollbeschäftigung, die SIe zur Begrundung dieses Antrages 
die damit einen wesentlichen Beitrag leistet, gebracht haben. 
daß kein Boden für einen neuen Faschismus Es ist interessant, daß das Opferfürsorge­
in Österreich bereitet wird. (Beifall bei der gesetz in vielen Belangen an Bestimmungen 
SPÖ.) Denn das wissen wir aus der Ersten des Kriegsopferversorgungsgesetzes angepaßt 
Republik: daß die Verzweiflung über soziale wurde. Es wäre deshalb nicht mehr als recht 
Entwurzelung die Menschen in eine solche und billig gewesen, wenn man nicht nur 
Situation bringt. (Abg. Dr. Bauer: Was sagt den 6500 Opferfürsorgeberechtigten, sondern 
denn da der Wagner?) Darüber können wir auch den 240.000 Kriegsopfern entsprechende 
später einmal reden, meine Herren. (Heiterkeit Zuwendungen zugebilligt hätte. (Beifall bei 
bei der Ö V P.) Schauen Sie sich an, was Ihre F PÖ und Ö V P.) Aber da hat man sich wieder 
Leute in Kärnten gemacht haben, dann reden zu wenig bemüht. 
wir darüber. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Ich glaube, daß die sozialistische Bundesregie­
rung ... (Zwischenrufe bei der ÖVP.) Bitte, 
wenn Ihnen die Sache weniger ernst ist, 
mir ist sie viel ernster, als Sie glauben. SiEt 
können natürlich versuchen, das etwas ins 
Heitere zu ziehen, für uns ist das aber eine 
sehr ernste Angelegenheit (Abg. Dr. Bauer: 
Für uns auch!), und wir begrüßen es 
daher. - Dann hätten Sie sich vielleicht 
den Zwischenruf in diesem Zusammenhang 
ersparen können. (Abg. Dr. Bauer: Warum?) 

Es handelt sich um eine sehr ernste Frage, 
meine Damen und Herren, und ich wiederhole 
nochmals: Wir sehen in der Erziehung und 
vor allem in der Wirtschaftspolitik, die für 
eine Vollbeschäftigung der Menschen in diesem 
Lande sorgt, eine wichtige Voraussetzung, 
die den Boden für die Wiederkehr eines 
Faschismus nicht mehr hergibt. 

In diesem Sinne, meine Damen und Herren, 
werden wir dieser Vorlage sehr gerne misere 
Zustimmung geben. (Beifall bei der SPÖ.) 

Sie können ja nicht bestreiten, daß die Mehr­
zahl dieser Kriegsopfer auch Opfer der seiner­
zeitigen politischen Ereignisse gewesen sind! 
Es sind wenige, die sich freiwillig eine Körper­
schädigung zugezogen haben, nicht wenige, die 
ihren Mann, ihren Sohn oder ihr Kind verloren 
haben. Sie sind auch Opfer dieser geschichtlichen 
Entwicklung! Ihnen würden genauso 1000 S 
einmalig und 500 S einmalig zustehen! Herr 
Abgeordneter Skritek, wenn Sie einen ent­
sprechenden Antrag stellen, sind wir gerne 
bereit, ihm d~e Zustimmung zu geben, aber 
eine derart einseitige Angelegenheit können 
wir nicht unterstützen! (Beifall bei F PÖ und 
ÖVP.) 

Präsident Probst: Zum Wort gemeldet ist 
der Herr Abgeordnete Staudinger. 

Abgeordneter Staudinger(ÖVP): Hohes Haus ! 
Beachten Sie bitte den Unterschied. Wir 
verhandeln im Sözialausschuß das Kriegs-

. opferversorgungsgesetz, das ein gründliches 
Begutachtungsverfahren durchgemacht hat, 
zu dem die Zentralorganisation österreichischer 
Kriegsopferverbände ein ganzes Bündel wohl­
begründeter Abänderungsvorschläge gemacht 
hat; über alle diese Abänderungsvorschläge 
wird in merito im Sozialausschuß überhaupt 
nicht verhandelt. 

Präsident Probst: Der Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Skritek, Kittl und Genössen 
ist genügend unterstützt und steht auch zur 
Verhandlung. Der Herr Sozialminister setzt in der Re­

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr gierungsvorlage fest, was zu geschehen hat, 
Abgeordnete Melter. und wir haben das zu schlucken, trotz der 
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Staudinger 
Zusicherung, man würde im Sozialausschuß 
das. Begutachtungsverfahren sozusagen noch 
einzubeziehen versuchen. 

Zweitens das Opferfürsorgegesetz. Selbst­
verständlich stehen wir auch der Verbesserung 
dieses Gesetzes positiv gegenüber. Da wird 
Politik aus der Westentasche gemacht. Politik 
aus dem Ärmel. Da wird diese Husch-Pfusch­
Methode angewandt, die Sie so oft unbe­
gründeterweise an uns kritisiert haben, und 
diese Regierungsfraktion, die, als sie ange­
treten' ist, uns demokratisches Vorgehen zuge­
sichert hat und diese Zusicherung schon x-mal 
selber torpedierte, die leistet sich nun zum 
ersten Mal, seit ich in diesem Hause bin, 
den unglaublichen Vorgang, daß hier ein 
Abänderungsantrag (Abg. Dr. Fischer 
macht eine Geste.) --:- Abgeordneter Fischer, 
stimmt's leicht nicht, weil Sie eine so weg­
werfende Handbewegung machen? - vorge­
bracht wird, der im Soziälausschuß mcht be­
raten wurde, über den man nicht einmäl 
kollegialiter vorher eine Information kriegt. 
(Abg. Sekanina: Er wird doch noch eine Hand­
bewegung machen dürfen!) Also das ist doch 
ein Zynismus sondergleichen!. _ Abgeordneter 
Skritek! Wie lange sind Sie im Haus? Ein 
Antrag, der beim Einbringen bekanntgegeben 
wird! Das nennen Sie Parlamentarismus, 
das nennen Sie demokratische Vorgangsweise? 
(Lebhafte Zustimmung bei OVP und FPÖ. -
Zwischenruf des Abg. Marsch.) Abgeordneter 
Marsch, -haben Sie gesagt, ich sollte mich 
nicht aufregen? Wenn das kein Grund zur 

,Aufregung ist, dann kann man diesem 
Parlament wirklich Gute Nacht sagen. -Wir 
werden zustimmen, wir verurteilen aber diese 
Vorgangsweise auf das schärfste. ( Beifall 
bei OVP und FPÖ.) 

Präsident Probst (das Glockenzeichen gebend) : 
Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. 
Die Debatte ist geschlossen. Wünscht einer 
der Bericllterstatter ein Schlußwort? - Kein 
Schlußwort. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung, 
die ich über jeden der drei Gesetzentwürfe 
getrennt vornehme. 

Wir gelangen zuerst zur Abstimmung über 
den Gesetzentwurf in 1417 der Beilagen, 
Kriegsopferversorgungsgesetz-Novelle. 

Da Abänderungsanträge vorliegen und ferner 
getrennte Abstimmung verlangt ist, gehe ich 
so vor. 

Zu Artikel I bis einschließlich der Be· 
zeichnung § II Abs. 1 in Z. 2 in der Fassung 
der Regierungsvorlage liegt kein Abänderungs. 
antrag vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Zu Artikel I Z. 2 § 11 Abs. 1 erster Satz 
liegt ein Abäilderungsantrag der Abgeordneten 
Melter und Genossen vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über diesen 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung 
dieses Abänderungsantrages: 

Ich bitte jene Damen und Herren, die' hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Das ist die Minderheit, 
abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr über Artikel I Z. 2 § II 
Abs. 1 erster Satz in der Fassung der Re-
gierungsvorlage abstimmen. . 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Das ist die Mehrheit, 
angenommen. 

Zu Artikel I Z. 2 § 11 Abs. 1 zweiter Satz 
liegt kein Abänderungsantrag vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassuilg der 
Regierungsvorlage zustimmen, sich von den 
Sitzen zu erheben., - Danke. Einstimmig 
angenommen. 

I 
Zu der Tabelle im Artikel I Z. 2 § II Abs. l 

liegt sowohl ein Abänderungsantrag der Ab­
geordneten Melter und Genossen als auch 
ein Abänderungsantrag der Abgeordneten 
Staudinger und Genossen vor. 

Da der Abänderungsantrag der Abgeordneten 
Melter und Genossen der weitergehende ist, 
lasse ich zunächst hierüber abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, di~ 
diesem Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung 
des Abänderungsantrages der Abgeordneten 
Melter und Genossen' zustimmen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Ich danke. Das 
ist die Minderheit, abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über 
den Abänderungsantrag der Abgeordneten 
Staudinger und Genossen bezüglich der Tabelle 
im § 11 Abs. J. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung dieses 
Abänderungsantrages ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. ~ Ich danke. 
Das ist die Minderheit, abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über die 
Tabelle im § 11 Abs. 1 in der Fassung der 
Regierungsvorlage. ' 
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Präsident Probst 
Ich bitte jene Damen und· Herren, die hiezu 

ihre Zustimmung .geben, sich von den Sitzen 
zu erheben.-:- Ich danke. Das ist die Mehrheit, 
angenommen. 

Zu Artikel I Z. 2 § 11 Abs. 2 liegt kein Ab· 
änderungsantrag vor. 

Ich lasse daher über diesen Teil des Gesetz· 
entwurfes in. der Fassung der Regierungs. 
vorlage abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Das ist einstimmig 
angenommen. 

Zu Artikel I Z. 2 § 11 Abs. 3 liegt sowohl 
ein Abänderungsantrag der Abgeordneten 
Melter und Genossen als auch ein Abänderungs. 
antrag der Abgeordneten Staudinger und 
Genossen vor. 

Da der Antrag der Abgeordneten Melter 
und Genossen der weitergehende ist, lasse 
ich zunächst darüber' abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Abänderungsantrages Melter ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. -
Ich danke. Das ist die Minderheit, abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über 
.Artikel I Z. 2 § 11 Abs. 3 in der Fassung des 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Stau. 
dinger und Genossen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung dieses 
Abänderungsantrages zustimmen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Ich danke. Das ist 
die Minderheit, abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr über Artikel I Z. 2 § 11 
Abs. 3 in der Fassung der Regierungsvorlage 
abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Ich danke. Das ist die Mehrheit, 
angenommen. 

Zu Artikel I Z. 2 § 11 Abs. 4 bis einschließlich 
Z. 5 § 12 Abs. 1 liegt kein Abänderungsantrag 
vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung der 
Regierungsvorlage zustimmen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Ich danke. Einstimmig 
angenommen. 

Zu Artikel I Z. 5 § 12 Abs .. 2 erster Satz 
liegt ein Abänderungsantrag der Abgeordneten 
Melter und Genossen vor. 

Abänderungsantrages ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu' erheben. ~ Ich danke. 
Das ist die Minderheit, abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über 
Artikel i Z. 5 § 12 Abs. 2 erster Satz in der 
Fassung der Regierungsvorlage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Ich danke. Das ist die Mehrheit, 
angenommen. 

Ich lasse nunmehr über den restlichen Teil 
des Artikels I Z. 5 sowie über Z. 6 bis einschließ· 
lieh § 13 Abs. 4 erster Satz in der Fassung der 
Regierungsvorlage abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Ich danke. Das ist einstimmig 
angenommen. 

Zu Artikel I Z. 6§ 13 Abs .. 4 zweiter Satz 
liegt ein Abänderungsantrag der Abgeordneten 
Staudinger und Genossen vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Abänderungsantrages Staudinger ihre Zu· 
stimmung geben, sich von den Sitzen zu er· 
heben. - Danke. Das ist die Minderheit, 
abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über Artikel I Z. 6 § 13 Abs. 4 zweiter Satz 
in der Fassung der Regierungsvorlage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Das ist die Mehrheit, 
angenommen. 

Wir gelangen nun zur Abstimmung über 
Artikel I Z. 6 § 13 Abs. 4 dritter bis fünfter 
Satz in der Fassung der Regierungsvorlage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Einstimmig ange .. 
nommen. 

Zu Artikel I Z. 6 § 13 Abs. 4 sechster Satz 
liegt ein Abänderungsantrag der Abgeordneten. 
Staudinger und Genossen vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung dieses 
Abänderungsantrages zustimmen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist 
die Minderheit, abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über 
Artikel I Z. 6 § 13 Abs. 4 sechster Satz in der 
Fassung der Regierungsvorlage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
Teil des Gesetzentwurfes in.der Fassung dieses ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
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Präsident Probst 
zu erheben. - Danke. Das ist die Mehrheit, 
angenommen. 

Zum restlichen Teil des Artikels I Z. 6 
§ 13 Abs. 4 liegen keine Abänderungsanträge 
vor. 

Ich lasse darüber in der Fassung der Re­
gierungsvorlage abstimmen und bitte jene 
Damen und Herren, die hiezu ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. -Danke. 
Das ist einstimmig angenommen. 

Zu Artikel I Z. 6 § 13 Abs. 5 erster Satz 
liegt ein Abänderungsantrag der Abgeordneten 
Staudinger und Genossen vor. 

Ich bitte jene pamen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung dieses 
Abänderungsantrages Stau dinger zustimmen, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Das ist d~e Minderheit, abgelehnt. 

Wir k0mmen nunmehr zur Abstimmung 
über Artikel I Z. 6 § 13 Abs. 5 erster Satz 
in der Fassung der Regierungsvorlage .. 

sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Das ist einstimmig angenommen. 

Zu Artikel I Z. 15 § 35 Abs. 2lit. a liegen 
Abänderungsanträge der Abgeordneten Stau­
dinger und Genossen sowie der Abgeordneten 
Melter und Genossen vor. 

Da der Abänderungsantrag Melter und 
Genossen der weitergehende ist, lasse ich zuerst 
darüber abstimmen. .-

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
genannten Teil des Gesetzentwurfes in der 
Fassung des Abänderungsantrages Melter zu­
stimmen, sich von den Sitzen zu' erheben. -
Danke. Das ist die Minderheit, abgelehnt. 

Wir kommen numnehr zur Abstimmung 
über Artikel I Z. 15 § 35 Abs. 2 lit. a in der 
Fassung des Abänderungsantrages Staudinger. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung dieses 
Abänderungsantrages Staudinger zustimmen, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Das ist die Minderheit, abgelehnt. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
zu erheben. _ Danke. Das ist die Mehrheit, über Artikel I Z. 15 § 35 Abs. 2 lit. a in der 

Fassung der Regierungsvorlage: angenommen. 

Zu den restlichen Teilen des Artikels I 
Z. 6 bis einschließlich Z. 13 liegt kein Ab­
änderungsantrag vor. 

Ich lasse hierüber in der Fassung der Re­
gierungsvorlage abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Das ist die Mehrheit, 
angenommen. 

Zu den restlichen Teilen der Ziffern 15 
bis eins~hließlich 24 liegen keine Abänderungs­
anträge vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung der 
Regierungsvorlage zustimmen, sich von den 

. Zu Artikel I Z. 14 § 29 Abs. 4 liegt ein Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist einstimmig 
Abänderungsantrag der Abgeordneten Melter angenommen. 
und Genossen vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Einstimmig ange-
nommen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung dieses 
Abänderungsantrages Melter zustimmen, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Danke. Das 
ist die Minderheit, abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über Artikel I Z. 14 § 29 Abs. 4 in der Fassung 
der Regierungsvorlage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Mehrheit und ange­
nommen. 

Hinsichtlich des Artikels I Z. 25 wurde 
getrennte Abstimmung verlangt .. 

Ich lasse hierüber getrennt abstimmen und 
bitte jene Damen und' Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung der 
Regierungsvorlage zustimmen, sich von den 
Sitzen zu erheben. -Danke. Das ist einstimmig 
angenommen. (Widerspruch.) Nein! Sie (zur 
F PÖ gewendet) sind sitzengeblieben .. Ent­
schuldigen Sie! - Mit Mehrheit. 

Wir gelangen nun zur Abstimmung über 
Artikel I Z. 26 bis einschließlich der Über­
schriften in Z. 30 in der Fassung. der Re-
gierungsvorlage. . Zu Artikel I Z. 15 § 35 Abs. 1 liegt kein 

Abänderungsantrag vor. 
Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem Teil des Gesetzentwurfes zustimmen, sich von 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung der den Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist 
Regierungsvorlage ihre Zustimmung geben, einstimmig angenommen. 
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Präsident Probst 
Zu Artikel I Z. 30 § 64 a liegt ein Ab­

änderungsantrag der Abgeordneten Melter und 
Genossen vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung dieses 
Abänderungsantrages Melter ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. -
Danke. Das ist die Minderheit, abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über 
Artikel I Z. 30 § 64 a in der Fassung der 
Regierungsvorlage. -

Da ein Zusatzantrag vorliegt, lasse ich ge· 
trennt abstimmen. 

Zu Artikel I liegt kein Zusatzantrag vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung 
der Regierungsvorlage ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Einstimmig angenommen. 

Es liegt nun ein Zusatzantrag der Abge­
ordneten Skritek und Genossen auf Einfügung 
eines neuen Artikels II vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
ihre Zustimmung erteilen, sich von den Sitzen Zusatzantrag ihre Zustimmung geben, sich 
zu erheben. - Danke. Das ist einstimmig von den Sitzen zu erheben. - Das ist die 
angenommen. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über die restlichen Teile des Gesetzentwurfes 
sowie Titel und Eingang in der Fassung der 
Regierungsvorlage 1417 der Beilagen. 

Mehrheit und angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über 
den bisherigen· Artikel II der Regierungs­
vorlage, der nunmehr die Bezeichnung 
Artikel III erhält, sowie über Titel und Eingang. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Einstimmig ange- zu erheben. - Danke. Einstimmig ange-
nommen. nommen. 

Damit ist die zweite Lesung beendet. Damit ist die zweite Lesung beendet. 

Der Berichterstatter beantragt die sofortige Der Berichterstatter beantragt die sofortige 
Vornahme der dritten Lesung. - Kein Ein- Vornahme der dritten Lesung. - Kein Ein-
wand. wand. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die_dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Danke. Der Gesetzent­
wurf ist somit auch in dritter Lesung ein­
stimmig angenommen. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entwurf der 12. Novelle zum Heeres­
versorgungsgesetz sowie Titel und Eingang 
in der Fassung des Ausschußberichtes 1440 
der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Einstimmig ange­
nommen. 

Der Berichterstatter beantragt die sofortige 
Vornahme der dritten Lesung. - Kein Ein­
wand. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Danke. Einstimmig ange­
nommen. Der Gesetzentwurf ist somit auch 
in dritter Lesung einstimmig ange­
nommen. 

Wir gelangen nunmehr zur .Abstimmung 
über den Gesetzentwurf in 1419 der Beilagen 
(23. Opferfürsorgegesetz-N ovelle). 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist 
einstimmig angenommen. Der Gesetz­
entwurf ist somit auch in dritter Lesung 
angenommen. 

8. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (1420 
der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das 
Invalideneinstellungsgesetz 1969 geändert wird 

(1442 der Beilagen) 

Präsident Probst: Wir gelangen zum 8. Punkt 
der Tagesordnung: Änderung des Invaliden­
einstellungsgesetzes 1969. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Pichler. Ich bitte ihn zu berichten. 

Berichterstatter Pichler: Durch die gegen­
ständliche Regierungsvorlage soll die Grund­
lage für eine verstärkte Hilfe für begünstigte 
Invalide geschaffen werden. Das System der 
Beschäftigungspflicht der Dienstgeber und 
ihrer Verpflichtung zur Zahlung einer Aus~ 
gleichstaxe bei Nichterfüllung der Beschäf­
tigungspflicht wird abgeändert. Die seit dem 
Jahr 1970 unveränderte Ausgleichstaxe von 
250 S wird auf 350 Sangehoben. 
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Picbler 
Die Einstellungs verpflichtung der Dienstgeber 

soll von derzeit 20 beziehungsweise 25 einheitlich 
auf 25 geändert. werden. Alle begünstigten 
Invaliden, die das 55. Lebensjahr vollendet 
haben, können mit dem Doppelten ihrer Zahl 
auf die Pflichtzahl angerechnet werden. 

Um den begünstigten Invaliden in einer 
BerufStätigkeit die Ohancengleichheit mit Nicht­
behinderten zu gewährleisten, sollen sie nach dem 
vorliegenden Entwurf im Arbeitsleben zusätz­
liche Hilfe erhalten. Dies soll in enger Zu­
sammenarbeit mit der 4.rbeitsmarktverwaltung 
durchgeführt werden und soll alle Maßnahmen 
und Leistungen umfassen, die über die medi­
zinische m1d berufliche Rehabilitation erforder­
lich sind, um begünstigten Invaliden ihren 
Arbeitsplatz und eine entsprechende soziale 
Stellung zu sichern. In diesem Zusammenhang 
sollen Zuschüsse aus den Mitteln des Aus­
gleichsfonds zur Verfügung gestellt werden, 
besondere Förderungsmaßnahmen sind hiebei 
für geschützte Werkstätten vorgesehen. 

Die Kündigungsschutzbestimmung des In­
valideneinstellungsgesetzes soll in Hinkunft auf 
alle begünstigten InvalidenAnwendung finden, 
gleichgültig, ob sie in einem Arbeitsverhältnis 
bei einem privaten oder öffentlichen Dienst­
geber stehen, und auch ohne Rücksicht darauf, 
ob der Dienstgeber einstellungspflichtig ist. 

Schließlich soll das Verwaltungsverfahren zur 
Durchführung des Invalideneinstellungs­
gesetzes noch mehr automatisiert und ver­
einfacht werden. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die gegenständliche Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung vom 16. Jänner 1975 in Verhandlung 
genommen. An der Debatte beteiligten sich 
die Abgeordneten Pichier; Dr. Hauser, Hell­
wagner, Melter, Dr. Schwimmer, Dr. Halder, 
Libal, Kammerhofer - dieser zusätzlich zu 
den im schriftlichen. Ausschußbericht ange­
führten Abgeordneten - sowie Vizekanzler 
und Bundesminister für soziale Verwaltung 
Ing. Häuser. Bei der Abstimmung wurde die 
Regierungsvorlage unter Berücksichtigung von 
gemeinsamen Abänderungsanträgen der Ab­
geordneten Hellwagner, Dr. Schwimmer und 
Melter beziehungsweise Dr. Schwimmer, Hell­
wagner und Melter beziehungsweise Dr. Hauser, 
Hellwagner und Melter zu Artikel I Z. 5, Z. 6 
und Z. 10 teils einstimmig, teils mehrstimmig 
angenommen. Weitere Abänderungsanträge des 
Abgeordneten Melter beziehungsweise des Ab­
geordneten Dr. Hauser sowie des Abgeordneten 
Dr. Schwlmmer fanden nicht die erforderliche 
Mehrheit .. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für soziale Verwaltung somit den An­
trag, der Nationalrat wolle dem dem schrift-

lichen Ausschußbericht angeschlossenen Gesetz" 
entwurf die verfassungsmäßige Zustimmung· 
erteilen. . 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorliegen~ 
beantrage ich, General- und Spezialdebatte 
unter einem abzuführen. 

Präsident Probst: Besteht ein Einwand da­
gegen, General- - und Spezialdebatte unter 
einem abzuführen 1 - Kein Einwand .. Wir 
gehen in die Debatte ein. 

Der erste Redner ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Schwimmer. 

Abgeordneter Dr. Schwimmer (ÖVP): Hohes 
Haus! Meine Damen und Herren! Ich möchte 
gleich eingangs bedauernd feststellen, daß­
uns eine gravierende Bestimmung dieser In­
valideneinstellungsgesetz-N ovelle es unmöglich 
macht, in dritter Lesung der Vorlage zuzustim­
men. 

Wir haben nämlich berechtigten Grund zu 
der Annahme, daß gerade diese eine Bestimmung 
die ansonst überwiegend erfreuliche Tendenz 
dieser Novelle wieder zunichte machen kann. 

In zweiter Lesung werden die Al;>geordneten 
der ÖVP allen Bestimmungen der Novelle 
mit Ausnahme des § 9 Abs. 1 gerne ihre Zustim­
mung geben. 

Die ÖVP hat schon hinreichend unter Beweis 
gestellt, daß uns wirksame Hilfe für Be­
hinderte ein Herzensanliegen ist. Wir haben 
schon bei der 29. ASVG-Novelle konkrete 
Maßnahmen für die Behinderten vorgeschlagen. 
(Zwischenruf des Abg. Treichl.) Unser Antrag 
wurde von der SPÖ-Mehrheit, Herr Abge­
ordneter Treichl, das werden Sie sicher noch 
wissen, Sie waren dabei, niedergestimmt. Sie 
haben nein zu den konkreten Maßnahmen für 
die Behinderten gesagt. Wir haben diesen 
Antrag bei der 30. ASVG-Novelle wiederholt_ 
Die SPÖ hat samt dem Zwischenrufer Treichl 
wieder nein zu den Verbesserungen und konkre­
ten Maßnahmen für die Behinderten gesagt. 

Als nächstes Beispiel, als nächsten Beweis 
der positiven Einstellung der Österreichischen 
Volkspartei kann ich Ihnen das Reha bilitations­
reformgesetz anführen, das ich mit meinen 
Kollegen Dr. Marga Hubinek und Dr. Wie­
singer schon vor dem Sommer 1974 hier im 
Hause eingebracht habe. Das ständige Drängen 
der Opposition um mehr Ohancen für Behin­
derte - eben unsere Anträge zur 29. und 
30. ASVG-Novelle, das Rehabilitationsreform­
gesetz, unsere Vorschläge in den ÖVP-Plänen 
zur Lebensqualität, Plan 1 : Gesundheit, Plan 2 : 
Sozialer Fortschritt für alle - hat eindeutig 
ein verstärktes Interesse der Öffentlichkeit für 
die Fragen und Probleme der Behinderten 
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hervorgerufen. Und an diesem Interesse kann 

-nun die Regierungspartei auch nicht mehr 
vorbeigehen. 

Die positiven Maßnahmen der invaliden­
-einstellungsgesetz-Novelle w~rten wir daher 
durchaus zu Recht auch als einen Erfolg des 
konsequenten Eintretens der Österreichischen 
Volkspartei für die Rechte der Behinderten. 

Zu den positiven-Maßnahmen dieser Novelle 
möchte ich die Ausdehnung des Kündigungs­
schutzes auch auf jene begünstigten Invaliden 
zählen, die üi Betrieben ohne Einstellungs­
pflicht beschäftigt werden. Besonders in jenen 
Zeiten, wo dank der Tätigkeit der "Inflations­
regierung" Kreisky auch die Arbeitsplatzun­
sicherheit zunimmt, muß man es uneinge­
schränkt begrüßen, wenn für die Behinderten 
der Kündigungsschutz verbessert wird. 

Behinderten mehr Chancen zu geben. Daß 
die Mittel des Ausgleichstaxfonds auch für 
diese nachgehende Hilfe und für die Schaffung 
und Ausstattung von Arbeitsplätzen für Be­
hinderte verwendet werden können, stellt 
eine positive Ergänzung dieser Maßnahmen 
dar. 

Wir haben uns daher auch gar nicht der 
Notwendigkeit verschlossen, daß dem Aus­
gleichstaxfonds mehr Mittel zufließen sollen. Die 
Erhöhung und die Dynamisierung der Aus­
gleichstaxen haben daher schon im Ausschuß 
unsere Zustimmung gefunden, wobei ich durch­
aus anerkennend feststellen möchte, daß sich 
die Regierungspartei auf keinen Justament~ 
standpunkt zurückgezogen hat, sondern dem 
Abänderungsantrag der ÖVP beigetreten ist 
und statt eines umständlichen neuen Dyna­
misierungssystems die schon bestehende Pen­

Auch der Gedanke, die Einstellung von sionsdynamik für die Ausgleichstaxen heran­
älteren Behinderten besonders zu begünstigen, gezogen werden kann. Die Erhöhung und 
erhält unsere Zustimmung. Wir alle wissen, Dynamisierung der AusgleichstaxeIl ist aber 
wie schwierig es für ältere Arbeitnehmer ist, bereits ein Weg zur Aufbringung zusätzlicher 
einen neuen Arbeitsplatz zu finden; bei Be- Mittel für die Behindertenhilfe, indem eben 
hinderten ist diese Schwierigkeit naturgemäß die Dienstgeber doch wesentlich mehr Aus­
ganz besonders -groß. Wieweit die Sonder- gleichstaxe als bisher bezahlen müssen, und das 
begünstigung der Beschäftigung von: Behine auch dynamisiert. Dem haben wir zugestimmt, 
derten über 55 Jahren durch die doppelte dem stimmen wir auch heute zu. 
Anrechnung auf die' Pflichtzahl den erwarte- Aber jetzt zum Grundsätzlichen. So wertvoll 
ten Effekt bringen wird, wird die Zukunft der Effekt von Maßnahmen, die man aus 
zeigen müssen. Wir betrachten das jedenfalls diesen Ausgleichstaxeneingängen finanzieren 
als einen begrüßenswerten Versuch. Dem kann, auch sein mag, so sollte man sich doch 
Antrag des Kollegen Melter, diese doppelte immer eines noch vor Augen halten: Primär 
Anrechnung ab dem 50. Lebensjahr vorzu- soll man mit dem Invalideneinstellungsgesetz 
nehmen, treten wir deshalb -nicht bei, weil bei erreichen, daß möglichst viele Invalide in den 
dieser Neueinführung wirklich erst der Erfolg Arbeitsprozeß, in das Arbeitsleben einge­
abgewartet werden sollte, bevor man sie aus- gliedert werden. Man soll nicht primär be­
dehnt. Tritt der erwartete Effekt nämlich zwecken, daß möglichst viel Ausgleichstaxen 
nicht ein, würde das nur heißen, daß schon bezahlt werden. (Abg. Treichl: Also höhere 
lange vorher eingestellte Invalide ab dem 50. Le- Ausgleichstaxen I) Denn jede Ausgleichstaxe, 
bensjahr dem Dienstgeber die zusätzliche Be- die bezahlt wird, bedeutet, hier fehlt ein Arbeits­
schäftigung eines' anderen Invaliden oder die platz für einen Behinderten. Die Ausgleichs­
Bezahlung der Ausgleichstaxe ersparen würden. taxe soll daher ein Surrogat bleiben und kein 
Wir sind daher grundsätzlich nicht gegen den' Finanzierungsinstrument werden. 
Antrag des Abgeordneten Melter. Wenn die .. . . . 
Erfahrungen mit der Neueinführung positiv .HIer kom~en WIr a:lle~dmgs. zu Jener Be­
verlaufen wenn wir sehen daß hier eine echte stImmung, dIe uns, WIe ICh emgangs gesagt 
Bereitsch~ft vorhanden ist, ältere Invalide habe, die Zu~ti~mung zur N~)Velle in drit~er 
tatsächlich neu einzustellen werden wir auch Lesung unmoghch macht. BIsher war keme 
für die Sonderbegünstigung ~b dem 50 Lebens- Ausgleichstaxe dann zu bezahlen, wenn 
jahr eintreten. . die Beschäftigungspflicht erfüllt wurde oder 

wenn sich der Dienstgeber beim zuständigen­
Arbeitsamt nachweisbar ohne Erfolg um die 
Einstellung von Behinderten bemüht hat. 
Damit war für die Arbeitsämter doch immer 
wieder eine relativ rasche und leichte Ver­
Inittlungsmöglichkeit für arbeitsuchende In­
valide gegeben. Und das sehe ich, auch wenn: 
die Meldung beim Arbeitsamt für eine kleine 
Minderheit nur ein Hintertürl gewesen sein 
mag, als den Hauptzweck zu diesem Invaliden~ 

Ich möchte auch nachdrücklich und aus­
drücklich unsere Zustimmung zu der Novelle 
der sogenannten nachgehenden Hilfe im Ar­
beitsleben deponieren. Wenn es darüber hinaus 
noch gelingt, auch die Rehabilitationsmaß­
nahmen entsprechend unseren Vorschlägen zu 
reformieren und zu koordinieren, sehen wir 
mit dieser nachgehenden Hilfe einen wichtigen 
Schritt ganz im Sinne der ÖVP-Vorstellungen, 
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einstellungsgesetz an: Invalide auf Arbeits· 
plätze vermitteln zu können, sie in de.n Ar· 
beitsprozeß einzugliedern.-

Mit dem neuen § 9 Abs. 1 machen aber 
Sie von der SPÖ das genaue Gegenteil. Auch 
der Dienstgeber, der sich erfolglos, und zwar 
nachweisbar, wie es im Gesetz hieß, um die 
Eini;ltellung _ von Behinderten bemÜht hat, hat 
die Ausgleichstaxe zu bezahlen. Und was 
heißt das dann in der Praxis ? Nach mehreren 
erfolglosen Versuchen, vom Arbeitsamt oder 

dann einreden: Mit dem Staatshaushalt, mit 
den Staatsfinanzen ist ja alles in bester Ordnung. 
(Abg. Treichl: 1970 bis 1974 wurden Dinge 
erreicht, die Sie nie zusammengebracht haben!) 

Sie können vom Finanzministergezwungen 
werden, Herr Abgeordneter Treichl, diese 
Politik mitzumachen. Uns werden Sie dafür 
aber nicht habe~ können. ' 

Ich bringe daher einen Abänderungsantrag 
ein: 

auf dem freien Arbeitsmarkt einen behinderten, Abänderungsantrag 
einen invaliden Arbeitnehmer zu bekommen, der Abgeordneten Dr. Schwimmer und Ge-
wird man sich eben auf das Leben mit der 1420 d B· d F d nossen zu .. m er assung es 
Ausgleichstaxe einstellen, auf das Bezahlen der Ausschußberichtes 1442. d. B. (Invaliden-
Ausgleichstaxe, mit dem Bezahlen der Aus· einstellungsgesetz). 
gleichstaxe abfinden, sie in die ständige Kalku· 
lation eingehen lassen, und für die Zukunft ist Der Nationalrat wolle beschließen: 
wieder ein Arbeitsplatz für Behinderte weniger Im Artikel I Z. 6 hat § 9 Abs. 1 zu ent-
da. fallen. 

Die SPÖ war bei dieser Novelle - das unter. Hohes Haus! Mit der unlogischen Neu· 
scheidet sich durchaus wohltuend von früheren konstruktion der Ausgleichstaxe macht. die 
Verhandlungen mit der Fraktion von Sozial. SPÖ·Mehrheit dieses Hauses viel Positives der 
minister Häuser - in mehreren Punkten Invalideneinstellungsgesetz.Novelle wieder zu~ 
gesprächsbereit. Ein Ergebnis dieser Bereit. nichte. (Abg. Treichl: Sie haben in der Aus­
schaft ist ja auch der heute eingebrachte schußsitzung nichts gesagt über die A usgleichs­
gemeinsame Abänderungsantrag zu § 16 Abs. 2. taxe!) 

Es ist das für mich ein weiterer Grund. 
Wenn Sie diese Gesprächsbereitschaft auch festzustellen, Herr Abgeordneter Treichl: Je 

bei der Verpflichtung zur Bezahlung der früher diese Regierung abtritt, in der der 
Ausgleichstaxe bewiesen hätten, hätten wir Sozialminister die Geschäfte des Finanz. 
nicht sklavisch am bisherigen System geklebt. ministers besorgen muß, umso besser ist das 
Sie hätten bei uns für Verhandlungen zum für unser Land. (Beifall bei der OVP.j 
Besseren, für Veränderungen zum Besseren 
bereite Gesprächspartner gefunden, aber nicht Präsident Probst: Der Antrag der Ab­
für Veränderungen; wie Sie es machen, zum geordneten Dr. -Schwimmer und Genossen 
Schlechteren. ist genügend unterstützt und steht auch zur 

Verhandlung. 
Aber ich fürchte, Herr Sozialminister, Sie 

durften ja gar nicht gesprächsbereit sein in Der nächste Redner ist der Herr Abgeordnete 
Treichl. dieser Frage. Sie müssen eine negative Kopf. 

steuer einführen, weil vom Finanzminister Abgeordneter Treichl (SPÖ): Herr Präsidentt 
kein Groschen für irgendeine soziale Maßnahme Hohes Haus! Zu den Ausführungen meines­
für die Behinderten zu bekommen wäre. Nicht Vorredners, des Herrn Abgeordneten 
einmal dann, wenn das - wie nach dieser Schwimmer, werde ich dann, wenn ich auf 
Novelle - ja ohnedies erst 1976 erstmals die Ausgleichstaxe zu sprechen komme, noch 
wirksam wäre, also gar nicht für das heurige näher eingehen. (Abg. Dr. M ussil: Das­
Jahr 1975 gilt. Aber der Herr Finanzminister müssen Sie verschweigen!) Herr Dr. MussiI, 
Ihrer "Inflationsregierung" will uns dann das müssen wir nicht verschweigen, weH 
einreden, mit dem Staatshaushalt, mit den sie gerechtfertigt ist. Ich werde Ihnen auch 
Staatsfinanzen sei ja alles in bester Ordnung. nachher noch sagen, warum sie gerechtfertigt 
Aber Sie müssen neue Steuern einführen, ist. (Abg. Dr. Mussil: Ein trauriges Kapitel 
weil alles "in bester Ordnung" ist mit den ist das!) Na ja, von Ihrer Seite aus ist ja. 
Staatsfinanzen. - nichts anderes zu erwarten. Sie haben ja in 
_ Und Sie, Herr Sozialminister, der Sie 1966 einer neunseitigen Stellungnahme der Bundes­
immer wieder zu Unrecht den Vorwurf des wirtschaftskammer Einwendungen erhoben. 
Sozialstopps erhoben haben, haben für 1975 Ich kann doch von Ihnen nicht erwarten, 
ganz offiziell den Sozialstopp verkünden müssen daß Sie sagen, die Ausgleichstaxe ist gut. 
und haben sagen müssen, 1975 gibt es, weil Meine sehr geehrten Damen und Herren t 
kein Geld da ist, auch keine sozialen Verbesse· Hohes Haus! Die letzte Novelle zum Invaliden· 
rungen: Aber der Finanzminister will uns einstellungsgesetz wurde vom Hohen Haus im 
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ireidll 
Juni 1973 verabschiedet und brachte damals 
vor allem eine Beseitigung der bis dahin be­
stehenden unterschiedlichen Behandlung der 
-einzelnen Gruppen der Invaliden, also der 
Kriegsbeschädigten, der Unfallversehrten, der 
'Üpferbefürsorgten, der zivilen Invaliden. Durch 
,dü~se Änderung der Rechtslage wurde vielfach 
geäußerten Forderungen Rechp.ung getragen. 

Mit der nunmehr vorliegenden Novelle 
'Zum Invalideneinstellungsgesetz soll unter 
.anderem eine Vereinfachung des Verfahrens, 
-eine Erleichtermig für die Dienstgeber in 
bezug auf die Beschäftigungspflicht erreicht 
werden. Aber vor allem soll nach diesem Ent­
wurf die Chancengleichheit der begünstigten 
Invaliden mit Nichtbehinderten gewährleistet 
werden, indem eben diesen Invaliden im Arbeits­
leben größere Hilfe zuteil wird, denn Sinn und 
Zweck des Invalideneinstellungsgesetzesmuß 
doch die Rehabilitation von Invaliden und 
deren erhöhter Schutz am Arbeitsplatz' sowie 
eine menschengerechte Gestaltung des Arbeits­
platzes sein. Gleichzeitig wird damit ein Beitrag 
'Zur Verbesserung der sozialen Lage dieser 
Personen geleistet. 

Hohes Haus! Durch die heutige Regelung 
fallen alle Betriebe bis zu 25 Dienstnehmer 
aus der Einstellungspflicht von begünstigten 
Invaliden heraus. Damit ist also ausreichend 
'Rücksicht auf Kleinbetriebe genommen worden. 

Außerdem wurde nach der neuen Fassung 
-eine völlige Glei~hstellung der Beschäftigungs­
pflicht mit den öffentlichen Dienstgebern 
-erreicht. Etwas, Herr Dr. Mussil, was Sie 
ja immer wieder gefordert haben, das wird 
nun mit dieser Novelle Gesetz. (Abg. 
Dr. MU88il: Was wir fordern, i8t immer ver­
nünftig! Hoffentlich halten Sie da8 immer 
ein!) 

In diesem Zusammenhang, meine sehr ge­
ehrten Damen und Herren, einige Bemerkungen 
'Zur Pauschalierung der Absetzung nach § 4 
Abs. 3 der neuen Fassung. Die bisherige 
Berechnung der' Absetzung, die auf einzelne 
Personengruppen und einzelne Personen Rück. 
sicht nehmen mußte, war nachgewiesener­
maßen mit einem sehr großen Arbeitsaufwand 
verbunden. Das hat der Rechnungshof auch 
im Rahmen seiner Prüfungstätigkeit, seiner 
Einschautätigkeit wiederholt festgestellt. 

Um nun diesen berechtigten Wünschen 
Rechnung zu tragen, ist man auf (jas System 
der Pauschalierung, also Abzug eines be­
stimmten Prozentsatzes von der Gesamtzahl 
der' Dienstnehmer, der Beschäftigten, über­
gegangen, und zwar Pauschalsatz - von 10, 
20 beziehungsweise.40 Prozent. Der Pauschal­
satz von 10 Prozent ergibt sich genau aus 

einer Übersicht der bisherigen Absetzungen, 
und zwar in der Durchschnittssumme aller 
Betriebe in den einzelnen Wirtschaftsklassen. 

Dabei ist - das kann man, glaube ich, 
auch sagen - zu berücksichtigen, daß nunmehr 
viele Betriebe durch diese 10prozentige Pau­
schalabsetzung weitaus günstiger gestellt 
werden als nach der bisherigen Rechtslage der 
Einzela bsetzungen. 

Die Absetzmöglichkeit von 20 Prozent ist 
insbesondere für jene Betriebe gedacht, die 
viele Frauen beschäftigen und in denen daher 
naturgemäß eine Einstellung von Invaliden 
nicht so leicht möglich ist, beispielsweise 
die Gruppe Handel, Beherbergung, Körper­
pflege, Gesundheitswesen, natürlich auch die 
Textilindustrie und so weiter. Aber auch 
hier tritt im Durchschnitt eine Besserstellung 
der Dienstgeber gegenüber der bisherigen 
Rechtslage ein. 

Und nun zum Pauschalsatz von 40 Prozent 
für den Bund, für Länder und für jene Dienst­
geber, die Krankenanstalten unterhalten, 
darunter fallen' also auch Privatkrankenan. 
stalten. 

Dazu einige Feststellungen. Bisher konnten 
im öffentlichen Dienst unter anderem abge­
setzt werden die Ärzte, Krankenpflegefach­
dienst, medizinisch-technischer Dienst, Sa­
nitätshilfsdienst und so weiter, dann Ange­
hörige des Bundesheeres, des Wachdienstes, 
der Feuerwehr und so weiter und so fort, 
auch Erzieher, Lehrer, Fürsorger zu einem 
DritteL 

Wenn man nun diese Einzelbegünstigungen 
berücksichtigt, kommt man jetzt zu einem 
Durchschnittsprozentsatz, der sich bei 40 Pro­
zent der Dienstnehmer bewegt. Dieser Pauschal­
satz - ich habe es bereits kurz erwähnt - kann 
auch - und das geht auch aus der Regierungsvor. 
lage im -§ 4 Abs. 3 eindeutig hervor - von 
privaten Dienstgebern, die Krankenanstalten 
unterhalten, also auch von Ordensspitälern, 
von Spitälern . der Sozialversicherung, von 
Spitälern des Roten Kreuzes; allenfalls auch 
von anderen karitativen Einrichtungen, in 
Anspruch genommen werden. 

Eine weitere Erleichterung für die Dienst­
geber bringt dieses Gesetz auch durch die 
doppelte Anrechnung von begünstigten Invali­
den, die das 55. Lebensjahr bereits vollendet 
haben. Der Umstand, daß Invalide, die das 
55. Lebensjahr vollendet haben, in Zukunft 
nun doppelt auf die Richtzahl angerechnet 
werden können, ist aber meines Erachtens 
auch eine wesentliche Erleichterung für eine 
Vermittlung dieser Personen, die - auch 
das nachgewiesen - in der HochkonjuIiktur 
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Treidli 
vielfach sehr große Schwierigkeiten hatten, 
einen entsprechenden Arbeitsplatz zu finden, 
und andererseits bildet diese doppelte An­
rechnung für den Dienstgeber doch einen 
zusätzlichen Anreiz, diese älteren Dienstnehmer 
bis zur Erreichung der Altersgrenze, bis zur 
Erreichung der Pensionsgrenze zu beschäftigen 
beziehungsweise solche Dienstnehmer eben 
aufzunehmen. 

Meine Damen und Herren! Hohes Haus! 
Doch noch kurz einige Worte zu den Aus­
führungen des Kollegen Schwimmer über die 
Ausgleichstaxe. Es ist meines Erachtens ge­
rechtfertigt, weim ein Betrieb, der bisher 
keine Invaliden in Sinne des Invalidenein­
stellungsgesetzes beschäftigt hat - egal, aus 
welchen Gründen immer -, diesen Ausgleich 
durch Bezahlung der Ausgleichstaxe herbei-

. führt gegenüber jenen Dienstgebern, die 
in der Regel schon durch längere Zeit solche 
Dienstnehmer beschäftigt haben. (Abg. 
Dr. Mussil: Sie haben doch keine bekommen!) 

Herr Dr~ Mussil! Die Belastungen - das 
werden Sie ja auch wissen - jener Unter­
nehmer, die bisher entsprechend den gesetz­
lichen Bestimmungen Invalide beschäftigt 
haben, sind ja zweifellos vorhanden. Beispiels­
weise durch Zusatzurlaub, verankert in Kollek­
tivverträgen oder zum Teil in Betriebsver­
einbarungen, von drei· bis zu. sechs Tagen 
(Zwischenruf des Abg. Dr. M ussil) - rechnen 
Sie sich das aus! - und durch andere Be­
günstigungen wie allgemeine Rücksichtnahmen 
am Arbeitsplatz, besondere Vorrichtungen am 
Arbeitsplatz,. höhere Anfälligkeit der Invaliden 
für Krankenstände und so weiter und so fort 
sind Kosten erwachsen, die doch zum Großteil 
weit - weit, Herr Dr. Mussil! - über jenen 
Kosten liegen, die der Dienstgeber zu bezahlen 
hat, wenn er Invalide nicht beschäftigt, 
und zwar eben durch die Entrichtung dieser 
neuen Ausgleichstaxe. (Abg. Dr. M ussil.· 
Daß das eine neue Steuer ist, macht Ihnen 
kein Kopfzerbrechen!?) Das ist doch keine 
neue Steuer, Herr Dr. Mussil. Auch bisher 
mußten schon 250 S bezahlt werden (Abg. 
Dr. Mussil: Nur wenn man keine angefordert 
hat!) , wenn die entsprechende Anzahl von 
Invaliden nicht beschäftigt werden konnte. 
Der rechtskundige Dienstgeber, der rechts­
kundige Unternehmer hat sich das gerichtet, 
hat sich die Bestätigung geholt, und der andere 
hat bezahlt. So war es nämlich bisher! Dem 
wollen wir vorbeugen. (Abg. Dr. M ussil.· Das 
ist der Beginn einer neuen Steuer!) . 

So gesehen, sehr geehrter Herr General­
sekretär, ist die Anhebung der Ausgleichstaxe 
von 250 Sauf 350 S meines Erachtens immer 
noch kein ausreichender Betrag und immer 
noch kein Anreiz, einen Invaliden zu beschäfti-

gen. Diese Ausgleichstaxe könnte nach meiner 
Meinung noch wesentlich höher sein. (Abg. 
Dr. Mussil: Ihre Meinung i8t Gott 8ei Dank 
nicht maßgebend I) Sie ist nicht entscheidend, 
das weiß ich schon, Herr Dr. Mussil. (Abg. 
Dr. Mus s i l: Meine ist auch nicht maßgebend!) 
Aber ich bin auch genauso wie Sie ein Abge­
ordneter, und meine Stimme gilt genauso viel 
wie Ihre. 

Es ist kein Argument, Herr Generalsekretär, 
wenn behauptet wird, es sei ungerecht, daß 
alle Unternehmer, die über 25 Dienstnehmer be­
schäftigen, die Ausgleichstaxe zu bezahlen 
haben, obwohl, wie Sie ja immer wieder 
argumentieren und behaupten, eben keine In­
validen mehr vermittelt werden können. Gerecht 
ist es nämlich auf jeden Fall, daß die Unter­
nehmer eben einen Ausgleich dafür zu entrichten 
haben (Abg. Dr. Mussil: Wenn das wenigstens 
der Staat zahlen würde, so wie in anderen 
Ländern!), daß sie die größeren Belastungen 
durch die Nichtbeschäftigung oder durch 
die nur teilweise Beschäftigung von Invaliden 
eben nicht haben. Daher ist die Bezahlung 
dieser Ausgleichstaxe gerechtfertigt. 

Im übrigen, Herr Generalsekretär, ist das 
ja keine österreichische Erfindung. In der 
Bundesrepublik Deutschland existiert eine 
solche Regelung schon seit über einem Jahr. 
Auch dort ist unabdingbar die Ausgleichs~ 
taxe zu bezahlen, also nicht nur bei uns in 
Österreich. 

Nun noch kurz zur Verwendung der Mittel. 
Auch das sollte man, glaube ich, hier sagen. 
Man sollte darauf hinweisen, weshalb ein 
Ausgleichstaxfonds besteht. 

Die zur Verfügung stehenden Mittel werden 
für die medizinische und für die berufliche Re­
habilitation der begünstigten Invaliden ver­
wendet, nunmehr aber auch für eine ent­
sprechende Hilfe im Arbeitsleben, nämlich 
für die Ausstattung der Arbeitsplätze mit den 
erforderlichen Behelfen für die Begünstigten, 
was ja vielfach zugegebenermaßen sicher 
große Mittel erfordert. Außerdem sollen die 
geschützten Werkstätten durch die Ausstattung 
mit Maschinen und sonstigen Behelfen be­
sonders gefördert werden. Darüber hinaus sind 
ganz erhebliche Beträge für die Erstellung oder 
die Fertigstellung großer Rehabilitationszent­
ren, wie beispielsweise in Linz, erforderlich. 

Bevor ich zum Schluß komme, meine Damen 
und Herren, darf ich noch einen Abänderungs­
antrag - er wurde schon vom Herrn 
Dr. Schwimmer angekündigt - betreffend 
§ 16 Abs. 2 Invalideneinstellungsgesetz . ein­
bringen. (Abg. Dr. Mussil: Die Ausgleichs­
taxe wollen Sie nicht reparieren?) Nein, nein, 
Herr Dr. Mussil, da wird nichts repariert. 

o 
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Treichl 
Dieser Abänderungsantrag hat folge~den 

Wortlaut: 
haben auch bei diesem Gesetz mitgearbeitet 
und mitgewirkt in der Überzeugung, daß 
gerade behinderten Menschen mehr als bisher 

Abänderungsantrag geholfen werden muß. Zweifello~ bringt diese 
der Abgeordneten Treichl, Dr. Schwimmer, Novelle zum Invalideneinstellungsgesetz einige 
Melter und Genossen zur Regierungsvorlage verbesserte Möglichkeiten für die Erfüllung 
eines Bundesgesetzes, mit dem das Invali- dieser Aufgabe. 
deneinstellungsgesetz 1969 geändert wird Dabei hat die Regierung auch berücksichtigt, 
(1420 der Beilagen). daß es ja bei der Stärke der österreichischen 

Der Nationalrat wolle beschließen: Wirtschaft und bei dem Angebot an Arbeits-
plätzen nicht mehr notwendig ist, auch die 

Im Artikel I Z. 9 § 16 Abs. 2 hat der kleinen Betriebe zur Beschäftigung von 
1. Satz zu lauten: Invaliden zu verpflichten, weshalb man die 

Zahl der Arbeitnehmer, die zur Einstellungs-
"Über die Beschäftigung der begünstigten pflicht führt, von 20 auf 25 angehoben hat. 

Personen ist von jedem Dienstgeber ein 
Verzeichnis zu führen, in dem Name und Anders ist es allerdings mit einer Be­
Anschrift des Dienstnehmers, Beginn und hauptung," die der Abgeordnete Treichl auf­
Beendigung jedes solchen Dienstver- gestellt hat, indem er erklärte,- es gebe nun 
hältnisses, die Versicherungsnummer des eine vollständige Gleichstellung zwischen den 
Dienstnehmers sowie die wesentlichen Daten öffentlichen Dienstgebern un!l den privaten 
des Nachweises über die Zugehörigkeit Dienstgebern. 
zum Kreis der ~egünstigten Invaliden (§ 14) Dies trifft nicht zu, denn er hat selber den 
oder begünstigten Witwen (§ 5 Abs. 3) § 4 Abs. 3 erwähnt, in welchem vorgesehen ist, 
anzugeben sind." daß im öffentlichen Dienst ein Abschlag von 

Sehr geehrte Damen und Herren! Hohes 
Haus! Mit der neuerlichen Novellierung des 
Invalideneinstellungsgesetzes 1969 stellt diese 
Bundesregierung einmal mehr unter Beweis, 
daß ihr an einer Besserstellung aller Menschen 
in diesem Staate, an einer Verbesserung der 
sozialen Lage auch der Behinderten, wie die 
Novellen zum Kriegsopferversorgungsgesetz, 
zum Heeresversorgungsgesetz und zum Opfer­
fürsorgegesetz bereits gezeigt haben, sehr 
gelegen ist. Hilfe und Betreuung für Invalide 
muß unseres Erachtens ein selbstverständ­
liches Anliegen unserer Gesellschaft sein. 

Mit der Zustimmung zu diesem Gesetz 
kommen wir unserem Ziel, diesen doch oft 
so schwer geprüften Menschen das Leben 
lebenswert zu machen und dieses Leben 
lebenswert zu erhalten, einen großen Schritt 
näher. Daher geben wir dieser Regierungs­
vorlage gern unsere Zustimmung. (Beifall 
bei der SPÖ.) 

Präsident Probst: Der Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Treichl, Dr. Schwimmer, 
Melter und Genossen, der jetzt vorgelegt 
und verlesen worden ist, ist genügend unter­
stützt und steht auch in: Verhandlung. 

Der nächste Redner ist der Herr Abgeordnete 
Melter. 

Abgeordneter Melter (FPÖ): Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Auch wir 
Freiheitlichen geben der Regierungsvorlage 
betreffend eine Änderung des Invalidenein­
stellungsgesetzes unsere Zustimmung. Wir 

40 Prozent vorzunehmen ist. Das heißt also, 
daß der öffentliche Dienst gegenüber den 
privaten Dienstgebern _ eine sehr erhebliche 
Begünstigung genießt. 

Dazu muß auch noch erwähnt werden, 
daß natürlich private Krankenanstalten bei 
dieser Regelung nicht besonders günstig ab­
schneiden, denn es ist ganz klar: wenn ein 
öffentlicher Krankenhauserhalter vorliegt, hat 
er viel mehr VerwaItungsposten neben den 
reinen Pflegedienstplätzen, sodaß dort der 
Ausgleich für die Einstellung von begünstigten 
Personen viel eher gefunden werden kann als 
dort, wo ein Privater allein als Betrieb ein 
Krankenhaus führt, weil dort die Zahl der 
überbelasteten Personen im Pflegedienst zur 
Zahl der nicht so stark belasteten im Ver­
waltungsdienst . wesentlich größer ist. (Der 
Präsident übernimmt den Vorsitz.) 

Wir Freiheitlichen begrüßen die Bestimmung, 
daß grundsätzlich jeder Betrieb, der eine be­
günstigte Person eingestellt hat, dieser den 
Kündigungsschutz zugestehen muß. Es ist 
dies eine sehr fühlbare Ausweitung der Schutz­
bestimmung, die gerade für jene Behinderten, 
die in kleineren Gemeinden mit einer geringeren 
Auswahl an geeigneten Arbeitsplätzen wohnen, 
doch eher die Möglichkeit gibt, eine Beschäfti­
gung zu erhalten, die in der Nähe des W ohn­
ortes liegt. 

Nun zur Frage der Ausgleichstaxvorschrei­
bung für jeden Pflichtplatz, der nicht besetzt 
ist. Hier haben wir Freiheitlichen auch die 
Auffassung wie die Regierungsfraktion, daß 
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Melter 
die Betriebe gleichmäßig zu ihrer Einstellpflicht 
veranlaßt werden sollen. Wer der Einstell­
pflicht durch die Einstellung einer begünstigten 
Person entspricht, der soll von der Bezahlung 
befreit sein, alle anderen sollen die Erleichte­
rung ohne Beschäftigung von Behinderten 
finanziell abgelten. 

Es ist uns dabei klar, daß sich der Bund 
durch diese Bestimmung ganz beachtliche 
Mehreinnahmen sichert. Die Gesamteinnahmen 
werden auf etwa 70 Millionen Schilling ge­
schätzt. Voraussetzung oder Konsequenz der 
Zustimmung zu dieser Beitragseinhebung ist 
natürlich, daß die Hilfen für behinderte 

- Personen verbessert werden, nicht nur im 
Bereich des Arbeitsplatzes selbst, sondern 
auch im Bereich der Funktionsverbesserung 
der Behinderten. Und das soll nicht nur 
gelten für die Zivilbehinderten, sondern auch 
für die Kriegsbeschädigten. Denn hier muß 
man feststellen, daß manche Kriegs beschädigte 
bezüglich der Förderung persönlicher Hilfs­
mittel wesentlich schlechter behandelt werden 
als Zivilbeschädigte. Hier müßte jedenfalls 
eine Änderung der Praxis Platz greifen. 

Nun zum Schluß noch zu unserem Ab­

ausgesetzt sind; das bedeutet, daß also ihre 
Behinderungen zumindest so weitgehend sind 
wie die von Frauen ab dem 50. Lebensjahr, 
sodaß also gerade bei schwerbehinderten 
Personen - denn erst ab 50 Prozent Minderung 
der Erwerbsfähigkeit erfolgt ja eine An­
rechnung - bereits ab dem 50. Lebensjahr 
die doppelte Anrechnung erfolgen kann. 

Dies würde einerseits bedeuten, daß gerade 
die älteren Behinderten in ihrer Erwerbs­
tätigkeit besser gesichert sind, daß manche 
eher die Möglichkeit haben, einen geeigneten 
oder gar besseren Arbeitsplatz zu erhalten, 
und daß andererseits die Belastung der Wirt­
schaft doch nicht so groß ist, wie es nach 
der derzeitigen Regierungsvorlage der Fall ist. 

Wir bitten daher, diesem unseren Ab­
änderungsantrag wenigstens in zweiter be­
ziehungsweise in dritter Lesung doch noch die 
Zustimmung zu geben. (Beifall bei der F PO.) 

Präsident: Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein 
Schlußwort? - Das ist nicht der Fall. 

änderungsantrag, der bereits erwähnt worden Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
ist. Wir Freiheitlichen stellen folgenden Antrag: über den Gesetzentwurf in 1442 der Beilagen 

(Invalideneinstellungsgesetz-N ovelle). 
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Melter und Genossen zur 
Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Invalideneinstellungsgesetz 1969 ge­
ändert wird (1420 d. B.) in der Fassung des 
Ausschußberichtes (1442 d. B.) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Regierungsvorlage 1420 d. B. in der 
Fassung des Ausschußberichtes (1442 d. B.) 
wird wie folgt geändert: 

Im Artikel I Z. 3 hat die 1it. b im Abs. 2 
des §- 5 zu lauten: 

"b) begünstigte Invalide (§ 2), die das 
50. Lebensjahr vollendet haben". 

Es ist eine neue Bestimmung geschaffen 
worden in der Regierungsvorlage, die vorsieht, 
daß die Anrechnung von begünstigten Per­
sonen, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, 
im doppelten Ausmaß erfolgen soll. Wir sind 
der Auffassung, daß die Altersgrenze zu hoch 
gesetzt ist, beziehen uns dabei insbesondere 
auch auf eine Forderung der Gewerkschaft 
der Angestellten in der Privatwirtschaft, die 
für weibliche Dienstnehmer ab dem 50., für 
männliche ab dem 55. Lebensjahr einen 
verbesserten Kündigungsschutz fordert. 

Der Abgeordnete Treichl hat darauf hin­
gewiesen, daß behinderte Menschen doch an­
fälliger sind und daß sie größeren Gefahren 

Da Abänderungsanträge vorliegen, lasse ich 
getrennt abstimmen. 

Zu Artikel I -bis einschließlich Z. 3 § 5 Abs. 2 
lit. a liegt kein Abänderungsantrag vor. Ich 
lasse hierüber in der Fassung des Ausschuß­
berichtes abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
hiezu ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist einstimmig 
angenommen. 

Zu Artikel I Z. 3 § 5 Abs. 2 lit. b liegt 
ein Abänderungsantrag der Abgeordneten Mel­
ter und Genossen vor. 

Ich bitte jene Damen und _ Herren, die 
diesem Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung 
des Abänderungsantrages ~elter zustimmen, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 
die Minderheit, abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über Artikel I -Z. 3' § 5 Abs. 2 lit. b in der 
Fassung des Ausschußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
hiezu ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist mit Mehrheit 
angenommen. 

Zu den restlichen Teilen des Artikels I Z. 3 
bis einschließlich Z. 6, Einleitungssatz, liegt 
kein Abänderungsantrag vor. Ich lasse hierüber 

914 
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Präsident 
in der Fassung des Ausschußberichtes ab- 10. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
stimmen. Verwaltung betreffend den vom Bundesminister 

I h b· . D d H d· für soziale Verwaltung vorgelegten Bericht 
c ltte Jene amen un erren, le (111 160 d Be·la ) ··b di A tst··t· k ·t h· ·h Z t· b· h d - er 1 gen u er e m a Ig el 

lezu 1 re us lmmung ge en, SIC von en d A b ·t . kt t· J hr 1973 (1447 d 
Sitzen zu erheben. _ Das ist einstimmig, er r el slllspe ora ~ 1m a e er 

Bedagen) angenommen. 

Hinsichtlich des Artikels I Z. 6 § 9 Abs. I 
haben die Abgeordneten Dr. Schwimmer und 
Genossen Streichungen beantragt. Ich kann 
nur positiv abstimmen lassen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
diesem Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung 
des Ausschußberichtes ihre Zustimmung er­
teilen, sich von den Sitzen zu erheben. -
Das ist die Mehrheit, damit ist der Streichungs­
antrag gefallen. 

. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über die restlichen Teile der Z. 6 bis ein­
schließlich Artikel I Z. 9 § 16 Abs. I in der 
Fassung des Ausschußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
hiezu ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. Einstimmig ange­
nommen. 

Zu Artikel I Z. 9 § 16 Abs. 2 erster Satz 
liegt ein gemeinsamer Abänderungsantrag der 
Abgeordneten Treichl, SchwimIller, Melter und 
Genossen vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
diesem Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung 
dieses gemeinsamen Abänderungsantrages zu­
stimmen, sich von den Sitzen zu erheben. -
Einstimmig angenommen. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über die restlichen Teile des Gesetzentwurfes 
sowie Titel und Eingang in der Fassung des 
Ausschußberichtes 1442 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
hiezu ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist einstimmig 
in der zweiten Lesung ang~nommen. 

Dei: Berichterstatter beantragt die sofortige 
Vornahme der dritten Lesullg. Wird dagegen 
ein Einwand erhoben ~ - Dies ist nicht der 
Fall. 

Ich bitte jene Damen. und Herren, die 
dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Dies ist die Mehr­
heit, angenommen. Der Gesetzentwurf ist 
somit auch in dritter Lesung angenommen. 

9. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung betreffend den Bericht der Bundes­
regierung (111-162 der Beilagen) über die 

soziale Lage 1973 (1446 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zu den 
Punkten 9 und 10 der heutigen Tagesordnung, 
über die die Debatte unter einem abgeführt 
wird. Es si.nd dies: 

Bericht über die soziale Lage 1973 und 

Bericht über die Amtstätigkeit der Arbeits­
inspektorate im Jahre 1973. 

Berichterstatter zu beiden Punkten ist der 
Herr Abgeordnete Treichl. Ich ersuche ihn 
um seine beiden Berichte. 

Berichterstatter Treichl:· Herr Präsident! 
Hohes Haus! Die soziale Lage resultiert aus 
den Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Bevölkerung. Eine eingehende Information 
hierüber vermittelt der Bericht über die 
soziale Lage 1973 durch seine Ausführungen 
in der Einleitung (Teil I) und insbesondere 
in den weiteren Berichtsteilen Sozialversiche­
rung (II), Arbeitsmarktverwaltung und -politik 
(III), Kriegsopfer- und Heeresversorgung, 
Opfer- und sonstige Fürsorge (IV), Arbeits­
recht (V), Technischer und arbeitshygienischer 
Arbeitnehmerschutz, Wahrnehmung des Ar­
beitnehmerschutzes (VI) und Internationale 
Sozialpolitik (VII). Der Bericht schließt mit 
einer sozialpolitischen Vorschau (VIII) mit 
grundsätzlichen Ausführungen in bezug auf die 
weitere Entwicklung im sozialen Bereich. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
den gegenständlichen Bericht in seiner Sitzung 
am 16. Jänner 1975 in Verhandlung ge­
nommen und folgende Druckfehlerberichtigung 
zur Kenntnis genommen: 

Auf Sei~e 170 ist in der ersten Tabelle, 
Teil 1972, in Spalte 2 der Wert ,,6,224" auf· 
,,0,224" richtigzustellen. 

An der Debatte beteiligten· sich die Abge-· 
ordneten Vetter, Melter; Kammerhofer, Doktor 
Schwimmer, Dr. Halder, Pichier sowie Vize­
kanzler und Bundesminister für soziale· Ver­
waltung Ing. Häuser. 

Bei der Abstimmung wurde mit Stimmen­
mehrheit beschlossen, dem Nationalrat die 
Kenntnisnahme des vorliegenden Berichtes zu 
empfehlen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt 
somit den Antrag, der Nationalrat wolle den 
von der Bundesregierung vorgelegten Bericht 
über die soziale Lage 1973 samt Anhängen 
(III-162 der Beilagen) zur Kenntnis nehmen. 

135. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)126 von 140

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 135. Sitzung - 23. Jänner 1975 13235 

Treichl 

Ich bringe ferner den Bericht des Aus­
schusses für soziale Verwaltung betreffend 
den vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
vorgelegten Bericht über die Amtstätigkeit 
der Arbeitsinspektorate im Jahre 1973 (IU-
160 der Beilagen). 

Der vorliegende Bericht gibt einen Über­
blick über die Tätigkeit des Zentral-Arbeits­
inspektorates und der 200 Arbeitsinspektoren 
in 19 Arbeitsinspektoraten 'auf dem Gebiete 
des Arbeitnehmerschutzes. 

Im Berichtsjahr waren die näheren Be­
stimmungen zu den im Arbeitnehmerschutz­
gesetz festgelegten Maßnahmen und Vor­
kehrungen im Verordnungswege zu treffen. 

Im Feber 1973 wurde die Verordnung über 
die Geschäftsordnung der Arbeitnehmerschutz­
kommission und im April 1973 die Ver­
ordnung über Einrichtungen in den Betrieben 
für die Durchführung des Arbeitnehmerschutzes 
erlassen, wobei letztere unter anderem auch 
Bestimmungen über die sicherheitstechnischen 
und betriebsärztlichen Dienste und die Tätig­
keit der Sicherheitsausschüsse enthält. 

Weiters wurden im Juli 1973 die Verordnung 
über den Schutz des Lebens und der Gesund­
heit der Arbeitnehmer bei Arbeiten in Druck­
luft sowie bei Taucherarbeiten und die Ver­
ordnung über die Verbindlicherklärung einer 
ÖNORM für Sicherheitsgürtel und Zubehör 
erlassen. 

Im Dezember 1973 konnten auch die Arbei­
ten, an der Verordnung über die gesundheit­
liche Eignung von Arbeitnehmern für be­
stimmte' Tätigkeiten abgeschlossen werden. 

Am 8. März 1973 nahm die Arbeitnehmer­
schutzkommission ihre Tätigkeit auf. Im Be­
richtsjahr fanden zwei Sitzungen des Plenums 
und vier Sitzungen eines Fachausschusses statt. 

Bei den 19 Arbeitsinspektoraten waren am 
Ende des Berichtsjahres 142.512 Betriebe zur 
Inspektion vorgemerkt. Ferner wurden 
53.403 Betriebe" die keine Arbeitnehmer be­
schäftigen, in Evidenz geführt. Es wurden in 
111.473 Betrieben 112.895 Inspektionen durch­
geführt. Demnach konnten 78,2 Prozent der 

_ zur Inspektion vorgemerkten Betriebe inspi­
ziert werden. Bei der Inspektionstätigkeit 
wurden die Belange des Arbeitnehmerschutzes 
für 1,598.669 Arbeitnehmer wahrgenommen. 

Die Arbeitsinspektion erhielt im Jahre 1973 
von 113.099 Unfällen Kenntnis, von denen 
bedauerlicherweise 430 tödlich verliefen. Die 
Zahl der in unmittelbarem Zusammenhang 
niit dem Betrieb gestandenen Unfälle betrug 
97.175, davon 193 tödlich verlaufene. Nicht 

in unmittelbarem Zusammenhang mit nem 
Betrieb oder unabhängig vom Betrieb er~ 
eigneten sich 15.924 Unfälle, davon 237 tödliche: 

Der Arbeitsinspektion wurden 742 Fälle 
von Berufskrankheiten gemeldet, wobei sich in 
acht Fällen ein tödlicher Verlauf ergab. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
den gegenständlichen Bericht über die Amts­
tätigkeit der Arbeitsinspektorate in seiner 
Sitzung am 16. Jänner 1975 in Verhandlung 
genommen und -einstimmig beschlossen, dem 
Nationalrat die Kenntnisnahme des vorliegen­
den Berichtes zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Ausschuß für soziale Verwaltung somit den 
Antrag, der Nationalrat wolle den vom 
Bundesminister für soziale Verwaltung vor­
gelegten Bericht (III-160 der Beilagen) über 
die Amtstätigkeit der Arbeitsinspektorate im 
Jahre 1973 zur Kenntnis nehmen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vor­
liegen, bin ich ermächtigt, zu beantragen, 
General- und Spezialdebatte unter einem ab­
zuführen. 

Präsident: Wird gegen den Antrag, General­
und Spezialdebatte unter einem abzuführen, 
ein Einwand erhoben ~ - Dies ist nicht der 
Fall. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet ist der Herr Abge­
ordnete, Vetter. 

Abgeordneter Vetter (ÖVP): Herr Präsident t 
Hohes Haus! Die Berichte über die soziale 
Lage wurden in den Vorjahren immer sehr 
spät dem Parlament zugeleitet. So war es 
im Jahre 1972 der 27. April, als die Debatte 
hier im Plenum stattfand, im Jahre 1973 
der 29. Mai und im Vorjahr der 26. Juni. 
Das wurde von der Opposition immer zum 
Anlaß genommen, diese Vorgangs weise scharf 
zu kritisieren. Ich kann feststellen, daß der 
Bericht über das Jahr 1973 wesentlich früher 
debattiert. und damit ein Erfolg der Opposition 
festgestellt werden kann. 

Zum Inhalt selbst möchte ich bemerken, 
daß im Gegensatz zum Bericht des Jahres 1972. 
der fast bis auf einzelne Zeilen dem Bericht 
des Jahres 1971 glich, doch gewisse Änderungen 
vorhanden sind, aber trotzdem nicht versucht 
wurde, Wesentliches zu verändern, völlig 
Neues zu bringen, und er im Aufbau selbst 
doch allen anderen Berichten gleicht. 

Er, bringt im ersten Teil, auf den ersten 
Seiten, eine reine Aufzählung der legislativen 
Änderungen des Jahres 1973. Er bringt viele 
Statistiken und Tabellen, die anderswo zu 
finden sind, schon wesentlich früher, ohne 
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Vetter 
aber die nötigen Überlegungen, Schlüsse und 
Konsequenzen daran zu schließen; Schlüsse 
und Konsequenzen, die gezogen werden müssen 
auf Grund der aufgezeigten Entwicklung auf 
wirtschaftlichem Gebiet, gesellschaftspoliti­
schem Gebiet oder auf Grund bevölkerungs­
politischer Erscheinungen. Es, fehlt die 
Meinung des Ministers. Es fehlen die Reaktion 
und die Absichten seitens des Bundesmini­
steriums, auf diese Erscheinungen doch wenig­
stens irgendwie zu reagieren. Und manches 
fehlt überhaupt, wie zum Beispiel die alten 
Forderungen des Abgeordneten lng. Häuser 
aus dem Jahre 1968, die eben zur konkreten 
sachlichen Beurteilung der sozialen Lage der 
Gesamtbevölkerung notwendig wären, wenn 
es damals der Abgeordnete Häuser ernst 
gemeint hat mit seinen Forderungen. 

Viertens werden in der Vorschau Probleme 
nur angeschnitten, nur angedeutet und auch 
wieder keine Konsequenzen aus diesen Ent­
wicklungen, die aufgezeigt werden, gezo,gen. 

Es ist daher ein Bericht der Tätigkeit des 
Bundesministeriums' für soziale Verwaltung, 
aber kein Bericht über die soziale Lage der 
ilinzelnen Bevölkerungsschichten unseres Lan­
des. 

Es werden auf den ersten Seiten der Vorschau 
Zahlenmaterial aus der Volkszählung des 
Jahres 1971 gebracht, Prognosen über die 
Bevölkerungsentwicklung, aber vieles fehlt. 

Nur einige Beispiele. Es wird auf qie stark 
ruckläufige Bevölkerungsentwicklung hinge­
wiesen. Seit dem Jahre 1963 ist die Zahl 
der Lebendgeborenen in Österreich ständig 
rückläufig. Seit dem Jahre 1963 ist auch die 
Anzahl der Eheschließungen rückläufig. 

Kaum geändert hat sich jedoch die Zahl 
der Sterbefälle. Sie betrug im Jahre 1963 
91.579, im Jahre 1973 92.768. 

Der Geburtenüberschuß betrug im Jahre 
1963 noch rund 43.000, im Jahre 1973 nur 
mehr 5273, und spätestens 1984, oder 1985 
werden wir am Nullpunkt angelangt sein. 
Das ist eine Entwicklung, die nicht ohne 
Sorge betrachtet werden kann, und ein 
Problem, das allein mit Geld nicht gelöst 
werden kann, auch nicht mit der Heirats­
beihilfe, auch nicht mit der Geburtenbeihilfe. 
'Dann müßte man nämlich schon Entwicke 
lungen verzeichnen können. (Abg . Wo d i ca,' 
Welche Zielvorstellungen haben Sie denn?) 

Entscheidend ist auch die Struktur der 
Bevölkerung. Herr Kollege, ich hätte mir 
vorgestellt, daß ein Minister, der diese Ent­
wicklung in diesem Sozialbericht anschneidet, 
dann zu dieser Entwicklung Stellung nimmt. 
Es ist nicht meine Aufgabe, um diese Zeit 

Vorstellungen zu' entwickeln. Es wäre Aufgabe 
des Herrn Sozialministers gewesen, in einem 
Bericht, der einige hundert Seiten ausmacht, 
zu dieser Entwicklung Stellung zu nehmen, 
und das ist meine Kritik. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Ich weiß, daß das Problem nicht leicht 
anzufassen ist, daß vor allem das Wissen über 
die Bevölkerungsfragen in der Öffentlichkeit 
wesentlich verbesse'rtgehört, daß die Probleme, 
die mit einem eventuellen Nullwachstum oder 
gar mit einer Bevölkerungsabnahme zusammen­
hängen, erörtert gehörten. Eine Regierung, die 
an die Zukunft denkt, die an die Erhaltung 
und Sicherung' des bisher Erreichten denkt, 
eine Regierung, die sich bewähren will, hätte 
Maßnahmen prüfen, hätte Diskussionsbeiträge 
in diesem Sozialbericht zur, Debatte stellen 
können. Eine sozialpolitische Vorschau, die 
darauf nicht eingeht, ist unserer Meinung 
nach nicht vollständig. 

Auf kurzen zwei Seiten, Hohes Haus, wird 
über den Wohnungsbestand und über die 
Wohnbautätigkeit berichtet. Es wird, in Zahlen­
material ausgedrückt, ein klarer Beweis für 
das Versagen der sozialistischen Wohnbau­
politik angetreten. 

5000 Wohnungen jährlich mehr wurden 
seinerzeit versprochen. Tatsache ist, daß der 
Wohnungsbau in Österreich, seit es eine SPÖ­
Regierung gibt, rückläufig ist. Die Feststellung 
auf Seite 30, Herr Vizekanzler, daß die Ab­
nahme der Zahl der fertiggestellten Wohnungen 
nicht darauf zurückzuführen ist, daß die 
Anzahl der mit öffentlichen Mitteln geförderten 
Wohnungen rückläufig wäre, sondern daß 
diese Entwicklung auf den Rückgang der mit 
privaten Mitteln finanzierten Zweitwohnungen 
und Appartements zurückgehe, diese Feststel­
lung nehmen, glaube ich, nicht einmal Sie selbst 
sehr ernst, weil selbst aus dem Material, das 
hier angeführt ist, das Gegenteil bewiesen 
werden kann. Das ist eine schlechte Ent­
schuldigung, eine Verschleierung des Miß­
erfolges der sozialistischen Wohnbaupolitik. 

Wir ha ben einen Tiefstand der letzten 
sieben Jahre in der WohnbaupoIitik erreicht. 
Bei 44.193 fertiggestellten Wohnungen, bei 
13 Prozent Rückgang gegenüber dem Jahre 
1972 und bei einer Wohnbauleistung von 
5,9 je 1000 Einwohner unseres Landes bleiben 
nur noch Belgien, Portugal und die Türkei 
hinter Österreich zurück. 

Wahrlich ein trauriges Ergebnis fünf jähriger 
sozialistischer Regierungspolitik, ein Problem, 
das auf dem Rücken von Zehntausenden von 
österreichischen Familien ausgetragen wird. 
Mit großen Versprechungen kann man zwar 
einen Wahlkampf anheizen, aber für Leistungen 
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Vetter 
für die Bevölkerung braucht man eben klare 
Konzepte, eine sachliche Politik und ein ge­
sundes Wirtschaften. Aber davon war in den 
letzten fünf Jahren nichts zu sehen. 

'In der Regierungserklärung wird - es wurde 
schon sehr oft darüber debattiert - von der 
Beseitigung der Armut gesprochen. Ich kann 
aus einer Resolution der 66. Hauptversammlung 
des Österreichischen Arbeiterkammertages be­
weisen, daß nicht einmal dieser der Meinung 
ist, daß dieser Versuch halbwegs gelungen 
ist. Im letzten Absatz der am 26. No­
vember 1974 beschlossenen Resolution heißt 
es wortwörtlich, ich zitiere: "Die gemeinsam 
vom Arbeiterkammertag und dem Wiener 
Wohlfahrtsamt durchgeführte Enquete über 
Armut' in Österreich sowie die diesbezüglichen 
Untersuchungen der Salzburger Arbeiter­
kammer zeigen, daß es noch einen erheblichen 
Anteil von armen beziehungsweise armutsge­
fährdeten Personen gibt." 

Ich habe mich bei der Sozialdebatte an­
läßlich der Budgetdebatte mit dieser Erhebung 
der Arbeiterkammer bereits beschäftigt. Fest 
steht, daß ganz wesentlich bei diesem Nicht­
sinken des Armutsbereiches für viele die Ver­
braucherpreisindexsteigerung von 7,6 Prozent 
im Jahre 1973 die Ursache ist, und wo selbst 
zugegeben wird im Bericht, daß es die größte 
seit Berechnung des Index auf der Basis 1966 
sei. Österreich lag damit im Mittelfeld, so 
steht es, im Vergleich zu den europäischen 
Staaten. Die Beschleunigung der Inflation, 
seit es eine SPÖ-Regierung gibt, die Ent­
wicklung der Inflation von einer schleichenden 
zu einer galoppierenden, das ist das beängsti­
gende; ich verweise auf ihre vielfältigen 
negativen Auswirkungen auf viele Bevölke­
rungskreise. 

dann die Entwicklung der Einkommen we­
sentlich unerfreulicher gezeichnet wird, als 
es hier im Bericht der Fall ist. 

Im Bericht 1973, Herr Vizekanzler, fehlt 
auch das, wie ich bereits erwähnt habe, was 
Sie am 15. Mai 1968 in Ihrem Antrag und in 
Ihrer Rede damals bei dem Bericht verlangt 
haben. Ich greife zum Beispiel nur heraus 
die Darstellung, der Steuerentwicklung, be­
zogen auf "die einzelnen Einkommensbereiche, 
die Zahl der Wohnungs suchenden, die finanzielle 
Lage der Sozialversicherungsträger, die 
finanzielle Lage der Krankenanstalten und im 
Interesse der Erhaltung der Volksgesundheit 
einen Ausbauplan für diese Anstalten. Das 
alles wird nicht berücksichtigt. Und es gibt 
noch mehr solcher Vorschläge. Entweder 
waren sie damals nicht ernst gemeint oder' 
die Forderungen waren unsachlich, waren 
nicht notwendig. Beides ist zu kritisieren. 

Was die Gesundheit betrifft, so ist in dem 
Bericht davon überhaupt nicht oder fast 
nicht die Rede. Man kann jetzt einwenden, 
das hätte sich auf Grund des Kompetenzc 

gesetzes geändert und würde hier nicht her­
passen. Das stimmt. Aber erstens sind große 
·Teilkompetenzen, Herr Vizekanzler, für den 
Gesundheitsbereich ja vorhanden, und zweitens 
hätten Sie einen Bericht von der Frau Bundes­
minister anfordern können, so wie viele andere 
Teile dieses Sozialberichtes ja auch. Ein Bericht 
über die soziale Lage der Bevölkerung ohne 
Behandlung des Bereiches Gesundheit ist 
einfach unvollständig und kann von uns nicht 
kritiklos hingenommen werden. 

Und nun einige Bemerkungen zur Vorschau. 
Sie behandeln in der Vorschau zu diesem 
Bericht die Probleme Ausbau der Rehabili­
tation und eine Neuregelung des Hilflosen-

Eine Folge der inflationären Entwicklung zuschusses. Sie haben das schon im Jahre 1972 
ist natürlich ein starkes Ansteigen der no- als Schwerpunkt bezeichnet und im Jahre 1973 
minelIen Einkommen; der Bericht beschäftigt sicherlich etwas ausführlicher behandelt. Aber, 
sich sehr ausführlich mit dieser Tatsache. Herr Vizekanzler, Sie sagen noch immer 
Was aber fehlt ist die Feststellung, daß zwar nichts Konkretes, obwohl der Bericht zu­
die nominellen Bruttoeinkommen von Jahr mindest nach dem Vorwort mit November 1974 
zu Jahr höher werden, daß aber ein immer unterzeichnet wurde. 
größerer Teil des Zuwachses dem staatlichen 
Steuergriff zum Opfer fällt. Eine Änderung dieses sehr leidvollen 

. . Problems für -zigtausende in unserer Be-
Im Jahre 1970 betrug dIe veranlagte EI~- völkerung wird erst dann eintreten, wenn Sie 

kommensteuer noch 7,4 Prozent und dIe ... nicht mehr Sozialminister sind. Sie haben fünf 
~ohnsteuer 10,5 Prozent der gesamten ~undes- Jahre Zeit gehabt, zur Lösung dieser sozial 
eI~nahmen. I~ Jahre 1973 war dIe Ent- so bedeutenden Materie Ihren Beitrag zu 
WICklung bereIts auf 12,2 Prozent und ~uf leisten. Aber man wird das Gefühl nicht los, 
16,4 Proz~nt an ~en gesamten Bundesem- daß überhaupt keine Bereitschaft vorhanden 
nahmen hmaufgestlegen. war, obwohl Möglichkeiten' genug gegeben 

Die Lohnsteuerentwicklung 1974 ist die waren. Letzten Endes gibt es ja auch Vor­
einzige, wo beträchtliche Mehreinnahmen zu schläge der Österreichischen Volkspartei, sogar 
verzeichnen sind. Das gehört eben auch gesagt einen Antrag, der eingereicht wurde, der aber 
in einem Bericht über die soziale Lage, weil bis dato nicht behandelt worden ist. 
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Sie berichten in dieser Vorschau auch über Im Bericht des Jahres 1970 wird versprochen 

den guten Kontakt mit den Ländern und ein Gesamtkonzept für die Sozialversicherung 
in diesem Zusammenhang von' den Sozial- einschließlich eines mittelfristigen Finanzie­
hilfegesetzen, daß in Vorarlberg, Wien, Ober- rungskonzeptes. Und es heißt dort wort­
österreich und Tirol solche modernen Gesetze wörtlich - ich zitiere -: "Wenn das Problem 
erlassen worden wären. Sie vergessen dabei der Krankenhausfinanzierung nicht gelöst 
ganz, Niederösterreich zu erwähnen, Herr wird, so ist ein dauerhaftes Finanzierungskon­
Vizekanzler. Im Zeitpunkt der Erstellung zept für die soziale Krankenversicherung 
war auch Ihnen bekannt, daß in Niederöster- nicht erfolgversprechend zu realisieren." 
reich ein solches Sozialhilfegesetz peschlossen Herr Vizekanzler, man könnte sich vor­
worden ist. Es ist das erste Bundesland, das stellen, daß Sie hier jetzt Ihre Meinung 
ein umfassendes, in einem einzigen Gesetz äußern zu diesem bis dato noch ungelösten 
zusammengefaßtes Fürsorgerecht hat, ein- Problem. Aber man findet keine einzige 
schließlich des Blindenbeihilfengesetzes, ein- Zeile. 
schließlich des Behindertengesetzes. Es bringt 
und es brachte mit 1. Juli 1974 eine sehr Im selben Bericht über das Jahr 1970 heißt 
moderne soziale Regelung des Pilegegeldes für es wortwörtlich: "Besondere Aufmerksamkeit 
alle wirklich Bedürftigen des Landes. Es ist der Frage der Vermögensbildung in AI:­
ist ein sehr modernes und fortschrittliches beitnehmerhand zuzuwenden." Ergebnis bis 
Gesetz. Ich glaube, es ist ein Fehler, wenn ein i975 null, Herr Vizekanzler. Keine Aktivitäten, 
Bericht über die soziale Lage darauf einfach keine besondere Berichterstattung im Bericht 
nicht Rücksicht nimmt, ein solches modernes über die soziale Lage 1973. 
Sozialgesetz einfach ignoriert und übergeht. Und in der Vorschau 1970 sprechen Sie von 

Herr Vizekanzler! Sie bringen auch mit der Abfertigung für Arbeiter. Wie ist der 
keiner Zeile eine Erwähnung über eine etwaige derzeitige Stand der Diskussion 1 Auch hier 
Novellierung des Wohnungsbeihilfengesetzes. ist nach drei Jahren kein Ergebnis festzu­
lch weiß, es wurde schon sehr viel darüber stellen. . 
debattiert. Aber Sie haben überhaupt ver- Aus dem Bericht 1971 kann ich zitieren, daß 
gessen, das Problem zu erwähnen, um nicht Sie angekündigt haben Rationalisierungs-, 
zugeben zu müssen, wie viele Hunderte Mil- Kündigungsschutzmaßnahmen für ältere Ar­
lionen Schilling eigentlich den sozialen Zwecken beitnehmer, zu finden auf Seite 124. Und auf 
entfremdet verwendet worden sind und dem Seite 125 :"Eine besondere Regelung der 
Finanzminister zur Stopfung seiner Finanzie- Teilzeitbeschäftigung sollte alsbald erfolgen", 
rungslücken zugeschoben worden sind. Auch das heißt es dort. Wir schreiben 1975, nichts, 
ist ein Mangel, der in einem Sozialbericht, in keine Aktivitäten können wir von Ihnen 
einem Bericht über die soziale Lage hätte melden. 
aufscheinen müssen. 

Im Bericht des Jahres 1972 versprechen 
Oder was heißt, Herr Vizekanzler, auf Sie, daß Hilflosenzuschuß und Rehabilitation 

Seite 138 die Bemerkung: "Die 1974 zurück- als künftige Schwerpunkte bezeichnet werden 
gestauten amtlichen Preise dürften zumindest müssen. Auch heute, drei Jahre später, keine 
teilweise nachgezogen werden." Herr Bundes- konkreten Vorschläge, nur neuerliche An­
minister, was wollen Sie damit sagen 1 Sicher- kündigungen, die Sie erst in einigen Monaten 
lieh muß mit neuen Preis- und Tariferhöhungen vielleicht ins Parlament bringen mit Wirksam­
gerechnet werden. Aber warum sagen Sie keit 1. Jänner 1976, zu einer Zeit, wo Sie 
nicht konkret, was sich die Regierung vorstellt, nicht mehr Minister sind. 
was die Regierung auf dem Preis- und Tarif-
gebiet Neues vorhat, welche neuen Belastungen Sie schreiben 1972 neuerlich von der Ar­
auch noch zusätzlich im Jahre 1975 zu er· beitsplatzsicherung älterer Arbeitnehmer, von 
warten sind 1 Eine Vorschau mit solchen der Vermögensbildung in Arbeitnehnierhand. 
Formulierungen kann von uns nicht ak- Sie kündigen Untersuchungen an. Und nichts 
zeptiert werden. steht darüber in diesem Bericht, kein Hinweis, 

Aber Sie haben es ja inimer so gehalten. keine Ergebnisse von etwaigen Untersuchungen, 
Ich möchte ganz kurz replizieren.' von Konsequenzen, die aus diesen damaligen 

Im Bericht 1969 _ er wurde von Ihnen Versprechungen hätten gezogen werden können. 

unterschrieben - heißt es, daß Frauen mit Und ein letztes zu Ihrem Diskussions­
Familienpflichten für Teilzeitarbeitsplätze zu vorschlag im Vorwort, Herr Bundesminister. 
gewinnen wären, das wäre eine Absicht, hier Wir und meine Fraktion lehnen diesen Vor­
müßte man etwas tun. Herr Vizekanzler, schlag ab, weil der Bericht über die soziale 
wir schreiben heute 1975, Aktivitäten von Lage durch seine Zweiteilung noch umständ­
Ihrer Seite sind nicht zu verzeichnen. licher und noch unübersichtlicher werden 
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würde. Der eine Teil wäre ein reiner Tätigkeits­
bericht des Ministeriums mit Statistiken, 
Tabellen, mit Aufzählungen aller legislativen 
Maßnahmen des Berichtzeitraumes ; die kriegen 
wir woanders auch. 

Und das zweite, der umfassende Bericht 
über die soziale Lage, käme zu einem so 
späten Zeitpunkt ins Hohe Haus, könnte 
erst so spät diskutiert werden, daß jede 
Aktualität verloren wäre. 

Der Sozialbericht 1973 unterscheidet sich 
also -. um abschließend dies nochmals fest­
zustellen - nicht wesentlich von seinen 
Vorgängern. Er bringt zwar viel Zahlen­
material, aber keine Konsequenzen daraus 
für den Sozialbereich, keine Äußerung des 
Bundesministers, sich den Entwicklungs­
tendenzen anzupassen, auch nicht in der 
Vorschau konkret. Hier w~rden nur Probleme 
angedeutet, aber zu den strukturellen, wirt­
schaftlichen, gesellschaftspolitischen Än­
derungstendenzen wird nicht Stellung ge­
nommen. 

Man kann daher nicht erwarten, daß meine 
Fraktion dem Antrag des Berichterstatters 
beitritt. (Beifall bei der Ö V P.) 

Präsident: Nächster Redner ist der Herr 
Abgeordnete Pansi. 

Abgeordneter Pansi (SPÖ): Herr Präsident! 
Hohes Haus! Über Verlangen der sozialistischen 
Abgeordneten wurde uns im Jahre 1968 der 
erste Sozialbericht für das Jahr 1966 vorgelegt. 
Wenn wir den Inhalt des ersten Berichtes 
mit dem Inhalt des Berichtes für das Jahr 1973 
vergleichen, so können wir feststellen, daß es 
eine bedeutende Weiterentwicklung gegeben 
hat. Der Aufbau des Berichtes ist wesentlich 
zweckmäßiger gestaltet und der Inhalt ist 
ungleich umfangreicher, als das im ersten 
Bericht der Fall gewesen ist. 

Es ist das kein Vorwurf, sondern nur eine 
Feststellung: Es ist interessant, daß trotz 
des wesentlich besser gestalteten Berichtes 
über die soziale Lage für das Jahr 1973 die 
ÖVP glaubt, sie kann ihn nicht zur Kenntnis 
nehmen. Man kann rückwirkend nicht konse­
quent sein, aber Herr Kollege Vetter, dann 
hätten Sie Ihre Berichte ja alle in den Papier­
korb werfen und sagen müssen, das ist überhaupt 
nichts, wenn Sie heute einen wesentlich 
besseren Bericht nicht zur Kenntnis nehmen 
wollen. 

Denn, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, der vorliegende Sozialbericht gibt 
uns doch einen sehr klaren Überblick über 
die soziale Lage in Österreich. Er gibt uns auch 
die Möglichkeit, daß wir an Hand der Sozial­
berichte die soziale Lage ununterbrochen 

genauest verfolgen können. Dazu braucht 
man entsprechende Unterlagen. Durch die 
Vorschau wissen wir, welche wesimtlichen 
Maßnahmen in nächster Zukuntt zutreffen 
sind. Und durch die Stellungnahmen der 
Interessenvertretungen und ihre Beiträge wis­
sen wir dann, wie die einzelnen Problenie 
von den Interessenvertretungen gesehen und 
beurteilt werden. 

Und schließlich darf ich im Gegensatz zum 
Kollegen Vetter sagen, daß dCli Sozialbericht 
für weite Kreise ein ausgesprochen gutes 
Nachschlagewerk und von unschätzbarem In­
teresse ist, weil man in einem einzigen Papier 
möglichst viele Statistiken findet, die für die 
arbeitende Bevölkerung Österreichs von außer­
ordentlich großer Bedeutung sind. 

Der Kollege Vetter hat für sich in Anspruch 
genommen, daß die Opposition es herbeige­
führt hätte, daß wir den Sozialbericht heuer 
früher behandeln. Na, Herr Kollege Vetter, 
ich würde Ihnen empfehlen, sich bei den Ver­
antwortlichen der Fraktionen im Sozialaus­
schuß zu erkundigen. Ich war es, der darauf 
gedrängt hat, daß er jetzt schon auf die Tages­
ordnung genommen worden ist, und ich bin 
von anderen gebeten worden, da von Abstand 
zu nehmen. Und ich habe gesagt: Versuchen 
wir, daß wir mit der Tagesordnung fertig 
werden, und wenn wir nicht fertig werden, 
können wir ihn immer noch zurückstellen. 
So sind die Tatsachen, Herr Kollege Vetter, 
und ich bin geradezu entsetzt, daß Sie versuchen, 
alles ins Gegenteil zu verkehren. (Beifall bei 
der SPÖ.j 

Und nun aber zu mmgen Schwerpunkten 
des Berichtes. Sie sind ja den Schwerpunkten 
ausgewichen und haben sich auf Nebengeleisen 
bewegt. 

So können wir zum Beispiel unter dem 
Kapitel "Soziale Sicherheit" feststellen, daß 
diese wesentlich umfassender geworden 
ist. Der Kreis der Versicherten wurde be­
deutend ausgeweitet, und auf den verschieden­
sten Gebieten ist eine erhebliche Leistungs­
verbesserung festzustellen. 

Am besten kommt das bei den Ausgaben 
der einzelnen Sozialversicherungsinstitute zum 
Ausdruck. So wurden in der Krankenver­
sicherung im Jahre 1966 7,7 Milliarden aus­
gegeben, im Jahr 1973 waren es 16,4 Milliarden, 
inder Unfallversicherung 1966 1451 Millionen, 
1973 ·2804 Millionen, in der Pensionsver­
sicherung 196620.206Millionen, 1973 44.176Mil­
lionen. Und gerade.in diesen Ziffern kommt 
noch die gewaltige Entwicklung auf sozial­
politischem Gebiet am besten zum Ausdruck~ 
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Aber auch andere Zahlen sind sehr interessant 

und für die ÖVP vielleicht etwas unangenehm, 
und zwar die Beschäftigtenentwicklung. 

Im Jahre 1950 waren 1,941.257 Unselb­
ständige beschäftigt, 1960 2,281.915, also 
ein Mehr von 340.000. 1965 waren es 2,381.000, 
also ein Mehr von 1960 auf 1965 von 100.000. 
1970 -' und das ist jetzt das' Interessante, 
Herr Kollege Mussil, da kommt die ÖVP­
Politik so richtig zum Ausdruck - gab es 
2,389.000 Beschäftigte. Also in vier Jahren 
ÖVP-Regierung war eine Zunahme von ledig­
lich 7.500 Beschäftigten. 

Und nun, wie ist die weitere Entwicklung ~ 
1973 haben wir einen Beschäftigtenstand von 
2,608.000 gehabt. Also während der drei 
Jahre sozialistischer Regierung war eine Zu­
nahme von 219.000 und im Jahre 1974 eine 
weitere Zunahme von 35.000, und das trotz 
der stärksten Krisenerscheinungen um uns 
herum. 

Und hier wird so recht deutlich, wer nun 
wirklich der Vollbeschäftigung ein Augenmerk 
schenkt und wer das nicht tut, ja wer versucht, 
die Beschäftigung zu bremsen. Und das ist, 
glaube ich, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, gerade für die arbeitende Bevölkerung 
von außerordentlicher Wichtigkeit. 

Und nun ist auch interessant, wer jetzt 
der Leidtragende bei einer Stagnation der 
Beschäftigtenpolitik ist. Der Anteil der Frauen 
am Gesamtbeschäftigtenstand war 1950 
32,7 Prozent, 1960 35,8 Prozent, 1965 37 Pro­
zent. Dann kommt die ÖVP-Regierung von 
1965 beziehungsweise 1966 bis 1970, und das 
ist die einzige Periode, wo der Anteil der 
Frauenbeschäftigung abgesunken ist, nämlich 
auf 36,9 Prozent, während' er dann 1973 
auf 37,9 Prozent und 1974 auf 38,3 Prozent 
angestiegen ist. 

. Und Sie wollen nun der Bevölkerung ein­
reden, die Sozialisten sind dagegen, daß die 
Frauen beschäftigt werden. Nun, die Ziffern 
beweisen ganz deutlich, daß während Ihrer 
Regierung die Frauen diejenigen waren, die 
die Leidtragenden gewesen sind. (Abg. 
Kammerhofer: Lesen Sie auch die Tabelle 
über die Entwicklung der Selbständigen vor: 
Vergangenes Jahr 28.000 weniger !) Warum 
haben wir dann ausgerechnet während der 
ÖVP-Regierung eine solche Entwicklung ~ Vor­
her die Zunahme, hinterher die Zunahme, und 
während der ÖVP-Regierung die Stagnation! 
Na weil Sie keinen besonderen Wert auf die 
Vollbeschäftigung legen! Ihr Kollege Mitterer 
hat das ja vor nicht allzu langer Zeit wieder 
sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. (Abg. 
Dr. Prader: Hört doch mit dem Märchen einmal 
auf!) Herr Kollege Prader, schauen Sie in 

die anderen Länder, wie es dort aussieht. 
Auch dort ist es so, daß man glaubt, die 
Krisen mit Arbeitslosigkeit bekämpfen zu 
können, und was ist in Wirklichkeit? Ihnen 
allen geht es viel schlechter als uns. Sie haben 
die höheren Preissteigerungen, haben Millionen 
Arbeitslose, und das g~nze wird auf dem 
Rücken der arbeitenden Bevölkerung aus­
getragen. (BeifaU bei der SPÖ.j 

Ich bin überzeugt, daß diese Entwicklung 
von der österreichischen Bevölkerung sehr 
genau verfolgt wird und daß sie bei den nächsten 
Wahlen zu urteilen weiß, wer für die V 011-
beschäftigung eintritt, und wer der Vollbe­
schäftigung weniger Augenmerk schenkt. 

Eine ähnliche Entwicklung haben wir auch auf 
dem Gebiet der Arbeitsmarktverwaltung. Es 
ist auf diesem Gebiet während Ihrer Regierungs­
zeit verhältnismäßig wenig geschehen, während­
dem seit 1970 auf diesem Gebiet wesentliche 
Maßnahmen eben wieder im Interesse der 
arbeitenden Bevölkerung und im Interesse 
der österreichischen Wirtschaft getroffen wor­
den sind. 

Ein wesentliches Kapitel, Herr Kollege 
Vetter, haben Sie natürlich völlig übersprungen 
(Abg. Vetter: Sie sprechen ja auch nicht 
von der Wohnbautätigkeit!), und zwar ist das 
das Kapitel Arbeitsrecht, ein sehr wesent­
liches Kapitel für die arbeitenden Menschen. 
Wenn Sie dort einen Vergleich anstellen 
zwischen den Sozialberichten während der 
ÖVP-Regierung und dem letzten Sozialbericht 
oder den letzten Sozialberichten, dann kommt 
so deutlich zum Ausdruck, wie kümmerlich . 
die Sozialberichte während Ihrer Regierungs­
zeit gewesen sind. 

Ich darf nur auf das Wesentlichste hin­
weisen: Die Arbeiten an der Kodifikation 
des Arbeitsrechtes wurden vorangetrieben . 
Der erste Teilentwurf wurde im Jahr 1973 
fertiggestellt. Auf den Inhalt brauche ich 
nicht näher einzugehen. Es ist das Gesetz 
über die Beschäftigung von Kindern und 
Jugendlichen umfangreich novelliert worden. 
Es sind die entscheidenden Verhandlungen 
über das Entgeltfortzahlungsgesetz geführt 
worden, und sie konnten dann auch abge­
schlossen werden. Dem Hause ist ja dann ein 
entsprechender Gesetzentwurf zur Beschluß­
fassung vorgelegen. Aber auch eine Reihe von 
anderen Gesetzen sind wesentlich verbessert 
worden. Ich denke an das Mutterschutzgesetz 
und an das Landarbeitergesetz. Die Vorarbeiten 
für diese Gesetze fallen alle in das Jahr 1973. 

Und nun einige Worte zu der Vorschau, die 
von Ihnen so heftig kritisiert worden ist. 
Ich muß feststellen, daß wesentliche Anregun-
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gen für zukünftige Vorhaben in dieser Vorschau - Es wird auch darauf hingewiesen, daß nach 
aufgezeigt worden sind. Ich denke an die Beendigung des Beobachtungszeitraumes, der 
Rehabilitation, die auch von Ihnen erwähnt beim Entgeltfortzahlungsgesetz so quasi durch 
worden ist. Es wird ausdrücklich festgestellt, Starthilfen festgelegt worden ist, zu über­
daß der Rehabilitation ein besonderes Augen- legen sein wird, wann der nächste Schritt 
merk zuzumessen sein wird. Es werden auch der Anpassung der Entgeltfortzahlungen an 
konkrete Vorschläge gemacht. Konzentration das Angestelltenrecht vorzunehmen sein wird. 
bei eip.em Versicherungsträger, nämlich bei Auch dazu haben Sie kein Wort -verloren. 
der Pensionsversicherung. Rechtzeitige Ein- Auch auf die Verbesserung anderer arbeits­
leitung des Verfahrens. Und selbstverständlich rechtlicher Gesetze wird hingeWiesen, so zum 
müssen auch die finanziellen Voraussetzungen Beispiel auf das Angestelltengesetz, auf das 
geschaffen werden. Bäckereiarbeitergesetz, auf das Heimarbeiter­

Und hier, lieber Kollege Vetter, haben Sie 
sichja wieder in einem sehr starken Widerspruch 
befunden. Auf der einen Seite haben Sie wohl 
erklärt, das und das muß gesagt werden, 
aber auf der anderen Seite haben Sie schon 
wieder kritisiert, daß irgendwelche Tarif­
erhöhungen ins Haus stehen würden, und 
Sie meinten, man müßte der Bevölkerung 
sagen, was hier geschieht. Ja können Sie uns 
einen GoldeseI schicken, der uns die notwendi­
gen Mittel zur Verfügung stellt, damit alle 
diese Vorhaben finanziert werden' können, 
ohne daß sie dem Staat oder dem Steuerzahler 
oder der österreichischen Bevölkerung etwas 
kosten? Das ist doch die 'billigste Methode, 
die Sie ununterbrochen hier an diesem Pult 
anwenden! (Bei/all bei der SPÖ.j 

Es wird aber in der Vorschau auch darauf 
hingewiesen, daß die Arbeitsmarktverwalt'ung 
weiter auszubauen ist, eine Verbesserung des 
Arbeitsmarktservices zu erfolgen hat, weiters 
eine noch umfassendere Ein- und Umschulungs­
arbeit, die Förderung der Mobilität, um 
einen prOduktiveren Einsatz der Arbeits­
kräfte zu erreichen. Es wird darauf hinge­
wiesen, daß die Arbeit an der Kodifikation 
des Arbeitsrechtes intensiv und zielführend 
vorangetrieben werden muß. Es wird darauf 
hingewiesen; daß vor allem der Regelung 
über eine Freizeit zur Pflege erkrankter Kinder 
in nächster Zeit ein besonderes Augenmerk 
geschenkt werden muß, daß die Frage des 
Bildungsurlaubs zu lösen ist und daß der 
Mindesturlaub auf vier Wochen angehoben 
werden soll. 

Ich habe den Eindruck, Sie sind diesen 
Fragen absichtlich ausgewichen, um nicht 
mit dem Wirtschaftsbund in Ihren eigenen 
Reihen in Konflikt zu geraten (Abg. Gra /.' 
Es war mehr eine Frage der Zeit, Herr Abge­
ordneter Pansi!), denn sonst hätten Sie gerade 
auf diese Punkte hinweisen müssen, die Sie 
vor den Arbeiterkammerwahlen so hinaus­
posaunt haben. Aber bis heute haben Sie 
nichts unternommen, damit auf diesem Ge­
biete etwas geschehen kann. 

gesetz, auf das Fremdarbeitergesetz, welches 
ja erfreulicherweise in der Zwischenzeit bereits 
im Parlament eingelangt ist. 

Ich möchte abs<;lhließend sagen: Der Sozial­
bericht ist in zweifacher Hinsicht für uns 
Abgeordnete, aber auch weit darüber hinaus 
von entscheidender Bedeutung. Er gibt uns 
einen klaren Überblick über die soziale Lage 
der österreichischen Bevölkerung, und wenn 
wir einen klaren Überblick über die soziale 
Lage haben, dann können wir auch die Schlüsse 
daraus für unsere künftige Arbeit ziehen. 
Wir wollen auf dieses ausgezeichnete Instrument 
nicht mehr verzichten. Es ist eine Notwendig­
keit, daß dieser Sozialbericht auch weiterhin 
vorgelegt wird. Ich möchte allen jenen, die 
an diesem umfassenden Bericht mitgearbeitet 
haben, den herzlichen Dank aussprechen, 
und wir geben ihm gerne unsere Zustimmung. 
(Beifall bei der SPÖ.j 

Präsident: Nächster Redner ist der Herr 
Abgeordnete Melter. 

Abgeordneter Melter (FPÖ) : Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Sie aHe 
wissen, daß das noch Zeiten waren, als der 
Abgeordnete Ing; Häuser dem Hohen Hause 
angehörte. Das, war noch vor kurzer Zeit der 
Fall, aber wesentlich war es, als er als Oppo­
sitionsabgeordneter dem Hohen Hause ange­
hörte. Da gab es eine ganz andere Diskussion 
und Auffassung zum Bericht über die soziale 
Lage. 

Nun, ich habe mich beim letzten Sozial­
bericht bemüht, dem Herrn Vizekanzler und 
und Sozialminister darzulegen, wo etwa ganz 
krasse Widersprüche zwischen seinen V or­
stellungen, die er als Abgeordneter vorge­
tragen hat, bestanden gegenüber jenen, die 
er seit fünf Jahren als Sozialminister offen­
sichtlich vertritt. Es sind dabei ganz krasse 
Widersprüche feststellbar. Ich will es mir im 
Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit ersparen, 
alle diese Widersprüche nenerlich aufzuzählen. 
Aber das Wesentliche dabei ist doch, daß das 
Vorwort des Herrn Vizekanzlers zu dem neue­
sten Sozialbericht nun darauf zurückkommt, 
daß auch der jetzige Bericht nicht den An-
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forderungen entspricht, die man billigerweise verdient. Gerade im Zusammenhang damit 
an ihn stellen kann. Nur hat er bisher keine wäre es Aufgabe des Berichtes über die soziale 
Lösung gefunden oder, wenn eine vorliegt, es Lage gewesen, aufzuzeigen, wie sich die 
nicht gewagt, nach dieser Lösung dein Hohen Maßnahmen der Regierung auf dieses Er­
Hause einen Bericht zu erstatten. Das sind fordernis ausgewirkt haben, wie die Verteue­
also die Widersprüche in der Person und in rung, die Geldentwertung, die Restriktions­
der Funktion des Sozialministers der sozialisti- maßnahmen der Regierung und die Kapital~ 
schen Alleinregierung. verteuerung Auswirkungen auf diese Ziel-

Im Hinblick darauf, daß der Abgeordnete setzung haben. Aber auch das hat man ver­
Vetter schon einiges geäußert hat, was an schwiegen, weil man zugeben hätte müssen, daß 

hier eine schlechte sozialistische Politik zum Kritik anzubringen ist, möchte ich mich 
Nachteil der Arbeitnehmer betrieben worden beschränken auf einige mir immer noch wesent-

lich erscheinende Punkte. Hier ist neuerlich ist . 
. zu betonen, daß im Bereich des W ohnungs- Ein weiteres Thema ist . die Sicherung der 
beihilfenrechtes der Herr Vizekanzlerund Krankenbehandlung durch die Krankenver­
Sozialminister versagt hat. Er hat nicht einmal sicherung. Auch hierüber kein Wort. Man 
seine eigenen Versprechungen vor diesem wird natürlich sagen, das ist Aufgabe der 
Hohen Hause eingelöst, denn sonst müßte Frau Gesundheitsminister. Ich habe im letzten 
das Problem mit 1. 1. 1975 bereits bereinigt Jahr schon gesagt, es ist die Aufgabe des 
sein; und das hätte einen Niederschlag in der Sozialministers, der d~s Krankenversicherungs­
Vorschau zum Sozialbericht 1973 finden kön- wesen für sein Ressort reklamiert hat, darauf 
nen. Leider fehlt er. hinzuweisen, wo dieses Krankenversicherungs-

wesen nicht geeignet ist, nicht ausreichend ist, 
Wohnbau und Wohnversorgung sind ein um einen entsprechenden Krankenschutz, um 

wesentliches Problem der Lebensbedingungen eine entsprechende Krankenbehandlung zu ge­
der Bevölkerung. Das wurde auch im Bericht währleisten. Auch hier noch größte Versäum­
ausgeführt. Aber kein Hinweis ist darüber nisse der Regierung! 
enthalten, wo. das Versagen dieser Bundes-
regierung liegt. Es gibt lediglich die Vergleichs- Zum Familienlastenausgleich werden nur die 
zahlen 1971, 1972 und 1973, aus denen aller- Zahlen der geförderten Kinder genannt, so­
dings ganz klar herauszulesen ist, daß die wohl die aus dem Familienlastenausgleichs­
Bundesregierung nicht einmal die Ausgangs- fonds als au'ch die aus Bundesmitteln oder 
lage von 50.000 Wohnungen jährlich sicher- aus Mitteln VOn öffentlichen Dienststellen, 
stellen konnte. Sie liegt im Jahre 1973 bei aber es wird kein Wort dazu gesagt, inwieweit 
44.193 Wohnungen, das ist um mehr als diese Bargeldleistungen geeignet sind, die 
15.000 Wohnungen unter ihrem eigenen Pro- Lage der Familien mit Kindern im Vergleich 
gramm. Das ist also ein neuerliches Versagen zu Familien ohne Kinder zu verbessern. 
der Wohnbaupolitik der Buridesregierung und Es wird also verschwiegen, daß auch' nach 
der Sozialisten; fünf Jahren sozialistischer Alleinregierung die 

Lage der Familien mit Kindern immer noch 
Die Wahlversprechen, ,die gegeben wurden, nicht ein angemessenes Niveau erreicht hat, 

sind gebrochen worden. Man hat der Be- es wird auch verschwiegen, wie hoch die 
völkerung Hoffnungen gemacht, die nicht in angemessenen Kinderkosten sind im Vergleich 
Erfüllung gegangen sind., Die Unglaubwürdig- zu den Beihilfen, die gewährt werden. 
keit von sozialistischen Versprechungen ist 
damit eindeutig unter Beweis gestellt., Die Aber es kann jeder Einsichtige feststellen, 
Berichterstattung hat außerdem unterlassen, daß jedenfalls die Leistungen aus dem Fa­
neben den Zahlen der erstellten Wohnungen milienlastenausgleich noch bei weitem nicht 
darzustellen, wieviel Wohnungen in Österreich jene 50 Prozent-Grenze erreicht haben, die 
fehlen, wo also ein echter Bedarf der Bevöl- vor Jahren einhellig von allen Fraktionen 
kerung besteht, sowohl in quantitativer als und Vertretern im Familienpolitischen Beirat 
auch in qualitativer Art. Das wären sehr im Bundeskanzleramt als Mindestleistung be­
interessante Zahlen, die natürlich über die zeichnet wurde. 
Leistung der Sozialisten kein gutes Bild 
abgeben würden. Es ist ganz klar, man hat es Schließlich ist auch darauf hinzuweisen, 
deshalb sehr gerne verschwiegen; ein Mangel, daß nur eine Vorschau mit sehr vielen Mängeln 
der besteht und der zweifellos auch Anlaß ist, gegeben wurde - der. Abgeordnete Vetter hat 
diesen Bericht nicht zur Kenntnis zu nehmen. darauf hingewiesen -, daß aber keinerlei 

Sozialplan vorgelegt worden ist. Nach den 
Es wurde schon erwähnt, daß die Vermögens- Maßstäben, die der Abgeordnete lng. Häuser 

bildung in Arbeitnehmerhand eines der wich- im Hohen Hause an die Erstellung eines Sozial­
tigsten Probleme ist und größte Beachtung berichtes und -planes anlegte, ist dieser Bericht 
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Melter 
weiterhin unzulänglich, unvollständig und da­
her abzulehnen. Wir Freiheitlichen werden 
diesen Bericht nicht zur Kenntnis nehmen. 

Zu den Arbeitsinspektoraten möchte ich 
eine absolut positive Meinungsäußerung ab­
geben, weil dort trotz der bekannten sehr 
ungünstig-en Verhältnisse ganz beachtliche, 
anerkennenswerte Leistungen erbracht worden 
sind, die einerseits dem Arbeitnehmerschutz 
gedient haben, die aber auch die betriebliche 
Fortentwicklung durch gute Ratschläge und 
Hinweise verbessert und erleichtert haben. 

Leider muß man noch immer feststellen, 
daß die Gewinnung von Mitarbeitern auf 
zuwenig Interesse stößt, obwohl es sich bei 
der Inspektionstätigkeit zweifellos um eine 
sehr wertvolle und vielseitige Arbeit handelt. 
Wollen wir hoffen, daß diese Probleme jetzt, 
in Zeiten eines doch geringen Arbeitsplatz­
angebotes, doch etwas leichter zu bewältigen 
sind, damit auch in Zukunft eine ausreichende 
Arbeit der Inspektionen erwartet werden 
kann. (Beifall bei der F PÖ.) 

Präsident: Zum Wort ist niemand mehr ge­
meldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter. das 
Schlußwort? - Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung, 
die ich über beide Berichte getrennt vornehme. 

Wir gelangen vorerst zur Abstimmung über 
den Ausschußantrag, den Bericht der Bundes­
regierung über die soziale Lage 1973, III-162 
der Beilagen, zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist mit Mehrheit ange­
nommen. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Ausschußantrag, den vom Bundes­
minister für soziale Verwaltung vorgelegten 
Bericht über die Amtstätigkeit der Arbeits­
inspektorate im Jahre 1973, III-160 der Bei­
lagen, zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist einstimmig ange­
nommen. 

11. Punkt: Bericht des Ausschusses für so­
ziale Verwaltung über den Bericht der Bundes­
regierung (111-140 der Beilagen) betreffend das 
auf der 46. Tagung der Internationalen Arbeits-. 
konferenz, 1962, angenommene Übereinkom­
men (Nr. 118) über die Gleichbehandlung von 
Inländern und Ausländern in der Sozialen 

Sicherheit (1448' der Beilagen) 

12. Punkt: Bericht des Ausschusses für so­
ziale Verwaltung über den Bericht der Bundes­
regierung (111-148 der Beilagen) betreffend das 
auf der 58. Tagung der Internationalen Arbeits­
konferenz, 1973, angenommene Übereinkom­
men (Nr. 137) über die sozialen Auswirkungen 
neuer Umschlagmethoden in Häfen und Emp­
fehlung (Nr. 145) betreffend denselben Gegen-

stand (1449 der Beilagen) 

13. Punkt: Bericht des Ausschusses für so­
ziale Verwaltung über den Bericht der Bundes­
regierung (111-149 der Beilagen) betreffend das 
auf der 58. Tagung der Internationalen Arbeits­
konferenz, 1973, angenommene Übereinkom­
men (Nr. 138) über das Mindestalter für die 
Zulassung zur Beschäftigung und Empfehlung 
(Nr. 146) betreffend denselben Gegenstand 

(1450 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zu· den 
Punkten 11, 12 und 13 der heutigen Tages­
ordnung, über die die Debatte unter einem 
abgeführt wird. 

Es sind dies die Berichte des Ausschusses 
für soziale Verwaltung über 

den Bericht der Bundesregierung (III-140 
der Beilagen) betreffend das auf der 46: Tagung 
der Internationalen Arbeitskonferenz, 1962, 
angenommene Übereinkommen (Nr. 118) über 
die Gleichbehandlung von Inländern und Aus­
ländern in der Sozialen Sicherheit (1448 der 
Beilagen), 

den Bericht. der Bundesregierung (III-l48 
der Beilagen) betreffend das auf der 58. Tagung 
der Internationalen Arbeitskonferenz, 1973, 
angenommene Übereinkommen (Nr. 137) über 
die sozialen Auswirkungen neuer Umschlag­
methoden in Häfen und Empfehlung (Nr. 145) 
betreffend denselben Gegenstand (1449 der 
Beilagen) und 

den Bericht der Bundesregierung (III-149 
der Beilagen) betreffend das auf der 58. Tagung 
der Internationalen Arbeitskonferenz, 1973, 
angenommene Übereinkommen (Nr. 138) über 
das Mindestalter für die Zulassung zur Be­
schäftigung und Empfehlung (Nr. 146) be­
treffend denselben Gegenstand (1450 der Bei­
lagen). 

Berichterstatter zu allen drei Punkten ist 
Herr Abgeordneter Linsbauer. 

Ich ersuche um seine Berichte. 

Berichterstatter Linsbauer: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Ich bringe den Bericht zu 1448 
der Beilagen zu den Stenographischen Proto­
kollen des Nationalrates. 
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Linsbauer 
Das Übereinkommen (Nr. 118) über die 

Gleichbehandlung von Inländern und Aus­
ländern in der Sozialen Sicherheit sieht vor, 
daß ein Übereinkommen getroffen werden kann 
betreffend ärztliche Betreuung, Krankengeld, 
Leistungen bei Mutterschaft, Invalidität, Alter, 
an Hinterbliebene, bei Arbeitsunfällen und 
und Berufskrankheiten, Arbeitslosigkeit sowie 
Familienleistungen. 

Eine Übergabe der Verpflichtung aus dem 
Übereinkommen hinsichtlich der Arbeitslosen­
versicherung steht im Widerspruch zur An­
spruchsberechtigung auf Notstandsbeihilfen 
ausschließlich für österreichische Staatsbürger. 

Im Bericht wird ausgeführt, daß für Öster­
reich eine Übernahme der Verpflichtungen aus 
dem Übereinkommen daher. nur in bezug auf 
drei Zweige der Sozialen Sicherheit, nämlich 
ärztliche Betreuung, Krankengeld und Leistun­
gen bei Arbeitsunfällen und Berufskrank­
heiten, in Frage kommt. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
den gegenständlichen Bericht in seiner Sitzung 
am 16. Jänner 1975 in Anwesenheit von Vize­
kanzler und Bundesminister fÜr soziale Ver­
waltung Ing. Häuser in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
die Kenntnisnahme des vorliegenden Berichtes 
zu empfehlen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt 
somit den Antrag, der Nationalrat wolle 
den von der Bundesregierung vorgelegten 
Bericht betreffend das auf der 46. Tagung der 
Internationalen Arbeitskonferenz, 1962, an­
genommene Übereinkommen (Nr. 118) über 
die Gleichbehandlung von Inländern und 
Ausländern in der Sozialen Sicherheit (HI-140 
der Beilagen) zur Kenntnis nehmen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, bin ich 
ermächtigt zu beantragen, General- und 
Spezialdebatte unter einem abzuführen. 

Ich bringe nun d~n Bericht zu 1449 der 
Beilagen. Das genannte Übereinkommen gilt 
für alle Personen, die regelmäßig zur Arbeit 
als Hafenarbeiter zur Verfügung stehen und 
ihr Jahreseinkommen hauptsächlich durch 
diese Arbeit erwerben; die Begriffe "Hafen­
arbeiter" und "Hafenarbeit" im Sinne des 
Übereinkommens werden besonders abge­
grenzt. 

Zur Frage der Ratifizierbarkeit wird im 
Bericht der Bundesregierung angeführt, daß 
auf Grund der bisherigen Vergleiche der Forde­
rungen des Übereinkommens mit der herrschen­
den Rechtslage in Österreich derzeit keine 

Aussicht besteht, daß das vorliegende Über­
einkommen durch Österreich ratifiziert wird. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat den 
gegenständlichen Bericht in seiner Sitzung am 
16. Jänner 1975 in Anwesenheit von Vizekanz­
ler und Bundesminister für soziale Verwaltung 
Ing. Häuser in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause die 
Kenntnisnahme des vorliegenden Berichtes zu 
empfehlen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt 
somit den Antrag, der Nationalrat wolle 
den von der Bundesregierung vorgelegten Be­
richt betreffend das auf der 58. Tagung der 
Internationalen Arbeitskonferenz 1973 ange­
nommene Übereinkommen (Nr. 137) über die 
sozialen Auswirkungen neuer Umschlagmetho­
den in Häfen und Empfehlung (Nr. 145) be­
treffend denselben Gegenstand (IH-l48 der 
Beilagen) zur Kenntnis nehmen. 

Hier beantrage ich ebenfalls, falls W ort­
meldungen vorliegen, General- und Spezial­
debatte unter einem abzuführen: 

Der Bericht zu 1450 der Beilagen besagt: 
Zweck des Übereinkommens ist es, die zahl­
reichen bestehenden, jedoch nur für begrenzte 
Wirtschafts bereiche geltenden Übereinkommen, 
die von der Internationalen Arbeitskonferenz 
seit 1919 über denselben Gegenstand angenom­
men wurden, durch eine umfassende allgemeine 
Urkunde schrittweise zu ersetzen und gleich­
zeitig das Mindestalter für die Zulassung zur Be­
schäftigung oder Arbeit fortschreitend bis auf 
einen Stand anzuhe ben, bei dem die volle geistige 
und körperliche Entwicklung der Jugendlichen 
gesichert ist. Das Mindestalter im Sinne des 
Übereinkommens darf grundsätzlich nicht unter 
dem Alter liegen, in dem die Schulpflicht endet, 
und keinesfalls unter 15 Jahren; das Mindest­
alter für die Zulassung zu sogenannten ge­
fährlichen Beschäftigungen oder Arbeiten darf 
nicht weniger als 18 Jahre betragen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat den 
gegenständlichen Bericht in seiner Sitzung am 
16. Jänner 1975 in Anwesenheit von Vizekanz­
ler und Bundesminister für soziale Verwaltung 
Ing. Häuserin Verhandlung genommen und ein­
stimmig beschlossen, dem Hohen Hause die 
Kenntnisnahme des vorliegenden Berichtes· zu 
empfehlen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt 
somit den Antrag, der Nationalrat wolle den 
von der Bundesregierung vorgelegten Bericht 
betreffend das auf der 58. Tagung der Inter­
nationalen Arbeitskonferenz 1973 angenommene 
Übereinkommen (Nr. 138) über das Mindest­
alter für die Zulassung zur Be~chäftigung und 
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Linsbauer 
Empfehlung (Nr. 146) betreffend denselben 
Gegenstand (III-149 der Beilagen) zur Kennt­
nis nehmen. 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zu den 
Punkten 14 und 15 der heutigen Tages­
ordnung, über die die Debatte ebenfalls unter 
einem abgeführt wird. 

Hier bin ich ermächtigt, zu beantragen, 
falls Wortmeldungen vorliegen, General- und Es sind dies die Berichte des Verkehrs-
Spezialdebatte unter einem vorzunehmen. ausschusses über 

Präsident: Wortmeldungen liegen keine vor. das übereinkommen zur Erleichterung des 
Internationalen Seeverkehrs und 

Wir gelangen zur Abstimmung, die ich 
über jeden der drei Berichte getrennt vor­
nehme. 

Wir gelangen zuerst zur Abstimmung über 
den Antrag des Ausschusses, den Bericht der 
Bundesregierung betreffend das auf der 
46. Tagung der Internationalen Arbeitskonfe­
renz, 1962, angenommene übereinkommen 
Nr. 118, 1II-140 der Beilagen, zur Kenntnis 
zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist einstimmig ange­
nommen. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Ausschußantrag, den Bericht der 
Bundesregierung betreffend das auf der 
58. Tagung der Internationalen Arbeitskon­
ferenz, 1973, angenommene übereinkommen, 
Nr. 137, und die Empfehlung Nr. 145, 1II-148 
der Beilagen, zur Kenntnis zu nehmen. 

das übereinkommen über die Zwischen­
staatliche Beratende Seeschiffahrtsorganisa-
tion. 

Berichterstatter zu Punkt 14 ist Herr 
Abgeordneter Libal. Ich ersuche um seinen 
Bericht. 

Berichterstatter Libal: Hohes Haus! Die 
Regierungsvorlage 1272 der Beilagen behandelt 
das übereinkommen zur Erleichterung des 
Internationalen Seeverkehrs. Ich darf auf 
den schriftlich vorliegenden Bericht des Ver­
kehrsausschusses verweise.q und stelle den An­
trag, der Nationalrat wolle beschließen: 

1. Der Abschluß des übereinkommens zur 
Erleichterung des Internationalen Seeverkehrs 
samt Anlage (1272 der Beilagen), dessen 
Artikel VII Abs. 2lit. d, Abs. 3 und Artikel IX 
verfassungsändernd sind, wird verfassungs­
mäßig genehmigt. 

2. Dieser Staatsvertrag ist im Sinne des Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen Artikels 50 Abs. 2 B-VG durch Erlassung 

von Gesetzen zu erfüllen. zu erheben. - Ebenfalls einstimmig an-
genommen. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Antragdes Ausschusses, den Bericht 
der Bundesregierung betreffend das auf der 
58. Tagung der Internationalen Arbeitskon­
ferenz, 1973, angenommene übereinkommen 
Nr. 138 und die Empfehlung Nr.146, III-149 der 
Beilagen, zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die 
hiezu ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Danke. Einstimmig 
angenommen. 

14. Punkt: Bericht des Verkel;llsausschusses 
über die Regierungsvorlage (1272 der Bei­
lagen): Übereinkommen zur Erleichterung des 
Internationalen Seeverkehrs (1435 der Bei-

lagen) 

15. Punkt: Bericht des Verkehrsausschusses 
über die Regierungsvorlage (1273 der Bei­
lagen): übereinkommen über die Zwischen­
staatliche Beratende Seeschiffahrtsorganisation 

(1436 der Beilagen) 

Präsident: Berichterstatter zu Punkt 15 
ist an Stelle des krankgemeldeten Abgeordneten 
Hietl Abgeordneter Troll: Ich ersuche um 
seinen Bericht. 

Berichterstatter Troll: Ich bringe den Be­
richt des Verkehrsausschusses über die Re­
gierungsvorlage (1273 der Beilagen): über­
einkommen über die Zwischenstaatliche Be­
ratende Seeschiffahrtsorganisation. 

Seit der Aufnahme des Betriebes öster­
reichischer Seeschiffahrtsunternehmungen im 
Jahre 1960 ergibt sich in immer dringenderem 
Maße die Notwendigkeit eines Beitrittes Öster­
reichs zum "Abkommen zur Schaffung einer 
Zwischenstaatlichen Beratenden Seeschiffahrts­
organisation (IMCO)" vom 6. März 1948. 

Die Ziele dieser Organisation betreffen nahe­
zu alle mit der Seeschiffahrt in Zusammenhang 
stehenden Fragen technischer, juridischer und 
handelspolitischer Natur. 

Der Verkehrsausschuß hat einstimmig be­
schlossen, dem Nationalrat die Genehmigung 
des Abschlusses des übereinkommens zu emp­
fehlen. 
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Troll 

Der Verkehrsausschuß hält im vorliegenden 
Falle die Erlassung von Gesetzen im Sinne 
des Artikel 50 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz 
in der geltenden Fassung zur Erfüllung des 
Übereinkommens für entbehrlich. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Verkehrsausschuß somit den Antrag, der 
Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Übereinkommens über die 
Zwischenstaatliche Beratende Seeschiffahrts­
organisation (1273 der Beilagen), dessen Ar­
tikel II und Artikel 52 verfassungsändernd 
sind, wird verfassungsmäßig genehmIgt. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, beantrage 
ich,' General- und Spezialdebatte in einem 
abzuführen. 

Präsident: Wortmeldungen liegen keine vor. 

Ich nehme die Abstimmung über jede 
der beiden Vorlagen getrennt vor. 

Wir gelangen zunächst zur Abstimmung 
über das Übereinkommen zur Erleichterung 
des Internationalen Seeverkehrs. 

Da der vorliegende Staatsvertrag verfassungs­
ändernde Bestimmungen enthält, stelle ich 
vorerst im Sinne des § 61 Abs. 2 Geschäfts­
ordnung die Anwesenheit der verfassungsmäßig 
vorgesehenen Anzahl der Mitglieder fest. 

Ich lasse nunmehr über den Antrag des 
Ausschusses abstimmen, dem Abschluß des 
gegenständlichen Staatsvertrages in, 1272 der 
Beilagen, dessen Artikel VII Abs. 2 lit. d, 
Abs. 3 und Artikel IX verfassungsändernd 
sind, samt Anlage die Genehmigung zu er­
teilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
hiezu ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist einstimmig 
angenommen. 

Ich lasse nunmehr über den Antrag des 
Ausschusses abstimmen, wonach der gegen­

. ständliche Staatsvertrag im Sinne des Arti­
kels 50 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz durch 
Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
hiezu ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Ebenfalls einstimmig 
angenommen. 

vorerst wieder im Sinne des § 61 Abs. 2 Ge­
schäftsordnung die Anwesenheit der ver­
fassungsmäßig vorgesehenen Anzahl der Mit­
glieder fest. 

Ich lasse über den Antrag des Ausschusses 
abstimmen, dem Abschluß des gegenständlichen 
Staatsvertrages in 1273 der Beilagen, dessen 
Artikel 11 und Artikel 52 verfassungsändernd 
sind, die· Genehmigung zu erteilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
hiezu ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben'. - Das ist einstimmig 
angenommen. 

16. Punkt: Bericht des Verkehrsausschusses 
betreffend den vom Bundesminister für Verkehr 
vorgelegten Tätigkeitsbericht (111-157 der Bei­
lage!) des Verkehrs-Arbeitsinspektorates für 

das Jahr 1973 (1437 der Beilagen) ..==..------
Präsident: Wir gelangen zum 16. Punkt 

der Tagesordnung: Tätigkeitsbericht (III-157 
der Beilagen) des Verkehrs-Arbeitsinspekto­
rates für das Jahr 1973. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 
Kostelecky. Ich ersuche um den Bericht. 

Berichterstatter Kostelecky: Ich bringe den 
Bericht des Verkehrsausschusses betreffend 
den vom Bundesminister für Verkehr vor­
gelegte;t Tätigkeitsbericht des Verkehrs-Ar­
beitsinspektorates für das Jahr 1973. 

Ich darf, auf den gedruckten Bericht ver­
weisen. 

Der Verkehrsausschuß hat den Tätigkeits­
bericht des Verkehrs-Arbeitsinspektorates für 
das Jahr 1973 in seiner Sitzung am 14. Jänner 
1975 in Verhandlung gezogen und einstimmig 
beschlos,sen, dem Hohen Hause die Kenntnis-. 
nahme des Tätigkeitsberichtes zu empfehlen. 

Der Verkehrsausschuß stellt somit den 
Antrag, der Nationalrat wolle den vom 
Bundesminister für Verkehr vorgelegten Tätig­
keitsbericht des Verkehrs-Arbeitsinspektorates 
für das Jahr 1973 (III-157 der Beilagen) zur 
Kenntnis nehmen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, bitte ich, 
General- und Spezialdebatte unter einem abzu­
führen. 

Präsident: Wortmeldungen liegen keine vor. 

'Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Ausschußantrag, den vom Bundes­
minister für V IJI'kehr vorgelegten Tätigkeits­

Da auch dieser Staatsvertrag verfassungs- bericht, III-157 der Beilagen, zur Kenntnis 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über das Übereinkommen betreffend die 
Zwischenstaatliche Beratende Seeschiffahrts-
organisation. 

ändernde Bestimmungen enthält, stelle ich zu nehmen. . 

. .,. 
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Präsident 
Ich bitte jene Damen und Herren, die 

hiezu ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist einstimmig 
angenomme,n. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Zuweisung 

Präsident: Einvernehmlich weise ich den in 
der heutigen Sitzung eingebrachten Antrag 

140jA der Abgeordneten Dr. Heinz Fischer, 
Dr. Blenk, Dr. Scrinzi und Genossen betreffend 
NovelIierung des § 15 Abs. 9 des Hochschüler­
schaftsgesetzes 1973 dem Ausschuß für Wissen­
schaft und Forschung zu. 

Die nächste Sitzung des Nationalrates, 
die für Mittwoch, den 19. Feber, in Aussicht 
genommen ist, wird auf schriftlichem Wege 
einberufen werden. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluß der Sitzung: 22 Uhr 18 Minuten 

österreichische Staatsdruckerei L61. 10055 
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